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Kurzbeschreibung: Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an
Land

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse einer systematischen Untersuchung der
Auswirkungen der Richtlinie 2023 /2413 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Oktober 2023 zur Anderung der Richtlinie 2018/2001, der Verordnung 2018/1999 und der
Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Forderung von Energie aus erneuerbaren Quellen der
Europdischen Union (EU), kurz RED III, auf die Planungs- und Genehmigungspraxis fiir
Windenergieanlagen in Deutschland. Das am 15. August 2025 in Kraft getretene ,Gesetz zur
Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023 /2413 fiir Zulassungsverfahren nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie fiir Planverfahren nach
dem Baugesetzbuch und dem Raumordnungsgesetz, zur Anderung des
Bundeswasserstrafiengesetzes und zur Anderung des Windenergieflichenbedarfsgesetzes”
konnte in diesem Bericht noch nicht berticksichtigt werden. Im Zentrum der Untersuchungen
steht die Frage, ob und wenn ja wie die Strategische Umweltprifung (SUP) weiterentwickelt
werden muss, um den Wegfall formaler Priifinstrumente auf der Genehmigungsebene in
Beschleunigungsgebieten fachlich bei unvermindert hohem Umweltschutzniveau abzusichern.
Diesbeziiglich steht insbesondere die auf Genehmigungsebene entfallende
Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) im Fokus der Betrachtungen. Auf Grundlage einer
Rechtsanalyse, einer Fallstudienauswertung sowie durch Einbeziehung von Expertenwissen
werden zentrale Handlungsbedarfe herausgearbeitet. Dabei zeigt sich, dass die bisherige SUP-
Praxis in vielen Fallen bereits eine gute Basis bildet, um auch den kiinftig erhohten fachlichen
Anforderungen gerecht zu werden. Gleichwohl werden an verschiedenen Stellen Optimierungs-
und Anpassungserfordernisse gesehen. Folgende zentrale Erkenntnisse sind hervorzuheben:

» RED III stellt keine veranderten materiell-rechtlichen Anforderungen an die SUP, jedoch
werden ein erho6htes fachliches Gewicht sowie eine zentrale Verantwortung der SUP fiir ein
unvermindert hohes Umweltschutzniveau bewirkt.

» Mit der Verpflichtung zur verbindlichen Festlegung von Regeln fiir Minderungsmafinahmen
erhalt die SUP kiinftig einen vollstandig neuen Baustein.

» Vertiefender Untersuchungsbedarf fiir die Schutzgiiter Mensch und Kulturgiiter.

» Der besondere Artenschutz sowie Fragen der Natura-2000-Vertraglichkeit miissen in der
SUP zwingend betrachtet und fachlich angemessen bertcksichtigt werden. Bei Bedarf sind
tibergreifende sowie gebietsspezifische Regeln fiir Minderungsmafdnahmen festzulegen. Die
erforderliche Betrachtung des Artenschutzes sollte eine artenschutzrechtliche
Risikoabschatzung sowie die Identifikation konfliktarmer und besonders konfliktreicher
Raume (u. a. Dichtezentren) beinhalten.

» Mitden beiden vorstehenden Punkten einhergehend sind erh6hte Anforderungen an die in
der SUP verwendete (verfiigbare) Datengrundlage. Dies stellt eine zunehmende
Herausforderung dar.

» Von der SUP muss zwingend eine hinreichende Anstofdwirkung im Hinblick auf die
Offentlichkeitsbeteiligung ausgehen. Fiir von der Planung Betroffene muss die potenzielle
Betroffenheit bereits aus der SUP hinreichend erkennbar werden. Diesbeziiglich ist zu
beriicksichtigen, dass gerade unter dem Vorsorgeaspekt der SUP eine Betroffenheit auch
dann bestehen kann, wenn fachrechtliche Erheblichkeitsschwellen voraussichtlich
eingehalten werden konnen.
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Abstract: Adapting Strategic Environmental Assessment (SEA) for eccelerated expansion of onshore
wind energy

The European Union aims to achieve climate neutrality by 2050. This objective requires an
energy transition towards significantly higher shares of energy from renewable sources in an
integrated energy system. In this context the Directive 2023/2413 of the European Parliament
and the Council, amending Directive 2018/2001, Regulation 2018/1999, and Directive
98/70/EC, hereinafter referred to as RED III, was adopted on 18 October 2023 to accelerate the
expansion of renewable energies. The Act to Implement the Requirements of Directive (EU)
2023/2413 for Authorization Procedures under the Federal Immission Control Act and the
Federal Water Act, as well as for Planning Procedures under the Federal Building Code and the
Federal Spatial Planning Act, to Amend the Federal Waterways Act and to Amend the Wind
Energy Area Requirements Act, which entered into force on 15 August 2025, could not yet be
taken into account in this report. The present study examines the impacts of RED III on the
planning and permitting processes for wind energy projects in Germany. The central question is,
whether and how the Strategic Environmental Assessment (SEA) must be further developed to
ensure that the elimination of formal environmental assessment instruments at the permitting
level in acceleration areas does not lead to a reduction in environmental protection standards. In
this context, particular attention is given to impacts of the elimination of the Environmental
Impact Assessment (EIA) in acceleration areas for wind energy projects. Drawing on a legal
analysis, case study evaluations, and expert knowledge, the report identifies key areas where
action is needed. The findings show that the existing SEA practice already provides a sound
substantive and methodological basis in many cases to meet the increased technical
requirements that will result from RED III. Nevertheless, several areas for optimization and
adaptation have been identified. The following key findings are highlighted:

» RED III does not introduce new substantive legal requirements for the SEA. However, it
significantly increases the technical importance and central responsibility of the SEA in
safeguarding high environmental protection standards.

» With the new obligation to establish binding rules for mitigation measures—which should
ideally be developed and substantiated within the SEA—a fundamentally new component is
added to the SEA process.

» There is a need for more in-depth assessment regarding the environmental factors
"population and human health" and "cultural heritage".

» Special species protection and the assessment of Natura 2000 compatibility must be
mandatorily addressed within the SEA and be given appropriate technical consideration.
Overarching as well as site-specific rules for mitigation measures must be established if
necessary. The required consideration of species protection should include a species
protection risk assessment and the identification of areas with low and high conflict
potential (including population density centers).

» Inline with the previous points, there will be increased demands on the (available) data
basis used in the SEA. This represents a growing challenge.

» The SEA must necessarily generate a sufficient impetus for public participation. For those
potentially affected by the planning, the possible impacts must already be sufficiently
apparent at the SEA stage. It is important to note that, particularly from a precautionary
perspective, the SEA may indicate potential impacts even where statutory significance
thresholds are likely to be met.
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Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht enthélt die Ergebnisse einer Untersuchung der Auswirkungen der
Richtlinie 2023/2413 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur
Anderung der Richtlinie 2018/2001, der Verordnung 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG
im Hinblick auf die Forderung von Energie aus erneuerbaren Quellen der Européischen Union
(EU), kurz RED III, auf die Planungs- und Genehmigungsprozesse fiir Windenergieprojekte in
Deutschland. Die Richtlinie ist im November 2023 in Kraft getreten und wurde zwischenzeitlich
mit dem ,Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 fiir
Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem
Wasserhaushaltsgesetz sowie fiir Planverfahren nach dem Baugesetzbuch und dem
Raumordnungsgesetz, zur Anderung des Bundeswasserstrafiengesetzes und zur Anderung des
Windenergieflichenbedarfsgesetzes” vom 14.08.2025 auch in deutsches Recht tiberfiihrt. Ein
zentrales Ziel der RED IlI ist die Vereinfachung und Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren fiir Projekte der erneuerbaren Energien. Die Richtlinie verpflichtet die
Mitgliedstaaten zur Ausweisung sogenannter Beschleunigungsgebiete, in denen vereinfachte
und verkiirzte Genehmigungsverfahren gelten. Innerhalb dieser Gebiete entféllt kiinftig
dauerhaft die Pflicht zur Durchfithrung wesentlicher umweltfachlicher Priifverfahren auf der
Genehmigungsebene, darunter Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP), Artenschutzpriifung,
Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung und die Prifung auf Vereinbarkeit mit den Zielen der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Bereits vor Inkrafttreten der RED III hat der Deutsche
Bundestag die Bundesregierung mit der Erarbeitung eines Vorschlags zur Weiterentwicklung
der Strategischen Umweltpriifung (SUP) beauftragt. Ziel ist es, die SUP als qualifiziertes und
standardisiertes Priifinstrument zu stiarken, um den Wegfall von Priifungen auf der
Genehmigungsebene fachlich zu kompensieren. Der Fokus der Untersuchung liegt somit auf der
Frage, wie die SUP angepasst und ertiichtigt werden muss, um ein weiterhin hohes
Umweltschutzniveau sicherzustellen.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden wie in Kapitel 2 beschrieben verschiedene
methodische Ansatze kombiniert: eine juristische Analyse der RED III und ihrer Auswirkungen
auf das deutsche Planungsrecht, eine Fallstudienanalyse der bisherigen SUP- und UVP-Praxis
und die Einbeziehung von Expertenwissen der Autor*innen sowie aus Fachworkshops und
Literaturrecherchen. Da sich mégliche Auswirkungen der RED III auf die SUP nur im
Zusammenhang mit der Genehmigungsebene bewerten lassen, werden die bisherigen und
kiinftigen rechtlichen Anforderungen an beide Ebenen analysiert. Im Anschluss erfolgt ein
Vergleich der bisherigen Priifpraxis auf beiden Ebenen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
hierbei auf der Identifizierung derjenigen formell im Genehmigungsverfahren entfallenden
Priifinhalte, die kiinftig durch die SUP tibernommen werden miissen und der anschliefdenden
Frage, ob und wie diese Ubernahme durch die SUP gelingen kann.

Rechtsgrundlagen

Ausgangspunkt des analytischen Teils ist eine umfassende Auseinandersetzung mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in
Deutschland sowie der rechtlichen Veranderungen, welche durch die RED III ausgeldst werden
(Kapitel 3). Hierin werden zunachst die rechtlichen Anforderungen an SUP und UVP dargestellt
und miteinander verglichen. Diesbeziiglich unterscheidet sich die SUP hinsichtlich ihrer
tatsachlichen Priifungsdichte sowie der von ihr zu erfiillenden Aufgaben grundlegend von der
UVP. Diese Unterschiede ergeben sich zuallererst durch die verschiedenen Stadien des
Planungs- und Genehmigungsprozesses, in welchen diese Priifungen stattfinden. Aufgrund ihrer
Ansiedlung auf Planungsebene erfolgt die SUP daher im Gegensatz zur UVP ohne konkreten
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Projektbezug, mit geringerer Priiftiefe und weist eine starkere Abhangigkeit von vorhandenen
Datengrundlagen auf. Sie dient der Analyse der Umweltauswirkungen von Planen und
Programmen und ist zudem durch das Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)
weniger stark formalisiert als die UVP. Wie § 40 UVPG im Vergleich zu § 16 UVPG zeigt, ist durch
die SUP eine im Vergleich zur UVP grobe Analyse der Umweltauswirkungen vorzunehmen, die in
einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten ist. Vorgaben, die der Anlage 4 zum
UVPG entsprechen, existieren fiir die SUP inkl. des zu erstellenden Umweltberichts hingegen
nicht.

Im Weiteren werden die durch die RED III definierten Anforderungen an die Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten und das von der Richtlinie angestrebte, verdnderte Priifsystem
beleuchtet. So sind nach Art. 15¢ RED III als Beschleunigungsgebiete nur solche Gebiete
auszuwdbhlen, die besonders fiir die Nutzung von erneuerbaren Energien geeignet sind, weil die
hierin vorgesehenen Windenergieanlagen voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen auslésen werden. Fiir die Praxis stellt sich an dieser Stelle die Frage, was
i. S. d. RED III konkret als erhebliche Umweltauswirkung, die einer Ausweisung als
Beschleunigungsgebiet entgegensteht, zu bewerten ist. Denn dies lasst die Richtlinie weitgehend
offen, sodass Umsetzungsspielraume bestehen. Insbesondere drangt sich insofern die Frage auf,
ob dem Begriff der erheblichen Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Ausweisung
der Beschleunigungsgebiete die gleiche Bedeutung beziehungsweise der gleiche Priifmafistab
zugrunde liegt wie dem ilibereinstimmenden Begriff in den Regelungen zur SUP und UVP. Ein
einheitliches Begriffsverstandnis hat sich in der Fachwelt hierzu bisher nicht herausgebildet.
Nach Auffassung der Autor*innen sprechen jedoch Sinn und Zweck der RED III gegen einen
identischen Erheblichkeitsbegriff. So kann es bei den auszuschliefdenden erheblichen
Umweltauswirkungen nicht auf solche nachteiligen Auswirkungen ankommen, die stets und
unvermeidbar mit Windenergieanlagen einhergehen, da in diesem Fall die Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten in vielen Fallen von vornherein ausgeschlossen ware. Es wird daher
davon ausgegangen, dass nicht jegliche Beeintrachtigungen, die in der SUP als voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen zu bewerten ware, als erhebliche Umweltauswirkung i. S. d.
RED III anzusehen sind, sondern nur jene, die auch nach dem jeweiligen unionsrechtlichen
Rahmen (Erhaltungsziele nach der FFH-Richtlinie, besonders geschiitzte Arten und
Bewirtschaftungsziele nach der WRRL) als erheblich zu bewerten waren.

Nach Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) Ziff. ii) RED Il sind iberdies Natura-2000-Gebiete, Gebiete,
die nach nationalen Programmen dem Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt dienen,
Hauptvogel- und Meeressauger-Hauptzugrouten sowie andere Gebiete, die auf der Grundlage
von u. a. Sensibilitdtskarten ermittelt wurden (sog. sensible Gebiete) von einer Ausweisbarkeit
als Beschleunigungsgebiet ausgeschlossen. Auch insoweit deutet die Systematik der RED III
darauf hin, dass jedenfalls Auswirkungen auf die genannten, flichenmaf3ig ausgeschlossenen
Gebiete grundsatzlich als erhebliche Umweltauswirkungen i. S. d. RED III zu qualifizieren sind.

Zuletzt koppelt die RED III die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten an die Bedingung, dass
die Plane zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten einer SUP und gegebenenfalls einer
Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung zu unterziehen sind.

Im Hinblick auf die rechtlichen Auswirkungen der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten fiir
Windenergieanlagen auf Planungs- und Genehmigungsebene wird festgestellt, dass die RED III
explizit auf eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren abzielt, nicht aber auf eine
Beschleunigung auf Planungsebene. Die im Genehmigungsverfahren entfallenden formellen
Prifinstrumente werden gem. RED III in Zukunft durch ein im Wortlaut der Richtlinie als
,Screening-Verfahren“ bezeichnetes Uberpriifungsverfahren ersetzt. Dieses Verfahren soll die
auf Planungsebene ermittelten Ergebnisse der Umweltpriifung tiberpriifen und
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unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen - soweit vorhanden - identifizieren. Sinn
und Zweck des Uberpriifungsverfahrens liegt darin, solche Umweltauswirkungen zu erfassen
und zu bewerten, die auf SUP-Ebene im Rahmen der Gebietsausweisung nicht ermittelt worden
sind. Das Uberpriifungsverfahren ist als Vorabpriifung vorgesehen und 16st nach Art. 16a Abs. 5
UAbs. 1 Satz 3 RED III bei Feststellung unvorhergesehener erhebliche Umweltauswirkungen, die
nicht hinreichend minderbar sind, das Wiederaufleben der UVP-Pflichtigkeit des betroffenen
Projekts aus. Dabei wird vor dem Hintergrund der Beschleunigungsziele der RED III davon
ausgegangen, dass hohe Anforderungen an das Vorliegen solcher erheblichen Auswirkungen im
Uberpriifungsverfahren zu stellen sind.

Die geschilderten Auswirkungen der RED III verdeutlichen, dass nach der Richtlinie die
grundsatzlichen Entscheidungen iiber das ,,ob“ und ,wo“ Windenergieanlagen errichtet werden,
bereits auf Planungsebene getroffen werden sollen. So fiihrt die Beschleunigungswirkung der
Richtlinie auf Genehmigungsebene dazu, dass den Priifungen von Umweltauswirkungen auf
Planungsebene eine erheblich gréfiere Bedeutung zukommt. Gleichzeitig enthalt die RED III
jedoch keine (eigenstidndigen) Vorgaben zur Prifdichte der SUP bei der Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten. Es ist der RED III nicht zu entnehmen, dass eine vollstandige
Verlagerung der nach alter Rechtslage auf Genehmigungsebene durchgefiihrten Priifungen auf
die SUP-Ebene erfolgen soll. Die SUP kann und muss nicht alles auffangen, was durch den Entfall
der UVP, der FFH-Priifung, der artenschutzrechtlichen Priifung und der Priifung der
Bewirtschaftungsziele nach §§ 27, 47 WHG (WRRL) an Priifschritten wegfallt. Dies ist allein
schon mangels konkreten Projektbezugs der SUP nicht ohne weiteres moglich. Dariiber hinaus
wirde eine vollstdndige und inhalts- wie auch methodengleiche Verlagerung der bisher im
Genehmigungsverfahren durchgefiihrten Priifungen den Beschleunigungsgedanken der RED III
konterkarieren. Gleichzeitig soll jedoch auch weiterhin ein ,hohes Umweltschutzniveau” (vgl.
Art. 37 GrCh, Erwdgungsgrund 31 RED III) gewéahrleistet werden. In diesem Zusammenhang
muss die SUP, die als Instrument der Umweltvorsorge fiir die Beriicksichtigung
entscheidungserheblicher Umwelterwagungen bei der Erarbeitung und Genehmigung von
Planen Sorge zu tragen hat, sicherstellen, dass bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten
samtlichen Anforderungen des Art. 15c¢ Abs. 1 RED III Rechnung getragen wird. Uberdies wird es
kiinftig Aufgabe der SUP sein, Regeln fiir wirksame Minderungsmafénahmen auf der
Zulassungsebene zu entwickeln und verbindlich festzulegen. Je genauer die SUP ausfillt, desto
zielgenauer konnen auch die angeordneten Regeln fiir Minderungsmafinahmen fiir die
Genehmigungsebene ausgestaltet werden. Daher werden auf der Grundlage der geltenden
Rechtslage in umweltfachlicher Hinsicht die Moglichkeiten ausgelotet, die SUP auf
Planungsebene fiir Beschleunigungsgebiete aufzuwerten und weiterzuentwickeln.

Fallstudienanalyse

Die Fallstudienanalyse (Kap. 5) dient der Schaffung einer iiber das Expertenwissen der
Autor*innen hinausgehenden empirischen Grundlage iiber die bisherige SUP- und UVP-Praxis in
Deutschland, um auf dieser Basis zu beurteilen, inwieweit und an welchen Stellen mit Blick auf
RED III ein Weiterentwicklungsbedarf der SUP besteht. Die Analyse ist aufgrund der geringen
Stichprobengrofie ausschliefdlich qualitativ erfolgt und kann nicht fiir sich beanspruchen, ein
vollstandiges Abbild der bundesweiten Praxis wiederzugeben. Die Auswahl der Fallstudien
erfolgte jedoch bewusst heterogen, um verschiedene naturraumliche, planerische und
verwaltungspraktische Gegebenheiten abzubilden. So konnen auf Grundlage der insgesamt neun
betrachteten Fallbeispiele (fiinf SUP-Verfahren auf Planungsebene und vier UVP-Verfahren auf
Genehmigungsebene) typische Defizite, potenzielle Priifliicken und Elemente guter fachlicher
Praxis in der bisherigen Umweltpriifungsroutine identifiziert werden. Die Fallstudienanalyse
ermoglicht eine erste Einschatzung zu bereits heute bestehenden Defiziten und méglichen
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kiinftigen Priifliicken in der SUP-Praxis fiir Beschleunigungsgebiete. Auch wenn die geringe
Fallzahl keine statistische Reprasentativitat erlaubt, liefert sie wertvolle Hinweise und validiert
die auf Expertenwissen und Fachliteratur basierenden Empfehlungen.

Fiir die UVP-Fallstudien werden neben dem UVP-Bericht weitere detaillierte Umweltgutachten
der Genehmigungsunterlagen untersucht, darunter Landschaftspflegerische Begleitplane (LBP),
Artenschutzbeitrage sowie Schall-, Schattenwurf- und hydrogeologische Gutachten. Besonders
auffallig sind hierbei teils erhebliche Uberschneidungen zwischen UVP-Berichten und LBP-
Dokumenten sowie eine hiufig zu beobachtende nahezu gleichlautende Ubernahme von
Inhalten der immissionsschutzrechtlichen Fachgutachten in den UVP-Bericht. Weiterhin wird
deutlich, dass insbesondere artenschutzrechtliche Priifungen im Zuge der UVP-Verfahren eine
zentrale Rolle einnehmen.

Im Bereich der SUP-Fallstudien liegt der Fokus auf der Analyse der Umweltpriifung fiir
windenergiebezogene Regional- und Flachennutzungsplédne. Die untersuchten Verfahren zeigen
grofde Unterschiede im methodischen Detaillierungsgrad, der verwendeten Datengrundlage und
der schutzgutbezogenen Ausgestaltung der Priifung auf voraussichtlich erhebliche
Umweltauswirkungen. So enthalten einige der untersuchten Umweltpriifungen umfassende
schutzgutbezogene Einzelbewertungen mit detaillierter Dokumentation der
Umweltauswirkungen. Andere Priifungen beschranken sich demgegeniiber auf
zusammenfassende Bewertungen und tliberlassen die detaillierte Umweltprifung weitgehend
der Genehmigungsebene. Insbesondere die Priifung der Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch hinsichtlich Schall, Schattenwurf und optischer Bedrangung erfolgt in den untersuchten
SUP-Verfahren haufig nur oberflachlich und wird zumeist auf die nachfolgende
Genehmigungsebene abgeschichtet. Gleiches trifft in Teilen auch fiir die Berticksichtigung
artenschutzrechtlicher Belange in der SUP zu, wobei sich hier wiederum erhebliche
Unterschiede zwischen den Umweltpriifungen zeigen. Wahrend einzelne Umweltpriifungen
bereits eine gebietsbezogene Risikoabschatzung (,artenschutzrechtliche Risikoabschatzung®)
fiir windenergiesensiblen Arten beinhalten, fehlt insbesondere diese gebietsbezogene
Betrachtung in den meisten Fallen und es erfolgt auch hier eine Abschichtung auf das
Genehmigungsverfahren.

Grofde Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich der Dokumentation der Umweltpriifung.
Wahrend einige Verfahren ausfiihrliche gebietsbezogene Umweltbeschreibungen in sog.
Gebietsblattern oder Steckbriefen enthalten, beschrankten sich andere auf kurze, generalisierte
und wenig flachenspezifische Ausfiihrungen.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der Fallstudienanalyse, dass durch den Entfall der UVP
auf Genehmigungsebene potenziell formale ,thematische Liicken“ hinsichtlich der einzelnen
UVP-Schutzgiiter und der formellen Priifschritte entstehen. Diese Schutzgiiter und Prifschritte
konnen, sollten und werden teilweise schon in der gegenwartigen Praxis im Rahmen der SUP
hinreichend beriicksichtigt. Die Ergebnisse der Fallstudienanalyse zeigen, dass die bestehende
SUP-Praxis bereits eine solide Grundlage, auch fiir die zukiinftigen Anforderungen im
Zusammenhang mit der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten nach RED III, bietet. Des
Weiteren wird deutlich, dass bestimmte Inhalte der bisherigen UVP-Berichte praktisch keine
beziehungsweise nur eine geringe entscheidungserhebliche Bedeutung haben. In diesen Fallen
kann eine entsprechende Betrachtung zukiinftig ohnehin entfallen beziehungsweise ist eine
grobe Prifung auf SUP-Ebene hier auch weiterhin ausreichend.

Gleichwohl ergeben sich unmittelbar aus der Fallstudienanalyse mehrere Aspekte, fiir die auf
SUP-Ebene Anpassungsbedarfe bestehen. Dies betrifft
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» die gezielte Unterstiitzung der Regionalplanung bei der Entwicklung klarer und einheitlicher
Umweltkriterien fiir die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten,

» die methodische Weiterentwicklung bei der Bewertung von Auswirkungen auf Mensch,
Kulturgiiter sowie Artenschutz und Natura-2000-Gebiete,

» die Integration eines neuen SUP-Bausteins zur verbindlichen Herleitung und Festlegung von
Regeln fiir Minderungsmafdnahmen,

» die Verbesserung der Datenbasis und Nutzung raumbezogener Analysen zur
Standortbewertung und

» die stirkere Einbindung der Offentlichkeit und Verbesserung der Anstofwirkung der SUP.

Moglichkeiten der verstarkten Beriicksichtigung des Artenschutzes auf Planungsebene

Wenngleich sich das Vorhaben schwerpunktmafig mit den Konsequenzen des Entfalls der UVP
fiir die SUP auf Planungsebene beschaftigt, werden schlaglichtartig auch die moglichen Folgen
aus dem Entfall weiterer formaler Priifinstrumente im Genehmigungsverfahren
(Artenschutzpriifung, Prifung der Natura-2000-Vertraglichkeit, Priifung auf Vereinbarkeit mit
Zielen der WRRL) betrachtet. Hierzu werden insbesondere fiir den Artenschutz im Rahmen
eines Exkurses in Kapitel 4 Hinweise und Empfehlungen gegeben.

Fiir die vorgezogene Priifung der artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 Abs. 1
BNatSchG in Verbindung mit § 45b Abs. 1-5 BNatSchG im Zuge der SUP fiir die Ausweisung von
Windenergiegebieten ergeben sich durch die RED III weitreichende Anderungen. Dabei sind
zwei Ebenen zu unterscheiden:

» Gebietsauswahl - Ermittlung von Beschleunigungsgebieten unter Ausschluss von Gebieten
mit erheblichen Umweltauswirkungen u. a. auf der Grundlage von Sensibilitatskarten (Art.
15c Abs. 1 lit. a RED),

» Festlegung von Regeln fiir wirksame Minderungsmafinahmen fiir die ausgewahlten
Beschleunigungsgebiete (Art. 15c Abs. 1 lit. b RED).

Gemaf$ RED III wird bei Einhaltung dieser Regelungen und bei Durchfiihrung der festzulegenden
Minderungsmafénahmen im Rahmen der einzelnen Projekte davon ausgegangen, dass die
Projekte nicht gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstofien. Mit dieser Verlagerung der
Priifschwerpunkte auf die Planungsebene wird der SUP fiir Beschleunigungsgebiete kiinftig eine
entscheidende Rolle zukommen, die eine gleichermafien ebenengerechte, d. h. auf
Planungsebene leistbare, wie auch hinreichend genaue und umfangreiche Abarbeitung der
Artenschutzbelange in der SUP erfordert.

Vor diesem Hintergrund fokussiert das Kapitel 4 auf das fiir die Planungsebene der SUP zentrale
Thema der Datenverfiigharkeit und des Umgangs mit Datenmangeln. Denn sowohl die Auswahl
von Beschleunigungsgebieten als auch die Ableitung von Regeln fiir Minderungsmafinahmen fiir
die jeweiligen Beschleunigungsgebiete sind darauf angewiesen, dass ausreichende
Informationen zu Vorkommen geschiitzter Arten und zu den jeweiligen Gebietsspezifika
vorhanden sind. Ein Blick in die gegenwartige Praxis verdeutlich jedoch, dass oftmals erhebliche
Datenliicken bestehen. Beispielsweise liegen fiir viele kollisionsgefahrdete Vogelarten in den
meisten Bundeslandern nur unvollstandige oder veraltete Erfassungen vor. Analysen aus
Forschungsprojekten wie WindGISKI zeigen, dass bei rund 60 % der kartierten Brutvorkommen
keine entsprechenden Eintrige in verfiigbaren behordlichen Datenbanken existieren. Die
alleinige Nutzung vorhandener Daten wird haufig nicht oder nur bedingt ausreichen, um eine
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unter fachlichen Gesichtspunkten angemessene Beriicksichtigung des Artenschutzes bei der
Ausweisung von Beschleunigungsgebieten zu gewahrleisten. Hier bietet sich eine Kombination
aus vorhandenen Daten und modellbasierten Annahmen an, um der aus der RED III
resultierenden gestiegenen Verantwortung der Planungsebene Rechnung zu tragen. Im
Einzelfall konnen liberdies ergdnzende eigenstiandige Erhebungen fiir einzelne potenziell
konflikttrachtige Gebiete angezeigt sein. Uberdies wird empfohlen, auch alternative
Datenquellen wie ornitho.de starker zu nutzen. Die angesprochenen Modellierungen der
Habitatqualitat und Raumnutzung fiir kollisions- und stérungsempfindliche Arten kénnen eine
wichtige Unterstlitzung bei der raumlichen Differenzierung von Schutz- und Risikogebieten
bieten. Hierzu werden in Kapitel 4 beispielhaft entsprechende Modelle fiir Arten wie Rotmilan,
Wespenbussard oder Nachtschwalbe vorgestellt und aufgezeigt, wie Verbreitungs- und
Raumnutzungswahrscheinlichkeiten fiir die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten nutzbar
gemacht werden konnen. Besonders konflikttrachtige Gebiete sollten auf dieser Grundlage
moglichst friihzeitig identifiziert und als Beschleunigungsgebiet ausgeschlossen werden.

Eine gute Datengrundlage ist nicht zuletzt auch fiir die anzustrebende Festlegung von moglichst
konkreten Regeln fiir Minderungsmafinahmen unabdingbar. Dies reduziert den Prifaufwand auf
Genehmigungsebene und erhoht die Rechtssicherheit fiir Vorhabentrager. Auf fehlende oder
unzureichende Daten muss transparent hingewiesen und dies bei der Ableitung von Regeln fiir
Minderungsmafénahmen entsprechend beriicksichtigt werden. Dabei gilt, dass je liickenhafter
die verwendete Datengrundlage ist, umso breiter und umfassender der Katalog zu definierender
Mafinahmenregeln zu wéhlen ist, damit im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes alle evtl.
vorhandenen Konflikt mit windenergiesensiblen Arten auf Genehmigungsebene abgefangen
werden konnen.

Hinweise zur Weiterentwicklung und Qualifizierung der SUP

In Kapitel 6 des Berichts wird der aus den Kapiteln 2 bis 5 resultierende Anpassungsbedarf der
SUP fiir die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten fiir Windenergieanlagen nach RED III
zusammenfassend diskutiert und zu Hinweisen konkretisiert. Die hieraus abzuleitenden
detaillierten Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung und Qualifizierung der SUP sind
indes Gegenstand eines eigenstdandigen Hinweispapiers, welches nicht Bestandteil des
vorliegenden Abschlussberichts ist und auf dessen Grundlage durch den Forschungstrager im
Weiteren ein Praxisleitfaden entwickelt werden soll.

Die in Kapitel 6 diskutierten methodisch, fachlichen Hinweise fiir den Vollzug der SUP fiir
Beschleunigungsgebiete im Bereich der Windenergienutzung adressieren zum einen als
erforderlich angesehene Anpassungen der SUP-Praxis, welche sich unmittelbar auf durch die
RED III ausgeldste Veranderungen zuriickfiihren lassen. Zum anderen werden jedoch auch ganz
allgemein die gute fachliche Praxis der SUP im Bereich der Windenergieplanung adressierende
Aussagen getroffen. Auf diese Weise soll das Vorhaben auch einen Beitrag zur Vereinheitlichung
und Qualifizierung der Wind-SUP in der Praxis leisten.

Auf rechtlicher Ebene enthélt die RED III keine neuen materiellen Vorgaben zur Priiftiefe der
SUP. Die SUP gewinnt jedoch durch den Wegfall wesentlicher umweltbezogene Priifinstrumente
auf Genehmigungsebene erheblich an Bedeutung. Sie muss kiinftig als zentrales Priifinstrument
bereits auf Planungsebene sicherstellen, dass die Auswahl der umweltfachlich konfliktdrmsten
Flachen fiir eine Ausweisung von Beschleunigungsgebieten erfolgt, ohne dass eine Abschichtung
auf das Genehmigungsverfahren méglich ist. Dies erhdht noch einmal die Anforderungen an das
Mitwirken der SUP an der regionalplanerischen Alternativenentwicklung und -priifung. Ferner
liegt es nahe, dass die fiir die ausgewiesenen Beschleunigungsgebiete festzulegenden
verbindlichen Regeln fiir Minderungsmafinahmen im Rahmen der SUP fachlich hergeleitet und
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formuliert werden. Die SUP muss in diesem Zusammenhang eine hinreichende Datengrundlage
liefern und eine sachgerechte Abwagung ermdoglichen. Ein Verzicht auf die Priifung zentraler
Umweltbelange wie Artenschutz oder FFH-Vertraglichkeit unter Berufung auf das ausstehende
Genehmigungsverfahren ist in Bezug auf die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten kiinftig
ausgeschlossen.

Fachlich zeigt die Analyse grofde Heterogenitét in der bisherigen SUP-Praxis. Wahrend einige
Planungsraume bereits tiefgehende Umweltpriifungen vornehmen, erfolgen in anderen
wesentliche Betrachtungen zu Schutzgiitern wie Mensch, Denkmalschutz oder Artenschutz
allenfalls in grober und iiberschlagiger Form. Besonders fiir diese Aspekte wird kiinftig eine
stiarkere und umfassendere Priifung unter Benennung zusatzlicher oder weiterentwickelter
Priifmethoden empfohlen.

Nicht zuletzt muss auch die AnstoRwirkung der SUP mit Blick auf die Offentlichkeitsbeteiligung
verstdrkt in den Fokus riicken. Denn die SUP wird im Zusammenhang mit der Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten fiir Windenergieanlagen in der Regel die einzige formelle
Beteiligungsmaoglichkeit fiir die potenziell von der Planung betroffene Offentlichkeit darstellen,
sofern nicht im Rahmen des Uberpriifungsverfahrens unvorhergesehene erhebliche
Umweltauswirkungen festgestellt werden und sodann eine Offentlichkeitsbeteiligung
erforderlich wird. Fiir Betroffene muss aus den Inhalten der SUP damit hinreichend erkennbar
werden, dass fiir sie eine (mogliche) Betroffenheit besteht. Die SUP muss schon aus diesem
Grund liber gesetzliche Schwellenwerte hinaus auch Vorsorgeaspekte abdecken.

Eine gegeniiber der bisherigen Planungspraxis vertiefte Prifung wird die SUP zudem
hinsichtlich der entfallenden formellen Artenschutz- und Natura-2000-Priifung leisten miissen.
Wenngleich eine vollstdndige Verlagerung dieser Priifungen aufgrund des Planungsmaf3stabs
und des fehlenden Projektbezugs nicht moglich ist, sind abgestufte, ebenengerechte Priifansatze
erforderlich, die tiberwiegend auf vorhandenen Daten, Modellierungen und Risikobewertungen
basieren. Verbleibende Prognoseunsicherheiten miissen transparent dargestellt und iiber
Regeln fiir Minderungsmafdnahmen abgefangen werden. Im Einzelfall konnen auch auf
Planungsebene flichenbezogene Kartierungen zweckmafiig sein. Ergdnzend konnen auf Ebene
der Genehmigungsverfahren freiwillige vertiefende Untersuchungen durch Vorhabentrager auch
kiinftig helfen, verbleibende Unsicherheiten zu reduzieren.

Fiir andere von der Beschleunigung auf Genehmigungsebene betroffene Inhalte der UVP wird
indes die gegenwartig etablierte SUP-Praxis als hinreichend beurteilt, um ein unvermindert
hohes Umweltschutzniveau zu gewahrleisten. Dies betrifft das Schutzgut Flache, das Schutzgut
Klima (Klimaschutz), die Betrachtung von Stor- und Unfallrisiken sowie Wechselwirkungen
zwischen den Schutzgiitern. Hier besteht kein zwingender Anpassungsbedarf, da die
bestehenden Planungsinstrumente der SUP diese Belange bereits ausreichend abdecken.

Flir die Prifung auf Vereinbarkeit mit den Zielen der WRRL ergibt die Analyse, dass weder auf
Genehmigungs- noch auf Planungsebene bisher eigenstiandige Fachbeitrage erarbeitet werden.
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass regelmafdig keine Betroffenheit besteht und
eine vertiefende Priifung entbehrlich ist. Dennoch sollten wasserbezogene Belange im Rahmen
der SUP weiter beriicksichtigt und bei Bedarf auch Regeln fiir Minderungsmafénahmen
entwickelt werden.

Abschliefiend kann festgestellt werden, dass eine fachlich weiterentwickelte SUP mit sorgsam
zusammengetragener, hinreichender Datenbasis und methodischer Standardisierung auch
weiterhin und trotz des Wegfalls formeller Priifschritte im Genehmigungsverfahren das von der
RED III geforderte unvermindert hohe Umweltschutzniveau gewahrleisten kann. Hierbei ist die
grofdte Herausforderung in der genannten ,hinreichenden Datenbasis“ zu sehen.
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Summary

The present study examines the impacts of Directive 2023 /2413 of the European Parliament
and the Council of 18 October 2023 amending Directive 2018/2001, Regulation 2018/1999, and
Directive 98/70/EC with regard to the promotion of energy from renewable sources of the
European Union (EU), hereinafter referred to as RED IlI, on the planning and permitting
processes for wind energy projects in Germany. The Directive entered into force in November
2023 and, in the meantime, has been transposed into German law by the Act of 14 August 2025
implementing the requirements of Directive (EU) 2023/2413 for permitting procedures under
the Federal Immission Control Act (BImSchG) and the Federal Water Act (WHG), as well as for
planning procedures under the Federal Building Code (BauGB) and the Spatial Planning Act
(ROG), and amending the Federal Waterways Act and the Wind Energy Area Requirements Act.

A central objective of RED III is the simplification and acceleration of permitting procedures for
renewable energy projects. The Directive obliges Member States to designate so-called
acceleration areas, where simplified and expedited permitting procedures apply. Within these
areas, the obligation to conduct essential environmental assessment procedures at the
permitting level will permanently cease to apply in the future, including Environmental Impact
Assessment (EIA), species protection assessments, Habitats Directive (FFH) assessments, and
the review of compliance with the objectives of the Water Framework Directive (WFD).

Already before RED III entered into force, the German Bundestag had tasked the Federal
Government with developing a proposal for the further development of Strategic Environmental
Assessment (SEA). The objective is to strengthen SEA as a qualified and more standardized
assessment tool to compensate, from a technical perspective, for the elimination of assessments
at the permitting level. The focus of this study is therefore on the question of how SEA must be
adapted and enhanced to ensure a consistently high level of environmental protection.

To answer this research question, as described in Chapter 2, various methodological approaches
are combined: a legal analysis of RED III and its impacts on German planning law, a case study
analysis of previous SEA and EIA practices, and the inclusion of expert knowledge from the
authors as well as from expert workshops and literature reviews. Since potential impacts of
RED III on SEA can only be evaluated in connection with the permitting level, the existing and
future legal requirements for both levels are analyzed. Subsequently, a comparison of previous
assessment practices at both levels is undertaken. A particular focus is on identifying the formal
assessment contents eliminated at the permitting level that will in future have to be covered by
SEA and on the subsequent question of whether and how this transfer can succeed.

Legal Foundations

The analytical part begins with a comprehensive examination of the legal framework governing
the planning and permitting of wind energy installations in Germany as well as the legal changes
triggered by RED III (Chapter 3). First, the legal requirements for Strategic Environmental
Assessment (SEA) and Environmental Impact Assessment (EIA) are presented and compared. In
this context, SEA differs fundamentally from EIA with regard to its actual assessment depth and
the tasks to be fulfilled. These differences primarily result from the different stages of the
planning and permitting processes at which these assessments take place.

Due to its positioning at the planning level, SEA, in contrast to EIA, is conducted without specific
project reference, with a lower level of assessment detail, and with a stronger dependence on
existing data sources. SEA serves to analyze the environmental impacts of plans and programs
and is also less formally structured under the German Environmental Impact Assessment Act
(UVPG) compared to EIA. As shown by a comparison of Section 40 UVPG with Section 16 UVPG,
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SEA is required to conduct a relatively coarse analysis of environmental impacts, which must be
described and evaluated in an environmental report. However, the detailed requirements set out
in Annex 4 to the UVPG for EIA, including the specific content of the environmental report, do
not apply to SEA.

In addition, the requirements defined by RED III for the designation of acceleration areas and
the revised assessment system targeted by the directive are examined in detail. According to
Article 15c RED II, only areas that are particularly suitable for the use of renewable energy may
be designated as acceleration areas, if the wind energy installations planned therein are not
expected to cause significant environmental impacts. In practice, this raises the question of how
the term "significant environmental impacts" is to be interpreted in the context of RED II],
especially when such impacts would preclude the designation of an area as an acceleration area.
The directive remains largely open in this regard, leaving room for interpretation and
implementation at the national level. Of particular importance is the question of whether the
term "significant environmental impact” in connection with the designation of acceleration areas
carries the same meaning or assessment standard as the apparently similar term (“significant
effects on the environment”) in the regulations on SEA and EIA.

So far, no consistent understanding of this term has been established within the German
professional community. However, in the authors' view, the purpose and intent of RED III argue
against an identical interpretation. The significant environmental impacts to be avoided during
designation cannot refer to those adverse effects that are always and inevitably associated with
wind energy installations, as this would, in effect, preclude the designation of acceleration areas
in many cases from the outset. It is therefore assumed that not every impact which would be
classified as a likely significant environmental impact within SEA should also be considered a
significant environmental impact under RED III. Rather, only those impacts that would, under
the relevant EU legal framework (e.g., conservation objectives under the Habitats Directive,
specially protected species, and management objectives under the Water Framework Directive),
be classified as significant should be decisive.

Furthermore, according to Article 15c paragraph 1, subparagraph 1, letter a), item ii) of RED III,
Natura 2000 sites, areas designated under national programs for the protection of nature and
biodiversity, major bird and marine mammal migration routes, and other areas identified on the
basis of sensitivity maps (so-called sensitive areas) are categorically excluded from designation
as acceleration areas. This systematic structure of RED III suggests that impacts on these
spatially excluded areas are, in principle, to be classified as significant environmental impacts
within the meaning of RED IIL

Finally, RED III links the designation of acceleration areas to the condition that the plans for
designating these areas must undergo an SEA and, if necessary, an assessment under the
Habitats Directive (FFH assessment).

With regard to the legal effects of designating acceleration areas for wind energy installations on
the planning and permitting levels, it is noted that RED III explicitly aims at accelerating
permitting procedures, but not planning processes. The formal assessment instruments
eliminated at the permitting level will in future be replaced, according to RED III, by a review
procedure referred to in the wording of the directive as a "screening procedure." This procedure
is intended to review the environmental assessment results determined at the planning level
and to identify any unforeseen significant environmental impacts, if present. The purpose of the
screening procedure is to detect and assess those environmental impacts that were not
identified at the SEA level during the designation of acceleration areas. The screening procedure
is designed as a preliminary examination and, according to Article 16a paragraph 5,
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subparagraph 1, sentence 3 RED II], in the event that unforeseen significant environmental
impacts are identified that cannot be sufficiently mitigated, this triggers the reinstatement of the
EIA requirement for the affected project. In light of RED III's acceleration objectives, it is
assumed that stringent criteria will apply for determining the presence of such significant
impacts within the screening procedure.

The described impacts of RED III clearly show that, according to the directive, the fundamental
decisions on “whether” and “where” wind energy installations are to be constructed must
already be made at the planning level. As a result, the acceleration effects of the directive at the
permitting level considerably increase the importance of environmental assessments at the
planning level. At the same time, RED III does not include any independent requirements
regarding the assessment depth of SEA when designating acceleration areas. Nothing in RED III
indicates that a complete transfer of the assessments previously conducted at the permitting
level under the previous legal framework should now occur at the SEA level. SEA cannot and
should not compensate for everything lost due to the elimination of EIA, Habitats Directive
assessments, species protection assessments, and the assessment of WFD objectives (Sections
27,47 WHQ), if only because SEA lacks specific project reference. Moreover, a mere wholesale
transfer of the assessments previously carried out in the permitting procedure—replicating
them in content and methodology—would run counter to the acceleration objective of RED III.
Nevertheless, a “high level of environmental protection” (cf. Article 37 of the Charter of
Fundamental Rights, Recital 31 RED III) must continue to be ensured. In this context, SEA, as an
instrument of environmental precaution ensuring that environmentally relevant considerations
are taken into account in the development and adoption of plans, must ensure that all
requirements of Article 15c paragraph 1 RED III are met when designating acceleration areas.

Moreover, in the future, it will also be the task of SEA to develop and establish binding rules for
effective mitigation measures at the permitting level. The more precise the SEA is, the more
targeted and effective the rules for mitigation measures at the permitting level can be
formulated. Therefore, based on the current legal situation, the study hereafter explores from a
technical and environmental perspective the options for upgrading and further developing SEA
at the planning level for acceleration areas.

Case Study Analysis

The case study analysis (Chapter 5) serves to create an empirical basis extending beyond the
expert knowledge of the authors regarding previous SEA and EIA practices in Germany, in order
to assess where and to what extent there is a need for further development of SEA in light of
RED III. Due to the small sample size, the analysis was conducted exclusively qualitatively and
does not claim to provide a complete and representative picture of nationwide practice.

However, the selection of case studies was intentionally heterogeneous, aiming to cover a broad
range of natural spatial conditions, planning contexts, and administrative practices. Based on the
total of nine case studies examined (five SEA procedures at the planning level and four EIA
procedures at the permitting level), typical deficits, potential assessment gaps, and elements of
good professional practice within the existing environmental assessment framework could be
identified. The case study analysis allows an initial evaluation of already existing deficits and
potential future assessment gaps in SEA practice for acceleration areas. Even though the small
number of cases does not allow for statistical representativeness, the analysis provides valuable
insights and serves to validate the recommendations derived from expert knowledge and the
literature review.

For the EIA case studies, in addition to the EIA reports themselves, further detailed
environmental assessments from the permitting documents were analyzed, including landscape
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management plans (LBP), species protection reports, as well as noise, shadow flicker, and
hydrogeological assessments. Particularly noteworthy were sometimes significant overlaps
between EIA reports and LBP documents, as well as the frequently observed near-verbatim
adoption of content from expert reports on Federal Immission Control Act (BImSchG) into the
EIA report. Furthermore, it became evident that species protection assessments play a central
role within the EIA procedures.

In the SEA case studies, the focus was on analyzing the environmental assessment conducted for
wind energy-related regional and land use plans. The examined procedures revealed significant
differences in methodological detail, data basis, and the protection-good-specific design of the
assessment regarding likely significant environmental impacts. Some of the environmental
assessments included comprehensive, factor-specific evaluations with detailed documentation
of environmental effects. Others, in contrast, were limited to summary evaluations and largely
deferred detailed environmental assessment to the permitting level. Particularly the assessment
of impacts on the protection good "human beings" with regard to noise, shadow flicker, and
visual intrusion was often only superficially addressed in the SEA procedures and was usually
deferred to the subsequent permitting level. The same applies, in part, to the consideration of
species protection concerns in SEA, although here again considerable differences between the
environmental assessments were observed. While some environmental assessments already
included a site-specific risk assessment ("species protection risk assessment") for species
sensitive to wind energy, this spatially specific consideration was absent in most cases, and here
too, the issue was deferred to the permitting process.

Major differences were also apparent in the documentation of the environmental assessment.
While some procedures included extensive area-specific environmental descriptions in so-called
area fact sheets or profiles, others were limited to brief, generalized, and hardly area-specific
statements.

Overall, the results of the case study analysis clearly show that the elimination of EIA at the
permitting level could potentially create formal “thematic gaps” with regard to individual EIA
protection goods and formal assessment steps. These protection goods and assessment steps
can, should, and are already being adequately addressed in parts of current SEA practice.

The results of the case study analysis show that the existing SEA practice already provides a
solid foundation for meeting future requirements in connection with the designation of
acceleration areas under RED III. Furthermore, it becomes apparent that certain contents of
previous EIA reports have little or no significant influence on decision-making. In such cases,
corresponding assessments can be dispensed with in the future, or a rough evaluation at the SEA
level will continue to be sufficient. Nevertheless, the case study analysis reveals several aspects
where adjustments are needed at the SEA level.

These include:

» Targeted support for regional planning authorities in developing clear and uniform
environmental criteria for the designation of acceleration areas,

» Methodological further development in assessing impacts on human health, cultural
heritage, species protection, and Natura 2000 sites,

» Integration of a new SEA component for the binding derivation and establishment of rules
for mitigation measures,

» Improvement of the data base and the use of spatial analyses for site assessment,
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» Strengthened public involvement and enhancement of the SEA’s triggering effect for public
participation.

Opportunities for Enhanced Consideration of Species Protection at the Planning Level

Although the study primarily focuses on the consequences of eliminating the EIA for SEA at the
planning level, the potential implications arising from the elimination of other formal
assessment instruments at the permitting level (species protection assessment, Natura 2000
compatibility assessment, assessment of compliance with the objectives of the Water
Framework Directive (WFD)) are also briefly considered. Specific guidance and
recommendations on species protection are provided in Chapter 4.

For the preliminary assessment of species protection requirements under Section 44(1) in
conjunction with Section 45b(1-5) of the Federal Nature Conservation Act (BNatSchG) during
SEA for the designation of wind energy areas, RED Il introduces far-reaching changes. Two
levels must be distinguished:

» Site Selection - Identification of acceleration areas excluding those areas with significant
environmental impacts, among others based on sensitivity maps (Article 15c(1)(a) RED III),

» Definition of Rules for Effective Mitigation Measures - for the selected acceleration areas
(Article 15c(1)(b) RED III).

According to RED III, compliance with these rules and the implementation of the established
mitigation measures at the individual project level are assumed to ensure that projects do not
violate species protection prohibitions. This shift in assessment focus to the planning level will
assign a decisive role to SEA for acceleration areas in the future. It will require an approach that
is both level-appropriate and sufficiently accurate and comprehensive to adequately address
species protection concerns within SEA.

Against this backdrop, Chapter 4 focuses on the central issue for SEA at the planning level: data
availability and the handling of data gaps. Both the selection of acceleration areas and the
derivation of rules for mitigation measures depend on sufficient information about the presence
of protected species and the specific characteristics of the respective areas.

A review of current practice reveals that considerable data gaps often exist. For example, for
many bird species prone to collision, most federal states have only incomplete or outdated
survey data. Analyses from research projects such as WindGISKI show that around 60% of
recorded breeding occurrences do not have corresponding entries in the available official
databases. Sole reliance on existing data will therefore often not be sufficient to ensure
appropriate consideration of species protection in the designation of acceleration areas from a
technical perspective.

A combination of existing data and model-based assumptions is recommended to meet the
increased responsibility assigned to the planning level by RED III. In individual cases, additional
independent surveys for specific, potentially conflict-prone areas may be necessary.
Furthermore, it is recommended to make greater use of alternative data sources such as
ornitho.de.

Modeling habitat quality and space utilization for collision- and disturbance-sensitive species
can provide important support in spatially differentiating between protection and risk areas.
Chapter 4 presents corresponding models for species such as the red kite, honey buzzard, or
nightjar, showing how distribution and utilization probabilities can be used for the designation
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of acceleration areas. Particularly conflict-prone areas should be identified as early as possible
based on this information and excluded from designation as acceleration areas.

A good data basis is also essential for defining the most specific possible rules for mitigation
measures. This reduces the assessment effort at the permitting level and increases legal
certainty for project developers. Data deficiencies must be transparently identified and
adequately considered when deriving rules for mitigation measures. The guiding principle here
is: the more incomplete the data base, the broader the set of defined mitigation rules must be, in
order to ensure, under a worst-case approach, that any potential conflicts with species sensitive
to wind energy are addressed at the permitting level.

Guidance for the Further Development and Qualification of SEA

In Chapter 6 of the report, the need for adaptation of SEA for the designation of acceleration
areas for wind energy installations under RED Ill—derived from Chapters 2 to 5—is discussed
in summary form and concretized into specific recommendations. However, the detailed
recommendations for the further development and qualification of SEA are the subject of a
separate guidance document, which is not part of this final report and will serve as the basis for
a practical manual to be developed by the research contractor.

The methodological and technical recommendations discussed in Chapter 6 for the
implementation of SEA for acceleration areas in the field of wind energy use address, on the one
hand, necessary adjustments to SEA practice that are directly attributable to the changes
introduced by RED III. On the other hand, they also address aspects of good professional SEA
practice in wind energy planning in general. In this way, the study also aims to contribute to the
standardization and qualification of SEA practice for wind energy in Germany.

At the legal level, RED III does not introduce new substantive requirements for the assessment
depth of SEA. However, SEA gains significant importance due to the elimination of essential
environmental assessment instruments at the permitting level. In the future, SEA must function
as the central assessment tool at the planning level, ensuring that the selection of areas with the
lowest environmental conflicts for the designation of acceleration areas is made without the
possibility of deferring assessments to the permitting procedure. This further increases the
demands placed on SEA’s involvement in the development and evaluation of regional planning
alternatives.

Furthermore, SEA must define binding rules for mitigation measures for the designated
acceleration areas. SEA must provide a sufficient data basis and enable appropriate weighing
and balancing of interests. Omitting the assessment of key environmental concerns such as
species protection or Natura 2000 compatibility under the pretext of deferring it to the
permitting process will no longer be permissible when designating acceleration areas.

From a technical perspective, the analysis reveals considerable heterogeneity in previous SEA
practice. While some planning regions already conduct in-depth environmental assessments,
others address essential aspects related to environmental factors such as human health, cultural
heritage, or species protection only in a superficial and summary manner. Especially for these
aspects, stronger and more comprehensive assessments are recommended in the future, along
with the identification of additional or further developed assessment methods.

Finally, SEA’s triggering effect with regard to public participation must also come more strongly
into focus. SEA will represent the only formal participation opportunity for the designation of
acceleration areas for wind energy installations. For third parties potentially affected by the
planning, SEA content must sufficiently reveal any (potential) impacts on them. For this reason
alone, SEA must also cover precautionary aspects beyond legally defined thresholds.
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Furthermore, a more in-depth assessment than in previous planning practice will be required
within SEA with regard to the eliminated formal species protection and Natura 2000
assessments. Although a complete transfer of these assessments is not possible due to the scale
of planning and the lack of project-specific reference, tiered, level-appropriate assessment
approaches will be necessary, predominantly based on existing data, modeling, and risk
evaluations. Remaining uncertainties in prognosis must be transparently presented and
addressed through rules for mitigation measures. In individual cases, area-specific surveys may
also be appropriate at the planning level. Additionally, voluntary in-depth investigations by
project developers at the permitting stage may continue to help reduce residual uncertainties.

For other EIA topics affected by the acceleration at the permitting level, the currently
established SEA practice is assessed as sufficient to maintain a consistently high level of
environmental protection. This applies to the environmental factors land use, climate (climate
protection), the consideration of accident and hazard risks, as well as interactions between
environmental factors. Here, no compelling need for adaptation exists, as existing SEA planning
instruments already adequately cover these issues.

For the assessment of compliance with the objectives of the WFD, the analysis shows that
independent specialist contributions have not been prepared at either the permitting or
planning level to date. It can therefore be assumed that significant concerns do not regularly
exist and that an in-depth assessment is dispensable. Nevertheless, water-related issues should
continue to be considered within SEA and, if necessary, rules for mitigation measures should
also be developed.

In conclusion, it can be stated that a technically advanced SEA with a carefully compiled,
sufficient data basis and standardized methodology can continue to ensure the consistently high
level of environmental protection required by RED III, even despite the elimination of formal
assessment steps at the permitting level. The greatest challenge lies in establishing and
maintaining the required “sufficient data basis.”
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1 Einleitung

Im November 2023 ist die neue Richtlinie 2023 /2413 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 18. Oktober 2023 zur Anderung der Richtlinie 2018/2001, der Verordnung
2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Férderung von Energie aus
erneuerbaren Quellen der Europaischen Union (EU),! kurz RED 1], in Kraft getreten.

Zu den wesentlichen Zielen der RED III zahlt (u. a.) eine Vereinfachung und Verkiirzung von
Genehmigungsverfahren fiir Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Mit der Umsetzung
der RED IIl kommen relevante rechtliche Anderungen sowohl auf die Planungs- als auch die
Genehmigungspraxis zu. Dies betrifft insbesondere die Vorgehensweise bei der Bewertung der
Umweltauswirkungen von Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die Richtlinie
verpflichtet die Mitgliedstaaten in Artikel 15c zur Ausweisung sogenannter
Beschleunigungsgebiete, in denen fiir Erneuerbare-Energien-Vorhaben ein besonderes,
beschleunigtes Genehmigungsverfahren gem. der Artikel 16 und 16a gelten soll. Zukiinftig - und
in Bezug auf Windenergiegebiete, die nach § 6a WindBG bereits zu Beschleunigungsgebieten
erklart worden sind, auch schon gegenwartig - entfillt im Genehmigungsverfahren innerhalb
von Beschleunigungsgebieten dauerhaft die Pflicht zur Durchfiihrung folgender Priifverfahren:

» Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP),

» Artenschutzpriifung,

» Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung,

» Priifung auf Vereinbarkeit mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Diese werden durch ein sog. Uberpriifungsverfahren ersetzt. Die Beschleunigungsgebiete
miissen gem. RED III jedoch verschiedene Anforderungen erfiillen. So gibt Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1
lit. a) der RED III vor, dass Beschleunigungsgebiete dort auszuweisen sind, wo die Nutzung der
erneuerbaren Energien voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Der Frage,
was im Sinne der Richtlinie als , erhebliche Umweltauswirkung” zu bewerten ist, wird aufgrund
ihrer zentralen Bedeutung fiir die Gebietsausweisung und damit auch die durchzufiihrende
Strategische Umweltpriifung (SUP) im Zuge der Analyse der Rechtsgrundlagen vertiefend
nachgegangen. Neben den Gebieten mit i. S. d. Richtlinie erheblichen negativen
Umweltauswirkungen sind nach Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) Ziff. ii) der RED III auch Natura-
2000-Gebiete, Gebiete, die nach nationalen Programmen dem Schutz der Natur und der
biologischen Vielfalt dienen, Hauptrouten des Vogelzugs sowie gegebenenfalls weitere Gebiete,
die z. B. auf der Grundlage von Sensibilitatskarten fiir Wildtiere ermittelt worden sind (,,sensible
Gebiete”) von einer Ausweisbarkeit als Beschleunigungsgebiet i. S. d. Art. 15¢ RED III
ausgeschlossen.

Im Zusammenhang mit den Beschleunigungsbestrebungen auf europaischer Ebene hat der
Deutsche Bundestag die Bundesregierung bereits mit der Entschliefdung vom 03.03.2023 - also
noch vor In-Kraft-Treten der RED III - damit beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten, welcher
die SUP in einer langfristigen Neuausrichtung als qualifiziertes und standardisiertes
Prifinstrument mit Beschleunigungswirkung weiterentwickelt (BT-Drs. 20/5830). Zu beachten
ist, dass die Umsetzung in deutsches Recht mit dem ,Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der
Richtlinie (EU) 2023 /2413 fiir Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie fiir Planverfahren nach dem Baugesetzbuch und dem

1 Europaisches Parlament und Rat der Europaischen Union (2023).
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Raumordnungsgesetz, zur Anderung des Bundeswasserstrafiengesetzes und zur Anderung des
Windenergieflichenbedarfsgesetzes“ erst zum 14.08.2025 erfolgt ist und daher im vorliegenden
Forschungsbericht noch nicht berticksichtigt werden konnte. Die Inhalte und Aussagen des
Vorhabens stiitzen sich daher unmittelbar auf die Inhalte der RED III und lassen etwaige
Spielraume sowie Auslegungsfragen, die bei der Umsetzung in deutsches Recht eine Rolle
gespielt haben konnen, offen.

Aus der Entschliefdung des Deutschen Bundestags leitet sich als libergeordnetes Ziel des
Vorhabens die Erarbeitung von Hinweisen und Empfehlungen, welche die SUP fiir
Windenergiebeschleunigungsgebiete bedarfsgerecht weiterentwickeln und zu einer
Standardisierung der in Deutschland sehr heterogenen SUP-Praxis in diesem Bereich beitragen,
ab.

Aufgrund der genannten Anforderungen an die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten sowie
des Entfalls zentraler umweltfachlicher Priifinstrumente im Rahmen von
Genehmigungsverfahren in Beschleunigungsgebieten stellt sich zwangslaufig die fiir das
Vorhaben mafdgebende Forschungsfrage nach dem Erfordernis einer Weiterentwicklung und
Qualifizierung der Strategischen Umweltpriifung (SUP) auf der vorgelagerten Planungsebene. An
dieser Stelle ist zu betonen, dass es weder Ziel der RED III, noch des vorliegenden Vorhabens ist,
die SUP zu beschleunigen. Die Beschleunigung soll sich allein durch den Wegfall von
Priifanforderungen auf der Genehmigungsebene ergeben. Gleichwohl ist im Rahmen der
angestrebten Ertiichtigung der SUP fiir Beschleunigungsgebiete zur Windenergienutzung in den
Blick zu nehmen, dass die SUP nicht tiberfrachtet werden darf und an sie gestellte
Anforderungen auf der vorgelagerten Planungsebene in der Praxis auch umsetzbar sein miissen.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird untersucht, welche auf der Genehmigungsebene
entfallenden Priifungen und Untersuchungen durch die SUP auf der Planungsebene in Zukunft
kompensiert werden sollten und inwieweit die SUP dies angesichts ihrer groberen
Mafistabsebene und des fehlenden konkreten Projektbezugs in der Lage ist, zu leisten. Hierzu
werden auf der Basis einer Analyse der Rechtsgrundlagen, der Betrachtung von Fallbeispielen,
des Experten- und Erfahrungswissens der Autor*innen moglichst konkrete Hinweise und
Empfehlungen fiir die Vollzugspraxis erarbeitet. Die einzelnen Vollzugsempfehlungen sind
Gegenstand eines eigenstandigen Hinweispapiers, welches nicht Bestandteil des vorliegenden
Abschlussberichts ist und auf dessen Grundlage durch den Forschungstrager im Weiteren ein
Praxisleitfaden entwickelt werden soll. Die Vollzugshinweise verstehen sich als praxistaugliche,
moglichst konkrete Hinweise und Vorschlége fir die kiinftige SUP-Praxis fiir
Beschleunigungsgebiete im Bereich der Windenergienutzung (,Wind-SUP”). Sie richten sich an
die fiir die Durchfiihrung der SUP verantwortlichen 6ffentlichen Stellen sowie die in diesem Feld
tatigen Umweltplanungsbiiros. Die Vollzugsempfehlungen gliedern sich in Hinweise, die auf
erforderliche Anpassungen der SUP-Praxis zielen, welche sich unmittelbar auf durch die RED III
ausgeloste Verdnderungen zuriickfiihren lassen, sowie Hinweise, die allgemein die gute fachliche
Praxis der SUP im Bereich der Windenergieplanung adressieren und der Vereinheitlichung und
Qualifizierung der Wind-SUP in der Praxis dienen sollen. Die wesentlichen fachlichen
Grundlagen dieses Hinweispapiers sind in Kapitel 6 dieses Abschlussberichts inhaltlich
zusammengefasst.
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2 Vorgehensweise und methodischer Aufbau

Um die gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen in der SUP-Praxis fiir Windenergiegebiete zu
ermitteln, werden sowohl die planungsrechtlichen Veranderungen, die in der RED III angelegt
sind, analysiert und zentrale Veranderungen herausgearbeitet als auch die bisherige SUP- und
Genehmigungspraxis untersucht. Zentrale methodische Bausteine der empirischen
Untersuchungen sind die juristische Analyse und Gegeniiberstellung der bisherigen und
kiinftigen Rechtsgrundlagen fiir die Planung und Genehmigung von Windenergiegebieten
beziehungsweise Windenergieanlagen (siehe Kapitel 3) sowie die Analyse von ausgewahlten
Fallbeispielen zur SUP und UVP fiir Windenergieplanungen (siehe Kapitel 5). Wenngleich im
Zuge des Forschungsvorhabens primar Hinweise fiir die Planungsebene entwickelt werden,
konnen diese nur unter Einbezug der Genehmigungsebene und der bisher etablierten
Genehmigungspraxis sachgerecht hergeleitet werden. Denn nur unter Einbezug der
Genehmigungsebene kénnen valide Aussagen dariiber getroffen werden, welche Priifinhalte und
formalen Priifschritte durch die Beschleunigungsmafinahmen der RED III gegeniiber der
bisherigen Praxis potenziell verloren gehen und gegebenenfalls auf Ebene der SUP zu ersetzen
sind, um ein unverandert hohes Umweltschutzniveau zu gewahrleisten.

Neben der Analyse der Rechtsgrundlagen bildet die systematische, kriterienbasierte
Untersuchung und Analyse von mehreren Fallbeispielen aus der gegenwértigen Praxis von
Genehmigungsverfahren und SUP-Verfahren aus dem Bereich der Windenergienutzung einen
weiteren empirisch ausgerichteten Grundbaustein zur Beantwortung der Forschungsfrage. Mit
Hilfe der Erkenntnisse aus der Fallstudienanalyse wird eine zusitzliche empirische Grundlage
zur Beantwortung der Forschungsfragen geschaffen und kann zudem ein grober Uberblick iiber
den aktuellen Stand der SUP-Praxis im Bereich Windenergie gegeben werden. Im Zuge der
Fallstudienanalyse werden sowohl Praxisbeispiele von SUP-Vorhaben als auch Praxisbeispiele
von UVP-Vorhaben untersucht. Auf diese Weise kdnnen etwaige Untersuchungsdefizite und
Priifliicken identifiziert werden, die bei unverdanderter Planungspraxis und Umsetzung der
Beschleunigungsmechanismen der RED III auf Genehmigungsebene auftreten wiirden. Die
Ergebnisse der Fallstudienanalyse sollen im Weiteren einen wichtigen Beitrag zu den
entwickelten Hinweisen und Empfehlungen zur Ertiichtigung der SUP, soweit durch diese
Hinweise identifizierte Liicken adressiert und durch die ertiichtigte SUP geschlossen werden
sollen, liefern. Zu beachten ist hierbei, dass im Zuge des Vorhabens lediglich eine gezielte
Auswahl von neun Fallbeispielen untersucht wird, welche die Spannweite der gegenwartigen
Praxis durch Auswahl moglichst unterschiedlicher Fallkonstellationen abbilden soll. Eine
statistische Reprasentativitat der Ergebnisse kann und soll anhand dieser Stichprobengrofie
jedoch nicht erzielt werden.

Die vergleichsweise geringe empirische Basis, welche keine quantitativ statistische Auswertung
erlaubt, kann hinsichtlich der zu ziehenden Schlussfolgerungen sowie der zu erarbeitenden
Hinweise und Empfehlungen fiir eine kiinftige SUP-Praxis lediglich ergdnzend und validierend
herangezogen werden. Sie flankiert das umfangreiche Erfahrungswissen der Autor*innen aus
ihrer jahrelangen SUP- und UVP-Praxis, das aus der Fachliteratur verfiighare Wissen sowie das
im Zuge eines im Projektverlauf durchgefiihrten Fachworkshops hinzugewonnene
Expertenwissen, auf welchem ein erheblicher Teil der Arbeit aufbaut. Sofern sich Aussagen und
Empfehlungen unmittelbar aus den untersuchten Fallbeispielen ableiten lassen, werden diese
Passagen entsprechend gekennzeichnet.
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3 Geltende und kiinftige rechtliche Rahmenbedingungen

3.1 Vorbemerkungen

Die RED Ill istam 20.11.2023 in Kraft getreten. Zu den wesentlichen Zielen der RED III zahlt
(u. a.) eine Vereinfachung und Verkiirzung von Genehmigungsverfahren fiir Projekte im Bereich
der erneuerbaren Energien. Mit der Umsetzung der RED III kommen relevante rechtliche
Anderungen sowohl auf die Planungs- als auch die Genehmigungspraxis zu. Dies betrifft
insbesondere die Vorgehensweise bei der Bewertung der Umweltauswirkungen von Vorhaben
zur Nutzung erneuerbarer Energien. Konkret wird die Pflicht zur Durchfiihrung von
Umweltvertraglichkeitspriifungen, Natura-2000-Vertraglichkeitspriifungen und
artenschutzrechtlichen Priifungen im Genehmigungsverfahren dann zeitlich unbefristet fiir
Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien innerhalb von Beschleunigungsgebieten
weitgehend entfallen. Damit gehen die Vorgaben der RED III deutlich weiter als die bisherigen
Regelungen des § 6 WindBG. Die Priifungen sollen zukiinftig dauerhaft in inhaltlicher Hinsicht
im Wesentlichen allein auf der vorgelagerten Planungsebene erfolgen. Im
Genehmigungsverfahren soll dann regelmaf3ig hingegen nur noch ein sog.
Uberpriifungsverfahren durchgefiihrt werden. Die RED III verlangte von den Mitgliedstaaten
eine Umsetzung dieser Vorgaben bis zum 21. Mai 2025. Ein erster Gesetzesentwurf hierzu
wurde von der Bundesregierung kurz vor dem Bruch der Ampel-Koalition noch vorgelegt.2 Das
Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 fiir Zulassungsverfahren
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie flr
Planverfahren nach dem Baugesetzbuch und dem Raumordnungsgesetz, zur Anderung des
Bundeswasserstraengesetzes und zur Anderung des Windenergieflichenbedarfsgesetzes
(BGBI. 2025 I Nr. 189 vom 14.08.2025) wurde aber schlussendlich erst vom neugewdahlten
Deutschen Bundestag im Juli 2025 verabschiedet und im August 2025 im Bundesgesetzblatt
verkiindet.

3.2 SUPund UVP

Die UVP und die SUP unterscheiden sich erheblich hinsichtlich ihrer Regelungs- und
tatsachlichen Priifungsdichte sowie der konkreten Aufgaben, die sie erfiillen miissen. Diese
Unterschiede basieren vor allem darauf, dass die inhaltlich oftmals dhnlichen Priifungen jeweils
in unterschiedliche formelle Verfahren eingekleidet sind und auch in verschiedenen Stadien des
Planungs- und Genehmigungsprozesses stattfinden. Die UVP wird auf Zulassungsebene im
Genehmigungsverfahren durchgefiihrt, wahrend die SUP auf Planungsebene bei der Aufstellung
von Pldnen und Programmen durchzufiihren ist.

Die UVP gemafd dem UVPG zielt auf die detaillierte Bewertung der Umweltauswirkungen
konkreter Vorhaben ab. Im Rahmen der UVP wird mithin aus der Perspektive eines konkreten
Projekts und auf der Grundlage der konkreten Vorhabenplanung gepriift und untersucht, welche
Auswirkungen dieses voraussichtlich auf die Umwelt haben wird, vgl. § 16 Abs. 1 UVPG. Diese
Prifung findet damit notwendigerweise in einem viel detaillierteren Maf3stab statt, weil ein
konkreter Projektbezug vorhanden ist und deshalb im Regelfall genau prognostiziert werden
kann, welche konkreten Umweltauswirkungen dieses Vorhaben im Einzelfall voraussichtlich
haben wird (vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 UVPG). Dem entsprechend gibt Anlage 4 zum UVPG
detaillierte Vorgaben fiir die Inhalte des UVP-Berichts und stellt dabei das Vorhaben und dessen

2 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 in den Bereichen Windenergie an Land und Solarenergie
sowie fiir Energiespeicheranlagen am selben Standort, BT-Drs. 20/12785. Wegen des fiir den Deutschen Bundestag geltenden
Diskontinuitatsprinzips wird dieser Gesetzesentwurf in der nachfolgenden Untersuchung nicht mehr naher thematisiert.
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Auswirkungen in den Fokus. Die UVP stellt sicher, dass fiir die Genehmigungsentscheidung
relevante Umweltauswirkungen im Sinne einer umfassenden Vollstandigkeits- und
Qualitatspriifung detailliert untersucht, aufbereitet und entsprechend bei der
Genehmigungsentscheidung beriticksichtigt werden.

Im Gegensatz dazu ist die SUP durch das UVPG weniger stark reglementiert beziehungsweise
formalisiert. Die SUP dient der Analyse der Umweltauswirkungen von Pldnen und Programmen.
Aufgrund des mangelnden konkreten Projektbezugs ist sie notwendigerweise in ihrer
Priifungstiefe beschrankt. In der Regel konnen die Umweltauswirkungen der jeweiligen
einzelnen Projekte in ihrem Rahmen nur in allgemeiner Form prognostiziert werden, aber nicht
unter Beriicksichtigung konkreter Angaben (z. B.) zum Standort oder der konkreten Anlagenart,
weil diese Informationen im Zeitpunkt des den Genehmigungsverfahren vorgelagerten
Planungsverfahrens noch nicht vorliegen. Wie § 40 UVPG im Vergleich zu § 16 UVPG zeigt, sieht
die SUP eine grobe Analyse der Umweltauswirkungen vor, die der Umweltbericht zu
beschreiben und bewerten hat. Vorgaben fiir die Priifung und den zu erstellenden
Umweltbericht, die der Anlage 4 zum UVPG entsprechen, existieren fiir die SUP hingegen nicht.

Die Inhalte des Umweltberichts sind gemaf3 § 40 Abs. 2 UVPG auf die Planung bezogen. Der
Umweltbericht enthilt eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder
Programms und eine Darstellung der Beziehung zu anderen relevanten Pldnen und
Programmen. Die fiir den Plan oder das Programm geltenden Ziele des Umweltschutzes sowie
die Art, wie diese Ziele und sonstige Umwelterwadgungen bei der Ausarbeitung des Plans oder
des Programms berticksichtigt wurden, sind darzustellen. Ausgangspunkt hierfiir bildet auch
eine sog. Alternativenpriifung nach § 40 Abs. 1 Satz 2 UVPG. Dabei sind neben den
voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Plan- beziehungsweise Programmdurchfiihrung
auch verntnftige Alternativen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Flankiert wird dies
insbesondere durch eine Darstellung der Merkmale der Umwelt, des derzeitigen
Umweltzustands sowie dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung des Plans
oder des Programms. Die moglichen Konfliktpunkte werden durch die Angabe der derzeitigen
fiir den Plan oder das Programm bedeutsamen Umweltprobleme, insbesondere der Probleme,
die sich auf 6kologisch empfindliche Gebiete nach Nummer 2.6 der Anlage 6 UVPG beziehen, und
die Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt nach
§3i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 UVPG aufgezeigt. Zudem enthalt der Umweltbericht eine Darstellung
der Mafdnahmen, die ergriffen werden konnen, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
zu verhindern, zu verringern und so weit wie moglich auszugleichen.

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, wie etwa
technische Liicken oder fehlende Kenntnisse, die Kurzdarstellung der Griinde fiir die Wahl der
gepriiften Alternativen sowie eine Beschreibung, wie die Umweltpriifung durchgefiihrt wurde,
sind zu beschreiben und die geplanten UberwachungsmafRnahmen gemif § 45 UVPG
darzustellen.

3.3 Geltende rechtliche Rahmenbedingungen fiir die Ausweisung von
Flachen zur Nutzung erneuerbarer Energien

3.3.1 Vorbemerkungen

Die Zulassung von Windenergieanlagen erfolgt regelmafdig iiber ein zweistufiges
Zulassungsverfahren. In einem vorgelagerten Planungsverfahren - auf der Ebene der
Raumordnung oder Bauleitplanung - werden zunachst Flachen identifiziert, die durch ihre
raumlichen, natiirlichen und topographischen Gegebenheiten geeignet fiir die Nutzung von
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Windenergie sind. Die entsprechenden Flachenausweisungsprozesse werden dabei in
umweltfachlicher Hinsicht durch eine SUP flankiert. Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren
wird die konkrete Anlage zugelassen, was bisher regelmaf3ig u. a. von Umweltvertréaglichkeits-,
Artenschutz-, Natura-2000-Vertraglichkeits- und wasserrechtlichen Priifungen begleitet wurde.
Durch die Umsetzung der EU-Notfallverordnung mit dem WindBG wurden die o. g.
umweltfachlichen Anforderungen an die Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb sog.
Windenergiegebiete teilweise schon bisher, jedoch lediglich voriibergehend erheblich reduziert.
Die RED III wird kiinftig fiir Windenergieanlagen in sog. Beschleunigungsgebieten dauerhaft
Zulassungserleichterungen beziehungsweise Zulassungsbeschleunigungen etablieren.

3.3.2 Planungsebene

Planungsverfahren, die der Erteilung von Genehmigungen fiir Projekte (Anlagen) zur Nutzung
erneuerbarer Energien vorgelagert sind, bediirfen regelméaf3ig der Durchfiihrung einer SUP.
Diese dient als Verfahrensinstrument dazu, alle Umweltauswirkungen, die sich aus der
Aufstellung, Anderung und Annahme von spezifischen Plinen und Programmen ergeben
konnen, moglichst friithzeitig zu biindeln und zu berticksichtigen.

Bei der Ausweisung von Fliachen, die fiir die Nutzung erneuerbarer Energien vorgesehen werden
sollen, besteht gem. § 8 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) und § 2 Abs. 4 des
Baugesetzbuchs (BauGB) i. V. m. §§ 33 ff. UVPG die Pflicht zur Durchfiithrung einer SUP.

3.3.2.1 Verfahrensablauf und Inhalt der SUP

Auf der Ebene der SUP findet zundchst das sogenannte Scoping statt. Dabei legt die zustdandige
Behorde den Untersuchungsrahmen fest, an dem sich die Umweltpriifung zu orientieren hat.
Maf3geblich fiir die Festlegung des Untersuchungsrahmens und den Detaillierungsgrad der
nachfolgenden Priifung sind die umweltrelevanten Festlegungen des jeweiligen Plans.

Es miissen nur solche Umweltauswirkungen ermittelt werden, die fiir die Aufstellung des Plans
entscheidungserheblich sind. Die Festlegungen des Plans bestimmen daher auch den Inhalt und
den Konkretisierungsgrad der Umweltpriifung. Je mehr Projektbezug der Plan aufweist, desto
detaillierter muss die Umweltpriifung erfolgen.

Die Priiftiefe muss eine sachgerechte Entscheidung auf Planungsebene erlauben.? Sie kann also
je nach Planfestlegung variieren. Je schwerwiegender die potenziellen Umweltauswirkungen
sein konnen, je konkreter und verbindlicher der Plan etwas fiir nachfolgende Planungs- oder
Zulassungsstufen festlegt und je wichtiger die Festsetzung fiir die Planerreichung ist, desto
genauer sollte die Umweltpriifung stattfinden.* Dabei gilt grundsatzlich der behdrdliche
Ermittlungs- und Untersuchungsgrundsatz.

Vor diesem Hintergrund miissen in dem zu erstellenden Umweltbericht (§ 40 Abs. 1 UVPG)
grundsatzlich von Amts wegen all die Umweltauswirkungens ermittelt, beschrieben und
bewertet werden, die die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgiiter betreffen und die sich im
Einzelfall voraussichtlich erheblich auswirken kénnen. Die SUP-RL stellt klar, dass dabei
sekundare, kumulative, synergistische, kurz-, mittel- und langfristige, stindige und
voriibergehende sowie positive und negative Auswirkungen zu berticksichtigen sind.¢

3Vgl. Schink et al. (2023), § 39 UVPG Rn. 6 f. und Rn. 12.
+Vgl. Peters etal. (2019), § 39 Rn. 12.

5 Da sich Planfestlegungen raumlich konkret auf die Umwelt auswirken, sich aber auch auf den ganzen Planungsraum oder
Teilrdume beziehen konnen, erfolgt die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen typischerweise auf zwei
Ebenen: die Umweltauswirkungen der einzelnen Planfestlegung sowie die Gesamtplanauswirkungen.

6Vgl. Fufdnote zu Anhang I der SUP-RL.
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Der Eintritt der Umweltauswirkungen muss hinreichend wahrscheinlich sein. Dabei gilt jedoch,
dass die Wahrscheinlichkeit des Eintritts umso geringer sein kann, je grofer das Potenzial eines
Schadens der prognostizierten Umweltauswirkung ist. Dariiber hinaus miissen die
voraussichtlichen Umweltauswirkungen erheblich sein, also eine gewisse Schwere und
Entscheidungsrelevanz aufweisen. Grundlage flir den Umfang und Detailierungsgrad der
Untersuchungen bildet der zuvor im Scoping festgelegte Untersuchungsrahmen.

Es folgt eine Bewertung der ermittelten und beschriebenen Umweltauswirkungen, die eine
Einschatzung der Relevanz und des Gewichts der Umweltwirkungen sowohl in tatsachlicher als
auch in rechtlicher Hinsicht beinhaltet.”

Der in diesem Rahmen zu erstellende Umweltbericht muss auch die Mafnahmen darstellen, die
geplant sind, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die durch die Durchfiihrung des
Plans verursacht werden, zu verhindern, zu verringern und so weit wie moglich auszugleichen,
vgl. § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 UVPG. Hintergrund ist wiederum, dass nur solche
Umweltauswirkungen planerisch zu rechtfertigen sind, die in Bezug auf das Planungsziel
erforderlich und angemessen sind. Die Mafnahmen kénnen raumlich und sachlich konkretisiert
oder als Empfehlungen fiir nachfolgende Planungsstufen ausgefiihrt werden.8

Zudem sind in den Umweltbericht Ausfithrungen zur Alternativenpriifung aufzunehmen, die
eine Wahl einer moglichst umweltvertraglichen Alternative ermdéglichen soll. Sie erfolgt
grundsatzlich in zwei Schritten (§ 40 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 8 UVPG): Zunéachst sind die
verniinftigen Alternativen auszuwahlen und diese Auswahl in Kurzform zu begriinden. Zu
bertcksichtigen sind sdmtliche nicht von vornherein fernliegende Alternativen, wobei die
Alternativenpriifung grundsatzlich umso umfassender ausfallen muss, je intensiver sich die
Planung auf die Umwelt auswirkt. Unberticksichtigt bleiben kénnen demgegeniiber
unverniinftige Alternativen, die nicht zu den Zielen der Planung fithren wiirden und - unter
Umwelt- oder anderen Gesichtspunkten - nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen sind.? Sodann
folgt jeweils eine ndhere Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
der herangezogenen Alternativen. Teils wird unter Riickgriff auf eine altere Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vor Einfiihrung der SUP vertreten, dass diese
Untersuchung entsprechend der konkreten Eignung der Alternativen unter Umstdnden auch
eingeschrankt erfolgen kann.10 In der Gesetzesbegriindung ist eine derartige Abstufung der
Alternativenpriifung aber nicht angelegt.! Die Rechtsprechung ist bisher — soweit ersichtlich -
ihrer Linie treu geblieben.!2 Es bleibt abzuwarten, wie sich der EuGH insoweit positionieren
wird.13 Fiir die Ausweisung von Windenergiegebieten wurden mit dem WindBG!#4 in

§ 249 Abs. 6 Satz 2 BauGB im Hinblick auf die Alternativenpriifung gewisse
Verfahrenserleichterungen eingefiihrt. Demnach soll insofern die Rechtswirksamkeit eines Plans
nicht mehr davon abhéangen, ,,0b und welche sonstigen Fldchen im Planungsraum fiir die
Ausweisung von Windenergiegebieten geeignet sind“. Damit verbunden ist eine Abkehr von den
bisherigen durch die Rechtsprechung aufgestellten Grundsatzen der eine Ausschlussplanung

7Vgl. Schink et al. (2023), § 40 UVPG Rn. 7 ff. und 25; Peters et al. (2019), § 40 UVPG Rn. 11 und 19.

8 Schink et al. (2023), § 40 UVPG Rn. 26; Peters et al. (2019), § 40 UVPG Rn. 20.

9 Peters et al. (2019), § 40 UVPG Rn. 6 und 23; Wulfhorst (2023), Rn. 36.

10 So etwa Schink et al. (2023), § 40 UVPG Rn. 14.

11Vgl. BT-Drs. 15/3441, S. 32. Ablehnend insofern daher ebenfalls Peters et al. (2019), § 40 UVPG Rn. 8; Wulfhorst (2023), Rn. 37.
12 Vgl. etwa BVerwGE 100, 238 (249 £.); 157, 73 Rn. 32; 169, 94 Rn. 75.

13 Eine Stellungnahme hierzu ist im Rahmen der derzeit laufenden Rechtssache am EuGH C-895/24 - An Taisce Il zu erwarten.

14Vgl. Gesetz zur Erhohung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vom 20.7.2022, BGB. 1 S. 1353, durch
dessen Art. 1 das Gesetz zur Festlegung von Flachenbedarfen fiir Windenergieanlagen an Land (Windenergieflachenbedarfsgesetz -
WindBG) als neues Stammgesetz umgesetzt wurde.
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bedeutenden Konzentrationszonenplanung unter Beriicksichtigung sogenannter harter und
weicher Tabuzonen?s hin zu einem Positivplanungsgrundsatz. Zielsetzung dieser Regelung war,
dass sich die Planrechtfertigung fortan auf die fir Windenergie ausgewiesenen Flachen selbst
konzentrieren kann und sich nicht mehr auch auf eine Rechtfertigung bzgl. der hiermit bisher
verbundenen Ausschlusswirkung im tibrigen Auf3enbereich (vgl. hierzu § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB) erstrecken muss.16

Im Ergebnis lasst die bisherige nationale Regelung hinsichtlich der Anforderungen an eine
Alternativenpriifung im Rahmen der SUP umweltfachliche Spielraume: Die Gesetzesbegriindung
selbst fiihrt aus, dass fiir die Rechtswirksamkeit eines Planes ausreicht, wenn die ,diesbeziiglich
gewdbhlte planerische Methodik sowie das Ergebnis nachvollziehbar sind“.17 So wird zwar eine
»bestimmte Planungsmethodik - etwa in Form bestimmter Planungsschritte einer vergleichenden
Betrachtung” - nicht mehr verlangt.!8 Vor dem Hintergrund der offenen Rechtslage verbleibt
gleichwohl ein relevanter umweltfachlich-methodologischer Spielraum. Es kann im Einzelfall
fachlich durchaus geboten sein, eine auch flichendeckende Analyse alternativer Flachen fiir die
Ausweisung von Beschleunigungsgebieten durchzufiihren. Um einer rechtlichen Priifung
standzuhalten, muss die Planung im Ergebnis nachvollziehbar sein, wofiir sie wiederum nicht
zuletzt auf einer zutreffenden Tatsachengrundlage aufbauen muss. Der in der Literatur
vertretenen Ansicht, wonach ganz grundsatzlich kein horizontaler Eignungsvergleich mehr
erforderlich sei,!? ist daher eine Absage zu erteilen. Erfolgt die Ausweisung im Rahmen einer
gesamtraumlichen Planung auf Ebene der Flachennutzungsplanung spricht vor dem
Hintergrund von § 249 Abs. 6 Satz 1 BauGB i. V. m. § 40 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 8 UVPG
gleichermafien viel dafiir, dass das Alternativenpriifungserfordernis nicht restlos entfallt:
zumindest Alternativflachen, die sich geradezu aufdrangen, sollten ebenfalls in Betracht gezogen
werden.

Nach Erstellung des Umweltberichts folgt eine Behérden- und Offentlichkeitsbeteiligung gem.
§ 41 f. UVPG. Es sind die Behorden zu beteiligen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener
Aufgabenbereich durch den Plan beriihrt wird, vgl. § 41 UVPG. Die Offentlichkeitsbeteiligung
richtet sich nach den Vorschriften der Offentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der UVP, vgl.

§ 42 UVPG.

Der Behérden- und Offentlichkeitsbeteiligung folgt eine abschlieRende Uberpriifung der
Darstellungen und Bewertungen des Umweltberichts unter Berticksichtigung der
Stellungnahmen und Auferungen aus der Behdérden- und Offentlichkeitsbeteiligung, vgl.

§ 43 Abs. 1 UVPG. Das Ergebnis dieser Uberpriifung ist bei der Aufstellung oder Anderung des
Plans zu beriicksichtigen, der Umweltbericht selbst jedoch nicht zwingend zu aktualisieren, vgl.
§ 43 Abs. 2 UVPG.

3.3.2.2 Datengrundlage

Der grobere Betrachtungsmafistab der SUP wirkt sich unmittelbar auf die Datengrundlage aus,
die einer SUP zugrunde liegt. Die SUP konzentriert sich starker als die UVP auf den bereits
vorhandenen Datenbestand, wie bestehendes Kartenmaterial, umweltbezogene Fachplanungen
und weitere bestehende Umweltdaten.

15 Vgl. Spannowsky et al. (2025), § 249 Rn. 17.

16 BT-Drs. 20/2355, S. 33 f,, siehe hierzu auch BVerwG, Beschl. v. 12. September 2024, 4 BN 4.24, Rn. 8; Kment (2023), S. 963.
17 BT-Drs. 20/2355, S. 34, vgl. hierzu auch schon BT-Drs. 20/4823, S. 25 f.

18 BT-Drs. 20/2355, S. 34.

19 Gotze (2024).
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Die konkrete Priiftiefe einer SUP hangt von dem Konkretisierungsgrad der jeweiligen
Planfestlegung in raumlicher und sachlicher Hinsicht, dem Grad der Betroffenheit des jeweiligen
Schutzguts sowie der Bedeutung der Planfestlegung fiir das planerische Gesamtkonzept ab.

Je tiefer und detaillierter zu priifen ist, desto eher kann auch die Durchfiihrung der SUP eigene,
origindre Datenerhebungen erforderlich machen, wie zum Beispiel Kartierungen.

Das Ausweisen von Fladchen in Regional- und Bauleitpldnen, auf denen zukiinftig
Windenergieanlagen errichtet werden konnen, stellt eine raumlich konkrete Planfestlegung dar,
die zudem fiir nachfolgende Verfahren eine hohe Verbindlichkeit hat und eine entsprechend
starke Steuerungswirkung entfaltet. Es ist hier also eine eher hohere Priiftiefe beziiglich der zu
erwartenden Umweltauswirkungen erforderlich.20 Der insofern grundsatzlich geltende
Untersuchungsgrundsatz erfahrt seine Grenzen aber in der Zumutbarkeit des
Ermittlungsaufwandes, dem gegenwartigen Wissensstand und den allgemein anerkannten
Priifmethoden.2! Daher hdngt die erforderliche Priiftiefe auch vom Detailierungsgrad des
kiinftigen Plans ab. Zu berticksichtigen sind im Ergebnis alle Umweltauswirkungen, die mit
zumutbarem Aufwand ermittelbar sind, vgl. § 39 Abs. 2 Satz 2 UVPG und § 2 Abs. 4 Satz 1i. V. m.
Ziff. 1 lit. a der Anlage 1 BauGB. Dabei sind grundsatzlich auch Kenntnisliicken, sofern sie
bekannt sind, zu schlieféen. Die Behorde ist aber nicht verpflichtet, unverhaltnismafiige
Untersuchungen durchzufiihren.2? Verlangt die notwendige Priiftiefe die originiare Erhebung von
Daten, ist dem daher nachzukommen, soweit das keinen unzumutbaren Aufwand verursacht.
Fiir die Ebene der Raumordnung ist davon auszugehen, dass in vielen Fallen keine ausreichende
Datengrundlage vorliegt. Auch ist anzunehmen, dass die Erstellung eigener, flichendeckender
Kartierungen durch den Plangeber in einer Vielzahl der Falle einen hohen Aufwand auszulésen
vermag - und daher aufgrund der Grofde des Betrachtungsraumes sowie personeller, finanzieller
und zeitlicher Engpasse regelméafiig nur in Ausnahmefallen erfolgen wird. Um den Aufwand zu
reduzieren, ist zundchst auf Informationen zurtickzugreifen, die aus anderen Verfahren und
Tatigkeiten stammen, sofern diese geeignet und hinreichend aktuell sind. Gleichwohl muss der
Ermittlungsumfang auf Planungsebene im Ergebnis - unabhéngig von den Modifikationen, die
die RED III auf Genehmigungsebene mit sich bringen wird - ausreichen, um eine sachgerechte
Planungsentscheidung treffen zu konnen. Im Einzelfall kann es daher durchaus sinnvoll sein,
punktuell zu kartieren und auf dieser Grundlage Aussagen in Bezug auf den Planungsraum zu
treffen. Verbleibende Prognoseunsicherheiten und Kenntnisliicken sind im Umweltbericht
darzustellen.?3

3.33 Genehmigungsebene

§§ 4 ff. UVPG beziehungsweise §§ 44 Abs. 1, 45 Abs. 7 BNatSchG sehen fiir Vorhaben ab einer
bestimmten Grofie allgemein auf Genehmigungsebene Pflichten zur Durchfiihrung von
Vorpriifungen, einer UVP und artenschutzrechtlicher Priifungen vor, die teilweise zudem von
einer Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung (vgl. §§ 33 f. BNatSchG) flankiert werden miissen.
Mit der EU-Notfall-VO vom 22.12.202224 und deren Konkretisierung im deutschen Recht in

§ 6 Abs. 1 WindBG wurden jedoch bereits insofern voriibergehende signifikante Anderungen in
Bezug auf Genehmigungen von Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien (fiir das
Forschungsvorhaben sind allein die Windenergieanlagen betreffenden Regelungen mafigebend)

20 So auch Balla et al. (2010), S. 13.

21 Peters et al. (2019), § 39 UVPG Rn. 6.

22 Beispiele finden sich in Balla et al. (2010), S. 15.

23 Vgl. Balla et al. (2010), S. 10, 12 ff,, 27 ff. und 31 f,; Peters et al. (2019), § 39 UVPG Rn. 9.
24 Vgl. Rat der Européischen Union (2022).
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eingefiihrt. Sie gelten jedoch gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 WindBG nur fiir Genehmigungsverfahren, die
bis 30.06.2025 beantragt wurden, sodass sie nunmehr ausgelaufen sind. Da sie auch Grundlage
der Regelungen der RED III sind, soll auf sie an dieser Stelle dennoch kurz eingegangen werden.
Abweichend von den Vorschriften des UVPG und der §§ 44 Abs. 1, 45 Abs. 7 BNatSchG entfallt
fiir bis zu diesem Stichtag beantragte Genehmigungsverfahren fiir Windenergieanlagen die
Pflicht zur Durchfiihrung einer UVP und einer artenschutzrechtlichen Priifung, sofern die
Windenergieanlage (erstens) in einem ausgewiesenem Windenergiegebiet gem. § 2 Nr. 1
WindBG liegt, bei Ausweisung des Windenergiegebiets (zweitens) eine SUP durchgefiihrt wurde
und das Windenergiegebiet (drittens) nicht in einem Natura-2000-Gebiet, einem
Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark liegt. Gemaf3 § 6 Abs. 1 Satz 3 WindBG erfolgt
beziehungsweise erfolgte durch die Behorde stattdessen aber zumindest eine Priifung, ob und
gegebenenfalls welche (geeigneten und verhaltnisméafiigen) Minderungsmafinahmen
anzuordnen sind, um die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu
gewahrleisten. Die Besonderheit dieser artenschutzrechtlichen Priifung besteht
beziehungsweise bestand darin, dass sie lediglich auf der Grundlage von vorhandenen Datenz>
durchzufiihren ist beziehungsweise war. Soweit geeignete und verhaltnisméafiige Mafdnahmen
nicht verfiighar oder Daten nicht vorhanden sind beziehungsweise waren, konnen
beziehungsweise konnten daher keine Minderungsmafnahmen angeordnet werden.2é Entgegen
der fritheren Rechtslage ist beziehungsweise war in einem solchen Fall die Genehmigung aber
trotzdem zu erteilen. Der Antragsteller ist beziehungsweise war lediglich zur Zahlung eines
Geldbetrags nach Maf3gabe des § 6 Abs. 1 Satz 5 bis 7 WindBG verpflichtet. Die §§ 44 ff.
BNatSchG konnen beziehungsweise konnten einer Genehmigung von Windenergieanlagen im
Geltungsbereich des § 6 WindBG also nicht mehr entgegenstehen.?’

Die fiir neue Genehmigungsverfahren nicht mehr einschldgigen Regelungen des § 6 WindBG
beziehen beziehungsweise bezogen sich ausschlief3lich auf die Entscheidung der
Genehmigungsbeho6rde und haben beziehungsweise hatten keine unmittelbaren Auswirkungen
auf die Planungsebene. Die Genehmigungsbehorde hat beziehungsweise hatte insbesondere
nicht die Qualitit und die Priiftiefe der auf Planungsebene durchgefiihrten SUP zu iiberpriifen.28
In vom Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 WindBG umfassten Fallen entfallen beziehungsweise
entfielen daher sowohl die UVP als auch die - den vorherigen fachlichen Standards
entsprechende - artenschutzrechtliche Priifung unabhangig davon, in welchem Umfang die
Umweltauswirkungen von Vorhaben auf der vorgelagerten Planungsebene ermittelt und
bewertet wurden. Inwieweit dies mit den unionsrechtlichen Vorgaben konform geht
beziehungsweise ging, wurde in der Literatur teils angezweifelt.29

Fiir den Regelungsrahmen fiir die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten und die kiinftige
Zulassung von Windenergieanlagen wird es angesichts des mittlerweile ausgelaufenen zeitlichen
Anwendungsbereichs der Verfahrenserleichterungen nach der EU-Notfall-VO und § 6 Abs. 1

25 Damit sind Antragsteller oder Behérde nach der Vollzugsempfehlung des BMWK/BMUYV in der Regel nicht mehr verpflichtet, eine
Kartierung vorzunehmen oder einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, z. B. inklusive einer Habitatpotenzialanalyse oder
Raumnutzungsanalyse, vorzulegen. Als vorhandene Daten reichen vielmehr solche aus, die der Genehmigungsbehorde bekannt sind
und auf die sie tatsdchlich und rechtlich Zugriff hat, beispielsweise Daten aus anderen Genehmigungs- und Planungsverfahren oder
Daten, die der Antragsteller im Verfahren freiwillig eingebracht hat. Auch in behérdlichen Datenbanken und behoérdlichen Katastern
gespeicherte Daten sind vorhandene Daten in diesem Sinn. Gleiches gilt fiir Daten, die von Dritten erhoben wurden und auf die die
Behorde Zugriff hat. Die Daten diirfen gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 WindBG nicht alter als fiinf Jahre sein und miissen eine ausreichende
raumliche Genauigkeit aufweisen, vgl. BMWK/BMUV (2023), S. 8 ff;; siehe auch Fietz (2023); Ruge (2023), S. 1044 f. Die
Vollzugsempfehlungen des BMWK/BMUYV sehen zudem vor, dass der Antragsteller die aus seiner Sicht geeigneten und
verhaltnismafligen Minderungsmafinahmen in einem Mafdnahmenkonzept vorzulegen hat.

26 Mit Ausnahme von Minderungsmafdnahmen in Bezug auf Fledermause, vgl. § 6 Abs. 1 Satz 4 WindBG.
27 ygl. BMWK/BMUV (2023).
28 Vgl. ibid,, S. 3 und 7. So in der Sache ebenfalls Appel (2025), § 6 WindBG Rn. 39.
29 Hofmann/HeR (2024), § 6 WindBG Rn. 13 ff.
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WindBG aber mafigeblich allein auf die Umsetzung der RED III in das deutsche Recht
ankommen.

3.4 Vorgaben der RED Il

3.4.1 Ausweisung von Beschleunigungsgebieten auf Planungsebene

Art. 15c Abs. 1 RED III fordert eine Ausweisung von sog. Beschleunigungsgebieten fiir
erneuerbare Energien (und damit auch Windenergieanlagen). Als solche sind Gebiete
auszuwdbhlen, die besonders fiir die Nutzung von erneuerbaren Energien geeignet sind, weil die
hierfiir vorgesehenen (Windenergie-)Anlagen dort voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen haben werden. Auf welcher Planungsebene (Bauleitplanung oder
Raumordnung) die Ausweisung zu erfolgen hat, lasst die RED III offen.

Bei der Aufstellung von Pldnen zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten sind eine SUP und
gegebenenfalls eine Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung durchzufiihren, vgl. Art. 15c Abs. 2
RED IIL

Unter Riickgriff auf Art. 15c Abs. 4 RED III hat der Gesetzgeber im Rahmen des Solarpakets I
gemafd § 6a Abs. 1 WindBG bereits alle bis einschliefdlich 19.05.2024 ausgewiesenen
Windenergiegebiete in Beschleunigungsgebiete i. S. d. Art. 15c Abs. 1 RED III iiberfiihrt, bei
deren Ausweisung eine SUP durchgefiihrt wurde und fiir die keine gebietsbezogene
Sperrwirkung (Lage in einem Natura-2000-Gebiet, Naturschutzgebiet, Nationalpark oder in der
Kern- oder Pflegezone eines Biosphérenreservats) eingreift.

34.1.1 PriifungsmaRBstab: voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen

Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) RED III gibt vor, dass ausreichend Beschleunigungsgebiete dort
auszuweisen sind, wo die Nutzung der erneuerbaren Energien voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen hat. Insofern ist dieser Ausschluss das zentrale Kriterium fiir eine
Ausweisbarkeit von Flachen als Beschleunigungsgebiet i. S. d. RED III.

Fiir die Praxis stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit hierbei ein vollkommen
eigenstandiger Erheblichkeitsbegriff zugrunde zu legen ist oder insoweit ein Gleichlauf mit
anderen Erheblichkeitsbegriffen des unionalen Umweltrechts (etwa im Bereich des Arten- und
Habitatschutzes oder der WRRL) gilt. Insbesondere drangt sich insofern die Frage auf, ob dem
Begriff der erheblichen Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Ausweisung der
Beschleunigungsgebiete die gleiche Bedeutung beziehungsweise der gleiche Priifmafistab
zugrunde liegt wie dem (im Deutschen) tibereinstimmenden Begriff in den Regelungen zur SUP
und UVP.

Der gleichlautende (deutsche) Wortlaut der RED III und der SUP-Richtlinie3? legt insofern einen
identischen Priifungsmafistab nahe. Hierfiir spricht zunachst auch, dass die Ausweisung eines
Beschleunigungsgebiets nach Art. 15c¢ Abs. 2 RED III unionsrechtlich eine vorherige SUP
voraussetzt.

Sinn und Zweck der RED III sprechen aber gegen einen insofern identischen Priifungsmafistab.
Insbesondere diirfte ein solcher eine Ausweisung von Beschleunigungsgebieten stark
einschranken und daher der nach Erwagungsgrund 26 und Art. 15c Abs. 3 Satz 2 Hs. 2 der
RED III angestrebten erheblichen Grofde derartiger Gebiete entgegenstehen. Die
Wortlautargumentation verliert zudem durch andere Sprachfassungen der Richtlinie an Kraft:
So ist etwa in der englischen Fassung der RED Il in Art. 15¢ vom ,,significant environmental

30 Europaisches Parlament und Rat der Européischen Union (2001).
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impact” die Rede, wahrend die SUP-RL auf ,significant effects on the environment“ bzw.
senvironmental effects” abstellt. Auch die franzésischen Fassungen, die in Art. 15quater RED III
von einer ,incidence importante sur I'environnement®, in der SUP-RL demgegeniiber von
sincidences notables sur I'environnement” sprechen, unterscheiden sich im Wortlaut. Dies stlitzt
die Lesart, wonach ein semantischer Gleichlauf zwischen SUP-Richtlinie und RED III durch den
europdischen Richtliniengeber jedenfalls nicht zwingend beabsichtigt war. Daher ist ein
Abweichen von dem Priifungsmafistab der ,Erheblichkeit“i. S. d. SUP-RL jedenfalls moglich -
denn andernfalls hatte auch in anderen sprachlichen Fassungen der in den deutschen
Formulierungen angelegte identische Wortlaut Eingang in die offiziellen Texte gefunden.

Ein einheitliches Begriffsverstiandnis erheblicher Umweltauswirkungen i. S. d. Art. 15¢ RED III
hat sich bis dato nicht herausgebildet. Wahrend teils fiir eine (jedenfalls in weiten Teilen)
gleichlaufende Begriffsbedeutung zum SUP- beziehungsweise UVP-Recht pladiert wird,3! wird
ebenso auch eine engere Begriffsauslegung gefordert, um einer zu weitgehenden kategorischen
Flachenausschliefdung fiir Beschleunigungsgebiete wider dem Sinn und Zweck der RED III
vorzubeugen.32 Dementsprechend wird etwa vertreten, erhebliche Umweltauswirkungen sollten
sich auf Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie besonders geschiitzte Arten nach dem
BNatSchG beschranken.33

Obgleich ein Gleichlauf der Begrifflichkeit der erheblichen Umweltauswirkungen mit dem SUP-
und UVP-Recht nicht zwingend ist, erscheint es hilfreich, sich einer Definition der erheblichen
Umweltauswirkungen i. S. d. Art. 15¢ RED III iiber etablierte Grundsatze der Regelungen zur SUP
und UVP zu ndhern. Zwar ergibt sich eine solche weder unmittelbar aus der SUP-RL noch aus
dem UVPG. Anhang I lit. f) der SUP-RL nennt als voraussichtliche erhebliche
Umweltauswirkungen aber zumindest beispielshaft die ,Auswirkungen auf Aspekte wie die
biologische Vielfalt, die Bevilkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, Boden, Wasser,
Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschliefdlich der architektonisch
wertvollen Bauten und der archdologischen Schdtze, die Landschaft und die Wechselbeziehung
zwischen den genannten Faktoren“. Zudem fithrt Anhang II der SUP-RL gewisse Kriterien fiir die
Bestimmung der Erheblichkeit einer Umweltauswirkung auf. Mit Blick auf das UVPG besteht
Einigkeit, dass die Erheblichkeit vorhabenbezogen und mit Blick auf samtliche Schutzgiiter nach
§ 2 Abs. 1 UVPG zu ermitteln ist und erfordert, dass die Auswirkungen ,mehr als geringfiigig“
sind.3*

Einen weiteren Anhaltspunkt gibt der Wortlaut des Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) RED IIL
Demnach sind erhebliche Umweltauswirkungen ,in Anbetracht der Besonderheiten des
ausgewdhlten Gebiets” zu ermitteln. Dies spricht dafiir, dass hiervon unabhangigen
Umweltauswirkungen, die sich ebenfalls an jedem anderen Standort verwirklichen wiirden, die
eine Ausweisung als Beschleunigungsgebiet ausschlief3ende Erheblichkeit grundséatzlich fehlen
diirfte.3s

Nach Art. 15c¢ Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) Ziff. ii) RED III sind zudem Natura-2000-Gebiete sowie
Gebiete, die nach nationalen Programmen dem Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt
dienen, sowie Hauptvogel- und Meeressauger-Hauptzugrouten und die sogenannten sensiblen
Gebiete von einer Ausweisbarkeit als Beschleunigungsgebiet i. S. d. Art. 15¢ RED III

31 So etwa WWF Deutschland (2024), S. 5. Ahnlich auch Lau et al. (2024), S. 5.

32 Vgl. etwa Bundesverband WindEnergie (2024), S. 22; Deutinger & Sailer (2024), S. 19 f.
33 Groschel et al. (2024).

34 Peters et al. (2019), § 7 UVPG Rn. 14 ff,; Schink et al. (2023), § 3 Rn. 6.

35 Ahnlich Agatz (2024), S. 3.
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ausgeschlossen. Die Systematik der RED III streitet demnach dafiir, dass jedenfalls
Auswirkungen auf derartige Gebiete und Bereiche grundsatzlich als erhebliche
Umweltauswirkungen i. S. d. RED III zu qualifizieren sind, jedenfalls sofern sie nicht vollkommen
zu vernachlassigen sind.

Auch im Ubrigen legt der Wortlaut des Art. 15¢ Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) RED III eine gewisse
Erheblichkeitsschwelle nahe. Es ist daher davon auszugehen, dass nicht jegliche
Beeintrachtigungen als erhebliche Umweltauswirkung i. S. d. Richtlinie anzusehen sind, sondern
nur jene, die auch nach dem jeweiligen Rechtsrahmen als ,,erheblich“ zu bewerten waren. Die
Richtlinie lasst hierbei Umsetzungsspielrdume. Im Ergebnis darf der Rahmen nicht zu eng
gesetzt werden. So kann es nicht auf solche nachteiligen Auswirkungen ankommen, die
iiblicherweise mit Windenergieanlagen stets verbunden sind. Vielmehr muss es fiir die
Bewertung darauf ankommen, die besondere Schutzwiirdigkeit und die Anfalligkeit des
jeweiligen Plangebietes fiir die besonderen Auswirkungen von Windenergieanlagen ins Auge zu
fassen.3¢ Hierfiir streitet auch der Sinn und Zweck der RED 111, da andernfalls ein (zu)
weitlaufiger Flachenausschluss fiir Beschleunigungsgebiete drohen diirfte. Ndhere Festlegungen
dazu, fiir welche dariiberhinausgehenden Aspekte negative Umweltauswirkungen zu einem
Ausschluss fiihren kdnnen, bis zu welchem Grad negative Umweltauswirkungen unter
Beriicksichtigung der Minderungsmafinahmen noch akzeptabel sind und ab welchem Punkt
solche Auswirkungen dazu fithren, dass die Ausweisung als Beschleunigungsgebiet unzuldssig
ist, normiert die RED III allerdings nicht. Nach ihrem Sinn und Zweck sollen aber vor allem die
Erhaltungsziele nach der FFH-RL sowie unionsrechtlich besonders geschiitzte Arten und die
Bewirtschaftungsziele nach der WRRL unbeeintrachtigt bleiben. Dies streitet dafiir, priméar
hiervon jeweils erfasste und damit ,europdisierte” Belange als erhebliche Umweltauswirkungen
i. S. d. RED III zu betrachten. Ahnliches war auch im Gesetzesentwurf der Ampel-Koalition
beabsichtigt.3”

In jedem Fall richtet sich die Entscheidung tiber das , Ob“ der Ausweisbarkeit der
Beschleunigungsgebiete i. S. d. Art. 15¢ RED III ausschliefdlich nach umweltbezogenen Faktoren.
Dies birgt die Gefahr, dass andere Faktoren (wie Luftverkehr, Wetterradar etc.) gegebenenfalls
nur unzureichend gewirdigt werden. Es gelten jedoch auch der Grundsatz der
Letztabgewogenheit von Zielen der Raumordnung und die Vorgaben des BauGB an die
Abwagung von Darstellungen in Fldichennutzungsplanen.

3.4.1.2 Datengrundlage

Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) Ziff. iii) RED III fithrt aus, dass im Zuge der Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten ,alle geeigneten und verhdltnismdfSigen Instrumente und Datensdtze"”
zu nutzen sind, um geeignete Gebiete zu ermitteln. Damit dufert sich die Richtlinie zu der Frage
nicht ausdriicklich, ob nur auf bereits vorhandene Daten zuriickzugreifen ist oder etwa auch
neue Daten zu erheben sind.

Die RED III beschrankt die Priifverfahren auf Zulassungsebene im Zusammenhang mit Netz- und
Speicherinfrastrukturen explizit auf vorhandene Daten (vgl. Art. 15e Abs. 3 Satz 2 RED III). Mit
Blick auf die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten normiert die Richtlinie eine solche
Beschrankung auf vorhandene Daten gerade nicht. Daher sprechen systematische Erwdgungen
gegen eine vergleichbare Limitierung im Rahmen des Priifverfahrens zur Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten i. S. d. Art. 15¢ RED III. Damit scheint die RED III den nationalen

36 Ahnlich ibid., S. 1.

37 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 in den Bereichen Windenergie an Land und Solarenergie
sowie fiir Energiespeicheranlagen am selben Standort, BT-Drs. 20/12785, S. 63.
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Gesetzgebern insoweit einen gewissen Umsetzungsspielraum zu gewahren. Eine Ausweisung als
Beschleunigungsgebiet erfordert eine Aufstellung/Anderung eines Flichennutzungs-
beziehungsweise Bebauungsplans und daher die Durchfiihrung eines entsprechenden
Verfahrens nach dem BauGB, einschliefilich der Umweltpriifung. Nach Maf3gabe der Vorgaben
des BauGB diirften insofern die allgemeinen Vorschriften zur Ermittlung und Bewertung des
Abwégungsmaterials sowie der Abwagung nach §§ 1 Abs. 7 und 2 Abs. 3 BauGB und die
ergdanzenden Regelungen zur Umweltpriifung und zum Umweltbericht in § 2 Abs. 4 BauGB

i. V. m. Anlage 1, die allgemeinen Vorschriften des ROG zur Ermittlung und Bewertung des
Abwagungsmaterials sowie die Abwagung und die ergdnzenden Regelungen zur Umweltprifung
in § 8 ROG i. V. m. Anlage 1 heranzuziehen sein. Dadurch kann gewéhrleistet werden, dass die
planende Behorde die Gebietsermittlung anhand aller geeigneten und verhaltnismaf3igen
Instrumente und Datensdtze vornimmt.

3.4.13 Regeln fiir MinderungsmaBnahmen

Nach Art. 15c Abs. 1 lit. b) RED III sind fiir die Beschleunigungsgebiete geeignete Regeln fiir
wirksame Minderungsmafinahmen festzulegen, die bei der Errichtung und beim Betrieb von
Anlagen ergriffen werden miissen, um mogliche negative Umweltauswirkungen zu vermeiden
oder, falls dies nicht méglich ist, zu verringern. Nach dem Wortlaut der Richtlinie miissen nicht
jegliche Umweltauswirkungen vermieden oder verringert werden, sondern nur diejenigen, die
die in Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) Hs. 2 RED III genannten gebietsschutz-, artenschutz- und
wasserrechtlichen Richtlinien des Unionsrechts betreffen. Relevant sind damit vor allem
Konsequenzen fiir die nach der FFH-RL ausgewiesenen Lebensraume und Habitate sowie streng
zu schiitzenden Tier- und Pflanzenarten, fiir wildlebende Vogelarten sowie fiir Gewasser.

Konkretisierungsgrad

Die Herausforderung fiir die Praxis diirfte in der Festlegung des Konkretisierungsgrades von
Minderungsmafdnahmen bestehen. Der Wortlaut der Richtlinie bleibt an dieser Stelle recht weit
und ldsst damit Umsetzungsspielraum.

Je konkreter mogliche (im weiteren vorzusehende) Regeln fiir Minderungsmafinahmen bereits
auf Planungsebene festgelegt werden, desto starker wird die Entlastungswirkung fiir die
Genehmigungsbehoérden sein und desto eher kann das Verfahren beschleunigt werden.38
Allerdings setzt die Festlegung von konkreten Minderungsmafinahmen bereits auf
Planungsebene regelmifdig entsprechend detaillierte Informationen, etwa zu den méglichen
Standorten der Anlagen oder dazu, welche Minderungsmafinahmen tiberhaupt verfiigbar sind,
voraus. So zeigt sich aus der Zusammenschau von Art. 15c Abs. 1 lit. a) und lit. b) RED III, dass
die Minderungsmaf3nahmen auf die Besonderheiten der jeweiligen Beschleunigungsgebiete und
die ermittelten Umweltauswirkungen auszurichten sind. Auch angesichts des Ziels der
Richtlinie, den Schwerpunkt der umweltschutzrechtlichen Priifung (inklusive Artenschutz-,
Natura-2000- und WRRL-Priifung) vom Zulassungsverfahren fiir Anlagen zur Erzeugung
Erneuerbarer Energie (EE-Anlagen) auf die (abstraktere) Planungsebene zu verlegen, ist eine
moglichst weitgehende Konkretisierung der Minderungsmafénahmen zu verlangen. Dies gilt
insbesondere auch, weil fiir das auf Genehmigungsebene durchzufiihrende
Uberpriifungsverfahren regelmifig keine neuen Daten erhoben werden miissen (vgl. aber zur
freiwilligen Durchfiihrung von Kartierungen unter Kapitel 3.4.2.3).

38 Deutinger & Sailer (2024), S. 23, abrufbar unter https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-
content/uploads/2024/02/Stiftung Umweltenergierecht WueStudien_35_Die-Beschleunigungsgebiete-nach-der-Erneuerbare-
Energien-Richtlinie.pdf.
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Die Bewertung, ob von einer konkreten Anlage ,héchstwahrscheinlich erhebliche
unvorhergesehene Umweltauswirkungen”ausgehen werden, die durch Minderungsmafinahmen
zu verhindern bzw. zu verringern sind, wird damit weitestgehend auf Grundlage derjenigen
Daten erfolgen, die bereits auf der Planungsebene vorliegen. Es ist daher davon auszugehen,
dass auf Genehmigungsebene - ungeachtet der grundsatzlich insoweit bestehenden rechtlichen
Maéglichkeiten - im Regelfall tatsdchlich kaum weitergehende Minderungsmafinahmen
vorgesehen werden konnen als auf der Planungsebene. Daher ist hier wiederum ein relativ
hoher Konkretisierungsgrad der Mafdnahmen zu fordern.

Datengrundlage

Die RED III enthélt keine Aussagen dazu, welche Datengrundlage fiir die Festlegung der
Minderungsmaf3nahmen heranzuziehen ist. Damit fehlt es notwendigerweise auch an einer
Konkretisierung der notwendigen Ermittlungs- und Priiftiefe der Eignung und Ausgestaltung
von Minderungsmaf$nahmen.

Mangels Projektbezug und in Anbetracht des vielfach grof3eren Betrachtungsraumes auf
Planungsebene wird die Priifung der zu erwartenden - und im néachsten Schritt zu mindernden
Umweltauswirkungen - notwendigerweise weniger detailliert erfolgen (mtissen), als dies im
Genehmigungsverfahren tiblich ist. Wie bereits unter Kapitel 3.3.2.2 beschrieben, werden auf
der Ebene der Regionalplanung in der Regel keine ausreichenden Datengrundlagen fiir die
Ableitung vollstdndig ausdefinierter und an das konkrete Projekt angepasster, gebietsbezogener
Minderungsmaf3inahmen vorliegen und auch umfassende Kartierungen der relevanten Arten nur
in Ausnahmefallen (und fiir einzelne Beschleunigungsgebiete) durchgefiihrt werden. Grundlage
der Bewertung bildet daher zunachst eine Prognose der angesichts des jeweiligen Naturraums,
der dort bekannten Umweltfaktoren und der geplanten Anlagentypik zu erwartenden
Umweltauswirkungen. Hierauf aufbauend werden typisierend und abstrakt die grofiraumig zu
erwartenden Umweltauswirkungen zu beschreiben sein. Fehlt es an hinreichenden Daten, um
sinnvolle und hinreichend konkrete Minderungsmafdnahmen zu konzipieren, bietet es sich fiir
die Behorde an, plausible Annahmen auf der Grundlage von Habitatpotenzialanalysen zu
entwickeln oder auf Modellierungen der Vorkommenswahrscheinlichkeit gefahrdeter Arten
zurlickzugreifen.

Auswirkungen

Die Regeln fiir Minderungsmafénahmen verfolgen das Ziel, negative Auswirkungen auf den
Artenschutz, den Habitatschutz oder die Ziele der WRRL3? auszuschlief3en oder zu vermindern.
Durch Minderungsmafinahmen kénnen jedoch Gebietsausweisungen innerhalb der von der

RED Il in Art. 15¢ Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) Ziff. ii) vorgesehenen ,Sperrgebiete” nicht gerechtfertigt
werden, indem die Auswirkungen unter eine fiir die Sperrwirkung maf3gebliche Schwelle
reduziert wiirden. Fiir die dort in Bezug genommenen Gebiete ist vielmehr eine absolute
Sperrwirkung vorzusehen. Dies folgt aus der Regelungssystematik des Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1
lit.b) RED III. Denn Art. 15c Abs. 1 lit. a) RED III definiert, welche Parameter bei der Auswahl der
Beschleunigungsgebiete heranzuziehen sind: Bestimmte Gebiete nach Art. 15c Abs. 1 UAbs. lit. a)
Ziff. ii) RED IIl werden von vornherein ausgeschlossen, was den Umkehrschluss zulésst, dass in
diesen Gebieten immer mit erheblichen Umweltauswirkungen i. S. d. Richtlinie zu rechnen ist.
Minderungsmafénahmen kénnen sich mithin nur auf die Umweltauswirkungen aufderhalb dieser
Gebiete beziehen.

39 Europaisches Parlament und Rat der Européischen Union (2000).
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3.4.2 Auswirkungen auf Genehmigungsebene

Die zentrale von der RED III geforderte Anderung fiir die Durchfiihrung von
Genehmigungsverfahren in Beschleunigungsgebieten liegt in dem grundsatzlichen Verzicht auf
die Durchfithrung der UVP, der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung, der
artenschutzrechtlichen Priifung und der Priifung der Vereinbarkeit des Projekts mit den
Bewirtschaftungszielen der §§ 27 und 47 WHG, vgl. Art. 16a Abs. 3 RED IIL

Der Genehmigungsantrag des Vorhabentrégers stiitzt sich auf die im Rahmen der
Gebietsausweisung ermittelten Erkenntnisse liber potenzielle Umweltauswirkungen und den
festgelegten Katalog von Minderungsmafinahmen fiir das Gebiet.

Die Priifung der Genehmigungsbehorde beschrankt sich im Rahmen eines im Wortlaut der
Richtlinie als Screening bezeichneten Verfahrens (im Folgenden als Uberpriifungsverfahren
bezeichnet) grundsatzlich darauf, ob der Vorhabentrager geeignete Minderungsmafinahmen
vorgesehen hat und ob das Vorhaben bislang nicht erkannte (,unvorhergesehene")
Umweltauswirkungen hat.

34.21 Vorgaben der RED Il

Statt der bislang stattfindenden Priifung der umweltrelevanten Belange eines Vorhabens im
Rahmen der UVP, gegebenenfalls der Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung, der
artenschutzrechtlichen Priifung und der Priifung der Vereinbarkeit des Projekts mit den
Bewirtschaftungszielen der §§ 27 und 47 WHG findet zukiinftig im Genehmigungsverfahren fiir
Windenergieanlagen in Beschleunigungsgebieten grundsatzlich zunéchst (nur noch) ein
Uberpriifungsverfahren statt, Art. 16a Abs. 4 und Abs. 5 RED IIL

Die RED III sieht vor, dass im Rahmen des Uberpriifungsverfahrens zu priifen ist, ob das
beantragte Projekt hochstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen haben wird, die bei der Ausweisung des Gebiets als Beschleunigungsgebiet nicht
ermittelt worden sind und die nicht durch die Mafdnahmen gemindert werden konnen, die in
den Planen zur Ausweisung des Gebiets als Beschleunigungsgebiet aufgefiihrt sind oder vom
Projekttrager vorgeschlagen wurden. Dartiber hinaus kann es erforderlich sein, zu klaren, ob
von dem jeweiligen Projekt voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen
Mitgliedstaat ausgehen konnen, da in diesem Fall gemaf3 Art. 16a Abs. 3 Satz 2 RED III ebenfalls
die Pflicht zur Durchfiihrung einer UVP besteht. Gleiches gilt, wenn ein Mitgliedstaat, der
voraussichtlich erheblich betroffen ist, gemafs Art. 7 der Richtlinie 2011/92/EU einen
entsprechenden Antrag stellt.

Im Zuge des Uberpriifungsverfahrens priift die Behérde zunichst, ob der Genehmigungsantrag -
unter Einbeziehung der nach Art. 15e Abs. 1 Satz 2 lit. e) RED III festgelegten Regeln fiir
Minderungsmaf3inahmen - die auf Planungsebene vorgesehenen Regelungen einhailt. In einem
zweiten Schritt folgt die Priifung der in Art. 16a Abs. 4 und Abs. 5 UAbs. 1 RED III festgelegten
Kriterien. Danach ist zu priifen, ob das Projekt ,angesichts der ékologischen Sensibilitdt des
geografischen Gebiets, in dem es sich befindet, hochstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene
nachteilige Auswirkungen haben wird", die bei der Gebietsausweisung auf SUP-Ebene nicht
ermittelt worden sind und auch nicht durch (entweder auf Planungsebene bereits vorgesehene
oder durch den Vorhabentrager vorgeschlagene) Mafdinahmen gemindert werden kénnen.

Im Anschluss an das Uberpriifungsverfahren ,sind” die Antriage nach den Vorgaben der RED III
Lunter Umweltgesichtspunkten genehmigt”, ohne dass eine Verwaltungsentscheidung der
zustdndigen Behorde erforderlich ist, , es sei denn”, die zustandige Behorde erldsst eine
Verwaltungsentscheidung, in der auf der Grundlage eindeutiger Beweise die Griinde dafiir
angegeben werden, dass ,ein bestimmtes Projekt [...] hochstwahrscheinlich erhebliche
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unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, die nicht durch die MafsSnahmen
gemindert werden kénnen®, Art. 16a Abs. 5 UAbs. 1 Satz 1 RED IIL

Ist trotz der vorgesehenen Mafdnahmen mit erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen
Auswirkungen zu rechnen, greift ein Kaskadensystem: Die Beh6rde kann zunéchst im
Genehmigungsbescheid zusatzliche geeignete und verhaltnismafdige Minderungsmafinahmen
anordnen. Falls erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht gemindert werden kénnen,
sind nach Art. 16a Abs. 5 UAbs. 1 RED III doch weitere Priifungen (UVP gemaf3 der Richtlinie
2011/92/EU, gegebenenfalls artenschutzrechtliche Priifung und FFH-Vertraglichkeitspriifung)
durchzufiihren, wobei die Mitgliedstaaten wiederum Windenergie- und Photovoltaik (PV)-
Projekte unter Umstédnden nach Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2 RED III von diesen Priifungen
ausnehmen konnen. Stehen angemessene Minderungsmafénahmen nicht zur Verfligung, kdnnen
in diesem Fall fir Windenergie- und PV-Projekte Ausgleichsmafinahmen - auch in Form eines
finanziellen Ausgleichs - erfolgen, Art. 16a Abs. 5 UAbs. 3 RED III. Eine Versagung der
Genehmigung kann dann durch diesen finanziellen Ausgleich verhindert werden.

3.4.2.2 PriifungsmaBstab

Priifungsmafistab des Uberpriifungsverfahrens sind grundsétzlich allein die
»~hochstwahrscheinlich erheblichen unvorhergesehenen Auswirkungen®. Dieser Begriff wird
allerdings in der RED III nicht definiert. Fraglich ist daher insbesondere der Priifungsumfang
dieses Screenings.

Mafdgeblicher Ansatzpunkt ist der Sinn und Zweck des Uberpriifungsverfahrens, der darin liegt,
solche Umweltauswirkungen zu erfassen und zu bewerten, die auf SUP-Ebene im Rahmen der
Gebietsausweisung nicht ermittelt worden sind.

Nihere und sachliche sinnvolle Uberlegungen hierzu sind bisher primir von der Stiftung
Umweltenergierecht erarbeitet worden. Sie stellen mafigeblich auf die materiellrechtlichen
(habitat-, arten- und gewasserschutzrechtlichen) Anforderungen ab.40 Ausgangspunkt sind also
die Vorgaben des jeweiligen materiellen Rechts, das auch im Rahmen der konkreten UVP im
Einzelfall bisher zu priifen gewesen ware. Gleichzeitig ist aber auch zu berticksichtigen, dass das
Uberpriifungsverfahren nach der RED III wohl als Vorabpriifung vorgesehen ist. Hierfiir spricht,
dass gerade die Feststellung hochstwahrscheinlich erheblicher unvorhergesehener nachteiliger
und nicht minderbarer Auswirkungen im Rahmen des Screenings nach Art. 16a Abs. 5 UAbs. 1
Satz 3 RED III konstitutiv fiir das Wiederaufleben der UVP-Pflichtigkeit eines Projekts ist.
Insofern diirfte also primar eine summarische Priifung durchzufiihren sein.*!

Der Begriff der ,hochstwahrscheinlichen Umweltauswirkungen ist in Abgrenzung zu Art. 15c¢
Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) RED III, der lediglich ,,mégliche” Umweltauswirkungen verlangt, genauer zu
bestimmen. Neben dem Wortlaut spricht auch der Sinn und Zweck der Richtlinie dafiir, dass auf
der Genehmigungsebene hohe Anforderungen an das Vorliegen erheblicher Auswirkungen zu
stellen sind: Dies entspricht dem Zweck der RED III, wonach die grundsatzlichen
Entscheidungen auf Planungsebene getroffen werden sollen. Die Genehmigungsebene wird
folgerichtig dadurch entlastet, dass Genehmigungen unter Umweltgesichtspunkten nur in
Ausnahmefallen nicht als erteilt gelten.

40 Vgl. Deutinger & Sailer (2024), S. 37.

41 Die Stiftung Umweltenergierecht etwa schlagt insofern vor, in einem ersten Schritt nach dem Maf3stab einer standortbezogenen
UVP-Vorpriifungi. S. d. § 7 Abs. 2i. V. m. Anlage 3 Ziff. 2.3 UVPG oder einer allgemeinen UVP-Vorpriifung, also einer {iberschlagigen
Priifung aller in Anlage 3 des UVPG genannten Kriterien, vorzugehen (vgl. ibid,, S. 38 f.). Auch wenn nach unserem Erachten viel fiir
eine blofse summarische Priifung spricht, lasst sich aber hinterfragen, inwieweit diese Kriterienkataloge hierfiir den richtigen
Maf3stab abbilden. Denn der hauptsachliche Sinn und Zweck der RED Il ist der europaische Arten- und Habitatschutz. Die in
Anlage 3 Ziff. 2.3 UVPG aufgezahlten Schutzkriterien gehen jedoch hiertiber hinaus.
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Sofern im Rahmen des Uberpriifungsverfahrens dennoch ein derartiger Ausnahmefall
festgestellt wird, schliefdt sich nach Art. 16a Abs. 5 RED III ein Nachpriifungsverfahren an.
Windenergieprojekte konnen unter begriindeten Umstdnden hiervon jedoch - wie bereits
angesprochen - durch die Mitgliedstaaten ausgenommen werden, vgl. Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2
RED III. Als begriindete Umstande fiir eine solche Ausnahme nennt die RED III beispielhaft ein
entsprechendes Erfordernis zur beschleunigten Bereitstellung erneuerbarer Energien oder zur
Erreichung klimapolitischer Vorgaben und Zielvorgaben fiir erneuerbare Energien. Im Ubrigen
lasst sie keine allgemeinen Anforderungen erkennen, die an entsprechende begriindete
Umstédnde anzulegen wiren, sodass insofern kein allzu strenger Mafdstab gelten diirfte.

Wird von dieser Ausnahmemaoglichkeit kein Gebrauch gemacht, kann auch bei
Windenergieprojekten ein Nachpriifungsverfahren erforderlich werden. Nach Art. 16a Abs. 5
UAbs. 1 Satz 3 RED IIl ist dann grundsatzlich innerhalb von sechs Monaten eine UVP sowie
gegebenenfalls eine FFH-Priifung vorzunehmen. Teils wird dafiir pladiert, auch diese Priifung
geringfiigig einzuschranken, um Widerspriiche zum Artenschutzrecht zu vermeiden.42 Die

RED III schweigt jedoch zum Umfang des Nachpriifungsverfahrens. Dies spricht dafiir, dass sie
grundsatzlich von einer vollstindigen UVP (und gegebenenfalls FFH-Priifung) nach bisherigem
Standard ausgeht.

3.4.23 Freiwillige Kartierungen durch Vorhabentrager

Die Genehmigungsentscheidung ergeht im Normalfall auf Grundlage vorhandener Daten.
Gleichwohl konstituiert die RED III kein Verbot fiir Vorhabentrager, auf der Genehmigungsebene
eigene Kartierungen durchzufiihren und vorzulegen. So kann es in der Planungspraxis fiir
Vorhabentrager aus verschiedenen Griinden sinnvoll erscheinen, neue Untersuchungen
durchzufiithren und diese in den Genehmigungsprozess einflief3en zu lassen.

Die RED III entbindet ndmlich nicht von Anforderungen der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung, fiir deren rechtliche Bewertung die Behdrde weiterhin eine sichere
Datengrundlage bendtigt. Aber auch dariiber hinaus kénnen Vorhabentrager ein Eigeninteresse
daran haben, eine im Vergleich zur Planungsebene konkretere Datengrundlage zu liefern:
Einerseits konnen eigene Kartierungen auf Genehmigungsebene sinnvoll sein, um behoérdliche
Worst-Case-Szenarien zu entkraften. Fehlt es namlich schon auf der Planungsebene an
hinreichenden Daten, so werden Behorden die Genehmigungsentscheidung regelméafiig auf der
Grundlage der ungiinstigsten Prognosegrundlage treffen. Dies kann dazu fiihren, dass die mit
der Genehmigung angeordneten Minderungsmafdnahmen umfassender ausfallen als tatsachlich
notwendig. Auch entbindet die Entlastung der Genehmigungsebene gerade nicht von der
Einhaltung des Artenschutzrechts wahrend des Betriebs der Anlage. Um nachtragliche
(Abschalt-)Anordnungen wegen unvorhergesehener Konflikte zu vermeiden, kann sich eine
Kartierung auf Genehmigungsebene daher anbieten.

Zu den Anforderungen an solche freiwilligen Kartierungen enthalten freilich weder das geltende
Recht noch die RED III Anhaltspunkte. Es spricht allerdings vieles dafiir, die fiir
Umweltvertraglichkeitspriifungen entwickelte Methodologie als Grundlage heranzuziehen und
im Einzelfall nach den umweltfachlichen Gegebenheiten spezifische Schwerpunkte zu setzen.

3.4.24 Rechtsfolgen

Nach der RED III verstof3en Projekte nicht gegen diejenigen Bestimmungen, deren Priifung auf
Genehmigungsebene entfillt, wenn das Projekt die auf Ebene der Gebietsausweisung

42Vgl. ibid,, S. 41 f.
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festgesetzten Regeln einhdlt und die geeigneten Minderungsmafdnahmen durchgefiihrt werden.
Der Vorhabentrdger muss in seinem Genehmigungsantrag daher zunachst nachweisen, dass die
auf Planungsebene festgelegten Regeln fiir die Durchfiihrung von Minderungsmafinahmen im
Einzelfall eingehalten werden, Art. 16a Abs. 4 RED III.

Art. 15c Abs. 1 UAbs. 3 RED III enthalt sodann eine Regelvermutung fiir die Vereinbarkeit mit
unionsrechtlichen Umweltschutzvorgaben (es kann ,davon ausgegangen“werden, dass , die
Projekte nicht gegen die [umweltrechtlichen] Bestimmungen verstofSen”). Diese Regelvermutung
der Vereinbarkeit bezieht sich konkret auf die folgenden Verpflichtungen:

» Habitatschutzrechtliches Verschlechterungs- und Stérungsverbot des Art. 6 Abs. 2 Richtlinie
92/43/EWG (FFH-RL);

» Artenschutzrechtliche Verbote des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL);
» Artenschutzrechtliche Verbote des Art. 5 der Richtlinie 2009/147 /EWG (VS-RL);

» Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot des Art. 4 Abs. 1 lit. a Ziff. ii der Richtlinie
2000/60/EG (WRRL).

Damit diirften Verstofse gegen Gebots- oder Verbotsvorschriften bereits auf Tatbestandsebene
nicht mehr vorliegen. Infolgedessen entfallt auch die Priifung der Vereinbarkeit des konkret
beantragten Vorhabens mit diesen Anforderungen. Das gilt unbeschadet des Art. 16a Abs. 4 und
Abs. 5 RED 111, sodass das Screening-Verfahren unabhingig von dem Eingreifen der
Regelvermutung immer durchzufiihren ist. Es ist allerdings zu berticksichtigen, dass die RED III
die materiell-rechtlichen Standards des europdischen Artenschutzrechts und Wasserrechts nicht
verandert oder suspendiert.

3.5 Mogliche Weiterentwicklung der SUP vor dem Hintergrund der RED llI

Die RED III enthélt keine (eigenstdandigen) Vorgaben zur Priifdichte der SUP bei der Ausweisung
von Beschleunigungsgebieten. Gleichwohl fiihrt der Wegfall von UVP, Natura-2000-
Vertraglichkeitspriifung, artenschutzrechtlicher Priifung und der Priifung der Vereinbarkeit mit
den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG dazu, dass den Priifungen von
Umweltauswirkungen auf Planungsebene eine erheblich grofiere Bedeutung zukommt. So zeigt
die RED III deutlich, dass der europaische Gesetzgeber die auf Planungsebene (in den nach
Maf3gabe der RED III infrage kommenden Gebieten) durchzufiihrende Umweltpriifung
einschliefdlich des Katalogs der festzulegenden moéglichen Minderungsmafinahmen im Sinne von
Regeln zur Ergreifung derartiger Mafinahmen im Genehmigungsverfahren fiir grundsatzlich
ausreichend hilt, ohne inhaltliche Anderungen an den Vorgaben fiir die Umweltpriifung
vorzunehmen.

Die RED III bezweckt keine vollstandige Verlagerung der nach alter Rechtslage auf UVP-Ebene
durchgefiihrten Priifungen auf die SUP-Ebene. Die SUP kann und soll nicht alles auffangen, was
durch den Wegfall der UVP, der FFH-Priifung, der artenschutzrechtlichen Priifung und der
Prifung der Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 und 47 WHG (WRRL) an Priufschritten wegfallt.
Dies ist allein schon mangels konkretem Projektbezug der SUP nicht ohne weiteres maglich.
Dartiber hinaus wiirde eine blof3e Verlagerung der Priifung den Beschleunigungsgedanken der
RED III konterkarieren.

Gleichzeitig soll bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten und der Zulassung von
Windenergieanlagen weiterhin ein ,hohes Umweltschutzniveau” (vgl. Art. 37 GRCh,
Erwagungsgrund 31 RED III) gewahrleistet sein. Schliefilich soll durch die SUP, die als
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Instrument der Umweltvorsorge, fiir die Beriicksichtigung entscheidungserheblicher
Umwelterwagungen bei der Erarbeitung und Genehmigung von Planen Sorge zu tragen hat,
sichergestellt werden, dass bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten samtlichen
Anforderungen des Art. 15c Abs. 1 RED III, welche fraglos den oben erwahnten
Umwelterwagungen zuzuordnen sind, Rechnung getragen wird. So miissen auf Planungsebene
nicht nur konfliktfreie oder zumindest weitgehend konfliktarme raumliche Gebiete
ausgewiesen, sondern dariiber hinaus Regeln fiir wirksame Minderungsmafinahmen auf der
Zulassungsebene entwickelt werden. Die SUP kann dieses Anforderungsprofil methodisch
bereits nach der heutigen Rechtslage im Grundsatz bewaltigen. Gleichwohl wird angesichts der
RED III eine faktische Aufwertung der SUP auf der abstrakten Planungsebene bewirkt. Zwar
fallen auf Planungsebene erfolgende SUP und Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung zwingend
grober aus als die UVP, weil kein Projektbezug vorliegt und die Erhebung/Erfassung eigener
Daten aus Griinden der Zumutbarkeit und Verhaltnismafdigkeit lediglich im Einzelfall oder
zumindest nicht flichendeckend erfolgen diirfte. Insbesondere konstituiert die RED III keine
eigenen Anforderungen fiir die auf Planungsebene erforderliche und im Rahmen der SUP
zugrunde zu legende oder beizubringende Datengrundlage. Die Priifungen auf Planungsebene
bereiten jedoch die Konsequenzen auf Genehmigungsebene vor, von ihnen hangen , Ob“ und
»Wie“ der Minderungsmafdnahmen mafigeblich ab. Je genauer die SUP ausfallt, desto zielgenauer
konnen auch die angeordneten Regeln fiir Minderungsmafinahmen fiir die Genehmigungsebene
ausgestaltet werden. Dies gilt auch fiir das auf der Genehmigungsebene durchzufiihrende
Uberpriifungsverfahren, das ebenfalls in relevantem Umfang auf die auf der Planungsebene
ermittelten Daten zuriickgreift. Daher sind auf der Grundlage der geltenden Rechtslage in
umweltfachlicher Hinsicht die Méglichkeiten auszuloten, die SUP auf Planungsebene fiir
Beschleunigungsgebiete aufzuwerten und teilweise auch neu auszurichten. Die vorliegende
Untersuchung setzt an diesem Punkt an und entwickelt auf Grundlage der Erfahrungen aus der
Planungspraxis Empfehlungen.
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4 Exkurs: Artenschutz in der SUP

4.1 Ausgangslage

Fiir die vorgezogene Priifung der artenschutzrechtlichen Anforderungen des

§ 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 45b Abs. 1-5 BNatSchG im Zuge der SUP fiir die
Ausweisung von Windenergiegebieten ergeben sich durch die RED III teilweise neue und
weitreichende Anderungen. Dabei sind zwei Ebenen zu unterscheiden:

» Gebietsauswahl - Ermittlung von Beschleunigungsgebieten unter Ausschluss von Gebieten
mit erheblichen Umweltauswirkungen u. a. auf der Grundlage von Sensibilitatskarten (Art.
15c Abs. 1 lit. a RED),

» Festlegung von Regeln fiir wirksame Minderungsmafénahmen fiir die ausgewahlten
Beschleunigungsgebiete (Art. 15c Abs. 1 lit. b RED).

Bei Einhaltung dieser Regelungen und bei Durchfiihrung der geeigneten
Minderungsmafénahmen im Rahmen der einzelnen Projekte wird davon ausgegangen, dass die
Projekte nicht gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoféen. Zugleich entfallt auf der
Genehmigungsebene nach den Vorgaben der RED III die Verpflichtung zur Durchfiihrung einer
artenschutzrechtlichen Priifung ebenso wie die Notwendigkeit einer entsprechenden
Sachverhaltsermittlung (Bestandserfassung). Demgegentiber erhdhen sich die Anspriiche an die
Bewaltigung der artenschutzrechtlichen Anforderungen auf der Planungsebene
beziehungsweise in der SUP.

Eine vollumfangliche Bearbeitung dieser gednderten Anforderungen des Artenschutzes auf
Planungsebene ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vorhabens. Vielmehr gibt es in diesem
Bereich bereits bestehende Vorarbeiten beziehungsweise in Erarbeitung befindliche Ergebnisse
des BfN-Forschungsvorhabens “Windenergie und Artenschutz - BNatSchG-Novelle 2022” (FKZ
3523 86 1600), auf die in diesem Kontext verwiesen wird. In dem Vorhaben sind bereits fiinf
Teilberichte veroffentlicht worden.*3

Vor diesem Hintergrund fokussiert die vorliegende Untersuchung auf das fiir die Planungsebene
der SUP zentrale Thema der Datenverfiigbarkeit und des Umgangs mit Datenmangeln, da sowohl
die Auswahl von Beschleunigungsgebieten als auch die Ableitung von Regeln fiir
Minderungsmafénahmen fiir die jeweiligen Beschleunigungsgebiete darauf angewiesen sind,
dass entsprechende Informationen zu Vorkommen geschiitzter Arten und zu den jeweiligen
Gebietsspezifika vorhanden sind.

4.2 Zur Notwendigkeit und Verfiigbarkeit von Daten

Bereits fiir die Gebietsauswahl ist das Vorhandensein von Daten von zentraler Bedeutung. So
heifdt es in Art. 15 c Abs. 1 lit. a iii RED III:

“alle geeigneten und verhdltnismdfSigen Instrumente und Datensdtze, z. B. Sensibilitdtskarten fiir
Wildtiere, nutzen, um die Gebiete zu ermitteln, in denen keine erheblichen Umweltauswirkungen
durch Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu erwarten wdren, wobei sie
die im Zusammenhang mit der Entwicklung eines kohdrenten Natura-2000-Netzes verfiigharen
Daten — sowohl in Bezug auf Lebensraumtypen und Arten gemdf3 der Richtlinie 92/43/EWG des

43 https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/windenergieausbau-und-artenschutz-bnatschg-novelle-2022/,
abgerufen am 13.03.2025
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Rates als auch in Bezug auf gemdfs der Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates geschiitzte Végel und Gebiete berticksichtigen;”

Weiter heifst es beziiglich der Festlegung von Regeln fiir wirksame Minderungsmafinahmen in
Art 15 c Abs. 1 RED III:

“Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Regeln sind auf die Besonderheiten der
identifizierten Beschleunigungsgebiete (...) und die ermittelte Umweltauswirkung auszurichten.”

Die genannten Besonderheiten der Beschleunigungsgebiete, die die notwendige Grundlage fiir
die Ableitung von Mafsnahmenerfordernissen bilden, speisen sich wiederum aus den
Kenntnissen tiber Vorkommen und Empfindlichkeit des jeweiligen Artenspektrums.

In Wulfert et al. (2023a) finden sich bereits ausfiihrliche Uberlegungen zu den notwendigen
Anforderungen an vorhandene Daten fiir die Anordnung von Minderungsmafdnahmen in
Beschleunigungsgebieten, ebenso wie zu den Schwierigkeiten, die sich aus der ausschliefdlichen
Nutzung bereits vorhandener Daten ergeben. Nachfolgend wird zunéchst betrachtet, in welchem
Umfang liberhaupt von einer Verfiigbarkeit von Daten fiir die Zwecke der Gebietsauswahl und
der Ermittlung der Mafdnahmennotwendigkeiten ausgegangen werden kann.

Grundsatzlich muss die Vollstdndigkeit oder auch nur die Reprasentativitit der Daten aus
behordlichen Datenbanken und Katastern in Zweifel gezogen werden, was im Folgenden am
Beispiel der kollisionsgefdhrdeten Brutvogelarten dargestellt wird. So geht beispielsweise das
bayrische Landesamt fiir Umwelt (LfU) davon aus, dass lediglich die Bestdnde von Steinadler,
Weifdstorch und Wiesenweihe nahezu zu 100 % erfasst sind. Fiir Wanderfalke, Uhu und
Schwarzstorch geht das LfU immerhin von einem Erfassungsgrad von >50 % aus. Fiir alle
tibrigen kollisionsgefahrdeten und storungsempfindlichen Arten kénnen keine Einschatzungen
getdtigt werden.** Ebenso liegen dem Niedersachsischen Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft,
Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) von den 15 kollisionsgefdhrdeten Vogelarten landesweite
Daten zu nur vier Arten vor (Fischadler, Seeadler, Rotmilan und Wiesenweihe).4> In den
weiteren Bundeslandern schwankt die Anzahl der landesweit erfassten Vogelarten deutlich.
Lediglich fiir den besonders konflikttrachtigen Rotmilan sowie die Adlerarten kann davon
ausgegangen werden, dass in allen Bundeslandern mit Vorkommen auch eine weitestgehend
systematische Datenerfassung erfolgt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die iiberwiegende Anzahl
der Brutplatze bekannt ist.

Weitergehende Abschitzungen zur Datenverfligbarkeit am Beispiel der kollisionsgefahrdeten
Brutvogelarten lassen sich aus Ergebnissen des noch laufenden WindGISKI-Verbundprojekts,+6
bei dem die ARSU-Projektpartner ist, ableiten. In diesem Vorhaben wird die Moglichkeit einer
KI-gestiitzten Identifizierung von geeigneten Windpotenzialflachen erprobt. Hierfiir werden der
KI moglichst alle relevanten Daten als Entscheidungsgrundlage zur Verfiigung gestellt, dies
umfasst ebenfalls die Verbreitungsdaten kollisionsgefahrdeter Brutvogelarten. In diesem Zuge
erfolgte im Projekt eine umfangreiche Abfrage aller aktuellen Verbreitungsdaten bei den
jeweiligen zustandigen Behorden und Vogelschutzwarten der einzelnen Bundeslander.

Zur Abschitzung, wie umfangreich und aussagekraftig die aktuell behordlich verfiigbaren Daten
sind, wurden die in der Regel punktgenau verorteten Vorkommensdaten in eine Rasteriibersicht
uiberfiihrt. Fiir jede Rasterzelle eines deutschlandweiten Gitternetzes (Auflosung 1 x 1 km)

44 schriftl. Mitteilung vom 31.05.2023
45 schriftl. Mitteilung vom 10.03.2023

46 https://www.z-u-g.org/foerderung/ki-leuchttuerme-fuer-umwelt-klima-natur-und-ressourcen/projekt/windgiski/, abgerufen am
13.03.2025
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wurde hinterlegt, ob dort auf Basis der zusammengetragenen Daten mindestens ein Vorkommen
der jeweiligen Zielarten verzeichnet ist.

Parallel dazu wurden 37 Windpark-Projekte aus 12 Bundeslandern tiber das UVP-
Verbundportal der deutschen Bundeslander zufdllig ausgewahlt und die hinterlegten
Informationen zu den im Zuge der Genehmigungsplanung kartierten Brutvorkommen
kollisionsgefahrdeter Vogel digitalisiert. In der Regel lagen die Standorte der Brutvorkommen
punktgenau in Karten vor, alternativ wurde in geeigneten Fallen auf moglichst exakte
Lagebeschreibungen zuriickgegriffen (z. B. ,,Horst 700 m westlich von WEA 1, im dufSersten Zipfel
des Waldes"). Fiir diese beispielhafte Auswertung liegen Daten von 310 kartierten Brutplatzen
vor, die zu 12 verschiedenen Arten gehoren (siehe Tabelle 1). Durch den Abgleich dieser
vorhabenbezogen erhobenen Daten mit den behdérdlichen Datenbestidnden wird deutlich, dass
die in den Projekten kartierten Brutpldtze haufig in einer Rasterzelle ohne Nachweis aus den
landesweiten Erfassungen liegen. Dabei gilt es zu beriicksichtigen, dass die landesweiten Daten
mehrere Jahre umfassen (zum Teil auch mehr als 5 Jahre) und somit auch Wechselhorste
umfassen, die Anzahl also potenziell tiberschatzt ist. Insgesamt waren die im Zuge der
Genehmigungsplanung erfassten Brutvorkommen nur in 40 % der Falle auch in den jeweiligen
landesweiten Datenbanken hinterlegt. Rund 60 % der Vorkommen waren den Behérden somit
nicht bekannt und hatten entsprechend nicht bei der Gebietsauswahl beziehungsweise bei der
Festlegung von Schutzmafdnahmen berticksichtigt werden kénnen. Der Anteil der bekannten
Vorkommen schwankt von Art zu Art und korrespondiert weitgehend mit deren
Auffalligkeit/Auffindbarkeit. Beim weitverbreiteten Rotmilan gibt es haufig Nachweise in der
ndheren Umgebung, bei selteneren oder schlechter erfassten Arten jedoch nicht. Weiterhin ist zu
beachten, dass sich diese Auswertung nur auf die kollisionsgefahrdeten Arten bezieht, nicht
hingegen auf die storungsempfindlichen Arten (abgesehen vom Schwarzstorch). Fiir Arten wie
Limikolen oder Nachtschwalbe und Wachtelkonig diirfte der Anteil konkret bekannter
Brutvorkommen, zumindest in der ,Normallandschaft” auf3erhalb von Schutzgebieten, noch
niedriger liegen.

Tabelle 1 Exemplarischer Vergleich des Datenumfangs von 37 Genehmigungsplanungen*” mit
landesweiten Datenbanken fiir ausgewahlte Brutvogelarten

Artname Anzahl Brutpaare gemaRR | Bekannte Anteil [%]
Kartierungen Vorkommen

Baumfalke 10 0 0,0
Fischadler 5 3 60,0
Rohrweihe 17 0 0,0
Rotmilan 146 67 45,9
Schwarzmilan 29 5 17,2
Schwarzstorch 11 2 18,2
Seeadler 5 4 80,0

Uhu 27 17 63,0

47 https://www.uvp-portal.de/de/node/422
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Artname Anzahl Brutpaare gemaRR | Bekannte Anteil [%]
Kartierungen Vorkommen

Wanderfalke 3 1 33,3

WeiRstorch 22 9 40,9

Wespenbussard 11 0 0,0

Wiesenweihe 24 3 12,5

Gesamt 310 111 40

Neben der grundsatzlichen Verfiigbarkeit von Daten spielt auch deren Qualitit eine Rolle. Die
zugrunde gelegten Daten miissen eine ausreichende Belastbarkeit gewahrleisten, um Auswahl
beziehungsweise Ausschluss von Beschleunigungsgebieten sowie die Angemessenheit etwaiger
Konsequenzen in Form von Minderungsmafdnahmen zu begriinden. Ein Negativ-Nachweis, also
der Beleg, dass keine windenergiesensiblen Arten vorkommen und keine
Minderungsmafénahmen notwendig sind, kann nur dann festgestellt werden, wenn eine sowohl
raumlich als auch fachlich vollstdndige Datenlage beziehungsweise Kartierung aller relevanten
Arten verfiigbar ist - was in der Regel nicht der Fall ist (siehe oben). Es ist somit sorgfaltig und
artspezifisch zwischen den beiden Féllen “keine Daten” und “keine Vorkommen” zu
unterscheiden. Dies bezieht sich in erster Linie auf Vogel, da sich hieraus artspezifische
Mafsnahmen ergeben kénnen. In Bezug auf Fledermause ist in der Regel immer von einem
Vorkommen kollisionsgefahrdeter Arten auszugehen, sodass entsprechende
Standardmafinahmen in Form von nachtlichen Betriebsregulierungen vorzusehen sind, die
weitgehend unabhangig von der konkreten Datenverfiigbarkeit sind.

Ein Fehlen oder eine nicht hinreichende Belastbarkeit von Daten kann somit insbesondere bei
Vogeln dazu fithren, dass negative Auswirkungen nicht erkannt werden oder Mafdnahmen
getroffen werden, die dem Konflikt nicht angemessen sind, d. h. zu kurz greifen oder auch
iiberzogen sein kdnnen. Daher kommt, wie oben schon ausgefiihrt, neben der Vollstandigkeit
auch der Qualitit der zugrunde gelegten Daten eine besondere Bedeutung zu. Folgende Kriterien
spielen dabei eine Rolle:

» Verfligbarkeit,

» fachliche Qualitat (Einhaltung der einschldgigen methodischen Standards),
» zeitliche Giiltigkeit (in der Regel nicht > 5 Jahre),

» rdumliche Giiltigkeit (hinreichend genaue Lokalisierung).

Diese Kriterien lehnen sich an die entsprechenden Ausfiihrungen der Vollzugsempfehlung zu

§ 6 Windenergieflichenbedarfsgesetz von BMWK und BMUV an. Dariiber hinaus finden sich in
Waulfert et al. (2023a) bereits ausfiihrliche Uberlegungen zu den notwendigen Anforderungen an
vorhandene Daten fiir die Anordnung von Minderungsmafinahmen in Beschleunigungsgebieten,
ebenso wie zu den Schwierigkeiten, die sich aus der ausschliefslichen Nutzung bereits
vorhandener Daten ergeben.
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Im Ergebnis muss somit davon ausgegangen werden, dass die Datengrundlage auf der
regionalplanerischen Ebene deutlich eingeschrankt ist. Dies stellt jedoch zumindest fiir die
Auswahl von Windenergiegebieten beziehungsweise den Ausschluss besonders sensibler
Gebiete als Beschleunigungsgebiete keine neue Situation dar. Besonders sensible Gebiete wie
Schwerpunktvorkommen beziehungsweise Dichtezentren bestimmter windenergiesensibler
Arten sind in den Bundesldndern in der Regel aufgrund von Vorkommensdaten bereits
hinreichend bekannt - trotz bestehender Datenméngel (siehe auch Kapitel 4.4) -
beziehungsweise konnen durch Habitatmodellierungen ermittelt werden.48 So haben bereits
mehrere Bundeslander den Ansatz der Ausweisung von Dichtezentren oder
Schwerpunktraumen auf der Planungsebene gewahlt. Dies erfolgte mit Ausnahme von
Schleswig-Holstein (Seeadler) und Brandenburg (storungsempfindliche Brut- beziehungsweise
Zugvogelarten) immer fiir den Rotmilan und teils fiir weitere Vogel- und Fledermausarten, bis
zur Beriicksichtigung von Vogelzuglinien, wie es in Mecklenburg-Vorpommern der Fall ist. In
Brandenburg wurden im Erlass zum Artenschutz Gebiete fiir storungsempfindliche Brut-
beziehungsweise Zugvogelarten ausgewiesen.4?

Zur Ermittlung und Abgrenzung von Schwerpunktrdumen oder Dichtezentren gibt es in der
Praxis grundsatzlich drei unterschiedliche Herangehensweisen: Rasterdatenbasierte
Abgrenzung aufgrund von Brutplatzhdufigkeiten, Kerndichte-Schatzung basierend auf
Brutplatzkartierungen und Abgrenzung basierend auf Habitatmodellierungen.s0

Durch derartige Ausweisungen von Schwerpunktraumen beziehungsweise sensiblen Gebieten
entsteht eine gewisse Unabhéngigkeit vom Vorliegen einzelner Brutplatzdaten und auch von der
okologischen Variabilitdt in Raum und Zeit, d. h. vom Wechsel von Brutstandorten tber die
langen Planungs- und Giiltigkeitszeitraume in der Regionalplanung.

Uber die Ermittlung von Schwerpunktvorkommen ausgewihlter Arten kénnen somit
naturschutzfachlich hochwertige Bereiche fiir gesetzlich geschiitzte, windenergiesensible Arten
abgegrenzt werden. Baden-Wiirttemberg geht davon aus, dass aufderhalb dieser
Schwerpunktvorkommen der Ausweisung von Vorranggebieten fiir die Windenergie aus Sicht
des Artenschutzes keine uniiberwindbaren Hindernisse entgegenstehen.>! Dies entspricht der
Lesart des Art. 15c Abs. 1 lit. a RED, dass bei Lage der Beschleunigungsgebiete auféerhalb von
besonders sensiblen Gebieten keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind.

Insofern gibt es fiir die Identifizierung von sensiblen Gebieten im Sinne von
Schwerpunktvorkommen/Dichtenzentren/Vorkommen besonders seltener Arten in der
derzeitigen Planungspraxis bereits etablierte Instrumente und Vorgehensweisen. Weitere
Hinweise zur Beriicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei der Auswahl von
Windenergiegebieten auf Ebene der Regionalplanung geben Wulfert et al. (2023b).

Im Lichte dessen ergeben sich durch den Art. 15c Abs. 1 lit. a RED III (Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten) aus Artenschutzperspektive fiir die “Neuausrichtung der SUP” als
Gegenstand des vorliegenden Forschungsberichts keine grundsatzlich neuen fachlichen
beziehungsweise methodischen Anforderungen. Anders verhilt es sich jedoch mit Art. 15¢ Abs.
1 lit. b RED III, wonach fiir die ausgewiesenen Beschleunigungsgebiete geeignete Regeln fiir
wirksame Minderungsmafénahmen festzulegen sind, um mogliche negative

48 Geifdler et al. (2023)

49 Geifler et al. (2023)

50 Wulfert und Schone-Warnefeld (2021)
51 LUBW (2022)
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Umweltauswirkungen zu vermeiden oder erheblich zu verringern. Beiden Anforderungen
gemeinsam ist jedoch ein entsprechender Bedarf an Daten beziehungsweise an Informationen
zu den gebietsspezifischen Besonderheiten. Nachfolgend wird daher der Fokus darauf gelegt,
wie mit dem zuvor festgestellten Datenmangel umgegangen werden kann.

4.3 Ermittlung der gebietsspezifischen Besonderheiten am Beispiel von
Vogeln

4.3.1 Vorbemerkungen

Die in Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III angesprochenen Regeln fiir Minderungsmafinahmen sind auf
die Besonderheiten der identifizierten Beschleunigungsgebiete und die ermittelte
Umweltauswirkung auszurichten. Im Hinblick auf den Artenschutz bedeutet dies, dass durch die
Durchfiihrung dieser Minderungsmafinahmen die Einhaltung der Verpflichtungen des Artikels 5
der Richtlinie 2009/147 /EWG sowie des Artikels 12 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG
sichergestellt wird, mithin das Totungs-, Storungs- und Zerstérungsverbot fiir die
europarechtlich geschiitzten Arten eingehalten werden. Die nachfolgenden Ausfiihrungen
konzentrieren sich auf das Beispiel der windenergiesensiblen Vogelarten. Daneben sind aber
auch weitere geschiitzte Arten zu berticksichtigen, die betriebsbedingt (Flederméause) oder
baubedingt (weitere Sdugetiere, Reptilien, Amphibien) betroffen sein konnen.

Die aufgrund dieser Verpflichtungen notwendigen Maf3nahmen lassen sich in zwei Kategorien
unterscheiden:

» Standardmafinahmen: Sie beziehen sich sowohl auf nicht-windenergiesensible wie auch auf
windenergiesensible Arten und sind grundsatzlich fiir jedes Beschleunigungsgebiet
vorzusehen. Hierunter fallen insbesondere Mafdnahmen zur Vermeidung beziehungsweise
Verringerung baubedingter Tétungen, Storungen und Zerstorungen wie z. B.
Bauzeitenbeschrankungen, Vergramungen, Kontrollen von Gehélzen auf Nester und
Quartiere, Absperrungen oder die Umweltbaubegleitung (siehe auch Wulfert et al. 2023a).
Die Anordnung dieser Standardmafinahmen ist weitgehend unabhangig von der Datenlage.
Lediglich im Hinblick auf etwaige Absperrungen in Bezug auf Amphibien und Reptilien
konnen zusatzliche Informationen aus dem ortlichen Habitatpotenzial und aus vorliegenden
Daten erforderlich sein.

» Konstellationsspezifische Mafdnahmen: Sie beziehen sich ausschliefdlich auf
windenergiesensible Arten und sind abhangig von der spezifischen Besiedlung des
jeweiligen Beschleunigungsgebietes durch diese Arten (= “Besonderheiten”). Hierunter
fallen Mafdnahmen zur Vermeidung beziehungsweise Verringerung betriebs- und
anlagebedingter Tétungen und Stérungen. Ihre Anordnung ist in hohem Maf3e abhangig von
der Datenlage.

Die nachfolgende Betrachtung bezieht sich auf die Moglichkeiten, wie angesichts der
aufgezeigten Datenmangel Regeln fiir konstellationsspezifische Mafinahmen abgeleitet werden
konnen, mithin wie auf die Besonderheiten der jeweiligen Beschleunigungsgebiete eingegangen
werden kann. Weiterhin erfolgt eine Beschrankung auf die relevanten Vogelarten, da fiir die
Artengruppe der Fledermause im Hinblick auf das betriebsbedingte T6tungsrisiko etablierte
Minderungsmafdnahmen in Gestalt von nachtlichen witterungsabhéngigen
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Betriebsregulierungen zur Verfiigung stehen, die ebenfalls als Standard fiir jedes
Beschleunigungsgebiet vorgesehen werden miissen.52

4.3.2 Artenspektrum

Zunichst ist zu ermitteln, welche Arten die gebietsspezifischen Besonderheiten ausmachen
kénnen. Unter den windenergiesensiblen Vogeln ist dabei zwischen den kollisionsgefdhrdeten
und den storungsempfindlichen Arten zu unterscheiden.

Die kollisionsgefahrdeten Arten sind in der Anlage 1 zu § 45b Abs. 1-5 BNatSchG definiert.
Hierbei handelt es sich um folgende 15 Brutvogelarten:

Adler: See-, Fisch-, Stein- und Schreiadler
Weihen: Rohr-, Korn- und Wiesenweihe
Milane: Rot- und Schwarzmilan

Falken: Wander- und Baumfalke

Eulen: Uhu, Sumpfohreule

vV v v v v v

Weifdstorch

Die storungsempfindlichen Arten sind bislang nicht bundeseinheitlich definiert. Daher sind
diesbezliglich bis auf Weiteres die jeweiligen Leitfiden der Bundesldnder zugrunde zu legen.

4.3.3 Erweiterte Nutzung vorhandener Daten

In behordlichen Katastern vorhandene Daten reichen vielfach nicht aus, um fiir alle
vorgenannten Arten mit hinreichender Sicherheit beurteilen zu kénnen, ob entsprechende
Vorkommen von einem Beschleunigungsgebiet betroffen sein konnen oder nicht (siehe Kapitel
4.2). Um die grundsatzliche Verfiigbarkeit vorhandener Daten zu Vogelbestdnden zu vergrofdern,
ist es daher wichtig, die Moglichkeit der Nutzung von Daten der Plattform ornitho.de in
Planungs- und Genehmigungsvorhaben weiter voranzutreiben.

Der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e. V. gibt dazu an, dass dies bereits in
zunehmendem Maf3e passiert.53 Insbesondere in ostdeutschen Bundesldndern werden ornitho-
Daten bereits regelmafdig im Rahmen von Windenergievorhaben verwendet.

ornitho.de ist in Deutschland die Sammelstelle fiir Gelegenheitsbeobachtungen von Vogeln bei
der sich jede*r anmelden kann, sodass hier sowohl Laien als auch erfahrene Ornithologen, Ver-
eine und Verbande ihre Daten eintragen. Dariiber hinaus werden auch zahlreiche systematische
Erfassungen im Rahmen des Vogelmonitorings dokumentiert (z. B. das Monitoring rastender
Wasservogel oder Rotmilan-Schlafplatzzahlungen). Um die Qualitdt der Daten sicherzustellen,
priifen vom DDA ernannte Regionalkoordinatoren und Artspezialisten die eingegangenen
Meldungen auf Plausibilitat.

In gepriifter Form konnen die Daten dann aus einem bestimmten Gebiet und Zeitraum auf
Antrag bei den landes-, beziehungsweise bundesweiten Steuerungsgruppen zur Verfiigung
gestellt werden. Die Daten stehen also nicht frei zum Download zur Verfiigung. Bei Antragen fiir
Planungsvorhaben fallen hierfiir Kosten an. Auféerdem werden nur solche Daten weitergegeben,
von denen die Zustimmung der Melderin oder des Melders vorhanden ist. Aus Schutzgriinden

52 Dietz et al. (2024)
53 https://www.dda-web.de/ornitho/datennutzung, abgerufen am 07.04.2025
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wird bei einigen sensiblen Arten eine Vergroberung des konkreten Nachweisortes
vorgenommen. Der DDA gibt an, dass allgemein anvisiert wird, dass die Entscheidung, ob dem
Antrag stattgegeben wird sowie die anschlief3ende Bereitstellung der Daten innerhalb von 30
Tagen geschehen soll, jedoch auch mit dem Hinweis, dass die Arbeit iiberwiegend ehrenamtlich
erfolgt.5*

4.3.4 Kartierungen

Sofern die Grofde des Planungsraums sowie die verfiigbaren Zeit- und Finanzbudgets es
zulassen, konnen gezielte Bestandserfassungen den Datenbestand auffiillen. Hierfiir bieten sich
zwei Moglichkeiten an:

» Uberblickskartierung des gesamten Planungsraums mit reduzierter Begehungszahl,
gegebenenfalls nur fiir einzelne Arten (z. B. Rotmilan) als zuséatzliche Grundlage fiir die
Ausweisung der Beschleunigungsgebiete,

» Erfassung aller oder einiger windenergiesensibler Brut- und/oder Gastvogelarten in den
bereits vorab identifizierten potenziellen Beschleunigungsgebieten, insbesondere als
Grundlage fiir die Ableitung von Regeln fiir Minderungsmafinahmen.

Fiir Brutvogel kdnnen hierfiir die aktuellen methodischen Standards von Siidbeck et al. (2025)
genutzt werden. Fiir Einzelarten sind in der Regel nur drei gezielte Erfassungstermine in den
artspezifisch glinstigsten Zeitrdumen erforderlich. Bei Erfassung eines grofderen Artenkorbes
sind im Offenland sechs und im Wald sieben Tagtermine erforderlich, zuziiglich von bis zu vier
Nachtterminen.5s Bei Greif- und Grofdvogeln konzentriert sich das methodische Vorgehen auf
Flugbeobachtungen sowie auf Horstsuchen beziehungsweise -kontrollen. Hinsichtlich der
Erfassungsmethoden von Gastvogeln kann auf die jeweiligen Landerleitfiden zuriickgegriffen
werden.

In der Auswertung der Fallbeispiele zeigt sich, dass vergleichbare Bestandserfassungen in
einigen Planungsregionen durchgefiihrt wurden, d. h. somit bereits Teil der gegenwartigen
Praxis sind. Als Datengrundlage dienten in diesen Fallen Kartierungen im Vorhabengebiet zu
einzelnen Artgruppen (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) beziehungsweise
Habitatpotenzial- und Dichtezentrumsanalysen (Nordrhein-Westfalen, Baden-Wiirttemberg)
(siehe Kapitel 5.3).

4.4 Potenzialermittlung und Modellierung

441 Vorbemerkungen

Die vorigen Ausfiihrungen haben gezeigt, dass fiir eine Reihe von windenergiesensiblen
Vogelarten sowohl in Bezug auf die Identifizierung sensibler Gebiete als auch auf eine
konstellationsspezifische Ableitung von Mafdnahmen fiir die einzelnen Beschleunigungsgebiete
in der Regel keine ausreichende Datengrundlage vorhanden ist. Weiterhin muss davon
ausgegangen werden, dass vollumfangliche Kartierungen fiir samtliche windenergiesensible
Arten auf der Ebene der Regionalplanung nur in wenigen Ausnahmefallen durchgefiihrt werden
konnen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Identifizierung von sensiblen Gebieten und
die Ableitung von Mafsnahmenerfordernissen zusatzlich auf plausible Annahmen zur
Vorkommenswahrscheinlichkeit der relevanten Arten zu stiitzen. Dies kann zundchst auf der

54 https://www.dda-web.de/ornitho/datennutzung, abgerufen am 07.04.2025
55 Stidbeck et al. (2025), S. 18
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Basis von Verbreitungskarten und rasterbasierten Angaben in Kombination mit dem
artspezifischen Habitatpotenzial erfolgen (siehe auch Wulfert et al. 2023b). Dariiber hinaus
bieten heutzutage Modellierungsansatze erweiterte und belastbare Moglichkeiten der
Abschatzung von Vorkommenswahrscheinlichkeiten.

Die Verwendung von Modellen, welche die Habitateignung beziehungsweise die
Vorkommenswahrscheinlichkeit vorhersagen, bietet im Kontext der SUP verschiedene Vorteile
im Vergleich zur alleinigen Beriicksichtigung von Vorkommensdaten der Zielarten. Durch die
Modellierungen ist es moglich, vergleichbare Bewertungen fiir alle Flaichen des
Untersuchungsgebiets durchzufiihren, auch wenn keine oder nur unzureichende
Vorkommensdaten vorliegen. Die Bewertung auf Grundlage von Habitatstrukturen und
klimatischen Gegebenheiten bietet zudem den Vorteil, dass die Aussagen langerfristig Bestand
haben, wohingegen Bestanderfassungen beziehungsweise Brutplatzkartierungen aufgrund
teilweise nur eingeschrankter Brutplatztreue sowie natiirlicher Bestandsschwankungen
naturgemaf? eine in der Regel auf ein Jahr beschrankte Momentaufnahme darstellen und
jahrlichen Fluktuationen unterlegen sein konnen. Die Beriicksichtigung geeigneter Habitate
unterliegt deutlich weniger dem Risiko, eine volatile Momentaufnahme zu sein, und kann daher
eher dem langerfristigen Erhalt der betrachteten Populationen dienen.56

Habitatmodelle stellen eine effiziente Moglichkeit dar, die Verbreitung und Vorkommen von
Zielarten auf Grundlage einer Stichprobe zu interpolieren. Entscheidend ist dabei, die
Abhangigkeit des Vorkommens von relevanten Umweltvariablen zu ermitteln und anschlief3end
auf das Untersuchungsgebiet zu projizieren.5” Nachfolgend werden fiir die
kollisionsgefdhrdeten und fiir die storungsempfindlichen Vogelarten aktuelle
Modellierungsansatze vorgestellt, die perspektivisch auch fiir die Ebene der Regionalplanung
nutzbar gemacht werden kénnten. Anhand eines siid-hessischen Beispielraums werden fiir
ausgewahlte Arten die Ergebnisse von Modellierungen, die exemplarisch fiir den vorliegenden
Forschungsbericht durchgefiihrt wurden, als Beispiele fiir die in Art. 15 c Abs. 1 lit. a iii RED III
angesprochenen Sensibilitdtskarten visualisiert.

4.4.2 Raumnutzungswahrscheinlichkeit kollisionsgefahrdeter Arten

Die Prognose der Raumnutzungswahrscheinlichkeit kollisionsgefdhrdeter Arten ist
insbesondere fiir die Regionalplanung mit ihrem ca. 10-jahrigen Planungshorizont bei der
konfliktarmen Steuerung des WEA-Ausbaues von grofder Relevanz. Fiir die Ermittlung der zu
erwartenden Umweltauswirkungen, in diesem Fall der aus dem Betrieb der WEA erwachsenden
Kollisionsrisiken, ist bei den relevanten Greif- und Grofavogelarten nicht nur die Lage der
Brutplatze von Bedeutung, sondern auch die Nutzung der artspezifischen Aktionsraume. Die
Datenlage zu den Brutplatzen ist in der Regel unvollstandig und/oder veraltet (siehe Kapitel
4.2), zur Raumnutzung - die letztlich ausschlaggebend fiir das Kollisionsrisiko ist - liegen fiir die
meisten Arten gar keine Informationen vor. Um eine adaquate Berticksichtigung des
Kollisionsrisikos auf Ebene der Regionalplanung zu ermdéglichen, wurden in einer noch
laufenden Studie von Steinkamp et al. (in Vorbereitung.) Wege aufgezeigt, in einer
flichendeckenden Habitatbewertung Bereiche mit (auch potenziell) erh6hter
Nutzungsintensitat und dartiiber mit (auch potenziell) erhéhtem Kollisionsrisiko abzubilden.
Grundlage fiir diese Habitatbewertung bildeten zwei Modellierungsverfahren, zum einen zur
Berechnung der Vorkommenswahrscheinlichkeit® und zum anderen zur Berechnung der

56 Geifdler et al. (2023)
57 Geifdler et al. (2023)
58 Frank et al. (2024)
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Raumnutzungsverteilung,5 die in einem innovativen Ansatz kombiniert wurden. Als Ergebnis
dieser Studie konnte die erwartbare potenzielle Nutzungsintensitat der Zielarten Rotmilan und
Wespenbussard fiir ganz Hessen modelliert und in die Habitatbewertung integriert werden. Aus
Griinden der Transparenz werden dabei die Bereiche mit bislang bekannten Artvorkommen auf
der Ebene von Messtischblatt-Quadranten nachrichtlich gekennzeichnet.

Auf der Genehmigungsebene zielen die Regelungen des § 45b BNatSchG durch die Verwendung
pauschaler Priifradien auf die artspezifische Raumnutzung ausgehend vom Brutplatz ab.
Zusatzliche Bewertungsmethoden wie die Habitatpotenzialanalyse (HPA) sowie probabilistische
Verfahren erweitern die rdumliche Betrachtung im Umfeld des Brutplatzes (u. a.) um
artspezifische Nutzungspraferenzen verschiedener Habitattypen.¢® Durch die Kombination von
Modellierungen zur Vorkommenswahrscheinlichkeit mit solchen zur Raumnutzung kénnte
dieser brutplatzgebundene Ansatz, der fiir die Genehmigungsebene konzipiert wurde, auch fiir
Bereiche ohne bekannte Artvorkommen fiir die Ebene der Regionalplanung nutzbar gemacht
werden.

Im Vergleich zu der alleinigen Berticksichtigung von Verbreitungsdaten bieten diese
Modellierungen zusatzlich den Vorteil, dass die Belastbarkeit der Bewertungen iiber einen
langeren Zeitraum gegeben ist und nach einem landesweit einheitlichen Verfahren
vorgenommen wird. Die Habitatqualitdt und die davon abhdngige Raumnutzung unterliegt
weniger starken Schwankungen als die Brutplatzverteilung, sodass die grundsatzlichen
Aussagen fiir einen Planungshorizont von 10 Jahren und mehr Giiltigkeit besitzen.

Vorkommenswahrscheinlichkeit

Die Modellierungen zur Vorkommenswahrscheinlichkeit liegen aus dem vom Bundesamt fiir
Naturschutz (BfN) geforderten Projekt ,Habitatmodellierungen zur Beschreibung von Konflikt-
und Potenzialrdumen fiir WEA-kollisionsgefahrdete Brutvogelarten in Deutschland“é! vor.

Innerhalb dieses Projekts berechnete der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)
deutschlandweite Habitatmodelle fiir alle als kollisionsgefahrdet geltenden Brutvogelarten. Die
Modellierungsergebnisse werden bei der Auswahl von geeigneten Flachen fir
Artenhilfsprogramme berticksichtigt, kdnnen aber auch explizit fiir weitere Auswertungen, z. B.
fiir die artenschutzrechtlich konfliktarme Ausweisung von Windenergieflachen genutzt
werden.t? Grundsatzlich konnen auch eigene Modellierungen als Ausgangspunkt fiir die
Ermittlung der Vorkommenswahrscheinlichkeit beziehungsweise von Schwerpunktraumen
genutzt werden (siehe z. B. Geifdler et al. 2023), allerdings liefern die Modelle des DDA bereits
deutschlandweit sehr gute Ergebnisse. Einzig die Auflosung von 1 x 1 km ist fiir die Nutzung im
Zuge einer SUP vermutlich zu gering, durch die Verschneidung mit dem Raumnutzungs-Modell
konnte die Auflésung jedoch nachtraglich auf 100 x 100 m erh6ht werden.

Mit Hilfe der Werte von Umweltvariablen zu Landbedeckung, Landnutzung, Topografie und
Klima, die in jeder einzelnen Zelle des 1 km x 1 km-Rasters hinterlegt sind, wurde mit dem
Modell die deutschlandweite Habitateignung berechnet. Pro Rasterzelle ergibt sich eine
Habitateignung zwischen 0 und 1, wobei eine 1 auf eine sehr gute Eignung hinweist und 0 eine
Eignung ausschliefdt. Durch die zusatzliche Berticksichtigung von zufalligen Effekten ergibt sich
die Vorkommenswahrscheinlichkeit fiir ganz Deutschland (siehe Abbildung 1).

59 Mercker et al. (2024)
60 Reichenbach et al. (2023), Mercker et al. (2024)

61 https://www.dda-web.de/forschung/projekte/Habitatmodellierung%20f%C3%BCr%20WEA-
kollisionsgef%C3%A4hrdete%20Brutvogelarten (abgerufen am 25.06.2024)

62 Frank et al. (2024)
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Abbildung 1: Deutschlandweite Vorkommenswahrscheinlichkeit von Rotmilan (links) und
Wespenbussard (rechts).
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Quelle: Frank et al. (2024)¢3

Den grofdten Einfluss auf die Habitateignung besitzen gemaf? dieser Modellierung im Fall des
Rotmilans der Anteil von Grasland sowie das Vorhandensein von Gehodlzrandstrukturen und
Waldflachen (insbesondere Laubwélder). Insgesamt fordert eine reichstrukturierte,
abwechslungsreiche Landschaft die Habitateignung. Die Reviere des Wespenbussards sind
gekennzeichnet durch hohe Anteile von unzerschnittenem Wald (insbesondere Nadelwailder).

Raumnutzungswahrscheinlichkeit

Die Modellierungen der Raumnutzung, ausgehend von der zuvor ermittelten
Vorkommenswahrscheinlichkeit, basieren auf dem Raumnutzungs-Kollisionsrisikomodell (RKR-
Modell) von Mercker et al. (2024). Das RKR-Modell ist ein brutplatzgebundener Ansatz fiir die
Genehmigungsebene zur Berechnung von Kollisionswahrscheinlichkeiten von Vogeln mit WEA.
Diese Methode wurde fiir die Anwendung in der Raumplanung weiterentwickelt. Anstelle
konkreter Brutplitze wird die Raumnutzung auf der Grundlage der potenziellen
Vorkommenswahrscheinlichkeit berechnet.

Hiernach besitzen beim Rotmilan neben der Abhédngigkeit von der Distanz zum Brutplatz
verschiedene Landnutzungsparameter einen signifikanten Einfluss auf die Raumnutzung,
insbesondere solche, welche die Dichte oder die Distanz zu Waldflachen, Grasland,
Ackerflachen/Kulturpflanzen sowie versiegelten Flachen (in erster Linie Siedlungsflachen und
Strafden) beschreiben. Laut Wespenbussard-Modell werden iiberwiegend Wélder und
Geholzflachen iiberflogen, dabei werden zentraler gelegene Flachen ebenso intensiv genutzt wie
die Randbereiche.

63 https://doi.org/10.5281/zenodo.13237339, abgerufen am 10.04.2025
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Kombination

Zur Veranschaulichung der jeweiligen Modellergebnisse und ihrer Kombination wurde als
beispielhaftes Untersuchungsgebiet fiir das vorliegende Projekt ein stidhessischer Landkreis
ausgewahlt. Die Landnutzung ist in diesem Landkreis deutlich zweigeteilt (siehe Abbildung 2).
Der 6stliche Teil liegt im Odenwald, einem Mittelgebirge mit Hohen bis zu 517 Meter. Im Westen
befindet sich das Hessische Ried, ein Teil der Oberrheinebene, das durch flache Landschaften
und fruchtbare Boden gepragt ist. Getrennt werden die Bereiche durch die Bergstraf3e, ein
schmaler Landschaftsstreifen, der am Westrand des Odenwaldes verlauft.

Abbildung 2:  Verteilung der wichtigsten Landnutzungstypen im Landkreis BergstraRe
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Datengrundlage: CLCplus (Corine Landcover), OpenStreetMap

Entsprechend unterschiedlich ist die Habitateignung beziehungsweise
Raumnutzungswahrscheinlichkeit der Zielarten im Landkreis verteilt. In Abbildung 3 ist die von
Frank et al. (2024) modellierte Vorkommenswahrscheinlichkeit des Rotmilans im Landkreis
Bergstrafde dargestellt. Die Zweiteilung wird deutlich, besonders ungeeignet als Brutplatz sind
die zentralen Siedlungsbereiche, Bereiche entlang vielbefahrener Strafien sowie die
grofdraumigen Ackerflachen im Westen. Die mit Ackerflachen und Griinland durchzogenen Téler
des Odenwaldes im Osten stellen hingegen geeignete Brutbereiche dar.
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Abbildung 3: Modellierte Vorkommenswahrscheinlichkeit des Rotmilans im Landkreis
Bergstralle
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Datengrundlage: Frank et al. (2024), OpenStreetMap

Beriicksichtigt man zusatzlich die modellierte Raumnutzungswahrscheinlichkeit, zeigt sich, dass
sich die grof3rdumigen Tendenzen hinsichtlich der Vorkommenswahrscheinlichkeit
widerspiegeln (siehe Abbildung 4). So ist die Raumnutzungswahrscheinlichkeit im Westen des
Landkreises insgesamt sehr gering, da nur wenige potenzielle Brutbereiche zur Verfiigung
stehen. Im Odenwald wird u. a. durch die hohere Auflosung deutlich, dass sich die Bereiche mit
sehr hoher Nutzungswahrscheinlichkeit auf die besonders attraktiven Nahrungshabitate und

Waldrander beschranken.

59



TEXTE Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land — Abschlussbericht

Abbildung 4: Modellierte Raumnutzungswahrscheinlichkeit des Rotmilans im Landkreis
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Datengrundlage: Steinkamp et al. (in Vorbereitung), OpenStreetMap

Im Fall des Wespenbussards wird die Vorkommenswahrscheinlichkeit noch starker durch das
Vorhandensein grofRerer Waldflachen bestimmt (siehe Abbildung 5). In Bereichen, die ganzlich
geholzfrei oder nur von Einzelbdumen oder kleineren Gehoélzflichen bedeckt sind, ist die
Vorkommenswahrscheinlichkeit am geringsten. Laub- beziehungsweise Mischwalder werden im
Vergleich zu reinen Nadelwéldern (insbesondere Monokulturen) bevorzugt.
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Abbildung 5: Modellierte Vorkommenswahrscheinlichkeit des Wespenbussards im Landkreis
Bergstralle
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Datengrundlage: Frank et al. (2024), OpenStreetMap

Die Modellierungen der Raumnutzungswahrscheinlichkeit zeigen (siehe Abbildung 6), dass die
Flachen des Odenwaldes insgesamt eine hohe Raumnutzungswahrscheinlichkeit fiir den
Wespenbussard aufweisen, dazu zdhlen auch die Ubergangsbereiche zwischen Wald und
Offenland (Griinland). Die geholzfreien, landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen sowie die
Siedlungsbereiche im westlichen Teil weisen hingegen eine geringe
Raumnutzungswahrscheinlichkeit fiir diese Art auf. Beziiglich der Raumnutzungsintensitit von
Waldflachen sind die Teilbereiche mit Mischwald hervorgehoben.
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Abbildung 6: Modellierte Raumnutzungswahrscheinlichkeit des Wespenbussards im Landkreis
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Datengrundlage: Steinkamp et al. (in Vorbereitung), OpenStreetMap

Insgesamt wird fiir beide beispielhaft betrachteten Arten deutlich, dass durch die Kombination
der beiden Modellansatze eine rdumlich sehr differenzierte Aussage moglich wird.

Ergebnis dieser Modellierungen ist eine verfeinerte Habitatbewertung, die flichendeckend
Raume mit erhohter Raumnutzungswahrscheinlichkeit der Zielarten beriicksichtigt. Indem diese
besonders raumbedeutsamen Habitatflachen herausgestellt werden, konnen sie im Sinne von
Sensibilitatskarten als eine zusatzliche Informationsgrundlage fiir eine moglichst konfliktarme
WEA-Planung genutzt werden.

Uber die Beriicksichtigung dieser Habitatbewertung bei der Auswahl von
Beschleunigungsgebieten hinaus stellt sich die Frage, inwieweit sich bei Inanspruchnahme
ausgewiesener Habitatflichen durch ein Beschleunigungsgebiet ein Erfordernis zur Aufstellung
von Maflnahmenregeln ergibt. Hierfiir bietet sich die Uberfithrung der Modellierungsergebnisse
in eine vierstufige Bewertungsskala an (gering, mittel, hoch, sehr hoch). Zumindest in den
Flachen mit sehr hoher Habitatqualitdt kdnnte gegebenenfalls von einer ausreichend hohen
Vorkommenswahrscheinlichkeit ausgegangen werden, um ein Mafnahmenerfordernis zu
begriinden oder zumindest ein Erfordernis zu Uberpriifung auf tatsachliche Vorkommen. Dabei
ist zu berticksichtigen, dass fiir das Aufstellen von Maffnahmenregeln die blof3e Méglichkeit
eines signifikant erhdhten Totungsrisikos, d. h. eine reine Potenzialbetrachtung, nicht ausreicht.
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Dass durch das Vorhaben - d. h. durch Bau oder Betrieb einer bestimmten Windenergieanlage -
der Verbotstatbestand erfiillt wird, muss vielmehr zu ,befiirchten“ beziehungsweise zu
,besorgen” sein, d. h. mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein.* Erst dann
kann ein Mafdnahmenerfordernis zu Vermeidung der Erfiillung des Verbotstatbestandes
begriindet werden.

Insofern konnten die Modellergebnisse im Hinblick auf etwaige Maf3nahmenerfordernisse
dahingehend genutzt werden, im Falle von Inanspruchnahme von Flachen mit sehr hoher und
gegebenenfalls auch hoher Raumnutzungswahrscheinlichkeit eine Uberpriifung auf reale
Vorkommen vorzunehmen beziehungsweise anzustoféen. Dies kann direkt auf der
Planungsebene erfolgen und somit in die SUP mit einflief3en oder als Hinweis fiir die
nachfolgende Genehmigungsebene gegeben werden. Darauthin kénnen dann die
Vorhabentragerinnen gegebenenfalls eine freiwillige gezielte Bestandserfassung/-iiberpriifung
vornehmen.

4.4.3 Habitateignung storungsempfindlicher Vogelarten

Vorkommenswahrscheinlichkeiten von stérungsempfindlichen Arten lassen sich, sofern die
Planungsregion innerhalb ihres Verbreitungsgebietes liegt, durch artspezifische Modellierung
der Habitatqualitat ermitteln. Habitatmodellierung mit SDMs (Species Distribution Models) kann
Lebensraume planungsrelevanter Arten gut identifizieren und so Liicken in Beobachtungsdaten
fiillen. Der Einsatz von SDMs setzt neben Artenwissen tiefgreifende Modellierungskenntnisse
voraus. Um sie niederschwellig und zuverlassig in Planungsprozessen nutzbar zu machen, muss
der gesamte Modellierungsprozess robust, schnell und wiederholbar durchfiihrbar sein. Das
gelingt mit dem Einsatz modernen Software- und Data-Engineerings.

Grundsatzlich laufen alle Schritte der Datenaufbereitung, Modellierung und Auswertung
automatisiert in einer parametrisierbaren Pipeline ab, die sicherstellt, dass Ergebnisse
reproduzierbar sind (siehe Abbildung 7). Die fachliche Einordnung der Modellergebnisse
geschieht manuell. Die einzelnen Schritte der Pipeline werden im Folgenden tiberblicksartig
erlautert.

Abbildung 7:  Ablaufschema einer Habitatmodellierung
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Transparenz durch konfigurierbare Automatisierung
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Quelle: indblik.io (2025)

Flir die Habitatmodellierung werden Umwelt- und Vegetationsdaten des Copernicus Land
Monitoring Service und des Deutschen Zentrums fiir Luft- und Raumfahrt genutzt. Zusatzlich
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flief3en topografische Daten von Eurostat und Klimadaten von CHELSA ein. Die Daten werden
auf ein flr die betrachtete Art biogeographisch reprasentatives Referenzgebiet zugeschnitten.
Auch dass die Daten fiir mehrere unterschiedliche Zeitpunkte oder -raume vorliegen, wird in der
Vorbereitung der Modellierung beriicksichtigt.

Die Trainingsdaten fiir die jeweiligen Zielarten basieren, soweit vorhanden, auf
Beobachtungsdaten von Kund:innen und Daten der offenen Datenbank Global Biodiversity
Information Facility (GBIF). Aus den GBIF-Daten werden Duplikate und offensichtlich unprazise
Beobachtungen entfernt. Danach werden fiir diese Daten weitere statistische Tests
durchgefiihrt, um unplausible Daten zu entfernen.

Zur Beschreibung der Landschaft werden rdumliche Kennzahlen (Landschaftsmetriken) aus
Land Cover-Daten (Landnutzung/Bodenbedeckung) berechnet, die die raumliche Struktur der
untersuchten Landschaft in unterschiedlicher Hinsicht abbilden. So werden u. a.
Landschaftstypen, Abstdnde zu bestimmten Landnutzungsformen und Fragmentierung der
Landschaft erfasst und in die Modellierung mit einbezogen.

Zur Berechnung der Habitateignung bietet sich das Machine-Learning-Modell Maxent an. Maxent
wird in der Wissenschaft vielfach genutzt und gehort zu den etablierten und leistungsfahigsten
Modellen, um Habitateignungen auf Grundlage von Beobachtungsdaten (presence-only)
vorherzusagen.

Maxent ermittelt die wahrscheinlichste Verteilung der Habitateignung fiir die untersuchte Art in
einem Untersuchungsgebiet, basierend auf den bekannten Fundorten (Prasenzdaten) und den
dortigen Umweltparametern. Maxent gibt eine relative Habitateignung aus, die interpretiert
werden kann als Maf3 fiir die Wahrscheinlichkeit, dass die betrachtete Art auf einer Flache
vorkommt.

Habitateignungskarten geben fiir jede Art die Habitateignungen im Untersuchungsraum an. Die
von Maxent ausgegebenen kontinuierlichen Habitateignungen werden entlang eines
Schwellenwertes in bindre Habitat-/Nichthabitatkarten konvertiert. Da die Festlegung des
Schwellenwertes unter unterschiedlichen Kriterien erfolgen und damit auch zu (etwas)
unterschiedlichen Aussagen fiihren kann, werden mehrere Karten mit unterschiedlichen
Schwellenwerten erzeugt. Fiir eine 6kologisch begriindete Schwellenwertfestlegung kann die
Habitateignung an Punkten unabhéngiger Beobachtungen herangezogen werden.

Nachfolgend werden fiir den gewahlten stidhessischen Beispiellandkreis die Ergebnisse solcher
Habitatmodellierungen anhand einer Waldart (Nachtschwalbe) und zweier Offenlandarten
(Grofier Brachvogel und Kiebitz) veranschaulicht (siehe Abbildung 8 bis Abbildung 10). Bei der
Nachtschwalbe wird deutlich, dass sich besonders geeignete Habitate im Wesentlichen auf zwei
Waldflachen in der Oberrheinebene beschranken, wohingegen in den Héhen des Odenwaldes die
Vorkommenswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Fiir die beiden Offenlandarten, insbesondere fiir
den Kiebitz, werden erwartungsgemaf die landwirtschaftlichen Flachen in der Oberrheinebene
als geeignete Habitate ausgewiesen.

Es wird, wie auch bei der Modellierung der Raumnutzungswahrscheinlich von
kollisionsgefdhrdeten Arten deutlich, dass diese Methode raumlich sehr differenzierte
Darstellungen erlaubt. Hieraus ergibt sich wiederum, insbesondere bei Uberlagerung der
artspezifischen Karten, eine gute Grundlage fiir die [dentifizierung sensibler Gebiete und fiir die
Ableitung gegebenenfalls erforderlicher Mafsnahmenregeln beziehungsweise
Vorkommenstiberpriifungen.
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Abblldung 8: Modellierte Habltatqualltat der Nachtschwalbe im Landkreis BergstraBe

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der Modellierung von indblik.io (2025)

Abbildung 9: Modellierte Habltatqualltat des Brachvogels im Landkreis BergstraBe
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Quelle: Eigene Darstellung auf der Ba5|s der Modelllerung von |ndb||k io (2025)
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Abbildung 10: Modellierte Habitatqualitadt des Kiebitz im Landkreis BergstraBe
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Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der Modellierung von indblik.io (2025)

4.5 Regeln fiir MaBnahmen

Unter der Annahme, dass es gelingt, fiir den Grofsteil der windenergiesensiblen Arten aus
vorhandenen Daten, ergdnzenden Kartierungen sowie aus Modellierungen eine belastbare
Sachverhaltsermittlung zu generieren, stellt sich anschlieféend die Frage nach der Ermittlung
des konkreten Mafsnahmenbedarfs fiir die einzelnen Beschleunigungsgebiete. Hierfiir sind zwei
Aspekte relevant:

» Bis zu welcher Wirkdistanz sind artenschutzrechtlich relevante Beeintrachtigungen
anzusetzen und welche artspezifischen Betroffenheiten ergeben sich daraus?

» Welche Mafdnahmentypen sind jeweils geeignet, das Eintreten artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestidnde zu vermeiden?

Fiir die kollisionsgefdhrdeten Brutvogelarten gibt Anhang 1 zu § 45b Ab. 1-5 BNatSchG sowohl
die relevanten Priifbereiche als auch einen - nicht abschlief3enden - Katalog an Mafsnahmen zur
Verhinderung eines signifikant erhohten Totungsrisikos vor. Ebenso kann dem entnommen
werden, welcher Mafdnahmentyp fiir welche Art als wirksam angesehen werden kann.

Fiir die storungsempfindlichen Brut- und Gastvogelarten fehlt jedoch bislang ein vergleichbarer
Katalog zu Wirkdistanzen und Maf3nahmentypen. Die Leitfiden der Bundeslander geben
lediglich Untersuchungsradien beziehungsweise Priifradien an, die jedoch nicht mit der
artspezifischen Reichweite anlage- und betriebsbedingter erheblicher Storungen gleichzusetzen
sind.

66



TEXTE Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land — Abschlussbericht

Diese Distanzen dienen nur der Feststellung, ob bei entsprechenden Vorkommen innerhalb oder
im Umfeld potenzieller beziehungsweise ausgewiesener Beschleunigungsgebiete ein Bedarf an
Mafdnahmen zur Verhinderung des Eintretens einer erheblichen Stérung im Sinne von

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG besteht. Sie sind nicht gleichzusetzen mit vorsorglichen
Abstandsempfehlungen der Landerleitfaden beispielweise zur Freihaltung von
Schwerpunktraumen.

Der grundlegende Mafinahmentyp im Falle von Vorkommen stérungsempfindlicher Brut- und
Gastvogelarten im artspezifischen Wirkradius besteht in der Anlage von Ausweichhabitaten.
Zusatzlich konnen fiir die Raufufhithner sowie fiir Kranich und Schwarzstorch
Flachenberuhigung und fiir Limikolen Gelegeschutz als wirksame Mafdnahmentypen genannt
werden. Spezifizierungen zur Ausgestaltung der Maf3nahmen sowie zum Flachenbedarf finden
sich fiir die meisten Arten beispielsweise beim Landesamt fiir Natur, Umwelt und Klima
Nordrhein-Westfalen (LANUK).65

Eine umfassende Betrachtung der Voraussetzungen und der Vorgehensweise fiir die Ermittlung
geeigneter und verhdltnisméafiiger Minderungsmafinahmen geben Wulfert et al. (2023a). Die
Autoren beziehen sich darin zwar auf die Genehmigungsebene gemafi § 6 WindBgG, die
gewonnenen Erkenntnisse konnen jedoch im Lichte von Art. 15c Abs. 1 lit. b RED IIIl nunmehr
auch auf die Planungsebene iibertragen werden.

Mit diesen Voraussetzungen ist es grundsatzlich moglich, bei Vorliegen entsprechender Art-
Informationen innerhalb eines Beschleunigungsgebietes beziehungsweise in dessen
artspezifischem Umkreis Mafdnahmenregeln aufzustellen, die dann auf der Genehmigungsebene
konkretisiert und umgesetzt werden konnen. Sind fiir einige Arten mehrere Mafdnahmentypen
als wirksam anzusehen (siehe Abschnitt 2 in Anlage 1 BNatSchG), kénnen diese jeweils in den
Mafinahmenregeln aufgefiihrt werden, sodass die Vorhabentrager die Moglichkeit der Auswahl
haben.

Die einzelnen Minderungsmafdnahmen sind nicht zwingend bereits im Zuge der
Gebietsausweisung festzulegen (Lau et al. 2024). Vielmehr sollen in diesem Stadium lediglich
~geeignete Regeln” fiir wirksame Minderungsmafinahmen aufgestellt werden. Gemeint sind
konkrete Vorgaben, fiir die sodann auf Genehmigungsebene erfolgende eigentliche Anordnung
von Minderungsmafinahmen. In Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verpflichtungen ist durch
die Mafdnahmen sicherzustellen, dass diese eingehalten werden. Zugleich sollen diese
Mafinahmen aber geeignet und verhaltnismaf3ig sein.

Im Gegenzug wird dann ausweislich Art. 15c Abs. 1 UA 3 RED III auf Genehmigungsebene
unwiderleglich vermutet, dass die betreffenden Projekte nicht gegen artenschutzrechtliche
Bestimmungen verstof3en.66

Allerdings wird in Erwagungsgrund 28 der RED III ausgefiihrt, dass Minderungsmafinahmen fiir
Projekte in jedem einzelnen Gebiet aufzufiihren sind. Dies deutet auf eine moglichst konkrete
Festlegung der Minderungsmaf3nahmen im Plan hin, deren Einhaltung im
Genehmigungsverfahren durch den Vorhabentrager von der Behoérde nur noch gepriift und
angeordnet wird.6” Der Vorhabentriager muss anhand der Planaussagen wissen, welche
Mafdnahmen er zu ergreifen und seinem Antrag zugrunde zu legen hat. Dies ist nur moglich,
wenn bereits vor Einleitung des Genehmigungsverfahrens moglichst prazise festgelegt ist,
welche Mafdnahmen zu ergreifen sind. Je konkreter jedenfalls die Minderungsmafnahmen im

65 https: //artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/massn/gruppe, abgerufen am 14.04.2025
66 Lau et al. (2024)

67 Deutinger & Sailer (2024)
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Plan festgelegt werden, desto hoher ist zwar der Aufwand fiir die Planungsebene, aber auch die
gewollte Entlastungswirkung fiir die Genehmigungsebene. Im Sinne der von der Richtlinie
bezweckten Beschleunigung der Genehmigungsverfahren sollte der Konkretisierungsgrad der
geeigneten Regeln fiir wirksame Minderungsmafinahmen auf Planungsebene daher moglichst
hoch sein.c8

68 Deutinger & Sailer (2024)
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5 Analyse von Fallstudien

5.1 Grundlegende Uberlegungen und Vorgehensweise

Die durchgefiihrte Fallstudienanalyse sollte dazu dienen, eine Spannweite der gegenwértigen
Praxis abzubilden, mogliche Untersuchungsdefizite bei Entfall der UVP und anderer
Prifinstrumente im Genehmigungsverfahren durch einen Abgleich von Inhalten der SUP- und
UVP-Beispiele zu identifizieren sowie - soweit dies auf Basis der geringen Stichprobengrofe
moglich war - Elemente einer guten fachlichen Praxis abzubilden. Demnach mussten die
ausgewahlten Fallstudien sowohl Beispiele fiir Verfahren der gesamtraumlichen Planung
(Raumordnung) und der Flachennutzungsplanung als auch Beispiele fiir windenergiebezogene
Genehmigungsverfahren beinhalten. Hierzu wurden die neun zu untersuchenden Fallbeispiele
so aufgeteilt, dass flinf Beispiele fiir SUP-Verfahren auf der Planungsebene und vier Beispiele fiir
UVP-Verfahren auf der Genehmigungsebene ausgewahlt und analysiert wurden.

Die Auswahl der untersuchten Fallbeispiele sollte ferner sicherstellen, dass die untersuchten
Beispiele mdglichst unterschiedliche Fallkonstellationen abbilden. Dies umfasst neben
verfahrensinhaltlichen Aspekten insbesondere auch naturrdumliche und verwaltungspraktische
Aspekte. So sollten die ausgewdahlten Beispiele aufgrund der jeweils resultierenden
umweltfachlichen Konfliktpotenziale méglichst unterschiedliche Naturraume abbilden und
zugleich auch verschiedene Bundesldander reprasentieren. Auswahlprozess und -ergebnisse sind
in Anhang A dieses Berichts dokumentiert.

Die Analyse der ausgewahlten Fallbeispiele erfolgte auf Basis eines zuvor definierten
Kriterienkatalogs, welcher systematisch ausgewertet wurde. Aufgrund der teils
unterschiedlichen Fragestellungen und Analyseschwerpunkte in Bezug auf die zu
beantwortenden Forschungsfragen wurde fiir die Fallbeispiele der Planungsebene und jene der
Genehmigungsebene jeweils ein eigenstandiger Kriterienkatalog entwickelt. Beide
Kriterienkataloge legen den Fokus auf die inhaltlich-methodische Abarbeitung der wesentlichen
Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen in SUP beziehungsweise UVP.

Neben den inhaltlichen Betrachtungen wurden auch die Darstellungsform und die Art der
Dokumentation der Ergebnisse (z. B. Art und Aufbau von Gebietssteckbriefen) analysiert.
Grundlage und Gegenstand der Analysen waren die verodffentlichten Dokumente aus den
Planungs- oder Genehmigungsverfahren. Soweit ergianzend zu den UVP-Berichten auf
Genehmigungsebene weitere fiir das Zulassungsverfahren erstellte umweltfachliche Beitrage
verfiigbar waren, wurden diese mit in die Auswertungen einbezogen (Landschaftspflegerischer
Begleitplan (LBP), Artenschutzbeitrag (ASB), immissionsschutztechnische Gutachten z. B. zu
Schall und Schattenwurf usw.). Ergdnzende Interviews der jeweiligen Planungstrager oder eine
Abfrage und Auswertung nicht veroffentlichter Materialien waren hingegen nicht Gegenstand
der Analyse.

5.2 Analyseschwerpunkte und Auswertungskriterien

Windenergiebezogene Genehmigungsverfahren

Der Analyseschwerpunkt bei der Auswertung der windenergiebezogenen
Genehmigungsverfahren lag auf der UVP. Die umweltfachlichen Dokumente der UVP-Verfahren
wurden anhand des bereits angesprochenen Kriterienkatalogs (siehe Anhang B.2) ausgewertet.
Dabei wurden zunéachst die Bestandsituation im Vorhabenbereich und die vorliegenden
umweltschutzfachlichen Unterlagen zum Vorhaben erfasst. Anschliefend wurde eine
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schutzgutbezogene Analyse der auswirkungsbezogenen Inhalte der Unterlagen entlang
folgender Kriterien durchgefiihrt:

>

vV vV v vV v v Y

relevante bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren und dahingehend untersuchte
Umweltkriterien,

Datengrundlagen fiir die Bewertung der Umweltauswirkungen,
Prognose- und Bewertungsmethoden,

Definition des Untersuchungsraumes,

Mafdnahmen zur Vermeidung/Verminderung,

Bewertung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen,
Mafdnahmen zur Kompensation,

Festlegungen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen.

Ergianzend wurde betrachtet, inwiefern die Alternativenpriifung, kumulative Effekte sowie
Anfalligkeit des Vorhabens fiir die Risiken von schweren Unféllen oder Katastrophen sowie fiir
die Folgen des Klimawandels in der UVP behandelt worden sind.

Dartiber hinaus wurde gepriift, in welchem Umfang die Aspekte der UVP sich in anderen
Antragsunterlagen wiederfinden.

Planung von Windenergiegebieten

Basierend auf der Forschungsfrage wurde in Abstimmung mit den Analyseschwerpunkten der
UVP-Verfahren eine Auswertungsstruktur (Kriterienkatalog) ausgearbeitet, anhand derer die
Fallbeispiele analysiert worden sind. Das Auswertungsschema ist als Anhang B.1 beigefiigt. Der
Kriterienkatalog umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

>

grundlegende Informationen zur zustandigen Stelle, zum Verfahren und Planungsstand, zur
Rechtsgrundlage, zum Planungsmafistab, zur Steuerungswirkung und zur Rolle von
Umweltprifung und Umweltbericht

Dokumente/Bausteine der Dokumentation mit Umweltbezug

verwendeten Informationsgrundlagen der Umweltpriifung sowie der Methodik der
gebietsbezogenen Umweltprifung

Einbeziehung der fiir die Windenergienutzung maf3geblichen Wirkfaktoren

inhaltliche Ausgestaltung der gebietsbezogenen Umweltpriifung und der Dokumentation
Ihrer Ergebnisse, mit Blick auf die Schnittstellen zur Zulassungsebene (Hinweise zu
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz und zur Uberwachung) sowie der gebietsiibergreifenden
Priifung/Gesamtplanpriifung

Beriicksichtigung der Belange des Artenschutzes (Vertiefung)

Berticksichtigung von Natura-2000-Gebieten
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5.3 Auswertung der Fallbeispiele

5.3.1 Windenergiebezogene Genehmigungsverfahren

Uberblick iiber die Antragsbestandteile

Fiir alle vier Fallbeispiele lagen neben dem UVP-Bericht noch weitere fachliche Gutachten zu den
relevanten Umweltthemen vor. Dazu gehorten in allen Fallen ein Landschaftspflegerischer
Begleitplan (LBP), ein Artenschutzfachbeitrag (ASB) und ein Schattenwurf- sowie
Schallgutachten. Fiir die Windparks Dachsberg und Brand existierten zudem Antrage auf
Waldumwandlung (Lage des Vorhabens im Wald) und fiir die Windparks Eilenberg und Brand
ein hydrogeologisches Gutachten (Lage des Vorhabens in Zone Il und III eines
Wasserschutzgebietes). Bei dem Fallbeispiel Windpark Brand lagen zusatzlich ein
Eisfallgutachten und eine FFH-Vorpriifung fiir ein FFH-Gebiet vor. Ein Fachbeitrag zu den
Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde in keinem der Fallbeispiele erstellt.

Inhalte der Fachgutachten im Genehmigungsantrag

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist wie bei anderen
Zulassungsverfahren gemafs § 14 BNatSchG eine Ermittlung und Bewertung der mit dem
Bauvorhaben verbundenen Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild unter
Beriicksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sowie der Festlegung von
Ausgleichs- beziehungsweise Ersatzmafdnahmen fiir verbleibende Beeintrachtigungen
vorzunehmen (§ 15 BNatSchG). Die Ergebnisse der fachgutachterlichen Bewertung und die
festzulegenden Mafdnahmen werden in einem LBP dargestellt.

Wie diese Darstellung und Bewertung zu erfolgen hat, wird in der Regel in landerspezifischen
Leitfaden geregelt. Die bundesweite methodische Vorgabe der
Bundeskompensationsverordnung (BKompV) gilt nicht fiir WEA an Land.

Naturschutzfachliche Vermeidungs- und Kompensationsmafinahmen haben haufig
multifunktionale Relevanz. Daher kénnen artenschutzbezogene Vermeidungs- oder CEF-
Mafinahmen in der Regel auch in den LBP tibernommen werden. Sie dienen dazu, Verstofie
gegen das Totungs-, Schadigungs- oder Stérungsverbot gemafd § 44 Abs. 11i. V. m. Abs. 5
BNatSchG zu verhindern. Weitere Mafdnahmen kénnen sich im LBP aus der Betroffenheit
weiterer, nicht europarechtlich geschiitzter Arten und Biotope sowie anderer Elemente des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes ergeben. Die ausfiihrliche Beschreibung der
artenschutzbezogenen Vermeidungsmaf3inahmen erfolgt, wie auch die aller anderen
Vermeidungs-, Minderungs- sowie Ausgleichs- beziehungsweise Ersatzmafinahmen, in den
Mafinahmenblattern des LBP.

Die in den Mafdnahmenblattern des LBP formulierten Mafdnahmen werden im Zuge der
Genehmigungsentscheidung im immissionsrechtlichen Verfahren verbindlich festgesetzt.

Inhaltlich gibt es zwischen UVP-Bericht und LBP z. T. grof3e Uberschneidungen, die nachfolgend
anhand der Fallbeispiele verdeutlicht werden.

Bei den Fallbeispielen Windpark Dachsberg und Windpark Eilenberg war der LBP in grofsen
Teilen wortgleich mit dem UVP-Bericht. In beiden Fallen erfolgte jedoch hinsichtlich der
Berichtsstruktur und teilweise auch beim Wording eine Anpassung an die Anforderungen eines
UVP-Berichtes beziehungsweise entsprechend der Landesvorgaben zur Eingriffsregelung an
einen LBP. Unterschiede zwischen LBP und UVP-Bericht gab es bei Windpark Dachsberg vor
allem bei den Schutzgiitern Wasser sowie Klima und Luft. Diese wurden im UVP-Bericht
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ausfiihrlich beschrieben, im LBP dagegen mit Verweis auf den UVP-Bericht nicht weiter
betrachtet. Beim Windpark Eilenberg werden im UVP-Bericht Vorbelastungen fiir jedes
Schutzgut aufgefiihrt, wohingegen dies im LBP nur bei wenigen Naturgiitern, z. B. beim Boden
erfolgt. Dariiber hinaus erfolgte im UVP-Bericht eine spezifische Bewertung der Ist-Situation der
Schutzgiiter, die sich in der Form nicht im LBP wiederfindet.

Beim Fallbeispiel Brand dagegen unterschieden sich die Texte von UVP-Bericht und LBP deutlich
voneinander. Die Bestandsbeschreibung der Schutzgiiter im UVP-Bericht wurde hier nur in
einigen Absatzen in den LBP iibernommen. Dafiir erfolgte im LBP des Fallbeispiels Brand auch
eine Betrachtung des Schutzgutes Mensch. Die Bewertung der Empfindlichkeit der Schutzgiiter
erfolgte nur im UVP-Bericht, dafiir erfolgte im LBP eine Bewertung geméf$ den Landesvorgaben
und eine Quantifizierung in Okopunkten fiir den Boden sowie fiir Pflanzen und Biotope sowie
die Ermittlung des Kompensationsbedarfes fiir das Landschaftsbild.

Bei allen Fallbeispielen erfolgte eine ausfiihrliche Mafdnahmenbeschreibung ausschliefslich im
LBP. Im UVP-Bericht werden Mafdnahmen nur kurz beschrieben oder auch nur genannt.

Artenschutzbeitrag (ASB)

Fiir die Prifung des Eintretens von Verbotstatbestidnden gemaf3 § 44 Abs. 1 BNatSchG fiir die
europarechtlich geschiitzten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie sdmtliche
europdische Vogelarten) wird in der Regel ein ASB erstellt. Falls Verbotstatbestdnde einschlagig
sind, erfolgt im ASB auch die Priifung der Ausnahmevoraussetzungen gemaf3 § 45 Abs. 7
BNatSchG.

Gegenstand des ASB ist auch die Priifung geméf3 § 45b BNatSchG und Anlage 1 BNatSchG tiber
den Betrieb von Windenergieanlagen an Land und die Bereiche zur Priifung bei
kollisionsgefahrdeten Brutvogelarten und Beachtung der fachlich anerkannten
Schutzmafénahmen sowie die Priifung gemaf landerspezifischen Vorgaben.

Die Abhandlung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt im Rahmen der UVP ist
fachlich eng verknlipft mit der bisher regelmafdig auf Genehmigungsebene durchgefiihrten und
in einem eigenstandigen Gutachten dokumentierten speziellen artenschutzrechtlichen Prifung,
weshalb ausgemachte Konflikt(potenzial)e und abgeleitete Mafdinahmenerfordernisse
diesbezliglich in beiden Priifungen vielfach deckungsgleich sind. Sowohl bei den
kollisionsgefahrdeten Arten der Avifauna und der Fledermause als auch bei weiteren
Tiergruppen wie Reptilien, Amphibien oder xylobionten Kéfern begriinden sich die abgeleiteten
Mafdnahmenerfordernisse mehrheitlich durch das potenzielle Eintreten des Tétungsverbots
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Das Storungsverbot und das Schadigungsverbot spielen in den
Praxisbeispielen ebenfalls eine Rolle, sind jedoch weniger bedeutsam im Verhaltnis zum
Toétungsverbot.

Schall- und Schattenwurfgutachten

Um die Menschen und deren Gesundheit und Wohlbefinden vor schadlichen
Umwelteinwirkungen zu schiitzen, miissen bei WEA auf Genehmigungsebene in aller Regel
konkretere Untersuchungen zu Schallimmissionen und Schattenwurfeffekten vorgenommen
werden. Storender Schattenwurf tritt insbesondere durch die sich drehenden Rotoren auf. Die
entsprechenden Schall- und Schattenwurfgutachten priifen anhand des Maf3stabs des BImSchgG,
inwieweit die prognostizierten Schallimmissionen und Schattenwurfeffekte geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft herbeizufiihren.

Die allgemeinen Vorgaben des BImSchG werden durch die TA Larm konkretisiert. Sie definiert
Immissionsrichtwerte fiir die Einwirkung von Schall auf den Menschen und Regeln zur
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Berechnung der Schallimmissionen. Von der Bund/Linder-Arbeitsgemeinschaft
Immissionsschutz (LAI) gibt es dariiber hinaus Empfehlungen zur Anwendung der TA Larm.6°
Das Schallgutachten berechnet entsprechende Schallimmissionspegel fiir anhand der 6rtlichen
Gegebenheiten festzulegende Immissionsorte (in der Regel Gebdudefassaden) und stellt die
prognostizierten Immissionspegel den jeweiligen Immissionsrichtwerten gemafd TA Larm
gegeniiber.

Fiir Schattenwurfgutachten werden meist die ,WKA-Schattenwurfhinweise“ des LAI genutzt, da
Jfiir die Beurteilung der Einwirkung durch Lichtblitze und bewegten, periodischen Schattenwurf
durch den Rotor einer WEA der Gesetzgeber bisher keine rechtsverbindlichen Vorschriften mit
Grenz- oder Richtwerten erlassen oder in Aussicht gestellt hat. In den Hinweisen des LAl werden die
Anforderungen an die Durchfiihrung von Immissionsprognosen des bewegten, periodischen
Schattenwurfs und an die Beurteilung der Ergebnisse im Rahmen der Errichtung und des Betriebs
von WKA auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse konkretisiert. 70

Im Schattenwurfgutachten erfolgt die Festlegung der betrachteten Immissionsorte, die
Berechnung der prognostizierten taglichen und jahrlichen Dauer des periodischen
Schattenwurfes auf die Immissionsorte sowie die Gegentiberstellung mit den von der LAI
empfohlenen Immissionsrichtwerten. Bei Uberschreitung der Immissionsrichtwerte wird in der
Regel eine zeitweilige Abschaltung der WEA vorgesehen.

Antrag auf Waldumwandlung

Bei der Errichtung von WEA in Waldgebieten sind die Baufldachen zeitweilig und die Flachen, auf
denen die WEA errichtet werden, dauerhaft kein Wald mehr. Fiir die Anderung der Nutzung
muss ein Antrag auf Waldumwandlung gestellt werden. Mindestens fiir die dauerhaft
umgewandelten Waldflachen muss eine forstrechtliche Kompensation erfolgen. Waldfunktionen
der beanspruchten Waldflachen sind oft zusatzlich zu kompensieren. Im Antrag auf
Waldumwandlung erfolgt die Darstellung der befristeten oder dauerhaften
Waldumwandlungsflachen, die Berechnung der forstrechtlichen Kompensation und die
Darstellung der als Kompensation vorgesehen Mafdnahmen und deren Flachen.

Hydrogeologische Gutachten

Hydrogeologische Gutachten befassen sich mit dem Zustand des Grundwassers einschlief3lich
der das Grundwasser leitenden oder schiitzenden Gesteins- und Bodenschichten sowie den
Auswirkungen eines Windenergievorhabens auf diese. Die Zielstellung kann dabei sehr
unterschiedlich sein. Diese kann z. B. die Prognose der Wassermengen und -qualitat einer
gegebenenfalls erforderlichen Bauwasserhaltung sein, aber auch eine Gefahrdungsabschatzung
zu den anlagen- und betriebsbedingten Risiken des Windenergievorhabens auf das Grundwasser
im Allgemeinen und die Bereiche 6ffentlicher Trinkwasserversorgungsanlagen
(Wasserschutzgebiete) im Besonderen.

Eisfallgutachten

In einem Eisfallgutachten wird der mogliche Eisfall an WEA durch vereisungsbedingt
abgeschaltete oder im Trudelbetrieb befindliche Anlagen berechnet und bewertet.

Priifungen fiir Natura-2000-Gebiete

Gemaf$ § 34 BNatSchG sind , Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung aufihre
Vertrdglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets zu tiberpriifen, wenn sie

69 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm -
TA Larm), abrufbar unter https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_1G19980826.htm

70 LAI (2020)
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einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Pldnen geeignet sind, das Gebiet
erheblich zu beeintrdchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen.”

Gegenstand der Unterlage ist die Priifung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und
Erhaltungszielen von Natura-2000-Gebieten, fiir die Beeintrachtigungen nicht von vornherein
ausgeschlossen werden konnen. Es kann sich - bei einfach gelagerten Fallen — um eine
vereinfachte FFH- beziehungsweise Natura-2000-Vorpriifung oder - bei komplexeren Fallen -
um eine vertiefte Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung handeln. Natura-2000-
Ausnahmepriifungen sind in der Regel nicht erforderlich beziehungsweise nicht sinnvoll, da
einzelne WEA die Ausnahmebedingungen haufig nicht erfiillen wiirden. Kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen auf Natura-2000-Gebiete nicht ausgeschlossen werden, ist die
Genehmigungsfahigkeit in der Regel nicht gegeben.

Natura-2000-Vertréaglichkeitspriifungen bilden bei BImSchG-Antragen zu Windenergievorhaben
eher die Ausnahme. In den untersuchten Fallbeispielen wurde in nur einem vor vier Fillen eine
FFH-(Vor) Priifung durchgefiihrt fiir ein FFH-Gebiet, das sich im 3-km-Radius befindet. Obwohl
sich bei einem weiteren Vorhaben ebenso ein FFH-Gebiet in diesem Radius befindet, wurde eine
Beeintrachtigung des guten Erhaltungszustandes hier, genauso wie bei den weiteren Vorhaben,
die eine grofiere Entfernung zu FFH-Gebieten aufweisen, ohne separate Natura-2000-
Vorpriifung aufgrund der Entfernung ausgeschlossen. Die Nichtdurchfiithrung einer Natura-
2000-Vorpriifung wurde jeweils pauschal anhand der Entfernung des Vorhabens zu
umliegenden Natura-2000-Gebieten begriindet. Dabei hat man sich aber bei den zugrunde
gelegten Priifabstdnden nicht immer eindeutig auf die Wirkreichweite der zu betrachtenden
Wirkfaktoren bezogen. Mogliche Wirkungen auf charakteristische Arten wurden teilweise
vernachlassigt und es zeigten sich teilweise auch Widerspriiche zu den Wirkreichweiten, die im
Kontext des besonderen Artenschutzes beziehungsweise der Schutzgiiter Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt zugrunde gelegt wurden.

Inhalte des UVP-Berichtes nach Schutzgiitern

Obwohl sich die vier untersuchten Vorhaben in ihren Rahmenbedingungen unterscheiden,
wurden bei allen weitgehend tlibereinstimmende Schutzgutkonflikte identifiziert. Einige von
diesen Konflikten konnten mit entsprechenden Mafdnahmen vermieden werden, andere
erforderten eine Kompensation, um den geltenden umweltrechtlichen Vorgaben nicht
entgegenzustehen. Diese in den Fallbeispielen wiederholt aufgetauchten Konflikte und ihr
Umgang damit im UVP-Bericht wird im Folgenden schutzgutbezogen dargestellt. Dabei wird ein
besonderer Analysefokus auf diejenigen Schutzgiiter beziehungsweise Inhalte gelegt, die nicht
durch andere umweltfachliche Instrumente beziehungsweise Gutachten im
Genehmigungsverfahren (vor allem durch die Eingriffsregelung gem. BNatSchG) abgedeckt
werden. Dies betrifft insbesondere die Schutzgiiter

» Mensch, insbesondere der menschlichen Gesundheit
Flache
(Global) Klima

Kultur- und Sachgiiter

v v v v

Wechselwirkungen.”?

71 Zum Arten- und Gebietsschutz, der hier nicht als UVP-Schutzgut im engeren Sinne verstanden wird, siehe separate Ausfiihrungen
insbesondere in Kapitel 4.
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Einen Sonderfall stellt das Schutzgut Tiere und Pflanzen dar. Fiir das Schutzgut Tiere und
Pflanzen wird aufgrund der auch weiterhin abzuarbeitenden Eingriffsregelung sowie der
Tatsache, dass die UVP hier auch bisher lediglich Untersuchungsinhalte aus dem LBP, dem
Artenschutzbeitrag und gegebenenfalls der FFH-VP iibernommen, nicht aber selbsttétig
Untersuchungen angestellt hat, kein besonderer Analysefokus fiir erforderlich gehalten.
Diesbeziiglich ergeben sich mit Blick auf die Fragestellung des Vorhabens relevante
Konsequenzen nicht durch den Entfall der UVP, sondern vielmehr aus dem Entfall der
Artenschutz- und FFH-Priifungen. Diese Konsequenzen und mogliche Losungsansatze auf Ebene
der SUP sind in Kapitel 4 und 6 vertiefend angesprochen.

Neben den mit besonderem Fokus betrachteten Schutzgiitern werden im Folgenden auch zu
allen weiteren Schutzgiitern Aussagen getroffen. Uberdies werden erginzend Aussagen
getroffen zu folgenden schutzgutiibergreifenden UVP-spezifischen Anforderungen des § 16
beziehungsweise der Anlage 4 zum UVPG:

» Alternativenprifung,

» mogliche Ursachen fiir Umweltauswirkungen - darunter kumulative Effekte durch
Zusammenwirken von gleichartigen/sonstigen Vorhaben, Anfalligkeit des Vorhabens fiir die
Risiken von schweren Unfillen oder Katastrophen,

» UberwachungsmafRnahmen
» grenziiberschreitende Auswirkungen.

Fiir die Bewertung der verschiedenen Schutzgutkonflikte beziehungsweise
Auswirkungskategorien wurde, wo verfiigbar, haufig Bezug auf bundeslandspezifische
Datengrundlagen und Leitfaden genommen. Der Umfang und die Detailliertheit der
angegebenen Datengrundlagen variierten dabei zwischen den einzelnen Fallbeispielen. Bei den
Prognose- und Bewertungsmethoden handelte es sich zum einen um durch Fachkonventionen
oder Leitfiden standardisierte Methoden, wie z. B. die Einhaltung von Grenzwerten und
Abstandkriterien, zum anderen aber auch um verbal-argumentative Einschatzungen der
Erheblichkeit. Dies betraf insbesondere Sachverhalte, fiir die keine quantitativen
standardisierten Methoden vorliegen beziehungsweise anwendbar waren.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Filir das Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit, umfassen die regelmafiig
berticksichtigten potenziell erheblichen Auswirkungen (i. S. des Fachrechts) die optische
Storung durch die Anlage und ihre Kennzeichnung, den Schattenwurf durch die rotierenden
Rotorblatter, den Rotorenlarm sowie die Eiswurfgefahr bei entsprechender Witterung. Die
Erheblichkeit dieser Auswirkungen konnte in allen Fallen durch die Wahrung von
Siedlungsabstidnden, eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, temporare Abschaltung,
schallreduzierten Nachtbetrieb sowie Eiserkennungssysteme vermieden werden.

Entscheidende Datengrundlage fiir die Bewertung der Erheblichkeit im UVP-Bericht waren die
Ergebnisse der Grenzwert- und Risikountersuchungen der Fachgutachten. Insbesondere fiir die
Wirkfaktoren Larm und Schattenwurf werden regelmafiig entsprechende Fachgutachten
erarbeitet, auf die der UVP-Bericht Bezug nimmt. Als Bewertungsgrundlage dienen dabei vor
allem Grenzwerte, welche sich v. a. in der TA-Larm, betreffenden DIN-Normen oder den
,Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Emissionen von Windkraftanlagen“
(WKA-Schattenwurfhinweise) der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI)72

72 LAI (2020)
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begriinden. Eine Uberschreitung der Grenzwerte war innerhalb der Fallbeispielanalyse nur fiir
die Wirkfaktoren Schatten und Schall gegeben. Diese Uberschreitung konnte aber durch
tempordre Abschaltung und schallreduzierten Nachtbetrieb in ihrer Erheblichkeit vermieden
werden.

In einem Fallbeispiel wurde auch die anlage- sowie betriebsbedingte optisch bedrdangende
Wirkung und in einem anderen die optische Stérung durch Lichtimmissionen (sogenannter
»Disco-Effekt“) betrachtet. Die Betrachtung des Disco-Effektes ist dabei als veraltet zu
betrachten, da dieser seit der Formulierung der Anforderung Farben zu verwenden, die keine
nennenswerten Lichtreflektionen verursachen in den WKA-Schattenwurfhinweisen?3 nicht mehr
relevant ist. Erhebliche Auswirkungen durch diese Wirkfaktoren wurden allerdings ebenfalls
durch Einhaltung der dafiir ermittelten und fachlich anerkannten Abstandsregeln vermieden.

Flir den Windpark Brand wurde zudem ein separates Eiswurfgutachten verfasst, da dies das
Landesrecht in Baden-Wiirttemberg vorschreibt, wenn Abstande zu Verkehrswegen und
Gebauden zu gering sind und dadurch die 6ffentliche Sicherheit gefdhrdet wird.

Die Beeintrachtigung der Erholungsfunktion von Natur und Landschaft wurde im UVP-Bericht
dahingegen sehr heterogen gehandhabt und teilweise nicht vertieft berticksichtigt. Fiir die
Windparks Dachsberg und Brand wurde die landschaftsgebundene Erholungsfunktion iiber das
Landschaftsbild hinaus ausfiihrlich im LBP behandelt.

Baubedingte Immissionen (wie Schall, Licht und Staub) werden dem gegenitiber im UVP-Bericht
in der Regel nicht beziehungsweise nicht vertieft betrachtet. Soweit fiir diese Wirkfaktoren eine
Betrachtung stattfand, erfolgte diese lediglich vereinfacht verbal-argumentativ. Die
Erheblichkeit wurde durchweg als gering eingestuft. Dies liegt vor allem auch daran, dass
aufgrund der anlage- und betriebsbedingten optischen und akustischen Wirkungen von WEA
ohnehin grofde Abstdnde zu Wohnbebauung von in aller Regel mehr als 500 m eingehalten
werden.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Hinsichtlich der Schutzgiiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind im Besonderen
kollisionsgefahrdete Avifauna und Fledermause betroffen. Erhebliche Auswirkungen auf die
Avifauna werden regelmafiig vermieden durch die Abschaltung der Anlagen wahrend Brutzeit
und Bewirtschaftungsereignissen, das Anlegen von Lenkungsflachen sowie
Vergramungsmafinahmen im Mastfuf3bereich. Fiir Fledermause erfolgt die Vermeidung durch
eine Bauzeitbeschrankung wahrend der Aktivitatsphase, Abschaltzeiten nach
witterungsbedingten Parametern und die Priifung und Sicherung potenzieller Habitatbdume. Bei
einzelnen Beispielen waren auflerdem weitere Tierartengruppen betroffen. Um die
Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden, wurden fiir Reptilien eine
Bauzeitbeschrankung wahrend der Aktivitatsphase sowie das Einrichten von
Reptilienschutzzaunen, fiir Brutvogel eine Féllzeitbeschrankung und fiir xylobionte Kéfer
ebenfalls eine Bauzeitbeschrankung, das kontrollierte /angepasste Roden von Gehélzen sowie
das Belassen von Totholz als Mafnahme festgelegt. Die Beeintrachtigung von geschiitzten
Biotopen und Flachen mit besonderen (Wald-) Funktionen konnte jedoch in allen Fillen durch
kleinrdumige Anpassung nur bedingt vermieden werden, weshalb eine Kompensation in Form
von Ausgleich- beziehungsweise Ersatzmafdnahmen notwendig wurde. Erhebliche
Auswirkungen auf Biotope werden in allen Fallen im LBP betrachtet, in dem ebenfalls die
Festlegung von Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen sowie von
Kompensationsmafinahmen erfolgt. Fiir das Schutzgut Tiere erfolgt dabei in allen Fallen die

73 LAI (2020)
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Ubernahme der Mafinahmen aus dem ASB die erginzt werden durch MafRnahmen fiir besonders
geschiitzte Arten. Als Datengrundlage dienen dabei Kartierungen im Vorhabengebiet zu
einzelnen Artgruppen (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) beziehungsweise
Habitatpotenzial- und Dichtezentrumsanalysen (Nordrhein-Westfalen, Baden-Wiirttemberg).

Boden und Flache

Die Schutzgiiter Boden und Flache sind hauptsachlich durch Flacheninanspruchnahme und
Versiegelung betroffen. Als Vermeidungsmafinahme wurde deshalb in allen Fallbeispielen eine
Minimierung dieser Auswirkungen festgelegt, beispielsweise durch die Nutzung schon
vorhandener Wege oder, fiir das Schutzgut Boden, eine wasserdurchldssige Bauweise
dauerhafter Zuwegungen. Fiir das Schutzgut Boden ergab sich aus der unvermeidbaren
Flacheninanspruchnahme fiir alle Vorhaben ein Kompensationsbedarf. Eine Betrachtung der
Inanspruchnahme von Béden beziehungsweise die Beeintrachtigung von Bodenfunktionen und
die Festlegung von Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sowie von
Kompensationsmafinahmen erfolgt entsprechend auch im LBP.

In allen Fallbeispielen dienten die Vorgaben aus iibergeordneten Planungsebenen als
Bewertungsgrundlage. In zwei Féllen wurde Bezug auf das nationale 30-ha-Flachenziel”+
genommen. Fiir den Windpark Dachsberg wurde das 30-ha-Ziel auch fiir das Vorhaben
operationalisiert. In den anderen drei Beispielen wurde die Bewertung der
Flacheninanspruchnahme lediglich verbal-argumentativ vorgenommen. Die Minimierung der
Flacheninanspruchnahme und eine durchldssige Bauweise von Zuwegungen und Nebenflichen
wurde als Verminderungsmafdnahme fiir alle Vorhaben festgelegt. Im Fall des Windparks
Dachsberg wurde zusétzlich darauf hingewiesen, dass durch die schutzgutiibergreifenden
Kompensationsmafinahmen auch eine positive Auswirkung (Flachenentsiegelung und -
umwandlung) auf das Schutzgut Flache entsteht.

Wasser

Fiir das Schutzgut Wasser wurde in allen Beispielen nur eine geringe Beeintrachtigung
festgestellt, da durch Mafsnahmen zur Risikobeherrschung und eine wassergebundene Bauweise
aufderhalb des Mastfundamentes stiarkere Beeintrachtigungen vermieden werden. In keinem der
Fallbeispiele war fiir den Bau der Mastfundamente eine Grundwasserabsenkung und damit
ebenfalls keine umfangreiche Grundwasserhaltung notwendig. Die Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser werden in den Fallbeispielen soweit erforderlich analog auch im LBP
betrachtet. In einem Fallbeispiel wird im LBP fiir das Schutzgut Wasser wie auch die Schutzgiiter
Klima und Luft mit dem Hinweis auf den UVP-Bericht explizit auf eine Betrachtung verzichtet, da
im UVP-Bericht, wie dargestellt, nur geringfiigige Auswirkungen angenommen werden. In zwei
der Falle wurden dartber hinaus hydrogeologische Gutachten erstellt.

Klima

Unter dem Schutzgut Klima werden sowohl Verdnderungen des Lokalklimas als auch
Auswirkungen auf das Globalklima durch Treibhausgasemissionen gefasst. Das Lokalklima
wurde in den Fallbeispielen als in der Regel nicht erheblich betroffen eingestuft. Auswirkungen
auf das Globalklima durch Treibhausgasemissionen wurden in drei von vier Beispielen, in
unterschiedlicher inhaltlicher Tiefe, betrachtet. Daten- und Bewertungsgrundlage bildete in
einem Fallbeispiel die "Aktualisierung und Bewertung der Okobilanzen von Windenergie- und
Photovoltaikanlagen unter Beriicksichtigung aktueller Technologieentwicklungen" des
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Umweltbundeamtes,’> in einem anderen der Nationale Klimaschutzplan 205076 und bei dem
dritten Fallbeispiel wurde keine explizite Grundlage fiir die Einschatzung verwendet.
Methodisch erfolgte die Bewertung der Erheblichkeit lediglich verbal-argumentativ ohne
quantitative Abschitzungen. Alle UVP-Berichte betonten die positiven Auswirkungen auf die
globale Treibhausgasbilanz durch den Ausbau von WEA als Klimaschutzmafinahme infolge der
Substitution konventioneller Energieerzeugungstechnologien.

Waihrend die Klimaschutzfunktion von Natur und Landschaft als Kohlenstoffspeicher und
Kohlenstoffsenke auch liber den Begriff der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes iiber das
BNatSchG abgedeckt und damit auch Inhalt der Eingriffsregelung ist, handelt es sich bei der
Betrachtung von sonstigen bau- und betriebsbedingten Treibhausgasemissionen um ein Thema
der UVP, welches nicht durch andere Priifinstrumente abgedeckt ist. Der UVP-Bericht hat daher
grundsatzlich die Aufgabe, alle relevanten Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz anhand des
Bewertungsmafistabs des § 13 KSG zu behandeln. Der LBP kann sich auf den Teilaspekt der
natiirlichen Treibhausgasspeicher und -senken beschranken.

Luft

Das Schutzgut Luft wurde in den UVP-Berichten zwar behandelt, jedoch wurden die
Umweltauswirkungen durchweg als gering erheblich eingestuft. Schwerpunkt der Betrachtung
istin der Regel die Funktion von Freifldchen als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet oder -
leitbahn. Hier wurde auch in dem Fallbeispiel mit Waldbetroffenheit aufgrund der
Kleinrdaumigkeit der Waldrodung keine erhebliche Umweltauswirkung gesehen. Baubedingte
Luftschadstoff- oder Staubemissionen werden zwar in der Regel benannt, aber ebenfalls als
gering erheblich eingestuft, da empfindliche Flachen, insbesondere Wohnsiedlungsbereiche in
der Regel einen ausreichenden Abstand haben.

Landschaft

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft wurde primar die optische Stérung durch die Vorhaben
betrachtet und bewertet. Als Vermeidungsmafinahme wurde diesbeziiglich in zwei von vier Fall-
beispielen die Verwendung einer an den Hintergrund angepassten Farbgebung und
nichtreflektierender Anstriche festgelegt. In zwei von vier Fallbeispielen wurde auch eine
bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung zur Vermeidung definiert, wobei diese Mafdnahme
eigentlich nicht fiir den Schutz der Landschaft geeignet ist. In nur einem Fall wurde die
gesetzlich vorgesehene Riickbauverpflichtung als Wirkfaktor angefiihrt. Bei allen untersuchten
Vorhaben konnte, entsprechend der Hohe von WEA, die mit einer weitrdumigen technischen
Uberprigung des Landschaftsbildes einhergeht, die Erheblichkeit der optischen Stérung nicht
vollends vermieden/vermindert werden, sodass in drei Fallen eine Kompensation durch
Ersatzgeld und in einem Fall durch Ausgleichs- und Ersatzflichen notwendig war. Eine
Betrachtung des Schutzgutes Landschaft sowie die Festlegung der Kompensationsmafinahmen
erfolgt parallel im LBP.

Kultur- und sonstige Sachgiiter

Kultur- und Sachgiiter wurden vor allem dahingehend untersucht, ob schutzwiirdige
Bodendenkmale, Baudenkmale oder sonstige relevante Nutzungen im Untersuchungsraum
vorhanden sind, eine Uberbauung stattfindet oder eine optische Beeintrichtigung durch die
Storung von Sichtbeziehungen durch das Vorhaben zu erwarten ist. In zwei von vier
Fallbeispielen konnte eine Erheblichkeit durch Prospektion von Bodendenkmalen vermieden
werden. In einem Fallbeispiel wurde ein forstrechtlicher Ausgleich durch die Inanspruchnahme

75 Hengstler et al. (2021)
76 BMUB (2016)
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von wirtschaftlich genutzten Forstflachen notwendig. In zwei der vier Falle erfolgte eine
Betrachtung von Bodendenkmalen im LBP.

Fiir die Ermittlung der optischen Beeintrachtigung von Baudenkmalen erfolgten in einem Fall
eine Sichtachsenanalyse und in einem anderen Fall eine Panoramavisualisierung. In einem
Beispiel wurde die Bewertung anhand des Leitfadens zum , Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag
fiir die Landesplanung in Nordrhein-Westfalen“7” durchgefiihrt.

Wechselwirkungen

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgiitern wurden in allen Fallbeispielen
beschrieben, allerdings in variierendem Umfang und inhaltlicher Tiefe hinsichtlich der
Wirkzusammenhinge. Keine der untersuchten Wechselwirkungen begriindete jedoch eine
Erheblichkeit und somit auch kein Mafdnahmenerfordernis.

Alternativen und kumulative Wirkungen

Alle vier Fallbeispiele enthielten eine Erlauterung zu den gepriiften Alternativen. Bei drei
Vorhaben wurde darauf hingewiesen, dass Standortalternativen bereits auf der vorgelagerten
Planebene beriticksichtigt wurden und sich an diesen Vorgaben orientiert wurde. Bei einem der
vier Vorhaben wurde fiir die Standortbestimmung eine Abwagung raumordnerischer,
umweltfachlicher und projektspezifischer Kriterien vorgenommen. Kumulative Wirkungen
beziehungsweise das Zusammenwirken von gleichartigen Vorhaben wurden ebenso in allen
Fallbeispielen berticksichtigt.”8 In zwei Féllen erfolgte die Beschreibung schutzgutiibergreifend,
in zwei Fallen fiir jedes individuelle Schutzgut. In keinem Fall wurden Mafnahmenerfordernisse
in Folge allein kumulativer Effekte gesehen. In keinem der untersuchten Fallbeispiele wurde
allerdings das Zusammenwirken mit anderen Vorhabentypen thematisiert. Derartige Effekte
kénnen zwar im Einzelfall, beispielsweise in Bezug auf optische Wirkungen oder Larm, erheblich
sein. Dies sind aber nach den Erfahrungen der Autoren seltene Einzelfalle.

Anfalligkeit fiir schwere Unfélle und Katastrophen

Drei der vier Fallbeispiele enthielten ein Kapitel zur Anfalligkeit des Vorhabens fiir die Risiken
von schweren Unfillen oder Katastrophen. Dabei wurde in allen individuellen Beispielen in
unterschiedlicher Detailtiefe auf verschiedene Aspekte eingegangen. Zu diesen Aspekten
gehorten Anlagen nach Storfall-Verordnung (12. BImSchV) im Umfeld, Naturgefahren (schwere
Gewitter, Sturm, Erdbeben, Uberschwemmungen - u. a. klimawandelbedingt) sowie
anlagenbedingte Unfille und Stérfalle (z. B. Brand oder Herabfallen von Anlagenteilen).

Mafdnahmen zur Uberwachung

Mafinahmen zur Uberwachung der Wirksamkeit von festgelegten Mafinahmen wurden selten
benannt. In drei Fallbeispielen traten diese v. a. im Zusammenhang mit Mafdnahmen zum Schutz
von Fledertieren auf. Lediglich fiir den Windpark Brand wird ein umfassendes
Uberwachungskonzept, dass alle festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmafinahmen und moéglicherweise auftretende, unvorhergesehene
Umweltauswirkungen umfasst, beschrieben. Die Ausfiihrung der festgesetzten Mafdnahmen wird

77 Landschaftsverband Westfalen-Lippe & Landschaftsverband Rheinland (2009), abrufbar unter: https://www.lwl.org/302a-
download/PDF/kulturlandschaft/Teil1.pdf

78 Der Kumulationsbegriff wird hier aus fachlicher Sicht umfassend verwendet und beschrénkt sich nicht auf die Art der Kumulation,
wie sie im UVPG in Bezug auf kumulierende Vorhaben geméaR §§ 10 ff. definiert ist. Die Kumulation nach den §§ 10 ff. UVPG
beschrankt sich auf gleichartige Vorhaben mit gemeinsamen Einwirkungsbereich, die funktional und wirtschaftlich aufeinander
bezogen sind. Dieser enge rechtliche Kumulationsbegriff spielt aber bei Windenergieanlagen keine Rolle, da hier der
Windfarmbegriff gemafd § 2 Abs. 5 UVPG einschlagig ist und inhaltlich die Kumulationspriifung verdrangt.
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erstmalig ein Jahr nach Abschluss der Bauarbeiten und erneut nach 5 Jahren im Rahmen einer
Ortsbesichtigung durch das zustdndige Landratsamt iiberpriift.

5.3.2 Planung von Windenergiegebieten

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung von fiinf SUP-Fallstudien zu
Planaufstellungen von Windenergiegebieten gegliedert nach den zentralen Analysebausteinen
zusammenfassend dokumentiert und beschrieben.

Einordnung der Planungsverfahren

Nach altem Recht (Planreife oder -fertigstellung vor In-Kraft-Treten des Wind-an-Land-
Gesetzes am 01. Februar 2023), also noch ausgehend von der unbedingten Privilegierung der
Windenergienutzung im Aufdenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und der daraus
resultierenden - im Zuge der hochstrichterlichen Rechtsprechung des BVerwG konkretisierten”?
- hohen Anforderungen an die regionalplanerische Abwégung (insbesondere bei Planung mit
Ausschlusswirkung) auch fiir die verworfenen Potenzialflachen, sind folgende Verfahren
durchgefiihrt worden:

Teilaufstellung Regionalplan fiir den Planungsraum III in Schleswig-Holstein, Kapitel 5.7 (Wind-

energie an Land)

Der Teilplan ist am 29.12.2020 in Kraft getreten. Der Zeitraum fiir die Entwurfserstellung und
Verfahrensdurchfiihrung betrug rund fiinf Jahre. In Schleswig-Holstein werden die
Regionalplane durch die Obere Landesplanungsbehdrde auf der Landesebene erstellt. Dies stellt
hinsichtlich der Zustidndigkeit einen Sonderfall dar. Der Planungsraum III umfasst die kreisfreie
Stadt Liibeck sowie die Kreise Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg,
Segeberg, Steinburg und Stormarn.

Der Planungsmafistab liegt bei 1:100.000. Die Umweltpriifung ist unter Mitwirkung eines
externen Gutachterteams erstellt worden.

RROP fiir den Grofdraum Braunschweig 2008 1. Anderung - ,Weiterentwicklung der
Windenergienutzung®, Erganzendes Verfahren gem. § 11 (6) ROG [Heilung]

Es handelt sich um eine sachliche Teildnderung des geltenden Regionalen
Raumordnungsprogramms. Der Grofdraum Braunschweig ist eine Planungsregion in
Niedersachsen. Die Festlegung der Windenergieflachen wurde nach einer Planungsdauer von ca.
14 Jahren Anfang 2024 abgeschlossen. Die Satzung datiert vom 11.01.2024. Die lange
Planungsdauer hat sich aufgrund einer dreimaligen Offenlage sowie einer anschliefenden
erfolgreichen Klage von dem OVG Liineburg mit nachfolgendem Heilungsverfahren und dem in
diesem Zusammenhang bestehenden Aktualisierungserfordernis der Datenbasis ergeben.
Insoweit steht dieses Verfahren beispielhaft fiir die nach dem alten Recht bestehenden
Schwierigkeiten, eine rechtssichere Planung von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung zu
erstellen.

Zugleich stellt dies ein Beispiel fiir den in der Regionalplanung im Regelfall anzutreffenden
regionalen raumlichen Umgriff dar. Dieser umfasst in diesem Fall fiinf Landkreise und drei
kreisfreie Stadte. Planungstrager ist der kommunal verfasste Regionalverband Grofiraum
Braunschweig mit seiner Zustdndigkeit fiir die Regional- und Nahverkehrsplanung im
Verbandsgebiet

79 Vgl. hierzu zusammenfassend Gatz, S. 2009: Windenenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, Bonn 2009.
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Der Planungsmafsstab liegt bei 1:50.000. Die Priifung der Umweltauswirkungen und Erstellung
des Umweltberichts ist durch ein externes Gutachterbiiro erfolgt, welches auch bei der
Auswertung der Beteiligungsverfahren unterstiitzend tétig war.

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 2023 fiir den Landkreis Holzminden (Gesamtplan)

Analysiert wurde die Neuaufstellung des RROP, die entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom
05.10.2023 in Kraft gesetzt wurde. Die Festlegung der Windenergieflichen wurde zwar nach
altem Recht durchgefiihrt. Ziel war gleichwohl, bereits den vom Land Niedersachsen fiir den
Landkreis Holzminden zur Festlegung vorgesehenen Teilflichenwert (in der relevanten Fassung
des Gesetzentwurfes 0,38 % der Landkreisflache)80 zu erreichen.

Der Verfahrensbeginn mit dem formlichen Aufstellungsbeschluss lag im Jahr 2010. Die erste
Offenlage des Entwurfs ist jedoch erst 2019 erfolgt. Die Verfahrensdauer lag bei ca. 13 Jahren.
Der Umweltbericht datiert vom 28.08.2023.

Der Planungsraum umfasst den niedersachsischen Landkreis Holzminden, der mit rund 71.000
Einwohnern einer der bevolkerungsschwachsten Landkreise in Niedersachsen ist.

Der Planungsmafistab liegt bei 1:50.000. Die Unterlagen der Umweltpriifung sind durch ein
externes Gutachterbiiro erstellt worden.

Die folgenden Verfahren wurden beziehungsweise werden bereits nach dem neuen Recht, also
auf Grundlage der durch das am 01. Februar 2023 in Kraft getretene Wind-an-Land-Gesetz
ausgelosten Anderungen von insbesondere ROG und BauGB sowie des WindBG in der Fassung
vom 20. Juli 2022, durchgefiihrt:

Teilfortschreibung des Regionalplans fiir die Region Stuttgart im Funktionsbereich
Vorranggebiete fiir regionalbedeutsame Windenergieanlagen

Bei dieser Teilfortschreibung handelt es sich um ein zum Zeitpunkt der vorliegenden Analyse im
Sommer/Herbst 2024 noch laufendes Verfahren. Ausgewertet wurde der Beteiligungsentwurf.
Die Regionalversammlung hat am 25.10.2023 die Offenlage des Planentwurfs beschlossen. Diese
fand vom 02.11.2023 bis 02.2.2024 statt.8! Erkenntnisse zur Auswertung des
Beteiligungsverfahrens und eine daraus resultierende etwaige Uberarbeitung des Entwurfs
waren zum Zeitpunkt der Analyse (Mitte 2024) nicht verfiigbar. Insofern liegen auch keine
Informationen zu dem erwarteten Inkrafttreten beziehungsweise der moglichen
Erforderlichkeit einer erneuten Offenlage des Entwurfs vor.

Die Region Stuttgart setzt sich zusammen aus den Landkreisen Boblingen, Esslingen, Goppingen,
Ludwigsburg und Rems-Murr sowie der Landeshauptstadt Stuttgart.

Der Planungsmaf3stab liegt bei 1:50.000. Die Umweltpriifung ist durch den Verband Region
Stuttgart als Korperschaft des offentlichen Rechts als fiir die Regionalplanung zustdndiger Stelle
ausgearbeitet worden.

80 Niedersachsisches Windenergieflachenbedarfsgesetz - NWindG, Entwurf 2023

81 https://www.region-stuttgart.org/de/bereiche-aufgaben/regionalplanung/wind/, letzter Aufruf am 15.08.2024

81



TEXTE Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land — Abschlussbericht

Sachlicher Teilflichennutzungsplan Wind der Samtgemeinde Uchte

Analysiert wurden die Verfahrensunterlagen des Teilflachennutzungsplans Wind der
Samtgemeinde Uchte, der Ende Dezember 2023 fertiggestellt wurde und mit der
Bekanntmachung am 27.01.2024 in Kraft getreten ist.82

Die Samtgemeinde Uchte liegt im niedersdchsischen Landkreis Nienburg/Weser und umfasst auf
einer Fliche von 280 km? vier Mitgliedsgemeinden mit insgesamt 20 Ortsteilen und rund 14.000
Einwohnern.

Der Planungsmafistab liegt bei 1:15.000. Sowohl der Plan selbst als auch die dazu erstellte
Umweltpriifung sind von der planenden Beh6rde unter Inanspruchnahme eines externen
Dienstleisters ausgearbeitet worden.

Bausteine der Dokumentation

Nachfolgend wird ein Uberblick iiber die jeweils vorliegenden Verfahrensunterlagen gegeben.

Die folgende Dokumentation dient dabei der Nachvollziehbarkeit der Auswertungsergebnisse.
Sie verdeutlicht die erheblichen Unterschiede, die insbesondere fiir die Planungsverfahren der
Regionalplanung von Windenergiegebieten u. a. aufgrund der unterschiedlichen
landesrechtlichen Zustandigkeiten, aber auch aufgrund unterschiedlicher
Informationsgrundlagen und nicht zuletzt unterschiedlicher Methodenkonzepte zu verzeichnen
sind. Fiir die Region Stuttgart ist darauf hinzuweisen, dass hier der Entwurf zur ersten Offenlage,
nicht aber - wie in den librigen Féllen - das genehmigte Planwerk analysiert wurde. Das Beispiel
wurde dennoch einbezogen, um auch fiir die Regionalplanung mindestens ein Beispiel
auszuwerten, in welchem bereits nach neuem Recht geplant wird.

Tabelle 2: Steckbriefe der Planbeispiele
Planungs- RROP fiir den Regionalplan fiir | RROP LK Regionalplan Teil FNP Wind
unterlage Grof3raum den PR Ill in Holzminden Region der SG Uchte
Braunschweig Schleswig-Holst. Stuttgart
Festlegungs- flnf zwei ein 25 Festlegungs-
karte Kartenblatter, Kartenblatter Kartenblatt, teilrdumliche karte
Kartenausschnitte | (nur Inhalte d. Kartenaus- Karten
Anderung) schnitte (flachen-
deckend)
Satzung ja (nur Textteil) ja liegt noch ja
nicht vor
Textliche 1 Absatz 45S. Abschnitt 28S. in Plandar-
Festlegungen/ 4.2.1,25S. stellung
beschreibende integriert
Darstellung
Begriindung Begriindung, 3 S. 12S. separate 2S. 78 S.
(Kurzfassung) Anlage zur
Begriindung,
156 S.

82 https://www.uchte-online.de/portal/bekanntmachungen/bekanntmachung-bauleitplanung-der-samtgemeinde-uchte-auszug-
aus-der-tageszeitung-die-harke-vom-27-01-2024-911002038-21590.htm], letzter Aufruf am 15.08.2024
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Planungs-
unterlage

Erlduterung
Konzept

Alternativen-
priifung

Begriindung/
Abwagung
gebietsbezogen

Umweltbezug
der Begriindung

Umweltbericht
allgemein

Gebiets-
bezogene
Umweltpriifung

Weitere
Unterlagen

Gutachten/
Analysen

RROP fiir den
GrofRraum
Braunschweig

Methodenband,
170S.

Umweltbericht
(ausfihrlich)
Anl. 1 zum
Methodenband:
Alternativen-
vergleich (80 S.)

Anl. 2 zum
Methodenband:
Gebietsblatter (6
Teile, >500S.)

Kriterienauswahl,
Einzelfall-
abwagung

116S.

Teil der Anl. 2
zum
Methodenband
85 Gebiete

Hinweise zum
erganzenden
Verfahren
Zusammen-
fassende
Erklarung

Landschaftsbild
Avifauna-
erfassung 1-3
Windhoffigkeit

Regionalplan fiir
den PR Il in
Schleswig-Holst.

Gesamt-
raumliches
Planungskonzept
, 160 S.

im
Umweltbericht
(Instrumenten-
wahl,
Auswahlkriterien

)

Datenblatter:
raumordne-
rische u.
umweltfachliche
Abwagungs-
merk-male (7
Teile, >1.000S.)

Kriterienauswahl
, Einzelfall-
abwagung

145 S., kriterien-
bezogene
Betrachtung, div.
Erlduterungs-
karten

integriert in
Begriindung, o.g.
Datenblatter
(Anzahl nicht
dokumentiert, >
50)

Zwei FFH-VPs
Aufstellung v.
Uberwachungs-
malnahmen
Zusammen-
fassende
Erklarung
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RROP LK
Holzminden

s.
Begriindung

Umwelt-
bericht Bezug
auf Kriterien-
auswahl

s. Begriin-
dung

Kriterien-
auswahl,
Einzelfall-
abwagung

215S.
(Bezug:
Neuauf-
stellung)

integriert in
Umwelt-
bericht

6 Gebiete

Anhang
Tabellenteil
zu
unterschied-
lichen
Aspekten,
Zusammen-
fassende
Erklarung

(Avifauna-
erfassung
nicht
dokumentiert

)

Regionalplan
Region
Stuttgart

Sitzungs-
unterlagen, im
Umweltbericht

Umweltbericht
(Auswahl-
kriterien)

fehlt

Kriterien-
auswahl

116 S., mit
diversen
Erlauterungs-
karten

Anhang zum
Umweltbericht
:130S.

82 Gebiete, 3
Erlauterungs-
karten

Sitzungs-
unterlagen

Fachbeitrag
Artenschutz
Sichtbarkeits-
analyse
Einzelfall-
prifung zu

Teil FNP Wind
der SG Uchte

s. Begriindung

Abschnitt im
Umweltbe-
richt

integriert in
Begriindung
,Restriktions-
kriterien”

Kriterien-
auswahl,
Einzelfall-
abwagung

integriert in
Begriindung
als eigen-
standiger Teil

Umweltbe-
richt Teil B,
8 Gebiete

6
Erlauterungs-
karten zu den
Ausschluss-
kriterien

Avifauna-
gutachten
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Planungs- RROP fiir den Regionalplan fiir | RROP LK Regionalplan Teil FNP Wind
unterlage GrofRraum den PR Il in Holzminden Region der SG Uchte
Braunschweig Schleswig-Holst. Stuttgart
Kulturdenk-
malen
Unterlagen zur | Abwagungs- - - n.r. Dokumenta-
Abwiagung unterlage tion der
Ergebnis- Abwagung
protokolle der
Erdrterungs-
termine

Grundlagen der Umweltpriifung

Betrachtungsmaf3stab und Informationsgrundlagen

Der Planungsmaf3stab lag bei den betrachteten Regionalplanungsverfahren tiberwiegend bei
1:50.000. Nur die Planung in SH weicht von dem diesem Planungsmafistab (dort 1:100.000) ab.
Fiir den FNP lag der Planungsmafistab bei 1:15.000.

Der Maf3stab der Umweltpriifung entsprach in den analysierten Beispielen grundsatzlich dem
jeweiligen Planungsmaf3stab. In der Einzelfallpriifung wurde jedoch sowohl hinsichtlich der
regionalplanerischen Einzelfallpriifung als auch in Bezug zur Umweltprifung teilweise ein
detaillierterer Betrachtungsmafstab angelegt. Dies liegt in den hohen Anforderungen an die
Abwagung begriindet, die teils einer feinkérnigen raumlichen Betrachtung bediirfen. So miissen,
um die Schutzanforderungen der Wohnnutzung im Auf3enbereich zu beriicksichtigen, sowohl in
der Abwagung als auch in der Umweltpriifung einzeln stehende Wohngebaude des
Aufienbereiches einbezogen werden, die aufgrund ihrer Kleinflachigkeit auf der Maf3stabsebene
der Regionalplanung nicht darstellbar und als solche auch nicht regional bedeutsam sind (die
Mindestgrofie fiir eine Darstellung raumlicher Nutzungen liegt bei einem Maf3stab von 1:50.000
bei einer Flachengrofde zwischen 2,5 und 5 ha).

Als Datengrundlage wurden in den gepriiften Verfahren iiberwiegend Informationen der
Landesebene verwendet. Hierzu zahlen Daten zu den Bodenverhaltnissen, zu den
Schutzgegenstanden gem. der Wasserrahmenrichtlinie, zum Vorhandensein von
Bodendenkmalen, zu Wohngebauden, und nicht zuletzt Informationen zu Vorkommen
schlaggefahrdeter Tierarten. In Braunschweig, Holzminden sowie Uchte und indirekt auch in SH
wurden in unterschiedlichem Mafe Informationen der regionalen Umweltbehdrden einbezogen.
Dort lagen jeweils hinreichend aktuelle Informationen aus der Landschaftsrahmenplanung vor.
Auch in Stuttgart wurden regionale Umweltinformationen hinzugezogen.

Eigene Untersuchungen beziehungsweise Analysen mit Bezug zu den Schutzgiitern der
Umweltpriifung wurden [als Abwagungsgrundlage] in folgenden Fallen durchgefiihrt:

» Artenschutz/Brutvogel:

LK Holzminden, Region Braunschweig (mehrere Aktualisierungen): in beiden Fallen wurden
Potenzialflachen ohne bisherige Windenergienutzung mit einem Fokus auf
Rotmilanvorkommen untersucht

SG Uchte: Avifaunakartierung; Region Stuttgart: Fachbeitrag LUBW
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» Umfassungswirkung:
Region Stuttgart, Region Braunschweig, SH Planungsraum III, LK Holzminden
» Sichtbarkeitsanalysen:

Region Stuttgart: gesamtraumbezogen und einzelfallbezogen; Region Braunschweig:
einzelfallbezogen

» Landschaftsanalyse:
Region Braunschweig, SH Planungsraum III

Dokumentation Umweltzustand

Eine ausfiihrliche, auf den gesamten Planungsraum bezogene Darstellung zum Umweltzustand
im Umweltbericht ist in folgenden Fallen erfolgt:

» Teilfortschreibung Wind Region Stuttgart: mit umfangreichen thematischen
Kartendarstellungen zum Zustand im Planungsraum (55 Seiten Text, 24 Karten, davon 20
mit Umweltbezug),

» Teilfortschreibung Wind Planungsraum III (SH): 60 Seiten Text, 19 Textkarten mit
Umweltbezug.

In den iibrigen Fallen ist der Umweltzustand fiir den gesamten Planungsraum im Umweltbericht
hingegen nur zusammenfassend textlich dokumentiert:

» Neuaufstellung des RROP LK Holzminden (15 Seiten)
» Teildanderung des RROP RV Braunschweig (4 Seiten)
» Flachennutzungsplanianderung SG Uchte (4 Seiten, nur auf Schutzgebiete bezogen)

Eine gebietsbezogene Darstellung zum Umweltzustand fiir die in den Entwurf aufgenommenen
Gebietsvorschlage zu Windenergiegebieten im Umweltbericht ist ausfiihrlich und mit
Schutzgutbezug enthalten (Angaben je Gebietsvorschlag)

» im Umweltbericht fir die Flachennutzungsplandanderung SG Uchte (verbal, Textkarten,
Umfang je Gebietsvorschlag >5 Seiten)

» im Umweltbericht zur Neuaufstellung des RROP LK Holzminden, verschrankt mit der
Auswirkungsprognose (Umfang je Gebietsvorschlag ca. 2 Seiten)

» SH Planungsraum III (tabellarisch, Umfang je Gebietsvorschlag jeweils ca. 3 Seiten, als
datenbankgestiitzte Auswertung einer kriterienbasierten GIS-Analyse, dies stellt im
eigentlichen Sinne eine auf die Abwégung bezogene Dokumentation dar. Jedoch fehlt eine
explizit auf die zu erwartenden Umweltauswirkungen bezogene Darstellung).

Eine textliche Kurzdarstellung zum Umweltzustand (<% Seite) wird dokumentiert im
Umweltbericht zur Teildnderung des RROP im RV Braunschweig. Nur sehr kursorisch erfolgt die
Darstellung im Umweltbericht zur Teilfortschreibung Wind Region Stuttgart. Die
Teilfortschreibung Wind Planungsraum III (SH) enthélt ergdnzend eine stichwortartige verbale
Darstellung zum Umweltzustand.

Dartiber hinaus sind innerhalb der Begriindung fiir die gepriiften Potenzialflachen - also auch
die im Planungsprozess Verworfenen — mehr oder weniger ausfiihrliche gebietsbezogene
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Darstellungen zum Umweltzustand im Zusammenhang mit der regionalplanerischen
Einzelfallabwagung bezogen auf abwagungsrelevante Umweltbelange fiir die gepriiften
Potenzialflachen fiir folgende Planungen dokumentiert:

» Neuaufstellung des RROP LK Holzminden (textlich, jeweils ca. 4 Seiten)
» Teildnderung des RROP RV Braunschweig (textlich, jeweils ca. 1 Seite)

» Fliachennutzungsplanidnderung SG Uchte (textlich, jeweils ca. 1 Seite)
>

SH Planungsraum III (tabellarisch, jeweils ca. 3 Seiten, als datenbankgestiitzte Auswertung
einer kriterienbasierten GIS-Analyse).

Beriicksichtigung der Wirkfaktoren von Windenergieanlagen

Sowohl bei der Regionalplanung als auch bei der Flaichennutzungsplanung handelt es sich um
flichen- beziehungsweise raumbezogene Planungen. Der Fokus liegt in beiden Fallen auf der
Nutzungszuweisung fiir Flichen sowie der Organisation von deren rdumlicher Anordnung. Da
die Festlegungen ,traditionell“ dem Ziel einer flichenmafigen Sicherung gegentiber
konkurrierenden Nutzungsanspriichen dienen, liegen der Planung auf der Ebene der
Regionalplanung, aber auch der Flachennutzungsplanung, keine oder zumindest keine
hinreichend konkretisierten Vorhabenplanungen zu Grunde, um eine flichen- und
wirkfaktorenbezogene Auswirkungsprognose zu ermdglichen. Daher steht originar der
Wirkfaktor der Flacheninanspruchnahme beziehungsweise des Raumbedarfs im Zentrum der
Betrachtung. Aber auch schon bisher mussten Umweltauswirkungen, soweit sie fiir die
Abgrenzung beziehungsweise fiir die grundlegende Eignung/Nutzbarkeit der festzulegenden
Flachen mafdgeblich waren, Bertlicksichtigung finden. Beurteilungsmafistab war dabei, dass die
geplante Nutzung sich auf der festgelegten Flache wiirde durchsetzen kénnen.

Im Hinblick auf die Konsequenzen der RED IIIl mit dem Entfall von bislang im
Zulassungsverfahren noch erforderlichen umweltfachlichen Untersuchungen kommt der
flachensichernden Planung kiinftig eine erh6hte Bedeutung bei der Berticksichtigung der auf
den gesicherten Flachen umzusetzenden Vorhaben der Windenergienutzung zu. Vor diesem
Hintergrund wird analysiert, in welcher Weise in den betrachteten Fallbeispielen eine
Berticksichtigung der Wirkfaktoren von Windenergieanlagen erfolgt.

Wirkfaktoren- beziehungsweise schutzgutbezogen differenzierte Betrachtungsraume sind in
den analysierten Unterlagen nicht verwendet worden.

Im allgemeinen Teil des Umweltberichtes ist eine umfangreiche tabellarische
Gegeniiberstellung der Wirkfaktoren der Windenergienutzung (bau-, anlage-, und
betriebsbedingt) und der jeweils betroffenen Schutzgiiter enthalten

» im Umweltbericht zur Teilfortschreibung Wind SH Planungsraum III,
» im Umweltbericht zur Teilfortschreibung Wind Region Stuttgart.

Auch der Umweltbericht zur Teildanderung Wind des RROP RV Braunschweig enthalt eine
ausfiihrliche tabellarische Darstellung (anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren) ergéanzt
durch Erlauterungen, jedoch ohne (umfassenden) systematischen Bezug zu den betroffenen
Schutzglitern.

Demgegeniiber ist in den Umweltberichten zum RROP fiir den LK Holzminden sowie dem FNP
der SG Uchte keine Dokumentation von Wirkfaktoren enthalten.
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Wird die gebietsbezogene Priifung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen
betrachtet, so ergibt sich eine abweichende Differenzierung:

Eine umfangreiche Darstellung anlage- und vor allem betriebsbedingter Auswirkungen findet
sich im Umweltbericht zur Teildnderung des RROP im RV Braunschweig. Mit Einschrankungen
gilt dies auch fiir die Verfahren aus Stuttgart, Holzminden sowie Uchte. Wahrend Uchte der
einzige Fall mit konkreteren Angaben zu Flachenbeanspruchung ist, fehlt dort andererseits eine
Befassung mit der Schall- und Schattenwurfproblematik.

Im Umweltbericht zur Teilfortschreibung Wind SH Planungsraum III fehlen Angaben zu den
einzelnen, auf Wirkfaktoren bezogenen voraussichtlichen Auswirkungen; die Analyse
beschrankt sich hier auf eine flichenbezogene Analyse fiir Empfindlichkeitskriterien. Fiir
Kriterien, die ggii. anlage- oder betriebsbedingten Fernwirkungen empfindlich sind, erfolgt die
Analyse unter Verwendung pauschal angesetzter Abstandspulffer.

Eine Einbeziehung moéglicher baubedingter Umweltauswirkungen ist in keinem der betrachteten
Beispiele ersichtlich. Baubedingte Wirkungen wurden ebenso wie die betriebliche Wartung und
die Auswirkungen von Netzanschluss und Erschliefdung grundséatzlich abgeschichtet.

Prognose/Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (allgemein)

Eine ausfiihrliche schutzgutbezogene verbale Darstellung, erganzt durch schutzgutbezogene
ordinal skalierte Bewertungen (fiinfstufig) ist enthalten

» im Umweltbericht zur Teildinderung des RROP im RV Braunschweig (ca. 4 Seiten, mit
Ubersichtskarte) sowie

» im Umweltbericht fiir die Flachennutzungsplananderung SG Uchte.

Die Teilfortschreibung Wind Planungsraum III (SH) verfolgt hingegen ein anderes Konzept und
dokumentiert kriterienbezogene Betroffenheiten in tabellarischer Form als Auswertung von
GIS- gestiitzten Analysen, verbunden mit einer zweistufigen (Ja/Nein-)Bewertung, aber ohne
textliche Erlauterung.

Der Umweltbericht zur Neuaufstellung des RROP LK Holzminden enthélt lediglich
schutzgutbezogene ordinal skalierte Bewertungen, jedoch keine ausfiihrliche textliche
Zusammenfassung.

Fiir die Teilfortschreibung Wind Region Stuttgart erfolgt nur eine kurze textliche
Gesamtbewertung mit dem Schwerpunkt auf den im Einzelfall relevanten Konflikten (1 Absatz),
nebst einer Ubersichtskarte (je 1 Seite).

Hinsichtlich einer schutzgutbezogenen Priifung der voraussichtlich erheblichen
Umweltauswirkungen zeigen sich folgende Ergebnisse:

Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

» Teilweise wird eine zu erwartende Vermeidung unzuldssiger Beeintrachtigungen im
Zulassungsverfahren mit einer Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen gleichgesetzt,
sodass die Betrachtung des Schutzguts auf das Zulassungsverfahren abgeschichtet wird (UP
SG Uchte, Verband Region Stuttgart).

» Teils erfolgt eine detaillierte, auf einzelne betroffene Ortslagen bezogene und am
Vorsorgemaf3stab ausgerichtete Bewertung (UP RROP Holzminden sowie Regionalverband
Braunschweig).
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» Eine Zwischenstellung nimmt die pauschale kriterienbezogene Bewertung der
Teilfortschreibung Wind SH Planungsraum III ein.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

» Eine vertiefte einzelfallbezogene verbalargumentative Bewertung der Auswirkungen erfolgt
im Rahmen der Gebietsbeurteilung der UP fiir den RROP Holzminden sowie den
Regionalverband Braunschweig und die F-Plandnderung der SG Uchte.

» Eine pauschale kriterienbezogene Bewertung erfolgt in der Teilfortschreibung Wind SH
Planungsraum III (10 Kriterien, davon 6 zum europdischen Gebiets- und Artenschutz).

» Die Beurteilung fiir den Verband Region Stuttgart erfolgt sehr selektiv und bezieht sich
lediglich auf voraussichtliche Konfliktschwerpunkte.

Schutzgut Fldche

Das Schutzgut Flache wird lediglich im Rahmen gesamtraumlicher Bewertungen einbezogen und
fehlt mit der Begriindung auszuschliefdender, flichenspezifischer voraussichtlich erheblicher
Umweltauswirkungen in den gebietsbezogenen Betrachtungen.

Schutzgut Boden

» Eine Einbeziehung erfolgt fiir die F-Plandnderung der SG Uchte sowie der UP fiir den RROP
Holzminden.

» In den iibrigen Fallen erfolgt keine gebietsbezogene Einbindung, jedoch eine
Beriicksichtigung im Rahmen gesamtraumlicher Auswertungen.

Schutzgut Wasser

» Eine Einbindung fehlt fiir den Verband Region Stuttgart und ist in allen Fallen -
vergleichsweise knapp - erfolgt mit Schwerpunkt auf Oberflaichengewasser. Die
Grundwasserverhaltnisse wurden lediglich fiir die F-Plandnderung der SG Uchte
thematisiert.

» Im Ubrigen wird das Schutzgut allenfalls generalisiert angesprochen.
Schutzgut Klima/Luft
> Beide Aspekte sind in der F-Plan Anderung der SG Uchte gebietsbezogen angesprochen.

» Im Ubrigen wird das Schutzgut allenfalls generalisiert beziehungsweise im Rahmen
gesamtraumlicher Bewertungen fiir den Teilaspekt Klima einbezogen.

Schutzgut Landschaft

» Eine vertiefte einzelfallbezogene Beriicksichtigung (inkl. Sonderuntersuchung) ist erfolgt fiir
den Regionalverband Braunschweig sowie fiir den RROP Holzminden.

» Eine pauschale Beriicksichtigung ohne expliziten Einzelfallbezug beinhaltet die F-
Plandnderung der SG Uchte sowie die Teilfortschreibung Wind SH Planungsraum III.

» Eine Einbindung fehlt fiir den Verband Region Stuttgart.

» Im Ubrigen wird das Schutzgut im Rahmen gesamtraumlicher Bewertungen einbezogen.
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Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

» Sonstige Sachgiiter werden in den Umweltberichten nicht betrachtet; sie sind Gegenstand
der regionalplanerischen Abwagung

Fiir das kulturelle Erbe sind folgende Vorgehensweisen zu beobachten:

» Eine pauschalisierte Einbeziehung erfolgt in der Teilfortschreibung Wind SH Planungsraum
[II (fiinf Kriterien).

» Eine einzelfallbezogene Beriicksichtigung erfolgt fiir das RROP Holzminden

» Eine Betrachtung fehlt beziehungsweise wird auf das Zulassungsverfahren abgeschichtet fiir
die F-Plandnderung der SG Uchte, den Regionalverband Braunschweig sowie den Verband
Region Stuttgart.

Wechselwirkungen

» Wechselwirkungen werden lediglich zur F-Plandnderung der SG Uchte gebietsbezogen
angesprochen, ansonsten lediglich in Zusammenhang mit der Gesamtplanbeurteilung.

Anfilligkeit des Vorhabens fiir die Risiken von schweren Unfillen oder Katastrophen

» Dieser Aspekt wird in keinem der gepriiften Verfahren gebietsbezogen abgehandelt.
Angaben im allgemeinen Teil des Umweltberichts finden sich zur F-Plandnderung der SG
Uchte sowie fiir den Verband Region Stuttgart.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die ausgewerteten Fallbeispiele sehr deutliche
Unterschiede hinsichtlich der Methodik und des Detaillierungsgrads der gebietsbezogenen
Priifung auf voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen aufweisen. Es lassen sich jedoch
verschiedene Typen (Cluster) erkennen:

Typ 1: Detailpriifung textlich/schutzgutbezogen - qualitativ: RROP Holzminden, FNP Uchte

Typ 2: Detailpriifung tabellarisch/kriterienbezogen - quantitativ: Teilfortschreibung Wind SH
Planungsraum II1

Typ 3: Detailpriifung textlich/schutzgutbezogen - qualitativ mit gemeinsamem Gebietsblatt mit
regionalplanerischer Abwdgung: RROP Region Braunschweig

Typ 4: Berticksichtigung nur als Teil der planerischen Abwdgung (vollintegriert), nur summarische
Dokumentation von Umweltauswirkungen: Region Stuttgart.

Konkrete Ausgestaltung der gebietsbezogenen Priifung der Umweltauswirkungen

Iterative Umweltpriifung

Fiir alle der analysierten Beispiele kann nach Analyse der verfligbaren Unterlagen davon
ausgegangen werden, dass ein iteratives Vorgehen erfolgte. Allerdings wurde dies in recht
unterschiedlicher Weise dokumentiert. Hervorzuheben ist die umfassende Dokumentation
hierzu im Umweltbericht 1. Anderung ,Weiterentwicklung der Windenergienutzung” des RVBS.

Beriicksichtigung der Vorbelastung

Die Vorbelastung wird durchweg flachenbezogen und bezogen auf vorbelastende
Flachennutzungen, nicht aber wirkfaktorenbezogen berticksichtigt. Die Teilfortschreibung Wind
Planungsraum III (SH) enthaélt als Vorbelastung lediglich bestehende WEA.
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Betrachtung kumulativer Umweltauswirkungen (Gesamtplanpriifung I)

Diese Betrachtung ist insbesondere in dem Fall wichtig, dass mehrere Gebietsfestlegungen, die
in der Umweltpriifung getrennt voneinander betrachtet werden, mit ihren
Umweltauswirkungen einen gemeinsamen Wirkraum betreffen. Kumulative Wirkungen werden
explizit lediglich in den Umweltberichten zur Teilinderung des RROP im RV Braunschweig
sowie zur Neuaufstellung des RROP LK Holzminden dokumentiert, wo entsprechende
Wirkungen zuséatzlich im Zusammenhang mit der regionalplanerischen Abwagung einbezogen
wurden.

Fiir die Teilfortschreibung Wind Region Stuttgart und die Teilfortschreibung Wind
Planungsraum III (SH) ergibt sich aus der Dokumentation, dass derartige Wirkungen zumindest
im Zusammenhang mit der regionalplanerischen Abwagung in Bezug zum Schutzgut Menschen
(Umfassungswirkung) Beriicksichtigung gefunden haben.

Fiir die Flachennutzungsplandanderung SG Uchte ist eine Betrachtung kumulativer Wirkungen
nicht ersichtlich.

Betrachtung summarischer Umweltauswirkungen (Gesamtplanpriifung II)

Da die Umweltpriifung den Plan oder das Programm in seiner Gesamtheit umfasst, ist die
Prifung der Umweltauswirkungen nicht auf einzelne Festlegungen zu beschranken, sondern es
ist auch eine iibergreifende Betrachtung der Umweltauswirkungen der Festlegungen des Plans
als Ganzes notwendig. So wird ermittelt, in welchem Maf3e die Anderungen voraussichtlich
positive, negative oder aber keine relevanten Umweltwirkungen entfalten werden.

Im Zusammenhang mit der Festlegung von Windenergiegebieten sind hier einerseits die
kleinraumigen standortbezogenen Auswirkungen, andererseits grofdrdumige, auch im Umfeld
der Standorte relevante raumbezogene Auswirkungen relevant. Nicht zuletzt ist die
klimarelevante CO2-Einsparung als positive Umweltauswirkung summarisch zu betrachten.
Zudem konnen Angaben zu den Konsequenzen, die sich aus der Steuerungswirkung der Planung
ergeben, aufzufithren sein. So sind im Vergleich mit der Status-Quo-Prognose haufig indirekte
positive Umweltauswirkungen festzustellen, die sich als Folge der Vermeidung von negativen
Auswirkungen durch beispielsweise iibermafdige raumliche Kumulation oder eine rdumlich
disperse, wenig gebiindelte Errichtung von Windenergieanlagen in der Landschaft bei einer
unterlassenen Steuerung der Windenergienutzung ergeben konnen.

Die Analyse der Fallbeispiele zeigt folgende Ergebnisse:

» Der Umweltbericht zur Teilaufstellung Regionalplan Planungsraum III SH enthélt eine
gesamtraumbezogene Zusammenstellung zur Betroffenheit fiir etwa 25
Bewertungskriterien. Diese bezieht sich einerseits auf die ermittelten Potenzialflachen,
andererseits auf die zur Festlegung kommenden Vorranggebiete. Die Angaben erfolgen
absolut und prozentual. Somit lasst sich erkennen, in welchen Maf$ eine Betroffenheit im
Zuge der Flaichenauswahl vermieden wurde. Eine wertende Einordnung dazu wird jedoch
nicht gegeben. Auch fehlt es an einer schutzgutbezogenen Zusammenfiihrung der Analyse.
Angaben zu groféraumigen Wirkungen beziehungsweise zur CO2-Vermeidung sowie zur
Wirkung aufderhalb der festgelegten Gebiete sind nicht enthalten.

» Der Umweltbericht zur 1. Anderung ,Weiterentwicklung der Windenergienutzung” des RVBS
enthélt Angaben zu folgenden Wirkkomplexen:

e Flacheninanspruchnahme/Versiegelung,

e Primdrenergiegewinnung,
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e visuelle- akustische Belastung von Siedlungsflachen und Landschaftsraumen mit
auswirkungsbezogenen Angaben zu den Schutzgiitern Mensch und Landschaft

e Auswirkungen auf Brutvogelarten, kollisionsgefiahrdete Vogelarten sowie Gast-
vogellebensraume.

» Aussagen zur Konsequenz der Steuerung aufderhalb der festgelegten Gebiete fehlen.

» Der Umweltbericht zur Teilfortschreibung des Regionalplans Region Stuttgart enthalt eine
ausfiihrliche schutzgutbezogene verbale Erlduterung zu den zu erwartenden
Umweltauswirkungen. Dabei werden samtliche relevanten Schutzgiiter inklusive des
Globalklimas sowie relevante Schutzgebietskategorien angesprochen. Eine vertiefte
Einzelfallpriifung ist fiir herausragende Kulturdenkmale enthalten.

Aussagen zur Konsequenz der Steuerung aufierhalb der festgelegten Gebiete fehlen.

» Der Umweltbericht zur Neuaufstellung des RROP im Landkreis Holzminden bezieht sich -
anders als die iibrigen Beispiele - nicht nur auf die Entwicklung der Windenergienutzung,
sondern auf die Inhalte der Neuaufstellung in ihrer gesamten Breite. Die Aussagen zur
Windenergienutzung stellen hier nur einen von insgesamt 21 thematischen Schwerpunkten
dar, zu denen Aussagen getroffen werden. Die Ausfiihrungen haben hier den Charakter einer
allgemeinverstandlichen Zusammenfassung, gehen aber explizit auf die im Vergleich zur
Status-Quo-Prognose durch die Steuerung der Windenergienutzung (Entfall der
Privilegierung aufderhalb der Gebietsfestlegungen) indirekt ausgeldsten positiven
Umweltauswirkungen ein.

» Der Umweltbericht zum sachlichen Teilflichennutzungsplan Windenergie enthélt keine
Angaben zu summarischen Umweltauswirkungen.

Alternativenpriifung beziehungsweise -entwicklung

» Im Umweltbericht zur Teilaufstellung Regionalplan Planungsraum III SH werden im Rahmen
einer Kurzdarstellung (2 Seiten) die Vorgehensweise bei der Flachenfestlegung und die
dabei erfolgte Einbeziehung von Umweltkriterien mit begleitenden Anderungen dargelegt.

» Der Umweltbericht zur 1. Anderung ,Weiterentwicklung der Windenergienutzung” des RVBS
enthalt eine ausfiihrliche prozessbezogene Darstellung zur Beriicksichtigung von
Umweltlauswirkungen auf den unterschiedlichen Stufen der Alternativenentwicklung und -
auswahl (22 Seiten). Zudem existiert eine eigenstandige Anlage zum Methodenband, in
welcher Alternativenpriifungen dokumentiert sind.

» Der Umweltbericht zur Neuaufstellung des RROP im Landkreis Holzminden enthalt im
Kapitel 3.4.2.1 Erneuerbare Energieerzeugung einen Abschnitt zur Alternativenpriifung /
Berticksichtigung von Umweltaspekten bei der Konzepterstellung (1,5 Seiten). Zudem
existiert eine eigenstandige Anlage zur Begriindung: "Planungskonzept - Ziele und
Methodik".

» Der Umweltbericht zum sachlichen Teilflichennutzungsplan Windenergie verweist lediglich
pauschal auf die Einbindung wesentlicher Belange des Umweltschutzes im Rahmen der
Standortkonzeption (1,5 Seiten), ahnlich der Umweltbericht zur Teilfortschreibung des
Regionalplans Region Stuttgart.
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Uberblick zur Abschichtung

Teilweise wird die gebietsbezogene Betrachtung von Schutzgiitern auf nachfolgende
Planungsebenen abgeschichtet (§ 39 Abs. 3 UVPG) oder erfolgt nur summarisch:

» Schutzgut Mensch: Teilfortschreibung des Regionalplans Region Stuttgart, sachlicher
Teilflichennutzungsplan Windenergie

» Schutzgut Boden: Teilaufstellung Regionalplan Planungsraum III, 1. Anderung
»Weiterentwicklung der Windenergienutzung” des RVBS, Teilfortschreibung des
Regionalplans Region Stuttgart,

» Schutzgut Flache: alle Regionalplanungsverfahren
» Schutzgut Klima/Luft: alle Regionalplanungsverfahren

» Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter: 1. Anderung ,Weiterentwicklung der
Windenergienutzung” des RVBS, sachlicher Teilflichennutzungsplan Windenergie

» Teilschutzgut Sachgiiter: alle Regionalplanungsverfahren

» Priifung wasserrechtlicher Fragestellungen: alle Planungsverfahren

Umgang mit den Anforderungen des speziellen Artenschutzes und Natura 2000

Die Artenschutzbelange werden liberwiegend im Zuge der Begriindung behandelt (RV
Braunschweig, LK Holzminden, Teilaufstellung Regionalplan Planungsraum III SH). Im
sachlichen Teilflichennutzungsplan Windenergie der SG Uchte ist dies Teil des Umweltberichtes.
In der Teilfortschreibung des Regionalplans Region Stuttgart wird der Artenschutz im
Umweltbericht zum Schutzgut Fauna angesprochen.

Die umfassendste Informationsgrundlage liegt mit einer Ubersichtskartierung der Brutvogel fiir
den sachlichen Teilflichennutzungsplan Windenergie der SG Uchte vor. Auch fiir die Verfahren
in Holzminden und beim RV Braunschweig wurden im Planungsraum eigene Erfassungen
durchgefiihrt. Hingegen stiitzen sich die Verfahren der Region Stuttgart und die Teilaufstellung
Regionalplan Planungsraum III SH auf beim Land vorliegende Informationen.

Mit populationsbezogenen Auswertungen beziehungsweise Schwerpunktgebieten arbeiten die
Teilaufstellung Regionalplan SH Planungsraum III, der RV Braunschweig (mit eigener
Methodenentwicklung), sowie die Teilfortschreibung des Regionalplans Region Stuttgart.

Die Berticksichtigung der relevanten Belange erfolgt durchweg bereits im Zuge der
Alternativenauswahl, auch wenn die Dokumentation teils erst im Zuge der Umweltpriifung
erfolgt. Einen Sonderfall stellt die Vorgehensweise des RV Braunschweig dar. Dort ist in einem
zweistufigen Vorgehen nach einer vorgezogenen Berticksichtigung bei der Alternativenauswahl
im Zuge der Umweltpriifung eine weitergehende Beriicksichtigung erfolgt, mit haufig
erheblichen Auswirkungen auf die Flachenkulisse

Eine Einbeziehung von Natura-2000-Gebieten ist in allen Fallen zunachst auf der Ebene der
gesamtraumlichen Analyse als Ausschlusskriterium erfolgt.

Eine Priifung einer Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten ist sodann dokumentiert

» im LK Holzminden in einem eigenen Abschnitt des Umweltberichts unter Bezug auf die
jeweiligen Schutzgebiete;
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» im RV Braunschweig sowie fiir den sachlichen Teilflachennutzungsplan Windenergie im
Rahmen der gebietsbezogenen Umweltpriifung;

» Zur Teilaufstellung des Regionalplans Planungsraum III als separate Anlage fiir
durchgefiihrte vertiefte Priifungen zu Vogelschutzgebieten, dariiber hinaus nur im Rahmen
der Dokumentation der GIS-gestiitzten Betroffenheitsanalyse (im Sinne einer
Relevanzpriifung).

Fiir den RV Stuttgart fehlt bislang eine Dokumentation der Befassung mit der FFH-
Vertraglichkeitspriifung.

Umgang mit Hinweisen zu Vermeidung und Minimierung sowie zur Uberwachung
unvorhergesehener Umweltauswirkungen

Allgemeine Hinweise zur Vermeidung beziehungsweise Minimierung fiir das
Zulassungsverfahren enthalten

» der Umweltbericht des Regionalplans fiir den Planungsraum III SH (mit Bezug zu
unterschiedlichen Schutzgiitern),

» der Umweltbericht des Regionalplans der Region Stuttgart (mit Bezug zu unterschiedlichen
Schutzglitern) sowie einer Auflistung geeigneter Ausgleichsmafinahmen,

» der Umweltbericht zum F-Plan der SG Uchte, gleichfalls mit Bezug zu unterschiedlichen
Schutzglitern) sowie einer Auflistung geeigneter Ausgleichsmafinahmen.

Der Umweltbericht des RROP der Region Braunschweig enthélt hingegen nur allgemeine
Hinweise mit Bezug zum Artenschutz und verweist im Ubrigen auf die in einer eigenstindigen
Anlage dokumentierte gebietsbezogene Umweltpriifung.s3

Der Umweltbericht zur Neuaufstellung des RROP fiir den LK Holzminden enthalt keine
allgemeinen Hinweise fiir nachfolgende Planungsebenen speziell fiir die Windenergienutzung.
Hintergrund ist, dass es sich hier um eine Gesamtfortschreibung handelt.

Gebietsbezogene Hinweise zur Vermeidung und Minimierung beziehungsweise zum Ausgleich
mit Bezug zur Zulassungsebene finden sich

» mit Bezug zu den Schutzgiitern Menschen, Tiere/Pflanzen, Landschaft (Vermeidung /
Ausgleich) im Umweltbericht des RROP der Region Braunschweig sowie des LK Holzminden

» In allgemeiner Form im Umweltbericht zum F-Plan der SG Uchte; hierbei wird - anders als
bei den ausgewerteten Regionalplanen, bereits in besonderem Mafie ein Bezug zur
Eingriffsregelung deutlich.,

» im Umweltbericht des Regionalplans fiir den Planungsraum III nur in Einzelfdllen unter
Bezug auf eine besondere Abwagungsrelevanz in der planerischen Abwagung.

Sie fehlen in den Gebietsblattern des Umweltberichts des Regionalplans Region Stuttgart.

Hinweise zur Uberwachung werden in fast allen Fillen nur in allgemeiner Form gegeben mit
unterschiedlichem Fokus. Hier bildet der Umweltbericht zum RP Stuttgart eine Ausnahme, denn
er enthalt eine ausfiihrliche wirkfaktorenbezogene Zusammenstellung.

83 Als ,gebietsbezogene Umweltpriifung” wird hier jener Teil der SUP bei der Planung von Windenergiegebieten verstanden, der sich
mit den spezifischen Umweltauswirkungen durch die einzelnen festgelegten Flachen beschiftigt. Hierin wird jedes einzelne
festgelegte Windenergiegebiet fiir sich genommen betrachtet und gepriift. Die Dokumentation erfolgt zumeist in sog. Gebietsblattern
oder Steckbriefen.

93



TEXTE Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land — Abschlussbericht

Fazit

Im Ergebnis zeigt sich ein uneinheitliches Bild der gegenwartigen SUP-Praxis im Bereich
windenergiebezogener Planwerke. Je nach Bundesland, Festlegungstyp (Planung mit oder ohne
Ausschlusswirkung) und Zusammenspiel zwischen SUP und der regionalplanerischen
Abwagungspraxis wurden unterschiedliche Schwerpunkte in den ausgewerteten
Umweltpriifungen festgestellt. Diese zeigten sich insbesondere auch im Grad der Abschichtung
von Priifinhalten in Bezug auf die Schutzgiiter Mensch sowie Tiere und Pflanzen (hier in erster
Linie Artenschutz und Natura-2000-Vertraglichkeit) und mit Blick auf die Dokumentationstiefe.
Aus den beobachteten Unterschieden ergibt sich ferner, dass aus fachlicher Sicht alle
betrachteten Beispiele zumindest in Bezug auf einzelne Teilaspekte Optimierungsmaoglichkeiten
aufweisen. Dies gilt sowohl im Riickblick als auch und insbesondere mit Blick auf die zusatzliche
fachliche Bedeutung der SUP bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten im Sinne der
RED III bzw. des § 28 ROG.

5.4 Diskussion der Analyseergebnisse und Schlussfolgerungen

5.4.1 Aus Perspektive der windenergiebezogenen Genehmigungsverfahren

Aus der Perspektive der windenergiebezogenen Genehmigungsverfahren stellt sich
insbesondere die Frage, welche Priifinhalte beziehungsweise formellen Priifschritte und
Verfahrenskomponenten durch den Wegfall der UVP entfallen und in der Folge auf SUP-Ebene
gegebenenfalls einen neuen Stellenwert bekommen sollten.

Grundsatzlich gilt, dass die materiell-rechtlichen Umweltanforderungen, welche auch die
Bewertungsgrundlage fiir die UVP darstellen, auch ohne Durchfiihrung einer UVP im Rahmen
eines Genehmigungsverfahrens fiir eine WEA weiterhin vollumféanglich zu priifen und letztlich
auch einzuhalten sind. Gerade in einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
als gebundene Erlaubnis sind diese materiell-rechtlichen Umweltanforderungen gesetzlich
relativ konkret vorgegeben. Ein umfassender planerischer Abwagungsspielraum besteht hier
nicht. Somit sind auch Vorsorgeaspekte nur soweit beriicksichtigungsfahig, wie sie in den
konkreten umweltbezogenen Genehmigungsanforderungen enthalten sind. Daran ist gemaf3

§ 16 Abs. 4 Satz 1 und § 25 Abs. 1 UVPG auch eine UVP auf Genehmigungsebene gebunden. Im
Rahmen der SUP auf planerischer Ebene bestehen fiir die Berticksichtigung von
Vorsorgeaspekten weitere Spielrdume als bei der UVP.

Fiir die Genehmigungsebene relevant ist zudem die Frage, wo bestimmte Umweltthemen
transparent dokumentiert werden, wenn der UVP-Bericht sowie der klassische
Artenschutzfachbeitrag entfallen. Dabei ist zu berticksichtigen, dass auf Genehmigungsebene
weiterhin ein LBP sowie sonstige fachrechtlich gebotene Fachgutachten (insb. Lairmgutachten,
Schattenwurfgutachten) erstellt werden miissen, um die materiell-rechtlichen
Umweltanforderungen addaquat abpriifen zu konnen. Weitere Umweltthemen kénnen in einem
iibergeordneten Antragsdokument oder in der Kurzbeschreibung gemaf$ § 4 Abs. 3 9. BImSchV
dokumentiert werden, soweit kein entsprechendes Fachgutachten vorgesehen ist und die
Themen auch nicht im LBP untergebracht werden kénnen.

Schutzgiiter der UVP

Flir die meisten Schutzgiiter wird eine Betrachtung, die der Darstellung im UVP-Bericht
vergleichbar ist, tiber die Anforderungen der Eingriffsregelung durch die Darstellung im LBP
abgedeckt. Fiir einige Schutzgiiter erfolgt mit dem Entfall der UVP jedoch keine
zusammenhdngende Darstellung mehr. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.
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Fiir das Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit zeigt die bestehende Praxis,
auch anhand der ausgewerteten Fallbeispiele, dass eine Berticksichtigung der entscheidenden
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen mithilfe von geeigneten Abstianden zur
Wohnbebauung bereits auf der Planebene moglich ist. Eine auf die individuelle WEA
ausgerichtete einzelfallbezogene Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen von Schall
und Schatten wird aber dennoch weiterhin erst auf Projektebene moéglich sein, da erst auf dieser
Ebene der Anlagenstandort und der Anlagentyp abschliefiend feststehen. Aus den materiell-
rechtlichen Anforderungen ergibt sich auf Genehmigungsebene jedoch ohnehin die
Notwendigkeit spezialisierter Fachgutachten, um den konkreten Nachweis zu erbringen, dass
keine Gesundheitsgefahrdung und keine erhebliche Belastigung von Menschen im Sinne des
BImSchG zu erwarten sind.

Das Schutzgut Flache umfasst die Versiegelung sowie die sonstige Inanspruchnahme von
Flachen fiir bestimmte Nutzungen, die in der Folge andere Nutzungen erschweren oder
ausschliefien. Bei WEA sind daher die Anlage, die Kranaufstellfliche, die Zuwegung sowie
Nebenanlagen wie Speicher etc. und gegebenenfalls Zuleitungen zu berticksichtigen.
Grofdenordnungen fiir diese Flacheninanspruchnahmen kénnen anhand von
Standardfldchengroéfien je WEA und der geschatzten Anzahl von WEA, die in den geplanten
Windenergiegebieten bei vollstindiger Ausnutzung der Flache realisiert werden kénnen, bereits
auf Planebene hinreichend genau abgeschitzt werden. Auf der Genehmigungsebene sollte aber
weiterhin auf eine flichensparende Bauausfithrung geachtet werden. Dies betrifft vor allem die
baubedingt nur voriibergehend in Anspruch genommenen Flachen und sollte im LBP weiterhin
im Sinne des naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebotes thematisiert werden. Eine
dariiberhinausgehende Betrachtung auf Projektebene ist nach Auffassung der Autoren
entbehrlich. Der Wegfall der UVP erzeugt diesbeziiglich keine relevante thematische Liicke. Auch
im Hinblick auf die bundes- oder landesweiten Ziele zur Reduzierung der
Flacheninanspruchnahme kann das Schutzgut Flache besser auf SUP-Ebene betrachtet werden,
da hier summarische Wirkungen besser darstellbar sind.

Auch das Schutzgut Globalklima, welches sich auf die durch das Vorhaben verursachten oder
eingesparten Treibhausgasemissionen bezieht, lasst sich anhand standardisierter
Groflenordnungen der Wirkungen durch den Bau und den Betrieb von WEA bereits auf SUP-
Ebene ausreichend detailliert erfassen und bewerten. In der Literaturs* finden sich Angaben zu
den Lebenszyklusemissionen von WEA, die zu einer iiberschldgigen Betrachtung je geplantem
Beschleunigungsgebiet genutzt werden kénnen. Landnutzungsianderungsbedingte THG-
Emissionen sollten im LBP behandelt werden, da sie die natiirlichen Treibhausgasspeicher- und
-senken betreffen, die Teil der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes sind. Der Wegfall der UVP
erzeugt auch bei der Betrachtung dieses Teilschutzgutes keine relevante thematische Liicke.
Eine Betrachtung auf SUP-Ebene gewahrleistet weiterhin die Erfiillung der nationalen
Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europdischen Zielvorgaben und dass Auswirkungen
der Windenergievorhaben auf den weltweiten Klimawandeln in ausreichender Tiefe betrachtet
werden.

Im Hinblick auf die Schutzgiiter Sachgiiter und Kulturelles Erbe sind Beeintrachtigungen von
Boden- und Baudenkmalen von besonderer Bedeutung bei der Planung von WEA. Konflikte mit
solchen Denkmalern beziehungsweise Denkmalbereichen kénnen ebenfalls bereits auf SUP-
Ebene gegebenenfalls einschliefdlich Sichtbarkeitsanalyse wirksam gepriift werden. Dabei
koénnen Konflikt so weit wie moglich rdumlich vermieden werden oder geeignete Mafdnahmen
zumindest im Grundsatz definiert werden (z. B. Prospektionen bei vorhandenen

84z, B. Hengstler et al. 2021
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Bodendenkmalen, kleinrdumige Verschiebung des Maststandortes, Freihalten von Sichtachsen).
Allerdings kann es hier notwendig sein, die Mafdnahme im Genehmigungsverfahren zu
konkretisieren und abschlief3end festzulegen. Entsprechende Hinweise fiir potenzielle
Betroffenheiten bereits in der SUP wéren dabei hilfreich, um eine entsprechende Betrachtung
und die Einbeziehung der fachlich beriihrten Behérden auf Genehmigungsebene sicherzustellen.

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgiitern sind héaufig entscheidend von der
Bestandssituation abhingig. Wie in der Fallbeispielanalyse aufgezeigt, werden in der Regel keine
zusatzlichen entscheidungserheblichen Aspekte ermittelt. Grundsatzlich besteht hier nach
Auffassung der Autoren die Moglichkeit, relevante Wirkzusammenhénge bereits auf Planebene
zu erfassen und zu bertcksichtigen. Entscheidend ist dabei, dass alle wesentlichen Wirkfaktoren
der Windenergienutzung einschliefdlich indirekter Wirkungen und schutzgutiibergreifender
Wirkungszusammenhange bereits bei der Priifung der relevanten Auswirkungskategorien der
Schutzgliter berticksichtigt werden.

Artenschutzpriifung

Die artenschutzrechtliche Priifung stellt in den untersuchten Fallbeispielen einen
Untersuchungsschwerpunkt dar, der zukiinftig in dieser Form unter Anwendung der
Regelungen der RED III entfallen soll. Stattdessen sollen bereits auf vorgelagerter Ebene anhand
vorhandener Daten die wesentlichen Konflikte identifiziert und Regelungen fiir
Vermeidungsmafinahmen aufgestellt werden. Dabei kann der individuenbezogene Maf3stab der
artenschutzrechtlichen Priifung aufgrund der eingeschrankten Datengrundlage aber nicht in der
gleichen Detailtiefe und Priifscharfe umgesetzt werden wie im Genehmigungsverfahren. Wie
hierbei konkret vorzugehen ist, um dem Artenschutz angemessen Rechnung zu tragen, ist
Gegenstand parallel laufender FuE-Vorhaben des BfN, insb. des BfN-Forschungsvorhabens
“Windenergie und Artenschutz - BNatSchG-Novelle 2022” (FKZ 3523 86 1600, siehe Fn. 43).
Weitere Ausfithrungen dazu finden sich auch in Kapitel 4. Auf der Genehmigungsebene bleibt
das Schutzgut Tiere aber jedenfalls Gegenstand des LBP. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die
Vermeidungs- beziehungsweise Verminderungsmafénahmen, die auf der vorgelagerten
Planungsebene im Zuge der Festlegung von Beschleunigungsgebieten bereits grundséatzlich zu
benennen sind (Regeln fiir Mafdnahmen) und auf Genehmigungsebene abschlief3end festgelegt
und genehmigt werden, Einfluss auf die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz im LBP nehmen kénnen. Wie
in Kapitel 4.5 bereits dargestellt ist, ist es aus Sicht der Planungsbeschleunigung
wiinschenswert, die Mafdnahmen bereits auf der Planungsebene so konkret wie moglich
festzulegen, damit auf der Genehmigungsebene nicht doch noch tiefer in artenschutzfachliche
Fragestellungen eingetaucht werden muss, um die Mafdnahmen sinnvoll zu konkretisieren. Die
Genehmigungsentscheidung soll nach den Vorstellungen von RED III im Gegensatz zur
bisherigen Praxis im Normalfall auf Grundlage vorhandener Daten erfolgen. Gleichwohl
konstituiert die RED III kein Verbot fiir Vorhabentrager, auf der Genehmigungsebene eigene
Kartierungen durchzufithren und in die Mafdnahmenplanung einflief3en zu lassen (siehe dazu
bereits Kapitel 3.4.2.3).

Priifungen fiir Natura-2000-Gebiete

Die Priifung der Natura-2000-Vertraglichkeit ist bereits nach aktueller Rechtslage auch
Bestandteil der vorgelagerten Planungsebene. Allerdings wird eine entsprechende Priifung
bisher abschliefdend erst auf Zulassungsebene durchgefiihrt. Um hier im Lichte der
Anforderungen von RED III den strengen Schutzanspruch fiir das Netz Natura 2000 bereits auf
planerischer Ebene sicher zu stellen, ist eine weitere Detaillierung der Priifung auf der
planerischen Ebene notwendig, da nicht mehr auf eine Detailpriifung auf Genehmigungsebene
verwiesen werden kann. Dies ist erreichbar, wenn Natura-2000-Gebiete nicht nur nicht direkt
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durch WEA beziehungsweise Windenergiegebiete liberplant werden, sondern auch
ausreichende Pufferabstinde zu diesen Gebieten eingehalten werden, die den Aktionsraum und
die Storungsempfindlichkeit der in den Natura-2000-Gebieten geschiitzten Arten
bertcksichtigen. Ist dies nicht moglich, muss bereits auf vorgelagerter Ebene im Einzelfall eine
tiefere, artbezogene Detail-Priifung erfolgen. Fehlen raumlich konkretisierte Artnachweise,
muss mit Worst-Case-Abschitzungen gearbeitet werden.

In der Folge kann die Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung auf Genehmigungsebene fiir WEA in
Beschleunigungsgebieten nach den Regelungen von Art. 16a RED III vollstandig entfallen, sofern
nicht im Screening gemaf3 Art. 16a Abs. 4 RED III doch noch festgestellt werden sollte, dass eine
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die zur Genehmigung anstehende WEA erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet haben kann, die nicht durch Mafdnahmen
ausreichend gemindert werden konnen. In einem solchen unter Einhaltung der oben genannten
Pufferzonen fiir die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten aber eher unwahrscheinlichen
Fall kann ausnahmsweise doch noch eine Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung auch auf
Genehmigungsebene notwendig sein.

Vereinbarkeit mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Ein Fachbeitrag zu den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde in keinem der
Fallbeispiele erstellt. In der Regel kénnen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Wasser, wenn
keine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit erforderlich wird, generell und damit auch
Beeintrachtigungen von Grundwasser- und Oberflaichenwasserkdrpern sowie
Beeintrachtigungen grundwasserabhdngiger Landékosysteme gemafd WRRL ausgeschlossen
werden. Eine mogliche Betroffenheit ist lediglich in Gebieten mit geringem Grundwasserabstand
denkbar. Zum einem besteht dort die Gefahr von Grundwasserverschmutzung durch Abtrag
schiitzender Deckschichten, zum anderen konnte durch bauzeitliche Wasserhaltung eine
Anderung des mengenmafigen Zustandes des Grundwasserkorpers erfolgen. Dariiber hinaus ist
bei Férderung von belastetem Grundwasser und Einleitung die Beeintrachtigung von
Oberflachenwasserkoérpern méglich. Erhebliche Beeintrachtigungen des mengenmafiigen
Zustandes von Grundwasserkorpern sind jedoch nur bei sehr kleinen Grundwasserkérpern zu
erwarten, da die Menge und Dauer der Wasserhaltung fiir die Errichtung der WEA-Fundamente
in der Regel gering sind. Die beschriebenen Belange kénnen auf Genehmigungsebene auch durch
den LBP abgeprift werden, da auch dort das Schutzgut Wasser zu behandeln ist. Dort konnen
auch gegebenenfalls Vermeidungs- und Minderungsmafdnahmen festgelegt werden. Es ware
jedoch sinnvoll, bereits auf SUP-Ebene fiir Gebiete mit hoch anstehendem Grundwasser
Anforderungen an die Unterlagen auf Genehmigungsebene zu formulieren.

Alternativenpriifung und Kumulation

Die Priifung von Planungsalternativen gilt als integraler Bestandteil der SUP. Im Vergleich zur
Betrachtung auf UVP-Ebene besteht dabei noch eine wesentlich grofiere Auswahl an
Moglichkeiten, die den gesamten Planungsraum umfasst v. a. hinsichtlich der Lage und Grofde
geeigneter Flachen fiir WEA. Gerade diese Aspekte sind daher ohnehin am sinnvollsten auf der
Planebene angesiedelt. Hierbei gilt zu beachten, dass die SUP anders als die UVP eine regelrechte
Pflicht zur Alternativenprifung umfasst (§ 40 UVPG). Insofern ist aus SUP-Sicht auf der
vorgelagerten Ebene weiterhin anzustreben, moglichst fiir den gesamten zu beplanenden Raum
eine umweltbezogene, raumordnerische Konfliktanalyse/Raumwiderstandsanalyse
durchzufiithren, um die am besten geeigneten Windenergiegebiete zu identifizieren.8s Woftr der

85 Der skizzierte planerische Ansatz einer gesamtraumlichen Potenzial- und Konfliktanalyse sollte unabhangig von der Regelung des
§ 249 Abs. 6 Satz 2 BauGB gelten, wonach es fiir die Rechtswirksamkeit eines Plans zur Ausweisung von Windenergiegebieten
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Maf3stab der SUP ungeeignet ist, sind ,Detailalternativen®, beispielsweise in Bezug auf
technische Komponenten oder die kleinrdumige Standortauswahl (Micrositing8¢). Diese Form
von Alternativenpriifung sollte weiterhin Gegenstand der Genehmigungsebene bleiben. Dabei
kann auch die Vermeidung oder Verminderung von Umweltauswirkungen eine wichtige Rolle
spielen, etwa wenn es um die Nichtinanspruchnahme kleinrdumiger Bodendenkmaler oder
kleinrdumiger Biotopstrukturen geht (z. B. durch den Verzicht der Situierung von Nebenfldchen
in Waldbereichen). Eine entsprechende Priifung kann aber auch ohne UVP durchgefiihrt werden
und wire dann beispielsweise im Erlduterungsbericht oder in einem separaten Dokument zu
begriinden. Hierbei wére aber in jedem Fall hilfreich, wenn entsprechende potenzielle
Betroffenheiten bereits auf SUP-Ebene erkannt und ein entsprechendes
Mafinahmenerfordernis/Erfordernis zur Priifung von Detailalternativen fiir die
Zulassungsebene formuliert wird. Dariiber hinaus bietet das umweltbezogene Fachrecht in
unterschiedlichen Vorschriften, etwa zum Biotopschutz oder zur naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung, Ankniipfungspunkte, Alternativen zu priifen beziehungsweise eine optimale
technische und rdumliche Losung zu wahlen, um vermeidbare Auswirkungen auch tatsachlich zu
vermeiden.

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen beziehungsweise des Zusammenwirkens von Vorhaben
scheint aktuell fiir die Windenergie an Land besonders relevant hinsichtlich der Gesamtwirkung
von Windparks beziehungsweise des Zusammenwirkens einzelner WEA innerhalb eines oder
rdumlich benachbarter Windenergiegebiete/Beschleunigungsgebiete. Anlage- und
betriebsbedingt kdnnen so Auswirkungen von mehreren Vorhaben kumulieren. Ein
Zusammenwirken der Bauphase kann auftreten, wenn einzelne WEA parallel geplant und
realisiert werden. Diese Auswirkungen sollten aber bereits im Rahmen der SUP-
Beriicksichtigung finden, denn gerade auf der vorgelagerten Ebene werden ja die
Windenergiegebiete /Beschleunigungsgebiete in Ganze festgesetzt, sodass dort die
Gesamtwirkung, z. B. hinsichtlich einer optisch bedrangenden Wirkung auf Siedlungsgebiete
oder einer summarischen Wirkung auf windenergiesensible Vogelarten oder auf das
Landschaftsbild ohnehin Priifgegenstand sein muss. Auf dieser Ebene bestehen zudem noch
ausreichend Entscheidungsspielrdume, um unzumutbare Summationswirkungen effektiv zu
vermeiden. Dabei konnen im Einzelfall auch andere Vorhaben, etwa Freiflachen-
Photovoltaikanlagen oder Gewerbeansiedlungen eine Rolle spielen. Fiir die Zulassungsebene
bleibt allerdings die Notwendigkeit bestehen, die Gesamtwirkung beziiglich der
Larmimmissionen mehrerer benachbarter larmemittierender Anlagen und Vorhaben
abschlief3end und nach den Regelungen der TA Larm zu berechnen und
Grenzwertliberschreitungen konkret nachweisbar auszuschlief3en.

Risiken fiir schwere Unfille oder Katastrophen

Die Anfalligkeit eines Vorhabens fiir Risiken von schweren Unfallen oder Katastrophen kann
durch exogene sowie auch endogene Einfliisse bewirkt beziehungsweise verstarkt werden.
Exogene beziehungsweise dufiere Einfliisse, wie das Vorhandensein von Seveso-III-Storfall-
Anlagen und die Vulnerabilitat des Vorhabenraumes gegeniiber Naturgefahren (z. B.
Uberschwemmungsrisiken) kénnen aber bereits hinreichend auf Planebene untersucht werden.
Endogen verursachte Unfalle und Storfille, wie z. B. Brande oder herabfallende Anlagenteile,
sollten hingegen in Rahmen der Planung auf Genehmigungsebene einbezogen und mit

unbeachtlich sein soll, ob und welche sonstigen Flachen im Planungsraum fiir die Ausweisung von Windenergiegebieten geeignet
sind.

86 Micrositing umschreibt den Prozess der genauen Standortfindung und Standortoptimierung einer Windenergieanlage, bei der u. a.
eine optimale Ausnutzung des Windpotenzials und die Vermeidung erheblicher negativer Umweltauswirkungen Beachtung finden.
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entsprechenden Vorsorgemafinahmen nach dem Stand der Technik so weit wie moglich
vermieden werden.

Uberwachung

Durch den Entfall der UVP entféllt auch die Moglichkeit eines vorhabenbezogenen, integrierten
Uberwachungskonzeptes fiir die Vermeidungs-, Verminderungs- und
Kompensationsmafinahmen betreffend aller Schutzgiiter des UVPG auf Zulassungsebene.
Allerdings besteht bereits mit der SUP die Méglichkeit Uberwachungsmafinahmen festzulegen.
Dies sollte in Zukunft v. a. bei Vorhandensein von Wissensliicken und Unsicherheiten in Bezug
auf die durch den Entfall der UVP betroffenen Priifinhalte und Priifschritte genutzt werden.
Dariiber hinaus kann auch weiterhin durch das Fachrecht die Notwendigkeit zur Uberwachung
von Umweltauswirkungen sowie von gewissen Mafdnahmen ausgeldst werden. Dahingehend
sind die Vorgaben, je nach Priifgegenstand, unterschiedlich. Zu den Mafdnahmen, die auf
Projektebene nochmals konkretisiert werden sollten und Unsicherheiten umfassen, sodass eine
erginzende Uberwachung notwendig wird, zahlen beispielsweise artenschutzrechtlich
begriindete Maf3nahmen.

Beteiligungsverfahren

Ebenfalls durch den Entfall der UVP bedingt, wird zukiinftig in vielen Fallen nicht mehr die
Moglichkeit fiir die betroffene Bevolkerung bestehen, sich formell durch Stellungnahme bei
einem konkreten Windenergievorhaben zu beteiligen. Eine Beteiligungsmoglichkeit bleibt aber
nach derzeitigem Immissionsschutzrecht zumindest bei der Planung grofierer Windparks ab 20
WEA bestehen, da diese gemaf3 Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV weiterhin unabhéngig von
der UVP anhand eines formlichen Genehmigungsverfahrens nach § 10 BImSchG zu genehmigen
sind. Allerdings kommen Planungen in dieser Gréf3enordnung eher selten vor. Die Beteiligung ist
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren fiir WEA (mit oder ohne UVP) zudem
mittlerweile in der Regel auf ein schriftliches Verfahren beschrankt, denn der
Erorterungstermin soll nach geltendem Recht selbst mit UVP nach § 16 Abs. 1 Satz 3 und 4 der
9. BImSchV nicht mehr durchgefiihrt werden.

Somit wird sich unter Anwendung von § 6 WindBG beziehungsweise RED III die
Offentlichkeitsbeteiligung zukiinftig in den meisten Fillen auf die vorgelagerte Verfahrensebene
mit SUP beschranken. Dabei ist das sog. Beteiligungsparadoxon8” zu beriicksichtigen, wonach
sich Menschen an Planungsverfahren umso mehr beteiligen, je konkreter die Planung wird.
Paradox daran ist, dass die Beteiligungsspielraume mit Konkretisierung der Planung immer
kleiner werden und es daher eigentlich zielfithrender wire, wenn sich die Offentlichkeit so friih
wie moglich in die Planung einbringt. Es war also - aus der Perspektive der Akzeptanzférderung
fiir WEA - immer schon empfehlenswert, bereits auf planerischer Ebene die Menschen aktiv
iiber ihre Betroffenheit zu informieren und iiber Ihre Beteiligungsrechte aufzuklaren. Dies gilt
umso mehr, wenn die formale Beteiligung auf Zulassungsebene weitgehend entféllt. Dabei kann
sogar erwartet werden, dass die Menschen zukiinftig leichter fiir eine Beteiligung auf
vorgelagerter Ebene motiviert werden konnen, wenn sie verstehen, dass es keine weiteren
Beteiligungsmaoglichkeiten mehr gibt. Hierflr sind geeignete Informationskanaile zu nutzen.
Zudem sollte auch vermehrt die Moglichkeit informeller und damit flexiblerer
Beteiligungsformate (z. B. Informationsmarkte) auf Projektebene ebenso wie auf Planebene
geprift werden, da diese attraktiver und zuganglicher fiir betroffene Menschen sein konnen.8889

87 z. B. Hirschner (2017)
88 Ernst & Shamon (2020)
89 BMDV (2012)
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Auflerdem sollte immer klar kommuniziert sein, welcher Grad an Einflussnahme der lokalen
Bevolkerung in welchem Schritt der Planung und in welchem Format moglich ist.90

5.4.2 Aus Perspektive der Planung von Windenergiegebieten

Zunichst kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die untersuchten Fallbeispiele
unterschiedliche Ansitze enthalten, die gute Grundlagen fiir weitergehende Uberlegungen
bilden. Zugleich sind die bestehenden grofden inhaltlichen und methodischen Unterschiede bei
der Durchfithrung und Dokumentation der Umweltpriifung hervorzuheben. Insbesondere
konnten die erheblichen Unterschiede aufgezeigt werden, die zwischen den Bundeslandern
bestehen. So gibt es fiir die SUP zu Windenergieplanen bislang keine bundesweit einheitliche
Vorgehensweise. Selbst auf Landesebene haben sich beispielsweise in Niedersachsen erhebliche
Unterschiede gezeigt.

Vor dem Hintergrund der umfangreichen und langjahrigen planungspraktischen Erfahrungen
des Gutachterteams aus Planungsverfahren in unterschiedlichen Bundesldndern kénnen
folgende Einflussfaktoren identifiziert werden, die fiir diese Situation pragend sind:

» Mindestanforderungen beziehungsweise Standardisierungen sind wenig verbreitet

» Unterschiedliche landesrechtliche Verfahrensausgestaltung und unterschiedliche
Verfahrensarten (Gesamtaufstellung/Teildnderung)

» Unterschiede bei den jeweils verfiigbaren umweltbezogenen Informationsgrundlagen

» unterschiedliche Mitwirkungskonzepte der relevanten Umweltbehorden zur Unterstiitzung
der Raumordnungsbehdérde

» Unterschiede im Bearbeitungskonzept konnen sich im konkreten Einzelfall jenseits der
generellen Rahmenbedingungen aufgrund der politischen Beschlusslage ergeben

» personelle beziehungsweise finanzielle Ausstattung der zustiandigen Regionalplanungsstelle

Diese besonderen Rahmenbedingungen werden auch in Zukunft einen Einfluss auf die
Durchfithrungspraxis der SUP austiben. Gleichwohl sollte eine zunehmende Vereinheitlichung
angestrebt werden, um die europarechtlichen Grundlagen moglichst bundesweit angemessen
umzusetzen. Eine solche Standardisierung sollte aber auch beriicksichtigen, dass
landerspezifische und naturraumliche Besonderheiten in den Regionen im Detail auch
unterschiedliche Priifinhalte und Bewertungen zu einzelnen Umweltfaktoren rechtfertigen
konnen.

Verfahrensbezogene Aspekte

Aufgrund der im Zulassungsverfahren entfallenden UVP kommt der Umweltpriifung und ihrer
Dokumentation im Umweltbericht eine nochmals erhéhte Bedeutung fiir die
Offentlichkeitsbeteiligung zu. Daher miissen im Umweltbericht die Allgemeinverstindlichkeit
der Ausfiihrungen sowie die notwendige Anstofdwirkung fiir die von der Planung Betroffenen im
Fokus stehen. Im Umweltbericht miissen ferner folgende zentrale Fragestellungen bezogen auf
das Planungskonzept und die im Einzelnen ausgewiesenen Beschleunigungsgebiete verdeutlicht
werden:

» wie und mit welchen Maximen geplant wurde,

90 BMDV (2012)
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» welche Rolle in diesem Zusammenhang Umweltaspekte gespielt haben,

» welche voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen und Betroffenheiten an welchem
Ort durch die letztlich verfolgte Planung entstehen,

» durch welche gem. Art. 15¢ RED III verpflichtend festzulegenden Regeln fiir
Minderungsmafdnahmen bei der konkreten Ausplanung der Windenergienutzung erhebliche
Umweltauswirkungen vermieden, gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden sollen.

Dabei wird dem letzten Punkt kiinftig zugleich im Zusammenhang mit der im August 2025
erfolgten Umsetzung der RED III in deutsches Recht eine zentrale Bedeutung fiir die sich
anschliefdenden Genehmigungsverfahren zukommen.

Daraus resultieren wiederum Anforderungen an die Dokumentation der Ergebnisse der
Umweltpriifung:

» Esisteine allgemeinverstindliche gebietsbezogene Darstellung der zu erwartenden
Umweltauswirkungen erforderlich.

» Die Umweltauswirkungen sollten in geeigneter Form, unter Verwendung von
beschreibenden sowie bewertenden Texten gebietsbezogen dargestellt werden.o!

» Dies sollte durch kartographische Darstellungen der gepriiften Flachen mit Abbildung der
Umgebung innerhalb des Wirkraums der mafdgeblichen Auswirkungen - also in einer
Entfernung bis zu etwa 1,5 km - unterstiitzt werden.

Durch den Entfall der UVP bedingt, besteht zukiinftig haufig nicht mehr die Méglichkeit fiir die
betroffene Bevolkerung, sich formell durch Stellungnahme und Teilnahme an einem
Erorterungstermin bei einem konkreten Windenergievorhaben zu beteiligen (vgl. Kapitel 5.4.1).
Es wird also zukiinftig wichtiger, Menschen aktiv auf Planebene zu informieren, um trotz
Wegfall der formlichen Beteiligung auf Zulassungsebene die Chance zu haben, die Planung zu
erklaren, begriindete Einwendungen zu erkennen und die Akzeptanz der planerischen
Entscheidung zu verbessern. Dabei sollte vermehrt die Moglichkeit informeller und damit
flexiblerer Beteiligungsformate (z. B. Informationsmarkte) auch auf Planebene genutzt werden,
da diese attraktiver und zuganglicher fiir betroffene Menschen sein konnen.9293Ferner ist zu
empfehlen, von Beginn an klar zu kommunizieren, welcher Grad an Einflussnahme der lokalen
Bevolkerung in welchem Schritt der Planung und in welchem Format méglich ist.9¢ Das
formliche Beteiligungsverfahren in der Regionalplanung kann jedoch nach Einschatzung von
Planungspraktikern keinen vollstandigen Ersatz fiir die entfallende Beteiligungsmoglichkeit im
Zulassungsverfahren bilden.%> Als Grund wird die auf der vorgelagerten Planungsebene fehlende
Kenntnis tber tatsdchliche Standorte und Dimensionen von Windenergieanlagen sowie Lage
und Umfang von Zuwegungen und Nebenanlagen angegeben. Demgegeniiber fordern jedoch
gerade vor Ort Betroffene naturgemaf eine entsprechend weitreichende Konkretisierung, um
die eigene Betroffenheit hinreichend bewerten zu konnen, beziehungsweise werden ohne eine
entsprechende Konkretisierung sowohl Abwagungsergebnisse als auch Ergebnisse der SUP

91vgl. Grimm et al. (2018)

92 Ernst & Shamon (2020)

93 BMDV (2012)

94 BMDV (2012)

95 Aussage S. Panebianco im Rahmen des Fachworkshops des ReFoPlan 2023-Projektes ,Neuausrichtung der SUP fiir einen

beschleunigten Ausbau von Windenergieanlagen”
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angezweifelt. Schliefilich wisse man ja gar nicht, an welchen genauen Standorten wie grof3e und
wie viele Windenergieanlagen letztlich errichtet werden.

Bearbeitungsmalistab und Datengrundlagen

Die Priifung der Umweltauswirkungen bezieht sich auf das, was nach gegenwartigem
Wissensstand und allgemein anerkannten Priifmethoden sowie nach Inhalt und
Detaillierungsgrad des Raumordnungsplans angemessenerweise verlangt werden kann
(§ 8 Abs. 1 ROG).

Die Strategische Umweltpriifung unterliegt wie jedes Verwaltungsverfahren dem
Untersuchungsgrundsatz, hier speziell in der Auspragung durch § 39 Abs. 2 Satz 2 UVPG
beziehungsweise § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB und § 8 Abs. 1 Satz 3 ROG. Es ist allgemein anerkannt,
dass fiir die SUP - und im Ubrigen auch fiir die UVP - keine Forschung betrieben werden muss.
Stattdessen sind in der SUP solche Angaben und Informationen zu nutzen, die mit zumutbarem
Aufwand ermittelt werden konnen. Erkennbare Erkenntnisliicken miissen also auch nur soweit
geschlossen werden, wie es mit zumutbarem Aufwand méglich ist. Eigenstindige Erhebungen
durch den jeweiligen Planungstrager erfiillen angesichts der grofien Untersuchungsraume der
SUP, die oftmals mehrere 1.000 km? umfassen, diesen Anspruch in der Regel nicht, sind aber
auch nicht ganzlich ausgeschlossen. Die Fallbeispieluntersuchung zeigte diesbeziiglich, dass in
der Regel fiir die Bearbeitung der Schutzgiiter auf hinreichend detaillierte Informationen der
Landesebene oder der regionalen Ebene zuriickgegriffen werden kann. Die
Fallbeispielauswertung verdeutlichte aber auch, dass in verschiedenen Fallen erganzende, tiber
das gesetzlich unmittelbar und zwingend geforderte Maf$ der Sachverhaltsermittlung
hinausgehend durchgefiihrte, Untersuchungen oder Analysen erfolgt sind (vgl. Kapitel 5.3.2), die
entweder als eigenstdndige Anlage (Abwéagungsmaterial), integriert in die Planbegriindung
beziehungsweise die Dokumentation der Einzelfallabwagung oder im Umweltbericht
dokumentiert wurden. Hierbei handelte es sich um auf einzelne Teilgebiete bezogene
Untersuchungen, die entweder offensichtlich erkennbare und voraussichtlich
entscheidungserhebliche Kenntnisliicken schliefden oder erkennbar besonders konflikttrachtige,
potenzielle Gebietsfestlegungen vertiefend in den Blick nehmen sollten.

Im Weiteren hat sich in den Fallbeispielen gezeigt, dass die jeweiligen Untersuchungen zum
iiberwiegenden Teil als Entscheidungsgrundlagen fiir die regionalplanerische Abwagung zur
Festlegung der Gebietskulisse angefertigt wurden und nicht explizit durch die Umweltprifung
veranlasst oder alleiniger Gegenstand dieser waren, auch wenn sie vereinzelt im Umweltbericht
dokumentiert wurden (so beim Verband Region Stuttgart). Wurden solche Untersuchungen als
Grundlage fiir die regionalplanerische Abwagung bei der Festlegung der Gebietskulisse
angefertigt, so ist es selbstredend geboten, sie in geeigneter Weise in die Priifung der
Umweltauswirkungen einfliefden zu lassen. An dieser Stelle wurde auch im Rahmen der
Fallbeispielauswertung der oftmals flieRende Ubergang zwischen der regionalplanerischen
Abwégung, welche Umweltbelange als offentliche Belange gem. § 7 Abs 2 ROG zwingend
beriicksichtigen muss, und der Umweltpriifung gem. § 8 Abs. 1 ROG deutlich. So erfolgen die
Sachverhaltsermittlung und Bewertung hinsichtlich der Umweltbelange - insbesondere, soweit
diese im Einzelfall fiir die Abwéagung von Bedeutung sind - innerhalb der Begriindung und somit
unabhédngig von der Umweltpriifung und aufierhalb des Umweltberichts. Entscheidend ist
hierbei ein Verstindnis der Umweltpriifung als ein mit dem Planaufstellungsprozess
verschriankter Prozess, der von Anfang an mit seinen inhaltlichen und
verfahrensbezogenen Anforderungen integriert wird. Der Umweltpriifung kommt dabei
die wichtige Aufgabe zu, frithzeitig im Planungsprozess auf relevante
Umweltauswirkungen hinzuweisen, gegebenenfalls bestehende Kenntnisliicken zu
identifizieren, Vorschlige fiir einen geeigneten Umgang mit diesen Liicken zu
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unterbreiten und als Grundlage fiir den Beteiligungsprozess schliefllich die
entscheidungserheblichen umweltbezogenen Sachverhalte in einem Umweltbericht zu
dokumentieren. Auch bei der Dokumentation etwa in Gebietssteckbriefen kann ein integratives
Modell gewiahlt werden, das sowohl die fiir Windenergiepotenzialflichen oder
Vorrangflachenvorschliage relevanten Umweltauswirkungen als auch die Betroffenheiten
anderer Belange darstellt, wie dies bei einigen untersuchten Fallbeispielen auch der Fall war

(z. B. Regionalverband Grofdsraum Braunschweig).

Fiir die Priifung der Umweltauswirkungen werden insbesondere die zur Abgrenzung der
Flachenvorschlage sowie die fiir die regionalplanerische Einzelfallpriifung der
Windenergiegebiete herangezogenen Informationen zum Umweltzustand Verwendung finden
kénnen. Damit flief3en Informationen zum Umweltzustand ein, die als regionalplanerisch
abwagungsrelevant bewertet wurden. Allerdings konnen diese nach der Systematik der
aufgrund bundes- wie landesrechtlicher Rahmenbedingungen normierten raumordnerischen
Abwagung und ihrer Zielbereiche (z. B. Siedlungsstruktur, Daseinsvorsorge, Freiraumschutz,
Freiraumnutzung) untergliedert sein und miissen nicht der in der Umweltpriifung tiblichen
Schutzgutsystematik folgen.

Flir einige der ausgewerteten Fallbeispiele ist erkennbar, dass die gebietsbezogene Priifung der
Umweltauswirkung gegeniiber der regionalplanerischen Abwégung eine detailliertere
Betrachtung unter Einbeziehung zusatzlicher Informationsgrundlagen (Regionalverband
Grofdraum Braunschweig, Landkreis Holzminden) erfolgt ist, wahrend in dem Beispiel aus
Schleswig-Holstein keine Differenzierung zwischen der regionalplanerischen Abwagung und der
Dokumentation der Umweltauswirkungen des Gebietsvorschlags erfolgt.

Als detailliertere Informationsgrundlage zum Zustand der Umwelt kann und muss die
Regionalplanung einerseits auf aktuelle Unterlagen der Landschaftsrahmenplanung
zuriickgreifen, die auf der Maf¢stabsebene der Regionalplanung umfangreiche Informationen zu
den Schutzgiitern des Naturschutzrechts zur Verfiigung stellt, und andererseits auf, zum Teil
servergestiitzte, Umweltdatenbestdnde der Lander zuriickgreifen. Es muss sichergestellt
werden, dass hinreichend aktuelle Planwerke und nutzbare Datengrundlagen zur Beurteilung
des Umweltzustands und von Umweltauswirkungen zur Verfiigung stehen. Von Seiten der
zustidndigen Landesbehorden ist in diesem Zusammenhang zu gewahrleisten, dass die
relevanten landesweiten Daten der Regionalplanung zur Verfligung gestellt werden. Dies ist im
Ergebnis der Fallbeispielauswertung (insbesondere in Bezug auf die
Landschaftsrahmenplanung) nicht immer der Fall. Eine Verbesserung der Datengrundlagen
stellt sich daher mit Blick auf die Folgen der Beschleunigungsgesetzgebung, welche mit dem
Entfall von UVP, Artenschutzprifung, FFH-VP und WRRL-Priifung sowie der Verpflichtung zur
Festlegung von verbindlichen Regeln fiir Minderungsmafinahmen bereits auf Planungsebene aus
fachlicher Sicht eine Anreicherung der SUP mit Aussagen zu den genannten Themen erfordern,
als zunehmend gewichtiges Thema fiir die kiinftige SUP in Bezug auf die Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten fiir die Windenergienutzung dar.

Flir den Bearbeitungsmafistab der Umweltpriifung in der Regionalplanung gilt gegeniiber dem
Darstellungsmafdstab der Regionalplanung (zeichnerische Darstellung), der iiblicherweise
zwischen 1:100.000 und 1:50.000 liegt, dass gebietsbezogen eine etwas genauere Betrachtung in
einem Korridor zwischen etwa 1:25.000 und 1:50.000 erfolgt und auch erfolgen sollte. Dies
erlaubt in Bezug auf die fir die Windenergienutzung feinkdrnige regionalplanerische
beziehungsweise bauleitplanerische Abwagung eine angemessene, hinreichend konkrete
Befassung mit dem Umweltzustand. Der Mafistab der Flaichennutzungsplanung liegt dem
gegeniiber zwischen 1:10.000 und 1:20.000. Der Betrachtungsmaf3stab des
Zulassungsverfahrens, der fiir die Analyse der konkret betroffenen Anlagenstandorte nochmals
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detailliert ist, wird erst recht nicht erreicht, da keine konkrete Standortplanung zu Grunde liegt.
Allerdings liegen viele digital verarbeitbare Umweltdaten mit einer etwas gréfieren Genauigkeit
vor und es ist fiir die Strategische Umweltpriifung durchaus zweckméfig, in der
Bearbeitungsphase eine etwas hohere rdumliche Genauigkeit (z. B. 1:5.000) anzustreben als bei
der Ergebnisdarstellung im Referenzmafistab der Regionalplanung. Dies gewahrleistet eine,
bezogen auf den fiir das Ergebnis notwendigen Maf3stab, optimale rdumliche Genauigkeit und
eroffnet nicht zuletzt die Moglichkeit den Anforderungen der RED III im Hinblick auf die
Definition von gebietsspezifischen Regeln fiir Minderungsmafinahmen gerecht zu werden sowie
weitergehende konkrete Hinweise fiir die Genehmigungsverfahren zu erarbeiten.

Da die mafdgeblichen Informationen mittlerweile iiber geographische Informationssysteme
(GIS) verarbeitet werden, wird in aller Regel eine GIS-gestiitzte Bearbeitung zu bevorzugen sein.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Regionalplanung nach wie vor keine parzellenscharfen
Festlegungen trifft und verwendete Geodaten, wenngleich sie als raumlich diskrete Daten immer
den Eindruck einer maximalen Genauigkeit erwecken, je nach Quelle ebenfalls sehr
unterschiedliche mafstabliche Detaillierungsgrade aufweisen. Diesbeziiglich sollte im
Umweltbericht sowie gegebenenfalls in den jeweiligen gebietsbezogenen Steckbriefen der
Umweltpriifung durch entsprechende textliche Hinweise methodisch Vorsorge getroffen
werden, damit Prognoseergebnisse eine dem Planungsmaf3stab und den Datengrundlagen
angemessene Unscharfe widerspiegeln und keine falsche Genauigkeit vorgetdauscht wird.

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung vsl. erheblichen Umweltauswirkungen

Die gebietsbezogene, das heifdt einzelne Windenergiegebiete betrachtende, Umweltpriifung
sollte in geeigneter Form, unter Verwendung von beschreibenden sowie bewertenden Texten,
unterstitzt durch kartographische Darstellungen der gepriiften Flichen mit Abbildung der
Umgebung innerhalb des Wirkraums der mafdgeblichen Auswirkungen - also in einer
Entfernung bis zu etwa 1,5 km, in bestimmten Fallen auch bis zu 3 km oder im Falle von
bestimmten windenergiesensiblen Vogelarten mit grof3en Aktionsrdumen gegebenenfalls auch
bis zu 5 km (z. B. Schreiadler) - dokumentiert werden. Die Dokumentation muss in
allgemeinverstandlicher Weise und in textlicher sowie unterstiitzend kartographischer Form
erfolgen, sodass die zu fordernde Anstof3wirkung erbracht wird. Vorgenommene Bewertungen
beziehungsweise Einstufungen miissen erlautert werden.

Fiir grofiraumig beziehungsweise kumulierend wirkende Beeintrachtigungen der Schutzgiiter
Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit, Landschaft und das kulturelle Erbe sollten die
Umweltauswirkungen nicht nur gebietsbezogen oder summarisch erfolgen. Vielmehr muss
gepriift werden, ob eine zusdtzliche Analyse der teilrdumlichen Kumulation notwendig ist, um
hieraus resultierende, teilraumlich schwerwiegende negative Umweltauswirkungen mit
angemessenem Gewicht in die Abwagung zur Ausweisung von Windenergiegebieten
einbeziehen zu konnen. Dies ist Bestandteil der Gesamtplanpriifung.

Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

Aufgrund der innerhalb von Beschleunigungsgebieten im Genehmigungsverfahren entfallenden
UVP kommt der Bearbeitung und Dokumentation fiir dieses Schutzgut in der
regionalplanerischen Umweltpriifung kiinftig sehr hohe Bedeutung zu. Insbesondere sind
folgende Aspekte anzusprechen:

» Aufgrund des vorsorgeorientierten Bewertungsansatzes der Umweltpriifung kdnnen nach
Auffassung der Autor*innen gesetzlich definierte Erheblichkeits-/Zumutbarkeitsschwellen
(hier beispielsweise Grenzwerte der TA Larm) - deren Einhaltung (weiterhin) unbenommen
der Aussagen der SUP im Genehmigungsverfahren sicherzustellen ist - in der
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regionalplanerischen Umweltpriifung nicht mit Schwellenwerten fiir voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen i. S. d. SUP-Richtlinie gleichgesetzt werden. Vielmehr
konnen auch gesetzlich zuldssige Beeintrachtigungen, je nach der konkreten Situation, nicht
nur als erheblich i. S. d. SUP-Richtlinie, sondern im Einzelfall auch als schwerwiegend zu
bewerten sein. Pauschale Aussagen im Rahmen der Umweltpriifung, wonach aufgrund der
zu erwartenden immissionsschutzrechtlichen Zulassungsfahigkeit von Windenergieanlagen
innerhalb geplanter Beschleunigungsgebiete grundsatzlich nicht mit voraussichtlich
erheblichen Umweltauswirkungen fiir das Schutzgut Mensch zu rechnen sei, werden den
Anforderungen der SUP-Richtlinie daher nicht gerecht.

» Der Umweltbericht muss Art und Umfang der kiinftigen Betroffenheit des Schutzguts
Mensch - und damit auch potenziell betroffener Bevolkerungsteile - differenziert erkennbar
werden lassen. Keinesfalls darf der Umweltbericht dazu dienen, den festzulegenden
Windenergiegebieten eine generelle ,Umweltvertraglichkeit” zu bescheinigen.

» Fir die innerhalb des Wirkraums fiir Lirm und Schattenwurf gelegenen Ortslagen und
Wohnplétze des Aufdenbereiches sollte eine einzelfallbezogene und gegebenenfalls auch
flichendifferenzierte Bewertung der auch bei Einhaltung der zuldssigen Grenzbelastung zu
erwartenden (zumutbaren), aber dennoch entscheidungsrelevanten Beeintrachtigung
erfolgen.

» Bei Zusammenwirken mehrerer Vorranggebietsfestlegungen oder bei sehr grofsen
Einzelfestlegungen sollten zudem Aussagen zur sogenannten Umfassungswirkung® in Bezug
auf Ortslagen erfolgen. Diese auf das Zusammenwirken mehrerer, separat betrachteter
Windenergiegebiete ausgerichtete Betrachtung der optischen Wirkungen von
Windenergieanlagen auf benachbarte Ortslagen ist ein maf3geblicher Baustein der
Auswirkungsbeurteilung. Eine Dokumentation kann auch im Zusammenhang mit der
regionalplanerischen Abwagung erfolgen.

» Baubedingte Immissionen (wie Schall, Licht und Staub) sollten mit Blick auf die erforderliche
AnstoRwirkung fiir die Offentlichkeitsbeteiligung, die auf Genehmigungsebene kiinftig nicht
mehr zwingend erfolgt, in die schutzgutbezogene Auswirkungsprognose einbezogen werden.
Hierbei kann es sich gleichwohl nur um pauschale, qualitative Aussagen handeln, da die
konkreten Eingriffsumfange und -zeitrdume sowie etwaige Zuwegungen, auf denen
bauzeitlich mit erhdhten Verkehren zu rechnen ist, auf Planungsebene nicht bekannt sind.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Es kann auch innerhalb von Beschleunigungsgebieten davon ausgegangen werden, dass auf
Genehmigungsebene im Rahmen der Abarbeitung der Eingriffsregelung im LBP weiterhin eine
umfangreiche Bearbeitung des Schutzgutes - bis auf die Regelungen des besonderen
Artenschutzes gemaf? §§ 44 f BNatSchG - erfolgen wird. Aus dem Entfall der UVP resultiert aber,
dass flir jeden Gebietsvorschlag zumindest eine grundsatzliche Beschreibung des Zustands und
Darlegung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut
insbesondere mit Blick auf die Offentlichkeitsbeteiligung erfolgen muss. Eine kriterienbezogene
Dokumentation von Flachenanteilen - beispielsweise fiir Landnutzungs- oder Biotoptypen -
innerhalb eines Windenergiegebietes kann hierfiir eine gute Grundlage bilden, verfehlt jedoch
ohne weitergehende Erlauterung die zu fordernde Anstofdwirkung.

96 vgl. Fehmel et al. (2021)
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In Bezug auf das Teilschutzgut Tiere wird eine gebietsbezogene Dokumentation zu den
bekannten Vorkommen, insbesondere der artenschutzrechtlich potenziell verbotsrelevanten
Arten, notwendig sein, wie dies auch bislang in einigen der ausgewerteten Beispiele erfolgt ist
(Regionalverband Grofisraum Braunschweig, Landkreis Holzminden). Dies ist aufgrund des
Entfallens der artenschutzrechtlichen Priifung im Genehmigungsverfahren einerseits, aber auch
vor dem Hintergrund des Erfordernisses, bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten
gebietsspezifische Regeln fiir Minderungsmafinahmen aufzustellen, als eine der mafdgebenden
fachlichen Anforderungen an die SUP fiir Beschleunigungsgebiete im Bereich Windenergie
anzusehen.

In diesem Zusammenhang sind jedoch neben den, unter anderem in den ausgewerteten
Fallbeispielen bereits sichtbar gewordenen Moglichkeiten einer zielgerichteten
Beriicksichtigung des Artenschutzes in der Umweltpriifung auf Planungsebene, auch die
Grenzen der SUP realistisch zu betrachten. So begrenzen insbesondere die in der Regel auf
Planungsebene verfiigbare Datenqualitdt und -aktualitét, wie auch die naturgemaf3 fehlenden
Kenntnisse tiber konkrete Anlagenstandorte, Anlagentypen, Zuwegungen,
Baustelleneinrichtungsflichen und Bauablaufe die Méglichkeiten artenschutzrechtlicher
Betrachtungen im Zuge der Umweltpriifung. Ein vollstindiges “Hochzonen” des besonderen
Artenschutzes auf die Ebene der SUP mit einer der Artenschutzpriifung im
Genehmigungsverfahren in der gdngigen Praxis vergleichbaren Sachverhaltsermittlung,
Priifscharfe und Prognosesicherheit wird bei realistischer Betrachtung nicht méglich sein und
wirde sowohl die Planungstrager im Allgemeinen als auch das Instrument der Umweltpriifung
tiberfordern. Insoweit sollten unter Berticksichtigung der Moglichkeiten und Kenntnisse der
Planungsebene realistische, fachliche Mindestanforderungen an die Berticksichtigung des
Artenschutzes bei der Planung von Beschleunigungsgebieten fiir die Windenergienutzung,
insbesondere auch mit Blick auf die hierzu erforderliche Definition von Regeln fiir
Minderungsmafinahmen, erarbeitet werden.

Hierzu kénnen neben den Ausfiihrungen in Kapitel 4 die Ergebnisse aus der Auswertung der
Fallbeispiele als wichtige Erkenntnisquelle mit herangezogen werden. Die Auswertung
verdeutlicht, dass der besondere Artenschutz in vielen Fallen auch bisher bei der Planung von
Windenergiegebieten als Belang der regionalplanerischen Abwagung beziehungsweise im
Rahmen der Umweltpriifung als Bestandteil des Schutzgutkomplexes Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt (auch hier zeigt sich wiederum die Verschrankung von Umweltpriifung und
regionalplanerischer Abwagung - die Umweltpriifung besitzt die Aufgabe die Regionalplanung
bei der Konzeptentwicklung zu unterstiitzen und die Umsetzung im Umweltbericht zu
dokumentieren) mehr oder weniger detailliert berticksichtigt worden ist. Dies deckt sich ferner
mit den Praxiserfahrungen des Autorenteams. Ausgehend von den ausgewerteten Fallbeispielen
lassen sich zum bisherigen Umgang mit dem Artenschutz auf der Planungsebene die folgenden
zentralen Aussagen treffen:

» Das artenschutzrechtliche Risiko kann durch die Berticksichtigung naturschutzfachlich
besonders sensibler Flachen als Restriktionskritierien, die einer Ausweisung von
Windenergiegebieten entgegenstehen, indirekt gemindert werden. Ziel dieses Vorgehens aus
artenschutzfachlicher Sicht ist das flichenhafte Freihalten von sensiblen Gebieten mit
bedeutenden Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten.

» Fir die meisten windenergiesensiblen Grofdvogelarten kann davon ausgegangen werden,
dass aufgrund von landesweit verfiigbaren Informationen beziehungsweise Bewertungen
und/oder ergianzenden Untersuchungen im Zuge der regionalplanerischen
Konzepterstellung geeignete Informationsgrundlagen zur Verfiigung stehen.
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» Fiir Fledermduse kénnen im Hinblick auf betriebsbedingte Beeintrachtigungen
standardmaf3ig Abschaltalgorithmen als Regel fiir Minderungsmafinahmen definiert werden.

» Weitere Artengruppen wurden bislang auf der Ebene der Regionalplanung nicht betrachtet,
da sie aufgrund von verlasslich méglichen Vermeidungs- oder vorgezogenen
Ausgleichsmafdnahmen (CEF-Mafdnahmen), die im Genehmigungsverfahren festgelegt
werden konnten, einer Genehmigung von Windenergieanlagen in den planerisch dafir
vorgesehenen Windenergiegebieten nicht entgegenstehen konnten. Dies betrifft zudem
insbesondere alle baubedingten Wirkungen von Windenergieanlagen auf streng geschiitzte
Arten. Diese Betrachtungen konnten bisher abgeschichtet werden. Dies dndert sich indes
nunmehr mit dem Entfallen der Artenschutzpriifung im Genehmigungsverfahren innerhalb
von Beschleunigungsgebieten. Damit kann ein Eintreten artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestdnde auch fiir Arten wie den Feldhamster oder zahlreiche Amphibien-,
Reptilien- und Insektenarten nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden, sodass anders als
bisher auch diese Gruppen bereits auf Planungsebene in den Blick genommen werden
miissen. Die zuvor erst im Genehmigungsverfahren festgelegten Vermeidungsmafdnahmen
miissen bereits im Zuge der Planung - sinnvollerweise in der Umweltpriifung entwickelt und
begriindet - in Form von Wenn-Dann-Mafsnahmen (denn Daten zu tatsachlichen
Vorkommen werden in aller Regel nicht vorliegen) als Regeln fiir Minderungsmafinahmen
aufgestellt werden.

Zusammenfassend zeigt die Auswertung der Fallbeispiele, dass der besondere
Artenschutz auch bisher schon im Rahmen der Planung von Windenergiegebieten
Beriicksichtigung gefunden und die Flachenauswahl mithin mafdgebend beeinflusst hat.
Gleichwohl wurden bisher lediglich die Artengruppen Vogel und Fledermause aufgrund ihrer
Raumanspriiche und insbesondere gegeniiber Anlage und Betrieb von Windenergieanlagen
bestehenden Empfindlichkeit auf der Planungsebene berticksichtigt. Andere Artengruppen mit
geringeren Raumanspriichen, die in der Regel durch Micrositing im Genehmigungsverfahren von
Beeintrachtigungen verschont werden konnten, und Arten mit fehlender Empfindlichkeit
gegeniiber dem Betrieb von Windenergieanlagen wurden bislang ebenso wie mogliche
baubedingte Beeintrachtigungen nicht beriicksichtigt. Dies wird sich kiinftig bei der Ausweisung
von Beschleunigungsgebieten dndern miissen. Gegeniiber der bisherigen Praxis erhalten
Hinweise beziehungsweise kiinftig auch Vorgaben durch die Festlegung von Regeln zu
Minderungsmafdinahmen sowie gegebenenfalls auch Ausgleichs- oder Ersatzmafinahmen fiir das
Genehmigungsverfahren mit Bezug zu allen moglicherweise vorkommenden
artenschutzrechtlich relevanten Arten(-gruppen) eine gesteigerte Bedeutung und miissen -
ausgehend von der zuvor erfolgten gebietsbezogenen Bewertung der Umweltauswirkungen -
weitergehend als bislang angesprochen werden.

Schutzgut Flache

Das Schutzgut Flache wurde bislang in den gebietsbezogenen Betrachtungen der SUP
vernachlassigt. Aufgrund der innerhalb von Beschleunigungsgebieten entfallenden UVP wird es
kiinftig auch auf der Genehmigungsebene als , eigenstandiges” Schutzgut nicht mehr einer
formellen Priifung unterzogen werden, wenngleich die Eingriffsregelung (liber das Schutzgut
Boden und die Beriicksichtigung von Uberbauung und Versiegelung) sowie der
Vermeidungsgrundsatz des § 13 BNatSchG weiterhin eine indirekte Bertiicksichtigung
sicherstellen. Zudem ist der Umfang der Betroffenheit des Schutzguts Flache bereits durch die
gesetzlich verbindlich vorgegebenen Flachenziele zum Ausbau der Windenergienutzung an Land
vorgezeichnet und damit von der Regionalplanung nicht vermeidbar und sind zu erwartende
Auswirkungen auf das Schutzgut weitgehend unabhangig von der konkret betroffenen Flache.
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Teilflachen, die aufgrund ihrer extensiven Nutzung oder verschiedener Freiraumfunktionen eine
besondere Bedeutung auch fiir das Schutzgut Flache besitzen, werden in der
regionalplanerischen Abwagung wie auch in der SUP regelméf3ig bereits durch andere
Schutzgiiter wie das Schutzgut Tiere und Pflanzen abgedeckt. Dies kann entsprechend in der
SUP dargelegt werden und eine Doppelpriifung vermieden werden. Die durch den Wegfall der
UVP auf Genehmigungsebene entfallende formale Priifung des Schutzguts fithrt aus den
genannten Griinden nicht zu einem geringeren Umweltschutzniveau. Gerade im Hinblick auf
bundes- oder landesweite Ziele zur Reduzierung der Flacheninanspruchnahme kann das
Schutzgut Flache zudem abschlief3end auf SUP-Ebene betrachtet werden. Dabei sollte das
Schutzgut im Zuge der summarischen Betrachtung einbezogen werden. Auf Grundlage einer
Schatzung der innerhalb der ausgewiesenen Windenergiegebiete maximal zu erwartenden Zahl
von WEA sind unter Riickgriff auf Erfahrungswerte zum Flachenbedarf pro WEA-Aussagen zu
treffen

» zu der erwarteten Flachenversiegelung,
» zur Inanspruchnahme durch Nebenfldchen und Erschliefiung,
» zur (indirekten) Inanspruchnahme durch rotoriiberstrichene Flachen.

Schutzgut Boden

Auch kiinftig wird das Schutzgut Boden auf Genehmigungsebene im Rahmen der Abarbeitung
der Eingriffsregelung im LBP, der tiblicherweise Bestandteil der Genehmigungsunterlagen im
BImSchG-Verfahren ist, weiterhin umfassend bearbeitet werden. Insoweit ist eine Abschichtung
auf das Genehmigungsverfahren weiterhin moglich. Aus dem Entfall der UVP resultiert aber,
dass mit Blick auf die Offentlichkeitsbeteiligung zumindest eine grundsitzliche gebietsbezogene
Beschreibung des Zustands und Darlegung der zu erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut
erfolgen sollte.

Schutzgut Wasser

Zwar erfolgt im LBP in der Regel keine umfassende Bearbeitung fiir das Schutzgut, gleichwohl
stellt das Genehmigungsverfahren insgesamt eine Einhaltung der im Einzelfall relevanten
wasserrechtlichen Erfordernisse sicher. Eine Prognose, inwieweit es beispielsweise zu
baubedingten Beeintrachtigungen in Folge von Grundwasserhaltung kommen kann, ist mangels
einer konkreten Standortplanung und darauf bezogener Detailuntersuchungen auf der
Planungsebene nicht méglich. Aus dem Entfall der UVP resultiert aber, dass mit Blick auf die
Offentlichkeitsbeteiligung zumindest eine grundsitzliche gebietsbezogene Beschreibung des
Zustands und Darlegung der zu erwartenden Auswirkungen bezogen auf die
Oberflachengewdsser und bei oberflaichennahen Grundwasserstdnden, sowie betroffene
Schutzgebiete erfolgen sollte. Aufgrund des Wegfalls der Priifung nach WRRL sollte - auch wenn
hier ebenfalls in der Regel keine Konflikte zu erwarten sind - die SUP auch zu diesem
Sachverhalt Ausfiihrungen enthalten.

Schutzgut Klima

Fiir das Lokalklima ergeben sich keine grundsitzlichen Anderungen. Bei Inanspruchnahme von
Waldflachen kénnen kleinrdumige Wirkzusammenhéange betroffen sein. Diese werden
erfahrungsgemaf? in der 6ffentlichen Diskussion haufig als erheblich bewertet. Daher kann es
sich anbieten, eine gebietsbezogene Auswirkungsprognose vorzunehmen, selbst wenn die
Wirkung fachlich als nicht erheblich zu bewerten und das Schutzgut insoweit auf das
Zulassungsverfahren abzuschichten ware.
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Das Globalklima sollte iiber den Effekt CO2-Vermeidung in der summarischen Bewertung der
Umweltpriifung angesprochen werden.

Schutzgut Landschaft

Aufgrund der sehr grofdraumigen Wirkungen von Windparks auf das Schutzgut einerseits sowie
der vergleichsweise schwachen Durchsetzungsfahigkeit des Schutzgutes bei fehlender
Ausgleichbarkeit von Beeintrachtigungen andererseits kommt dem Schutzgut - wie schon
bislang - in der Umweltpriifung eine besondere Bedeutung zu. Bei der Beurteilung spielen der
relevante Wirkraum und die zu berticksichtigende Sichtverschattung eine mafdgebliche Rolle.
Bei Planung von Windenergiegebieten innerhalb von Landschaftsschutzgebieten (LSG) muss
hierzu eine separate Bewertung erfolgen.

Besondere Bedeutung kommt den nachfolgenden Aspekten zu, die im Zulassungsverfahren
mafistabsbedingt nicht mehr betrachtet werden kénnen:

» Zusatzlich zur gebietsbezogenen Betrachtung sollte das kumulative Zusammenwirken
benachbarter Windparks analysiert werden. Soweit hierzu nicht im Zuge der
regionalplanerischen Abwagung bereits eine Beriicksichtigung beispielsweise im Zuge einer
Analyse der Umfassungswirkung erfolgt ist, muss eine solche gebietstlibergreifende
Betrachtung in der Umweltpriifung erfolgen.

» Aufder gleichen, gebietsiibergreifenden Maf3stabsebene kann - sofern die landschaftlichen
Bedingungen dies nahelegen - auch eine Betrachtung in Bezug auf grofirdumige Sichtachsen
sowie die Beeinflussung von grofiflachig abgegrenzten Landschaftsraumen erfolgen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Ein Auftreten von Bodendenkmalen kann in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Hierzu
konnen konkrete Erkenntnisse jedoch erst im Zusammenhang mit einer Prospektion im Zuge
der Vorhabendurchfiihrung gewonnen werden. Insoweit ist eine Abschichtung fiir diesen Belang
auf das Zulassungsverfahren denkbar. Es werden jedoch, wie die Fallbeispiele verdeutlichen, im
Rahmen der SUP-Praxis bei erkennbar moglichen Betroffenheiten entsprechende Hinweise an
die Zulassungsverfahren beispielsweise zum voraussichtlichen Erfordernis einer Prospektion
gegeben.

Flir Baudenkmale wird bei innerortlicher Lage durch den eingehaltenen Siedlungsabstand in der
Regel eine tibermafiige Betroffenheit vermieden werden.

Fiir Kulturdenkmale im oder mit einer regionalbedeutsamen landschaftsraumlichen Wirkung
auf den Freiraum, wie historische Miihlen, Burganlagen, Kloster oder Kirchen, und fiir historisch
bedeutsame Kulturlandschaften, kann eine erhebliche Betroffenheit hingegen nicht
ausgeschlossen werden. Soweit diese Aspekte nicht bereits im Zuge der Festlegung der
Vorranggebiete als Restriktionskriterien eingeflossen sind, muss eine Einbeziehung im Zuge der
gebietsbezogenen Umweltpriifung erfolgen.

Natura-2000-Vertraglichkeit

Eine direkte Betroffenheit ist schon infolge der Anforderungen an die Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten pauschal auszuschliefden. Gemaf3 RED III diirfen
Beschleunigungsgebiete nicht innerhalb von Natura-2000-Gebieten ausgewiesen werden.

Im Rahmen der Umweltpriifung zu untersuchen ist jedoch, ob es bei einer Benachbarung von
Windenergiegebieten und Natura-2000-Gebieten zu einer erheblichen Betroffenheit von
gebietsspezifischen Schutz- und Erhaltungszielen durch mittelbare Wirkungen der
Windenergieanlagen wie beispielsweise Lirm oder Schlagrisiko kommen kann. Uberdies ist zu
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priifen, ob infolge einer denkbaren Barrierewirkung, die von den geplanten
Beschleunigungsgebieten ausgeht, eine relevante Beeintrachtigung der Austauschbeziehungen
zwischen benachbarten Natura-2000-Gebieten auftreten kann. In den meisten Fallen wird dies
vergleichsweise einfach ausgeschlossen werden kénnen. Kritisch kann es insbesondere sein,
wenn kollisionsgefdhrdete Vogel- beziehungsweise Fledermausarten oder Habitate fiir grofiere
Gastvogelpopulationen betroffen sind; derartige Falle miissen kiinftig auf der Planungsebene
abschliefdend beurteilt werden konnen, da eine projektbezogene FFH-VP innerhalb von
Beschleunigungsgebieten kiinftig entfallt. Dies erfordert fiir die ebenengerechte Natura-2000-
Priifung auf Planungsebene eine gegentiber der bisherigen Praxis gesteigerte
Prognosesicherheit; gegebenenfalls unter Beachtung auch hier zu definierender Regeln fiir
Minderungsmafinahmen. Fehlen ausreichend konkrete Daten zu Artvorkommen, muss
angesichts des hohen Schutzniveaus von Natura-2000-Gebieten im Zweifel mit Worst-Case-
Abschatzungen gearbeitet werden.

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang zudem einer moglichen
Kumulation der Wirkung mehrerer Gebietsfestlegungen zu. Die Beurteilung muss daher
ausgehend von dem betroffenen Schutzgebiet und nicht auf die Windenergiegebiete bezogen
erfolgen.

5.4.3 Planungsebeneniibergreifende Perspektive

Die aus den Fallstudienanalysen zu ziehenden Schlussfolgerungen miissen vor dem Hintergrund
der aktuellen Beschleunigungsgesetzgebung®’ (Ende Juni 2025 auslaufende Notfall-VO, RED III)
abgeleitet werden. Danach soll es eine stirkere Konzentration der Untersuchung und
Entscheidung zu umweltrelevanten Konfliktpotenzialen auf der vorgelagerten Planungsebene
und die dort integrierte SUP geben. Zugleich soll die Genehmigungsebene von Umweltpriifungen
so weit wie moglich entlastet werden. Europarechtlich steht dabei der Entfall der UVP sowie der
Entfall einer formalen Artenschutzprifung im Fokus. RED III sieht zudem eine Entlastung der
Genehmigungsebene in Bezug auf die Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung und die Priifung der
Anforderungen der WRRL vor.

Durch den Entfall der UVP auf Genehmigungsebene entstehen potenziell formale ,thematische
Liicken® hinsichtlich der einzelnen UVP-Schutzgiiter und der formellen Priifschritte. Jedoch
besteht die Moglichkeit, diese Schutzgiiter und Prifschritte entweder bereits auf Planebene im
Rahmen der SUP zu beriicksichtigen oder sie andererseits auch ohne UVP in das
Genehmigungsverfahren einzubeziehen. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit, dass bestimmte
Inhalte der bisherigen UVP-Berichte nach bisherigen Erfahrungen praktisch keine
beziehungsweise nur eine geringe entscheidungserhebliche Bedeutung haben. In diesen Féllen
kann eine entsprechende Betrachtung zukiinftig ohnehin entfallen. Grundsatzlich gilt fiir jede
Verfahrensebene, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und sich auf die wesentlichen, d. h.
entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen von WEA an Land zu fokussieren. Dabei ist
auch zu beriicksichtigen, auf welcher Ebene eine wirksame Behérden- und
Offentlichkeitsbeteiligung stattfindet.

Unabhéangig vom Wegfall der UVP auf Genehmigungsebene sollte weiterhin das in § 39 Abs. 3
UVPG formulierte Abschichtungsprinzip gelten, welches von einer ebenenspezifisch optimalen
Aufteilung der umweltfachlichen Priifgegenstande auf die verschiedenen Verfahrensebenen und

97 Hinweis: Das am 15. August 2025 in Kraft getretene ,Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 fiir
Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie fiir Planverfahren nach dem
Baugesetzbuch und dem Raumordnungsgesetz, zur Anderung des Bundeswasserstrafiengesetzes und zur Anderung des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes” konnte im Rahmen dieses Vorhabens noch nicht berticksichtigt werden.
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einer Vermeidung von Doppelpriifungen ausgeht. Dies formuliert der Gesetzgeber in § 39 Abs. 3
UVPG wie folgt:

,Sind Pldne und Programme Bestandteil eines mehrstufigen Planungs- und Zulassungsprozesses,
soll zur Vermeidung von Mehrfachpriifungen bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens
bestimmt werden, auf welcher der Stufen dieses Prozesses bestimmte Umweltauswirkungen
schwerpunktmdfsig gepriift werden sollen. Dabei sind Art und Umfang der Umweltauswirkungen,
fachliche Erfordernisse sowie Inhalt und Entscheidungsgegenstand des Plans oder Programms zu
berticksichtigen. Bei nachfolgenden Pldnen und Programmen sowie bei der nachfolgenden
Zulassung von Vorhaben, fiir die der Plan oder das Programm einen Rahmen setzt, soll sich die
Umweltpriifung auf zusdtzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen sowie auf
erforderliche Aktualisierungen und Vertiefungen beschrdnken.”

Dieser Grundsatz kann auch bei Wegfall einer formalen UVP auf Zulassungsebene ganz generell
fiir die Priifung von Umweltauswirkungen gelten. Zugleich sollte die Zielsetzung von RED III so
verstanden werden, dass die SUP auf der vorgelagerten Planungsebene so weitgehend wie
moglich die wesentlichen Umweltauswirkungen von WEA angemessen ermittelt, beschreibt und
bewertet, um einerseits die Auswahl der konfliktdrmsten Standorte als Beschleunigungsgebiete
zu gewahrleisten und andererseits auf der Zulassungsebene das umweltbezogene
Priifprogramm so schlank wie mdglich halten zu kénnen und dort die mafdgebliche
Beschleunigungswirkung zu erreichen. Zugleich darf die SUP hierdurch jedoch nicht
tiberfrachtet und muss der vorgelagerte Charakter der Regionalplanung, bei der
projektspezifische Parameter wie exakte Anlagenstandorte, Anlagenanzahl und -grofie sowie
Zuwegungen und Nebenanlagen nicht bekannt sind, beachtet werden.

Auch fiir die nicht UVP-gegenstindliche und im vorliegenden Forschungsvorhaben daher nicht
im Fokus stehende Artenschutzpriifung sieht RED III (und auch bereits die Notfall-VO) eine neue
Aufgabenverteilung zwischen vorgelagerter Priifebene und Zulassungsebene vor, die
gleichermafen darauf abzielt, die fachlichen Priifungen soweit wie moglich bereits auf der
vorgelagerten Ebene durchzufiihren. Vor dem Hintergrund der gdngigen Praxis ist hier das
grofite Veranderungspotenzial zu sehen, da bisher auf der Zulassungsebene sehr detaillierte
Prifungen durchgefiihrt wurden, die zukiinftig weitgehend entfallen sollen. Dies erhoht die
Verantwortung der artenschutzrechtlichen Priifungen auf der Planungsebene insbesondere
dahingehend, konkreter als bisher bereits Aussagen zum (potenziell) betroffenen
Artenspektrum zu treffen und daraus verbindliche Regeln fiir notwendige
Minderungsmafinahmen abzuleiten. Diesbeziiglich ist auf vorliegende beziehungsweise in
Erarbeitung befindliche Ergebnisse des BfN-Forschungsvorhabens ,Windenergie und
Artenschutz - BNatSchG-Novelle 2022” (FKZ 3523 86 1600/FKZ 3522860500) zu verweisen.
Das vorliegende Vorhaben fokussiert indes auf das zentrale Thema der Datenverfiigbarkeit und
des Umgangs mit Datenméngeln, da eine Ableitung von Regeln fiir Minderungsmafinahmen fiir
einzelne Beschleunigungsgebiete darauf angewiesen ist, dass entsprechende Informationen zu
Vorkommen geschiitzter Arten und zu den jeweiligen Gebietsspezifika vorhanden sind (siehe
dazu im Detail auch Kapitel 4).

Vor dem Hintergrund der gednderten Rechtsgrundlagen und Prifsystematik ist es von
besonderer Bedeutung, fiir die Durchfiihrung der SUP fiir Windenergiegebiete bundesweit
anwendbare fachliche (Mindest-)Anforderungen zu definieren. Diese Anforderungen leiten sich
zum einen aus der grundsatzlichen Aufgabenstellung der SUP in den entsprechenden
Planungsverfahren zur Ausweisung von Windenergiegebieten und zum anderen aus der
gestiegenen Verantwortung der SUP fiir die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten unter
Berticksichtigung der Anforderungen von RED III ab, die eine deutliche Entlastung der
Genehmigungsebene von etablierten umweltfachlichen Priifanforderungen anstreben ab.
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Welche Themen im Einzelnen vom Wegfall einer UVP sowie der europarechtlich verankerten
materiellen Priifinstrumente im Kontext von Artenschutz, Natura 2000 und WRRL betroffen
sind und welche Optionen aus fachlicher und rechtlicher Perspektive fiir den zukiinftigen
Umgang mit diesen Themen bestehen beziehungsweise was als gute fachliche Praxis empfohlen
werden kann, wurde in den vorstehenden Kapiteln bereits planungsebenenbezogen beleuchtet
und ist in Tabelle 3 zusammenfassend als Ergebnis eines Abgleichs zu heutiger UVP-Praxis und
heutiger SUP-Praxis dargestellt.
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Tabelle 3:

Vereinbarkeit mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) betroffenen Priifinhalte

Zukiinftige Beriicksichtigungsmoglichkeiten der durch den Entfall von UVP, Arten- und FFH-Gebietsschutzpriifungen sowie der Priifung auf

Relevante Prifinhalte

Schutzgut Mensch,
menschliche Gesundheit

Schutzgut Flache

Schutzgut (Global-) Klima

Schutzgut Kulturelles
Erbe und sonstige
Sachgiiter

»Inhaltliche Licke” durch
Entfall von UVP sowie Arten-
und Gebietsschutz

integrierte Betrachtung der
Auswirkungen des Vorhabens
auf den Menschen und die
menschliche Gesundheit

Quantifizierung und
Beurteilung der
vorhabenbezogenen
Flacheninanspruchnahme

vorhabenbezogene
Treibhausgasbilanz

Untersuchung des
Vorhandenseins von Kultur-
und Sachguter im
Vorhabenbereich und der
baubedingten und optischen
Beeintrachtigung

Beriicksichtigung auf SUP-Ebene

Vollstandige Abschatzung bau-, anlage- und
betriebsbedingter Wirkfaktoren (insbesondere Larm, optische
Wirkungen) anhand von geeigneten Abstanden zur
Wohnbebauung unter Einbeziehung von Vorsorgeaspekten

Uberschligige Quantifizierung anhand pauschaler Annahmen
zur Anzahl der Anlagen und durchschnittlicher
anlagenbezogener Flacheninanspruchnahme

Uberschligige Treibhausgasbilanz anhand von
Durchschnittswerten pro Anlage und der Anlagenzahl

Berucksichtigung raumwirksamer Denkmaler und
Bestimmung von Sichtbarkeitszonen

Prifung der Betroffenheit von Bodendenkmalen
Bewertung der Auswirkungen auf Sachgiiter
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Beriicksichtigung auf Zulassungsebene

Schall- und Schattengutachten auf
Projektebene weiterhin auf Grund der
Vermeidung unzuldssiger
Beeintrachtigungen notwendig (siehe
Kumulation)

Festlegung relevanter Vermeidungs- und
VerminderungsmalRnahmen

keine Uber die flaichenhafte
Inanspruchnahme anderer Schutzgiter wie
Boden, Biotope im LBP hinausgehende
Betrachtung erforderlich

Betrachtung kann mit Verweis auf SUP
entfallen, da nur geringfligige
beziehungsweise positive Auswirkungen

Ggf. Verifizierungsgutachten
Denkmalschutz auf Projektebene zum
Umgang mit aktualisierten Daten zu den
Denkmalern und Denkmalbereichen sowie
wesentlicher Abweichungen der
Anlageneigenschaften i. S. der Sichtbarkeit
(insbes. Anlagenhdhe);

Bericksichtigung kleinrdumig vorhandener
Bodendenkmale im Rahmen der
Standortwahl

Prospektion von Bodendenkmalen und
Micrositing



Relevante Prifinhalte

Gebietsschutz/Natura
2000 (FFH-VP)

Besonderer Artenschutz

Priifung auf
Vereinbarkeit mit den
Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL)

Wechselwirkungen

Offentlichkeitsbeteiligung

»Inhaltliche Licke” durch
Entfall von UVP sowie Arten-
und Gebietsschutz

Vorhabenbezogene
Beurteilung potenziell
erheblicher
Beeintrachtigungen von
Erhaltungszielen

Individuenverluste:
Individuenbezug des
Totungsverbots

Stérung und
Lebensraumentwertung
Beschadigung/Zerstorung von
Fortpflanzungs-/Ruhestatten

Beschreibung und Bewertung
der Betroffenheit von OWK,
GWK und
grundwasserabhangigen
Landdkosystemen

Beschreibung und Bewertung
der Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen UVPG-
Schutzgiitern

vorhabenbezogene formelle
Offentlichkeitsbeteiligung inkl.
der Moglichkeit zur

Beriicksichtigung auf SUP-Ebene

Abschéatzung bau-, anlage- und betriebsbedingter Wirkungen
auf erhaltungszielrelevante, windenergiesensible Arten tber
Abstandsklassen unter Einbeziehung von bekannten
Artvorkommen und gegebenenfalls Habitatpotenzialanalysen
soweit erforderlich, Durchfiihrung von Natura-2000-
Vertraglichkeitsprifungen

Ggf. Regeln fiir wirksame MinderungsmaRnahmen
gegebenenfalls einschlieRlich Schadensbegrenzungs- oder
KoharenzsicherungsmaRnahmen

Abschdtzung bau-, anlage- und betriebsbedingter
Wirkfaktoren und ihrer Reichweite

Festlegung von Regeln fiir wirksame Minderungsmafinahmen
im Sinne von Wenn-Dann-MaRnahmen (Standard-
Vermeidung, artbezogene Vermeidung und gegebenenfalls
CEF)

Prifung, ob Windenergiegebiet in Gebiet mit geringem
Grundwasserabstand liegt
Ggf. Regeln fiir wirksame MinderungsmaRnahmen

Beschreibung und Bewertung in gleicher Tiefe wie bisher auf
Projektebene durchfiihrbar, in der Regel jedoch keine
erheblichen Auswirkungen

planbezogene formelle Offentlichkeitsbeteiligung inkl. der
Moglichkeit zur Stellungnahme und der Wahrnehmung eines
Erdrterungstermins
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Beriicksichtigung auf Zulassungsebene

Ggf. Verifizierungsgutachten auf
Projektebene auf der Grundlage neuer
Daten und Erkenntnisse

Festlegung relevanter Vermeidungs- und
Verminderungs- beziehungsweise
SchadensbegrenzungsmafRnahmen

Ggf. Verifizierungsgutachten auf
Projektebene auf der Grundlage neuer
Daten und Erkenntnisse

Festlegung relevanter Vermeidungs- und
gegebenenfalls CEF-MalRnahmen

Ggf. Berlicksichtigung von
grundwasserabhangigen Landokosystemen
im LBP

Festlegung relevanter
Vermeidungsmalinahmen, insb. bei
baubedingter Grundwasserhaltung

Betrachtung kann in der Regel entfallen, da
in der Regel keine erheblichen
Auswirkungen

Bei Windparkplanungen ab 20 WEA
weiterhin gemaf Anlage 1 zur 4. BImSchV



Relevante Prifinhalte

Alternativenprifung

Kumulative Effekte

Anfalligkeit des
Vorhabens fiir Risiken
von schweren Unfillen
oder Katastrophen

Uberwachung

»Inhaltliche Licke” durch
Entfall von UVP sowie Arten-
und Gebietsschutz

Stellungnahme und der
Wahrnehmung eines
Erdrterungstermins

Beschreibung der vom
Vorhabentrager gepriften

verniinftigen Alternativen (z. B.

in Bezug auf Ausgestaltung,
Technologie, Standort, GroRe
und Umfang des Vorhabens)

Beschreibung und Bewertung
kumulierender Auswirkungen
durch andere Vorhaben/Pldane
und durch Wirkfaktoren des
Vorhabens

umfassende Beschreibung und
Bewertung endogener sowie
exogener Risiken

vorhabenbezogenes,
integriertes
Uberwachungskonzept

Beriicksichtigung auf SUP-Ebene

Expliziter Hinweis auf die abschlieBende
Beteiligungsmoglichkeit

Nutzung geeigneter Informationskanale zur moglichst
effektiven Information der Offentlichkeit

moglichst flichendeckende Potenzialflichenanalyse
gegebenenfalls alternative Potenzialflachenszenarien in
Abhédngigkeit von dem gewahlten Kriterienkatalog
beziehungsweise der Klassifizierung der Kriterien als
Ausschlusskriterium oder Abwagungskriterium
Alternativenvergleich der Potenzialflachen untereinander

Beschreibung und Bewertung kumulierender Auswirkungen
durch andere Vorhaben/Plane (Zusammenwirken mehrerer
Potenzialflachen / Windenergiegebiete, Zusammenwirken mit
anderen Planen / Vorhaben im Gebiet beziehungsweise an
den Gebietsgrenzen)

Uberpriifung des Vorhandenseins von stérfallrelevanten
Anlagen im Umfeld

Ableitung des Risikos fiir Naturgefahren auf Basis der
naturrdumlichen Lage (Uberschwemmungen, Erdbeben usw.)

Festlegung grundsatzlicher UberwachungsmaBnahmen,
insbesondere bei Vorhandensein von Wissensliicken und
Unsicherheiten
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Beriicksichtigung auf Zulassungsebene

i. V. m. § 10 BImSchG formelles Verfahren
mit schriftlicher Offentlichkeitsbeteiligung
Ggf. Durchfiuhrung freiwilliger informeller
Beteiligungsformate auf Projektebene bei
Bedarf durch den Vorhabentrager

Ggf. ,Detailalternativen” in (technischer)
Planung auf Projektebene zu
bericksichtigen (Planungsiteration,
Standort beziehungsweise
Flachenplanungsoptimierung)

Konkretisierung gegebenenfalls im Rahmen
des Larm- und Schattenwurfgutachtens
erforderlich

anlagenbedingte Risiken sind durch
technische Planung, geeignete MaRnahmen
und regelmaRige Wartung auf ein rechtlich
vertretbares Restrisiko zu verringern

Festsetzen von UberwachungsmaRnahmen
in Abhangigkeit von den fachrechtlichen
Notwendigkeiten (einschl. Artenschutz,

z. B. Fledermausmonitoring)
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6 Diskussion und Hinweise zur Weiterentwicklung und
Qualifizierung der SUP fiir die Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten

6.1 Einleitung und allgemeine Hinweise

Auf der Grundlage der Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Fallstudienanalyse, der
Ergebnisse der Analyse der Rechtsgrundlagen sowie des aus der langjahrigen Praxiserfahrung
der Autor*innen und im Rahmen des Fachworkshops gewonnenen Expertenwissens soll im
Folgenden der Frage nachgegangen werden, in welchem Umfang und in welchen speziellen
Punkten die etablierte SUP-Praxis bei der regionalplanerischen Steuerung der
Windenergienutzung fiir den Fall einer gleichzeitigen Ausweisung dieser Windenergiegebiete
als Beschleunigungsgebiete i. S. d. RED III aus umweltfachlicher Sicht bereits ausreichend
qualifiziert ist oder einer Weiterentwicklung bedarf. Die diesbeziiglich getroffenen Aussagen
und Hinweise adressieren ausdriicklich allein die Umweltpriifung zur Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten fiir die Windenergienutzung an Land. Sie sollten und kénnen
nicht unreflektiert und ungepriift auf andere Vorhabenbereiche oder Festlegungstypen
iibertragen werden. Die nachfolgenden Ausfiihrungen kniipfen an die Kapitel 3 bis 5 des
vorliegenden Abschlussberichts an, in deren Rahmen eine weitergehende Diskussion und
Herleitung erfolgt ist.

Ganz allgemein ist zunachst festzuhalten, dass bei der Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten aufgrund der mit diesen verbundenen Erleichterungen im
Genehmigungsverfahren fiir WEA der Planungsebene im Allgemeinen und der SUP als
Instrument zur Sicherstellung eines hohen Umweltschutzniveaus im Speziellen eine
gegeniiber der bisherigen Verfahrensablidufe noch einmal erhéhte fachliche Bedeutung
zukommt. Die SUP muss als integrierter Bestandteil des Regionalplanverfahrens die
Grundlagen und Bewertungen bereitstellen, um eine unter Umweltgesichtspunkten
bestmogliche regionalplanerische Rahmensetzung fiir die Genehmigungsebene
(Standortauswahl, Regeln fiir geeignete Mafnahmen) zu leisten. In diesem Zusammenhang
erhalt auch die bisher schon in der SUP zu berticksichtigende Alternativenpriifung ein
zusatzliches Gewicht, wobei diese nicht durch die SUP selbst geleistet wird, sondern integraler
Bestandeteil der regionalplanerischen Standortauswahl ist, auf welchen die SUP mafdgeblich
einwirken muss. Eine grundlegende Voraussetzung hierfiir ist ein Verstandnis der
Umweltpriifung als einen mit dem Planaufstellungsprozess verschrinkten Prozess, der
von Anfang an mit seinen inhaltlichen und verfahrensbezogenen Anforderungen in das
Planverfahren integriert wird. Die Umweltpriifung muss in diesem Rahmen friihzeitig im
Planungsprozess auf relevante, gegebenenfalls entscheidungserhebliche, potenzielle (das
tatsachliche Eintreten der Umweltauswirkungen kann auf Ebene der Planung nicht abschliefsend
beurteilt werden) Umweltauswirkungen hinweisen, eine hinreichende Datengrundlage
erarbeiten und bestehende Kenntnisliicken identifizieren, Vorschlage fiir einen geeigneten
Umgang mit diesen Liicken erarbeiten und als Grundlage fiir den Beteiligungsprozess schlief3lich
die entscheidungserheblichen umweltbezogenen Sachverhalte im Umweltbericht
dokumentieren.

6.2 Rechtliche Ebene

Die Frage nach dem Anpassungsbedarf der SUP fiir Beschleunigungsgebiete stellt sich in einem
ersten Schritt aus rechtlicher Sicht. Aus materiell-rechtlicher Sicht enthalt RED III zunédchst
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keine (eigenstandigen) Vorgaben zur Priifdichte der SUP bei der Ausweisung von
Windenergiegebieten. Allerdings sind nach RED III bei der Ausweisung von
Beschleunigungsgebieten bestimmte umweltfachliche Gebietskategorien (z. B. Natura-2000-
Gebiete) zu meiden und es sind Regeln fiir Minderungsmafinahmen fiir die nachfolgende
Zulassungsebene verbindlich festzulegen. Die eigentliche Festlegung erfolgt zwar erst mit dem
Aufstellungsbeschluss des jeweiligen Plans und einer dabei durchgefiihrten Gesamtabwagung.
Gleichwohl dréngt sich eine vorbereitende Abarbeitung, beispielsweise fachliche Herleitung und
Konzeption dieser Vorgabe im Zuge der SUP und der damit verbundenen Detailpriifungen von
Artenschutz-, Natura-2000- und WRRL-Belangen auf. Diese Regeln fiir Minderungsmafdnahmen
stellen damit einen vollstdndig neuen Inhalt und Aufgabenbereich fiir die SUP dar.

Auch im Zuge einer Planung zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten bleibt es bei der von
der SUP-Richtlinie definierten Aufgabenstellung einer SUP, die im Kern darin besteht, die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Durchfiihrung eines Plans oder
Programms sowie verniinftiger Alternativen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Es
miissen also auch in der SUP fiir Beschleunigungsgebiete nur solche Umweltauswirkungen
ermittelt werden, die fiir die Aufstellung oder Anderung des Plans entscheidungserheblich sind.
Die Festlegungen des Plans bestimmen daher auch den Inhalt und den Konkretisierungsgrad der
Umweltpriifung. Die Priiftiefe muss eine sachgerechte Entscheidung auf Planungsebene
erlauben. Je schwerwiegender die potenziellen Umweltauswirkungen sein kdnnen, je konkreter
und verbindlicher der Plan etwas fiir nachfolgende Planungsstufen festlegt und je wichtiger die
Festsetzung fiir die Planerreichung ist, desto genauer sollte die Umweltpriifung stattfinden.98
Hieraus wird deutlich, dass an die SUP fiir Beschleunigungsgebiete zur Windenergienutzung
beispielsweise im Vergleich zu inhaltlich und raumlich weniger bestimmten
regionalplanerischen Festlegungen (textliche Ziele und Grundsatze, Vorbehaltsgebiete etc.) hohe
Anforderungen zu stellen sind. Es ist insoweit Aufgabe der SUP, fiir eine Auswahl der aus
Umweltsicht konfliktdrmsten Standorte zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten Sorge zu
tragen und beispielsweise in Bezug auf den Artenschutz sicherzustellen, dass hinreichend
aussagekraftige Regeln fiir Minderungsmafinahmen definiert werden konnen. Ein in der
gegenwartigen SUP-Praxis gelegentlich zu beobachtender, weitgehender oder gar
vollstindiger Verzicht auf die Priifung von insbesondere Artenschutz und FFH-
Vertraglichkeit (und in Kap. 6.3 benannten, weiteren formellen Priifinhalten der UVP)
erscheint mit Blick auf die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ausgeschlossen und
wire nicht richtlinienkonform. Eine entsprechend weitgehende Berufung auf die Moglichkeit
der Abschichtung ist aufgrund der im Genehmigungsverfahren entfallenden formellen
Prifschritte nicht weiter moglich.

Gleichwohl wird durch die RED III keine vollstindige Verlagerung der zuvor auf
Genehmigungsebene durchgefiihrten Priifungen auf die SUP-Ebene gefordert. Denn an die
Inhalte der SUP sowie die Mindestanforderungen hinsichtlich der in der SUP zu verwendenden
Datengrundlagen stellt die RED III keinerlei konkrete Anforderungen. Die SUP kann und muss
nicht vollumfianglich auffangen, was durch die Nichtdurchfiithrung der UVP, der FFH-Priifung,
der artenschutzrechtlichen Priifung und der Priifung der Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG
im Genehmigungsverfahren verloren geht: Dies ist allein schon mangels konkretem
Projektbezug (keine Kenntnis iber Anzahl, Typ und Grofde sowie genaue Standorte potenzieller
Windenergieanlagen, keine Kenntnis iiber Lage und Umfang von Zuwegungen) der SUP nicht
moglich. Im Rahmen der SUP fiir Beschleunigungsgebiete sind daher an die Planungsebene
angepasste Priifungen der genannten Sachverhalte durchzufiihren, die zwar nicht durchgangig
die Priifscharfe und Detailtiefe der bisher im Genehmigungsverfahren durchgefiihrten

98 Siehe dazu auch bereits Balla et al. (2010), S. 12.
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Priifungen aufweisen konnen, aber gleichwohl eine sachgerechte Abwégung erméglichen
(weitergehende Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.3 und 3.4).

Vor diesem Hintergrund ist eine rechtssichere Gestaltung des Planungsverfahrens mit Blick auf
die materiell-rechtlich weitgehend unveranderten Anforderungen an die SUP auf Planungsebene
weiterhin moglich. Denn materiell-rechtlich konnten allenfalls die von der RED III an
Beschleunigungsgebiete gestellten Anforderungen wie insbesondere der Festlegung von Regeln
fiir Minderungsmafinahmen fiir eine gewisse ,Aufladung” der SUP sprechen. Allerdings gilt es
hierbei zu beachten, dass die RED III diese Aufgaben nicht explizit der SUP auferlegt, sondern
das jeweilige ,Planverfahren” adressiert. Ahnliches gilt fiir die Zulassungsebene. Die noch nicht
auf SUP-Ebene gepriiften Umweltbelange miissen vor allem auf der Grundlage von LBP, Larm-
und Schattenwurfgutachten im Genehmigungsantrag angemessen abgearbeitet werden.
Punktuell kénnen auch weitere Umweltbelange im Genehmigungsantrag ohne UVP-Bericht und
UVP-Verfahren thematisiert werden. In der SUP sind diesbeziiglich bei Bedarf entsprechende
Hinweise und Vorschlage fiir das Genehmigungsverfahren zu formulieren.

6.3 Fachliche Ebene

Einleitend ist festzustellen, dass die gegenwértige SUP-Praxis in Bezug auf regionalplanerische
Windenergieplane als dufderst heterogen zu bezeichnen ist und sich bisher sowohl hinsichtlich
der angewandten Methoden als auch der Untersuchungsumfiange und -tiefe kein allgemeiner
Standard etabliert hat. Dies bedeutet, dass der Entfall der UVP-Pflicht auf Ebene der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren je nach bisheriger Vorgehensweise in
unterschiedlichem Ausmafi eine Weiterentwicklung und gegebenenfalls Anreicherung der SUP
auf Ebene der Regionalplanung erfordert. So weisen verschiedene fiir klassische Vorrang- oder
Eignungsgebiete fiir Windenergienutzung in Regionalplanen durchgefiihrte Umweltpriifungen
durchaus in Teilaspekten bereits eine Betrachtungstiefe auf, die unter fachlichen
Gesichtspunkten auch fiir eine Umweltpriifung fiir Beschleunigungsgebiete als angemessen zu
bewerten sind. Da dies jedoch in der Regel nicht alle Untersuchungsaspekte der SUP umfasst
und zudem eine Standardisierung bislang nicht erfolgt ist, sollen die nachfolgenden
Uberlegungen und Hinweise auch dazu beitragen, fiir die zukiinftige SUP fiir
Beschleunigungsgebiete einen orientierenden Rahmen im Sinne von fachlichen
Mindestanforderungen zu etablieren.

6.3.1 Konsequenzen aus dem Entfall der UVP

Angesichts der dargestellten rechtlichen Anforderungen ergibt sich fiir das vorliegende
Forschungsvorhaben die primare Frage, ob und wenn ja welche Schutzgiiter oder Priifinhalte
der im Genehmigungsverfahren entfallenden UVP in der SUP kiinftig starker als bisher in den
Blick genommen werden sollten. Soweit allgemeine Untersuchungsinhalte und Schutzgiiter der
UVP durch die Frage adressiert sind, konnen (und werden) diese aufgrund des gleichen
Schutzgiliterkanons in UVP und SUP auch in der SUP bearbeitet werden. Dies ergibt sich bereits
aus § 8 Abs. ROG i. V. m. Anlage 1 ROG. Nicht vollstiandig substituierbar sind die
Untersuchungsinhalte der Genehmigungsebene jedoch in der SUP in Bezug auf die jeweils
verfligbare Datengrundlage und den Detaillierungsgrad der Betrachtungen.

Dies bertcksichtigend konnen sich ausgehend von den Ergebnissen der Fallstudienanalyse
durch den Wegfall der UVP auf Genehmigungsebene potenziell fachliche Defizite in erster Linie
mit Blick auf das Schutzgut Mensch, das Schutzgut kulturelles Erbe (Denkmalschutz), den
Klimaschutz als Teilaspekt des Schutzguts Klima, das Schutzgut Flache, etwaige Risiken fiir Stor-
und Unfalle, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern, Kumulationswirkungen mit
anderen Plinen und Projekten sowie beziiglich der Offentlichkeitsbeteiligung ergeben. Diese
potenziellen Defizite konnen jedoch, wie im Folgenden gezeigt werden wird, entweder durch

118



TEXTE Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land — Abschlussbericht

eine entsprechende Weiterentwicklung der SUP-Praxis aufgelost werden oder stellen sich bei
genauerer Betrachtung nicht als echte Defizite dar, die zu einem verringerten
Umweltschutzniveau fithren wiirden, heraus.

6.3.2 Vermeidung von Defiziten durch Weiterentwicklung der SUP

Mit Ausnahme der Risiken fiir Stor- und Unfille sind die genannten Aspekte, die potenziell zu
einem Priifungsdefizit fiihren kénnten, auch bisher schon regelmafiig Gegenstand der
Betrachtungen in der SUP fiir Windplane, jedoch variieren die Betrachtungstiefen teils erheblich.
Eine inhaltlich ggii. der gegenwartigen SUP-Praxis vertiefende Auseinandersetzung erscheint
dabei zukiinftig flir das Schutzgutes Mensch und bei entsprechender Raumausstattung auch in
Bezug auf den Denkmalschutz geboten. Ebenso ist ein Fokus auf das Verfahren zur
Offentlichkeitsbeteiligung zu legen. Aufgrund des Vorsorgecharakters der SUP und der
entfallenden Priifinstrumente im Genehmigungsverfahren greift zudem die haufig zu
beobachtende Praxis, den Erheblichkeitsmafdstab der SUP mit fachgesetzlichen Erheblich- oder
Zumutbarkeitsschwellen gleichzusetzen (beispielsweise Grenzwerte der TA Larm im Hinblick
auf mogliche Beeintrachtigungen durch Hérschall) zu kurz. Hier erscheint gerade in Bezug auf
das Schutzgut Mensch der Einbezug und die Auseinandersetzung mit negativen
Umweltauswirkungen, die auch jenseits genehmigungsrelevanter Schwellen auftreten kénnen,
fachlich geboten. Diese Betrachtungen sollten in der SUP auf einen vorsorgenden
Immissionsschutz abstellen und tiberdies auch nicht immissionsschutzrechtlich normierte
Wirkungen wie die optische Bedrangung im Zusammenhang mit einer moglichen Umfassung
von Ortslagen einbeziehen. Detailbetrachtungen zu den Immissionen einschliefilich
Schattenwurf, die vom konkreten Standort und dem Anlagentyp abhéngig sind, konnen indes
nicht bereits auf SUP-Ebene erfolgen. Hier kann (und muss) lediglich eine auf Erfahrungswerten
fuflende Abschitzung der zu erwartenden Auswirkungen erfolgen. Aufgrund der
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben entfallen diese Untersuchungen zudem auch auf der
Genehmigungsebene nicht, sodass inhaltlich kein Untersuchungsdefizit entsteht.

In Bezug auf den Denkmalschutz kénnen auf Ebene der SUP nur solche Aspekte betrachtet
werden, die eine relevante Raumwirkung entfalten (beispielsweise landschaftswirksame
Bauwerke oder Parkanlagen oder Ahnliches). Somit sollten insbesondere regional und
iiberregional bedeutsame Denkmaler mit vorhandener Raumwirkung sowie raumbedeutsame
Ensembles oder Rdume mit einer tiberdurchschnittlichen Konzentration von Bodendenkmaélern
(in der Regel archdologische Funde beziehungsweise Verdachtsflichen) in der SUP
Beriicksichtigung finden. Im Einzelfall kann es bei einer Betroffenheit von Kulturerbestatten
oder eines Denkmals von tiberregionaler Bedeutung aus fachlicher Sicht geboten sein,
tiberschlédgige Visualisierungen (beispielsweise als Fotosimulation®?) auf der Grundlage eines
hypothetischen Windpark-Layouts und der in der Planung angesetzten Referenz-
Windenergieanlage bereits im Rahmen der SUP durchzufiihren und auszuwerten. Die
Beriicksichtigung kleinrdaumiger Strukturen oder von einzelnen Bodendenkmalern ist auf der
Mafistabsebene der SUP jedoch nur bedingt méglich und sinnvoll. Hier sollten im Zuge der SUP
auf Grundlage vorhandener Daten beispielsweise aus Denkmalschutz-Katastern Hinweise zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen fiir das nachfolgende Genehmigungsverfahren gegeben
werden.

Grundsatzlich gilt sowohl fiir die Belange des Schutzguts Mensch als auch des Denkmalschutzes,
dass entsprechende Priifungen auf der Basis von gesetzlichen Grenzwerten und
Zumutbarkeitsschwellen auch weiterhin auf Genehmigungsebene stattfinden miissen, um die

99 Unter Beriicksichtigung der Veroffentlichung ,Gute fachliche Praxis fiir die Visualisierung von Windenergieanlagen®, FA Wind,
LEKA, KNE (2021), abrufbar unter: https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-
content/uploads/WEB_faw_broschuere_fachstandard_visualisierung_210407_S.pdf
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genehmigungsrechtlichen Umweltanforderungen abzupriifen (weitergehende Ausfiihrungen
siehe Kapitel 5.4) und somit ein unverandert hohes Umweltschutzniveau sichergestellt wird.
Flachendeckende Schallausbreitungs- oder Schattenwurfberechnungen sowie flaichendeckende
Visualisierungen der spezifischen Betroffenheit von denkmalgeschiitzten Objekten sind daher
weder fachlich erforderlich, noch aufgrund der Grofse der Planungsraume und fehlendem
Projektbezug als sinnvoll und zumutbar zu bewerten. Insoweit kénnen (und miissen) zwar die
potenziellen Wirkungen und Auswirkungen auf die o.g. Schutzgiiter/Aspekte in der SUP
beriicksichtigt werden, eine der UVP-Ebene vergleichbare projekt-/standortspezifische
Datengrundlage wird hierfiir jedoch regelméf3ig nicht zur Verfligung stehen.

Die Betrachtung von Risiken fiir Stor- und Unfélle ist zwar bislang nicht in der SUP-Praxis
etabliert, kann jedoch auf einer allgemeinen Ebene auf Grundlage der bekannten Risiken von
Windenergieanlagen in der Umweltpriifung betrachtet werden.

Zudem gewinnt auch die Behérden- und Offentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der SUP
zusatzlich an Bedeutung, da das SUP-Verfahren hier kiinftig in den allermeisten Fallen die
einzige verbindliche Beteiligungsmoglichkeit darstellt. Diesbeziiglich muss von der SUP eine
hinreichende Anstofwirkung ausgehen (weitergehende Ausfiithrungen siehe Kapitel 5.4), was
wiederum eine entsprechende Priiftiefe in Bezug auf die betrachteten Schutzgiiter und
Umweltaspekte sowie eine auf das konkrete Beschleunigungsgebiet bezogene, alle potenziellen
Umweltauswirkungen in den Blick nehmende Einzelfallbetrachtung voraussetzt. Hierauf ist
insbesondere im Zusammenhang mit der oben bereits angesprochenen haufig zu beobachtenden
Abschichtungspraxis und dem oftmals zu starken Fokus allein auf gesetzliche Erheblich- und
Zumutbarkeitsschwellen bei der SUP fiir Beschleunigungsgebiete zu achten. Die SUP muss die
potenziell betroffene Offentlichkeit mit ihren Darstellungen in angemessener Weise in die Lage
versetzen, ihre mogliche Betroffenheit durch die Planung auch zu erkennen.

Aspekte, fiir welche der Entfall einer formellen Priifung auch durch eine weitgehend unveranderte
SUP-Praxis nicht zu einem verringerten Umweltschutzniveau fiihrt

Neben den o.g. Aspekten der UVP und SUP, fiir die im Rahmen der SUP fiir
Beschleunigungsgebiete eine gegeniiber der bisherigen Planungspraxis vertiefende Betrachtung
als erforderlich angesehen wird, ergibt sich fiir verschiedene weitere auf Genehmigungsebene
nicht mehr im Zuge einer UVP gepriifte Aspekte kein zwingender Anpassungsbedarf.

Die betrifft zunachst das Schutzgut Flache. Aufgrund der im Vergleich zu anderen
Vorhabentypen geringfiigigeren Auswirkungen und der Tatsache, dass der Umfang der
Betroffenheit des Schutzguts Flache bereits durch die gesetzlich verbindlich vorgegebenen
Flachenziele zum Ausbau der Windenergienutzung an Land vorgezeichnet und planerisch nicht
vermeidbar ist, wird eine vertiefende, den Wegfall der UVP vollstandig kompensierende
Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Flache in der SUP fiir verzichtbar gehalten. Selbst bei
Einbezug des Raumbedarfs von Windenergieanlagen in die Betrachtungen zum Schutzgut
Flache, also einer Bewertung des gesamten Beschleunigungsgebietes im Sinne einer
Nutzungsintensivierung, ware diese Nutzungsintensivierung aufgrund der gesetzlichen
Flachenziele nicht vermeidbar und 16st daher als nicht entscheidungserheblicher Belang keinen
vertiefenden Prifbedarf in der SUP aus. Nicht zuletzt iibt das Schutzgut Flache keinerlei Einfluss
auf die Standortwahl aus. Denn Windenergieanlagen werden zwangslaufig im Freiraum
errichtet. Gleichzeitig werden flir das Schutzgut besonders bedeutende, weil extensiv genutzte
Freirdume in der SUP bereits durch andere Aspekte wie Naturschutz, Freiraumschutz oder den
Schutz von Erholungsrdaumen berticksichtigt. Eine vertiefende, gebietsspezifische
Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Flache ist im Rahmen der SUP daher nicht erforderlich.
Sollten die genannten Aspekte allerdings nicht iber andere Schutzgiiter abgedeckt sein, sind sie
beim Schutzgut Flache zu thematisieren. Dariiber hinaus kann es im Sinne der
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Bewusstseinsbildung fiir den auch mit der Windenergienutzung einhergehenden
Flachenverbrauch zweckmaf3ig sein, eine summarische Abschitzung der
Flacheninanspruchnahme durch die mit den Beschleunigungsgebieten ermdéglichten Windparks
im Rahmen der Gesamtplanpriifung der SUP durchzufiihren. Uberdies muss auf
Genehmigungsebene unbenommen der entfallenden UVP im LBP unter Bezugnahme auf den
Vermeidungsgrundsatz des § 13 BNatSchG ohnehin auf eine flichensparende und die
Schutzgiiter so weit wie moglich schonende Dimensionierung und Platzierung der Anlagen- und
Bauflachen geachtet werden.

Im Weiteren wird auch durch die auf Genehmigungsebene entfallende Betrachtung von
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern kein Priifdefizit bewirkt. Derartige
Wechselwirkungen werden in den schutzgutbezogenen Betrachtungsansatzen der SUP ohnehin
mitberiicksichtigt und kdnnen schon auf der Planungsebene hinreichend betrachtet werden. Aus
den Wechselwirkungen ergeben sich ferner nach bisherigen Erfahrungen auf Ebene der
Genehmigungsverfahren keinerlei erhebliche Umweltauswirkungen, sodass durch den
unverdanderten Umgang mit diesen Aspekten auf SUP-Ebene (Auswahl der betrachteten
schutzgutbezogenen Wirkungsindikatoren anhand einer schutzgutiibergreifenden und damit
Wechselwirkungen beriicksichtigen-den Wirkungsanalyse) keine reale Verminderung des
Umweltschutzniveaus zu erwarten ist. Vergleichbares gilt fiir das Themenfeld Klimaschutz,
wenngleich diesbeziiglich eine libergreifende Betrachtung auf SUP-Ebene im Rahmen der
Gesamtplanpriifung aufgrund der Aufgabe der SUP, auch voraussichtlich erhebliche positive
Umweltauswirkungen zu ermitteln, weiterhin zweckmafig erscheint. In diesem Zusammenhang
kann beispielsweise auf Grundlage der als Beschleunigungsgebiete festgelegten Flachen sowie
Durchschnittswerten zur installierbaren Anlagenleistung und der ertragsbezogenen CO»-
Substitution der Beitrag der Festlegungen zum Klimaschutz abgeschétzt werden.

Auswirkungen des Entfalls der formellen Artenschutz- und Natura-2000-Priifung sowie des
Fachbeitrags WRRL

In Bezug auf die Belange von Artenschutz, Natura 2000 und WRRL ist nicht der Wegfall der UVP
im Genehmigungsverfahren, sondern der Entfall der formellen Artenschutz- und Natura-2000-
Vertraglichkeitspriifung sowie des Fachbeitrags WRRL maf3gebend. Die UVP hat hier in der
Praxis lediglich die Ergebnisse der beiden vorgenannten speziellen Priifungen
zusammenfassend wiedergegeben und tibernommen, nicht aber eigenstandige Untersuchungen
angestellt. Wenngleich der Fokus des Forschungsvorhabens auf dem aus dem Entfall der UVP in
Beschleunigungsgebieten resultierenden Weiterentwicklungsbedarf der SUP auf
Planungsebene liegt, konnen und sollen auch die infolge der im Genehmigungsverfahren
entfallenden Priiferfordernisse in Bezug auf den Artenschutz sowie die Natura-2000-
Vetraglichkeit nicht vollstindig ausgeblendet werden. Dies gilt umso mehr, da aus
fachlicher Sicht gerade dies - mehr noch als der Entfall der UVP - zu einem gegeniiber der
bisherigen Praxis erh6hten und vertieften Priifbedarf in der SUP fiihrt. Nicht zuletzt wird
die SUP in Bezug auf Artenschutz und Natura 2000 kiinftig mit der verbindlichen
Definition von Regeln fiir Minderungsmafdnahmen eine vollstindig neue Aufgabe zu
leisten haben. Insoweit wird bereits auf Ebene der Regionalplanung sowohl fiir die Belange des
Artenschutzes als auch fiir die Natura-2000-Vertraglichkeit eine in die SUP integrierte,
hinreichend detaillierte und gleichzeitig ebenengerechte Priifung fiir erforderlich gehalten.

Der Begriff der Ebenengerechtigkeit stellt in diesem Zusammenhang darauf ab, dass die
durchzufiihrenden Untersuchungen und Priifungen mit dem noch vglw. groben
Betrachtungsmafistab der Regionalplanung (meist 1:100.000, teilweise 1:50.000), den
fehlenden Informationen tiber konkrete Anlagenstandorte und -technik (Anlagentyp und -hdhe)
sowie den in der Regel mehrere Tausend Quadratkilometer umfassenden Planungsraumen
verein- und zumutbar sein miissen. Denn § 39 Abs. 2 Satz 2 UVPG beziehungsweise Art. 5 Abs. 2
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Satz 1 der SUP-Richtlinie verlangen, dass die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen
in der SUP mit zumutbarem Aufwand ermittelbar sind. Die Planungstrager sind daher nicht
verpflichtet, unverhdltnismafiige Untersuchungen durchzufiihren. Fiir die SUP zur Ausweisung
von Beschleunigungsgebieten auf Ebene der Raumordnung bedeutet dies bei realistischer
Betrachtung, dass auch weiterhin primar auf der Grundlage vorhandener Daten gearbeitet
werden muss. Denn flichendeckende eigene Datenerfassungen (z. B. vollstindige Kartierungen
windenergiesensibler Arten) durch den Plangeber diirften regelmafdig einen unzumutbaren
Aufwand auslésen. Sie sind liberdies mit Blick auf den zeitlichen Planungshorizont
(Geltungsdauer von Regionalpldnen in der Regel 10 Jahre und mehr) nicht fiir alle mithin zu
betrachtenden Aspekte zweckmaflig. So wird beispielsweise eine einmalige Erfassung von
Vorkommen raumlich hochdynamischer, windenergiesensibler Tierarten die Abwagung und
Flachenauswabhl fiir Beschleunigungsgebiete der Windenergienutzung die Planung nicht
notwendigerweise vertraglicher und konfliktdrmer machen. Im Regelfall wird jedoch gerade in
Bezug auf die vorhandenen windenergiesensiblen Arten ein Riickgriff auf vorhandene
Datenbestinde oder alternative Methoden wie Modellierungen erfolgen kénnen und miissen
(siehe Kap. 4.2 und 4.4).

Denn auf der anderen Seite ist eine Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ohne konkrete,
gebietsspezifisch, also bezogen auf das einzelne Beschleunigungsgebiet, erfolgende Priifung der
Belange des Artenschutzes (sowie erforderlichenfalls auch der FFH-Vertraglichkeit) nicht
sachgerecht. Es ist daher - schon mit Blick auf die erforderliche Definition von Regeln fiir
Minderungsmafdinahmen - erforderlich, eine fiir diese Priifung geeignete Datengrundlage
zusammen-zustellen. Regelméfiig und zwingend einzubeziehen sind auf Landesebene sowie bei
den unteren Naturschutzbeh6rden vorhandene Daten zu Vorkommen windenergiesensibler
Arten, Modellierungen oder Potenzialabschatzungen. Ergdnzend sollte auch auf Informationen
zuriickgegriffen werden, die aus anderen Verfahren und Tatigkeiten der planenden Behorde
stammen, sofern diese geeignet und hinreichend aktuell sind. Es ist sodann nach Ermittlung der
vorhandenen Daten jeweils im Einzelfall zu entscheiden, ob und in welcher Intensitat weitere
Daten erhoben werden sollten. Dies kann insbesondere dann erforderlich werden, wenn fiir die
zu treffende Abwagungsentscheidung keinerlei vorhandene Daten verfiligbar sind, aber sich
gleichzeitig eine Betroffenheit, beispielsweise aufgrund allgemeiner Kenntnisse iiber den
Verbreitungsraum bestimmter windenergiesensibler Arten, aufdrangt. In derartigen Fallen
koénnen zumindest punktuelle, auf ein oder mehrere potenzielle Beschleunigungsgebiete
beschrankte Erfassungen von Daten erforderlich und zweckmafig sein. Als Alternative zu
klassischen Kartierungen, die mit Blick auf die angesprochene Zumutbarkeit kaum
flachendeckend, sondern allenfalls im Einzelfall zielgerichtet fiir besonders kritische Gebiete
durchgefiihrt werden konnen, kann eine flichendeckende Sachverhaltsermittlung auch in Form
von Habitatpotenzialanalysen oder Modellierungen der Vorkommenswahrscheinlichkeit
gefahrdeter Arten zweckmaflig sein (siehe Kapitel 0 und 4.4). Grundsatzlich ist zudem im
Umweltbericht auf verbleibende Prognoseunsicherheiten oder Kenntnisliicken hinzuweisen und
zu bedenken, dass mit zunehmender Prognoseunsicherheit in der Regel auch der Bedarf an
Regeln fiir Minderungsmafdnahmen wachsen diirfte, um die verbleibenden Unsicherheiten im
Hinblick auf artenschutzrechtliche Verbote oder erhebliche Beeintrachtigungen von Natura-
2000-Gebieten auf Genehmigungsebene durch Mafdnahmen abfangen zu konnen.

In Bezug auf die WRRL hat die Fallbeispielstudie gezeigt, dass in keinem der analysierten
Genehmigungsverfahren ein Fachbeitrag WRRL erstellt worden ist. Dies weist bereits darauf hin,
dass in der Regel keine Konflikte in Bezug auf die Bewirtschaftungsziele fiir Grundwasser und
Oberflachengewasser gem. WRRL (§§ 27 und 47 WHG) mit Errichtung und Betrieb von
Windenergieanlagen verbunden sind, sodass durch die Beschleunigungsgesetzgebung auch bei
unverdnderter SUP-Praxis (auch auf SUP-Ebene wurden die Belange der WRRL in den
untersuchten Fallbeispielen nicht eigenstiandig, sondern nur im Zusammenhang mit dem
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Schutzgut Wasser betrachtet) diesbeziiglich kein verringertes Umweltschutzniveau zu erwarten
ist. Potenzielle Beeintrachtigungen von Grundwasser und Oberflaichengewassern kénnen und
sollten jedoch weiterhin im Rahmen der SUP berticksichtigt werden. In diesem Kontext ist
kiinftig auch eine Festlegung von Regeln fiir Minderungsmafdnahmen denkbar, welche
beispielsweise sicherstellen, dass bei der Standortkonzeption im Genehmigungsverfahren
hinreichende Abstdnde zu Flief3gewassern eingehalten werden oder fiir die Erschliefdung
notwendige zusatzliche Gewdsserquerungen dergestalt ausgelegt werden, dass die 6kologische
Durchlassigkeit des jeweiligen Gewdssers nicht beeintrachtigt wird. Gleiches gilt in Bezug auf
das Grundwasser. Hier kann es in Gebieten mit besonderer Empfindlichkeit oder hoch
anstehendem Grundwasser ebenfalls geboten sein, entsprechende Regeln fiir
Minderungsmafdnahmen festzulegen. Weiterhin kann im Rahmen der SUP bereits auf
Planungsebene dafiir Sorge getragen werden, dass grundwasserabhingige Landékosysteme

i. S. d. WRRL nicht als Beschleunigungsgebiete festgelegt werden. Soweit es sich um
kleinrdumige Bereiche mit einer Gréf3e von weniger als ca. 5 ha handelt, kdnnen diese auch in
Beschleunigungsgebiete einbezogen werden und ihre Beriicksichtigung im Rahmen der
Anlagenpositionierung im Genehmigungsverfahren mittels Festlegung entsprechender Regeln
fiir Minderungsmaf3nahmen sichergestellt werden.

Abschliefiend ist festzustellen, dass die potenziellen Wirkungen und Auswirkungen auf
Artenschutz, Natura 2000 und WRRL in der SUP beriicksichtigt werden konnen und miissen. Es
ist in der SUP fiir Beschleunigungsgebiete der Windenergienutzung zwingend eine
ebenengerechte Priifung der Belange von Artenschutz und Natura 2000 durchzufiihren. Hierbei
sollen bereits im Rahmen der Standortauswahl zunachst die konfliktdrmsten Flachen fiir eine
Ausweisung als Beschleunigungsgebiete ausgewahlt und sodann eine bezogen auf die einzelnen
Beschleunigungsgebiete eine Einzelfallpriifung im Sinne einer artenschutzrechtlichen
Risikoabschatzung angeschlossen werden. Insbesondere die gebietsspezifische Priifung dient
dabei als Grundlage fiir die verbindliche Definition von Regeln fiir Minderungsmafinahmen im
Sinne von ,,Wenn-Dann-Mafdnahmen“. Eine Herausforderung stellt die Schaffung einer fiir diese
Prifung hinreichenden Datengrundlage dar. Hier sind die angesprochenen alternativen Ansatze
zur flaichendeckenden Kartierung fiir die Schaffung einer vertretbaren Datengrundlage auf
planerischer Ebene kiinftig verstarkt in den Blick zu nehmen. Eine der Genehmigungsebene
vergleichbare projekt-/standortspezifische Priifung wird jedoch schon aufgrund der Unkenntnis
iiber konkrete Projektparameter (u. a. Anlagenstandorte und -typen) nicht méglich sein.
Uberdies wird auch eine der Projektebene vergleichbare Datengrundlage fiir die
entsprechenden Priifungen im Rahmen der SUP regelmaf3ig nicht zur Verfligung stehen. Eine
vollstandige Verlagerung der Priifungen (also eine ebenso detaillierte und auf
flachendeckenden, umfassenden Kartierungen sowie projektspezifischen Vermeidungs-,
Minderungs- und Ausgleichsmoglichkeiten beruhende Priifung) ist somit nicht méglich. Dies
wiirde zudem den Beschleunigungsgedanken der RED III konterkarieren und die SUP
beziehungsweise die Planungsebene tiberfordern. Es besteht gleichwohl auf
Genehmigungsebene auch in Zukunft noch die Méglichkeit, die auf Ebene der SUP angestellten
Prifungen und unternommenen Anstrengungen qualifiziert zu ergdnzen. So kénnen auf
Genehmigungsebene in Zukunft auch freiwillige Gutachten/Kartierungen eine grof3e Rolle
spielen, die iiber rechtliche Mindestanforderungen hinausgehen. An entsprechenden
Datenerhebungen und erganzenden Priifungen haben auch Projektierer durchaus ein aktives
Interesse, da damit moglicherweise als Folge der nicht den Detaillierungsgrad der
Genehmigungsebene erreichenden Datengrundlage auf Planungsebene nicht vergleichbar
fundierte oder allzu pauschal festgelegte Regeln fiir Minderungsmafinahmen oder Zahlungen
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aufgelost werden konnen. Dies fiihrt bei sorgfaltiger Planung auch in der Regel nicht zu
wesentlichen Verfahrensverzogerungen.

6.4 Zusammenfassende Betrachtung

Die in Beschleunigungsgebieten durch den Entfall von formellen umweltbezogenen Priifungen
auf Genehmigungsebene eroffneten Liicken kdnnen durch eine im Sinne der guten fachlichen
Praxis durchgefiihrte und die o.g. Hinweise zu ihrer Weiterentwicklung
beriicksichtigende Umweltpriifung, die eng mit dem Planaufstellungsverfahren
verschrinkt ist und friihzeitig mafdgebenden Einfluss auf die Flichenauswahl nimmt,
voraussichtlich weitgehend aufgefangen werden. Eine wirksame Umweltvorsorge sowie ein
unverdndert hohes Umweltschutzniveau kann unter dieser Voraussetzung auch fiir die
Windenergienutzung in Beschleunigungsgebieten gewahrleistet werden.

Die gréofdte Herausforderung besteht in der Verfiigbarkeit hinreichend aktueller und
valider Daten zum Umweltzustand als Grundlage der Ermittlung und Bewertung der
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen in der Umweltpriifung. Dabei spielen
artenschutzfachliche Betroffenheiten und artenschutzfachliche Daten eine besondere Rolle, da in
diesem Bereich auf Genehmigungsebene die bisher detailliert durchgefiihrte
Artenschutzpriifung zukiinftig vollstdndig entfallen soll und die Anforderungen an fachlich
valide Daten besonders hoch sind. Vorhandene Defizite lassen sich allerdings mit den in diesem
Bericht beschriebenen Ansatzen planerisch angemessen und mit vertretbarem Aufwand
beheben.

Nicht zuletzt gewinnt auch das formelle Behérden- und
Offentlichkeitsbeteiligungsverfahren im Zuge der SUP aufgrund der weitgehend
entfallenen formellen Beteiligungsméglichkeit fiir die Offentlichkeit auf
Genehmigungsebene an Bedeutung. Im Rahmen der SUP ist daher in Zukunft noch starker als
bisher darauf zu achten, dass die Unterlagen der Umweltpriifung im Beteiligungsverfahren die
notwendige Anstoflwirkung entfalten. Die von der Planung potenziell betroffene Offentlichkeit
muss auf Grundlage der SUP-Unterlagen hinreichend in die Lage versetzt werden, ihre mogliche
Betroffenheit zu erkennen und sich in der Folge gegebenenfalls in das Verfahren einzubringen.
Dies setzt eine angemessene Auseinandersetzung mit moglichen Umweltauswirkungen - auch
tiber fachrechtliche Erheblichkeitsschwellen/Grenzwerte hinaus - sowie eine entsprechende
Dokumentation dieser Untersuchungen und ihrer Ergebnisse voraus.
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A Anhang: Auswahl der Fallbeispiele

A.1 Windenergiebezogene Genehmigungsverfahren

Auf Ebene der Genehmigungsverfahren wurden insgesamt vier Fallbeispiele ausgewahlt. Analog
zum Vorgehen auf der Planungsebene werden auch an die Auswahl dieser Beispiele
verschiedene Anforderungen gestellt. Die auszuwahlenden Fallbeispiele sollen méglichst divers
in den nachstehenden Merkmalen sein:

» betroffenes Bundesland,

» Landnutzungsform im Bereich der betrachteten Windenergieflachen (z. B. Offenland, Wald),
» naturrdumliche Situation im bundesweiten Zusammenhang (z. B. Tiefland, Mittelgebirge),
» Vorbelastung des Raumes (z. B. bestehende Windparks, andere Infrastrukturprojekte).

Zusatzlich wird auf eine heterogene und moglichst vielféltige Bestands- und Konfliktsituation
hinsichtlich der Schutzgiiter (z. B. Schutzgebietsregime, Betroffenheit Denkmalschutz,
Betroffenheit Artenschutz) geachtet. Ebenso werden ausschliefdlich Neubauvorhaben
ausgewahlt, da Repoweringvorhaben aufgrund der vorhandenen Vorbelastung in der Regel
weniger konfliktintensiv sind und dahingehend fiir die hier angestrebte Analyse eine schlechtere
Indikatorfunktion beziiglich der auf Genehmigungsebene zu bewaltigende Konflikte aufweisen.

Im Folgenden werden die ausgewahlten Fallbeispiele windenergiebezogener
Genehmigungsverfahren vorgestellt und beschrieben.

Genehmigungsverfahren Besonderheiten

Windpark Dachsberg (Brandenburg,
Planungsregion Havelland-Fldming) e keine al]gemeine Vorpr]jfung

, durchgefiihrt, freiwillige UVP beantragt
Neubau von sieben Anlagen

Unterlagen mit Stand Juli 2021 100 e Vorhabenbereich im Wald
e Vorbelastung des Raumes durch
Strafden und Freileitungstrasse

e sensible Schutzgebiete innerhalb 3-km-
Radius

e BNatSchG-Novelle 2023 noch nicht
angewandt

Windpark Dalkendorf (Mecklenburg-
Vorpommern, Planungsregion Rostock) e Kkeine allgemeine Vorprifung
durchgefiihrt, freiwillige UVP beantragt
Erweiterung eines bestehenden Windparks, 7
Neubauanlagen e Vorhabenbereich im landwirtschaftlich
Unterlagen mit Stand Oktober 2020 10t genutzten Offenland

100 gbgerufen August 2021: https://www.uvp-verbund.de/portal/
101 gbgerufen Dezember 2020, https://www.uvp-verbund.de/portal/
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Genehmigungsverfahren

Windpark Eilenberg (Nordrhein-Westfalen;
Planungsregion Ostwestfalen-Lippe)

Neubau von drei Anlagen
Unterlagen mit Stand Februar 2024 102

Windpark Brand (Baden-Wiirttemberg,
Planungsregion Hochrhein-Bodensee)

Neubau von drei Anlagen
Unterlagen mit Stand Mai 2023 13

A.2 Planung von Windenergiegebieten

Besonderheiten

Vorbelastung des Raumes durch 11
bestehende WEA und eine Biogasanlage

keine sensiblen Schutzgebiete innerhalb
3 km-Radius

BNatSchG-Novelle 2023 noch nicht
angewandt

keine standortbezogene Vorpriifung
durchgefiihrt, freiwillige UVP beantragt

Vorhabenbereich im landwirtschaftlich
genutzten Offenland

Vorbelastung des Raumes durch 8
bestehende WEA, Gewinnungsstitten
von Rohstoffen, Freileitungstrasse,
Gewerbegebiet und Straf3en

zahlreiche sensible Schutzgebiete
innerhalb 3 km-Radius

unter Anwendung der BNatSchG-
Novelle 2023 erarbeitet

keine standortbezogene Vorpriifung
durchgefiihrt, freiwillige UVP beantragt

Vorhabenbereich im Wald

Vorbelastung des Raumes durch
weiteren Windpark und
Freileitungstrasse

sensible Schutzgebiete innerhalb 3 km-
Radius

BNatSchG-Novelle 2023 noch nicht
angewandt

Fiir die Auswahl von Fallbeispielen fiir die Ebene der SUP zdhlen neben Planungen der
regionalen Ebene auch Flachennutzungspldne zu den in Betracht zu ziehenden Planen. Zwar

102 erhalten von Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH (Mai 2024)

103 gbgerufen Juli 2024: https://www.uvp-verbund.de/portal/


https://www.uvp-verbund.de/portal/

TEXTE Neuausrichtung der SUP fiir einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land — Abschlussbericht

bilden die Regionalplane fiir die aktuelle Rechtsumsetzung und die Erreichung der landesweiten
Flachenbeitragswerte die mafdgebliche Anwendungsebene.

Mit dem Ziel moglichst unterschiedliche Fallkonstellationen abzubilden, ist die Auswahl der zu
analysierenden Planbeispiele auf Grundlage folgender Pramissen erfolgt. Die ausgewdahlten
Planbeispiele sollen nach Mdéglichkeit

» Beispiele nach altem wie neuem Recht (WindBG) beinhalten,

» unterschiedliche Zustdndigkeiten beziehungsweise raumliche Umgriffe der Planungen
einbeziehen,

» Unterschiede in der naturrdumlichen Situation im bundesweiten Zusammenhang aufweisen,

» unterschiedliche Bundesldnder reprasentieren (aufgrund der Zustdndigkeit der
Bundesldnder fiir die Raumordnung mit Zustidndigkeit der Landesebene (Schleswig-Holstein,
Saarland), Zustdandigkeit der mittleren regionalen Verwaltungsebene oder von
entsprechenden Planungsverbdnden (in den meisten Bundesldndern), Zustdndigkeit der
Landkreisebene (Niedersachsen, mit Ausnahmen),

» unterschiedliche Planungsverfahren (Gesamtplan- / Teilplanaufstellung) und methodische
Ansatze der Umweltpriifung abbilden,

» Faille beinhalten, die beim Verhiltnis der Umweltpriifung zur Entwurfsaufstellung im Sinne
einer guten fachlichen Praxis ein iteratives Vorgehen erkennen lassen (im Gegensatz zu
Pldnen mit einer ausschlief3lichen Ex-Post Erarbeitung der Umweltpriifung),

» eine Auswertung zum Verhaltnis zu anderen umweltbezogenen Priifinstrumenten nach EU-
Recht (insbesondere Artenschutz, Natura 2000) erméglichen.

Weitergehende Unterschiede konnen sich zudem abhéngig davon ergeben, ob der
Planungstrager die Erarbeitung der Unterlagen der Umweltpriifung selbsttatig iibernommen
hat, oder dies durch einen externen Dienstleister erfolgt ist.

Im Folgenden werden die ausgewahlten Planbeispiele vorgestellt und beschrieben.

Planungsverfahren Besonderheiten

Teilaufstellung Regionalplan fiir den
Planungsraum Il in Schleswig-Holstein, Kapitel e Teilplan nach altem Recht
5.7 (Windenergie an Land)
e in Norddeutschland, kiistennah
In Kraft getreten am 29.12. 2020

Unterlagen abrufbar unter https://www.schleswig- * Zustandigkeit des Landes, externe

holstein.de/DE/fachinhalte/L/landesplanung/raumordn Erstellung UP
ungsplaene/raumordnungsplaene_wind/fh_teilfortschr
eibung lep wind RP3 e Besonderheit im methodischen Ansatz

RROP fiir den GroBraum Braunschweig 2008, 1.

Anderung - ,Weiterentwicklung der e Teilplan nach altem Recht
Windenergienutzung” Erganzendes Verfahren '

gem. § 11 (6) ROG [Heilung] e in Norddeutschland,

In Kraft getreten am 16.01. 2024 e regionale Zustandigkeit, externe
Unterlagen abrufbar unter: Erstellung UP

https://www.regionalverband-braunschweig.de/wind/
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Planungsverfahren

Teilfortschreibung des Regionalplans fiir die
Region Stuttgart im Funktionsbereich
Vorranggebiete fiir regionalbedeutsame
Windenergieanlagen

Entwurf, Offenlage am 18.10.2023

Abrufbar unter: https://www.region-
stuttgart.org/de/bereiche-
aufgaben/regionalplanung/wind/

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)
2023 fiir den Landkreis Holzminden

In Kraft, KT-Beschluss 05.10.2023

Abrufbar unter: https://www.landkreis-
holzminden.de/rrop2024

Sachlicher Teilflaichennutzungsplan Wind der
Samtgemeinde Uchte

In Kraft getreten am 19.12. 2023

Abrufbar unter: https://www.uchte-
online.de/portal/bekanntmachungen/bekanntma
chung-bauleitplanung-der-samtgemeinde-uchte-
auszug-aus-der-tageszeitung-die-harke-vom-27-
01-2024-911002038-21590.html
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Besonderheiten

Besonderheit im methodischen Ansatz

Heilung nach Klageverfahren

Teilplan nach neuem Recht
in Stiddeutschland, auch im Wald

regionale Zustidndigkeit, externe
Erstellung UP

Besonderheit im methodischen Ansatz

Gesamtplan nach neuem Recht
im Mittelgebirge (Norddeutschland)

Zustandigkeit auf Landkreisebene,
externe Erstellung UP

Teilplan Flachennutzungsplan nach
neuem Recht

in Norddeutschland,

gemeindliche Zustiandigkeit, externe
Erstellung UP
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B Anhang: Auswertungsschema der Fallstudienanalyse

B.1 Auswertungsschema Planung von Windenergiegebieten

Auswertungsvorlage Umweltpriifung fiir
Regional- / Flichennutzungspliane

Kriterium
1 Grundlegende Informationen

Planungstrager / UP Ersteller
Verfahrensart
Rechtsgrundlage
Planungsstand

Datum Umweltbericht

Steuerungswirkung der Festlegung

Planungsmalstab

Verhaltnis Umweltbericht - Begriindung

Verhaltnis Umweltprifung -
Entwurfsaufstellung

Mitwirkung UP bei der Alternativen-
entwicklung

Verhaltnis Umweltbericht / Beschluss

2 Bausteine der Dokumentation /
Umweltbericht

umweltbezogene Abwéagungsbelange

Prifung von Alternativen dokumentiert

Artenschutzpriifung separat

Natura 2000-Prifung

weitere Bausteine
3 Grundlagen der Umweltpriifung

BetrachtungsmaRstab Gebietspriifung

Auspragung (Hinweise)

Gesamtfortschreibung / Teilplan
(alt/neu) Wertangabe
Verfahrensinformation, Datum
Umweltbericht

Vorrang mit Ausschluss / Vorrang / Vorbehalt (VR/A, VR,
VR/VB)

UB eigenstdndig / integriert Gebietsbeurteilung
eigenstdndig / integriert

entwurfsbegleitend / Ex Post (B /P)

erkennbar / nicht erkennbar (ja / nein / n.B.), Beschreibung

nur zusammenfassende Erkldrung/ A Aktualisierung
Umweltbericht / B Beteiligungsergebnis erkennbar / C

nur in der Begriindung,

mit Verweis im Umweltbericht,
teils auch im Umweltbericht,

im UB mit Verweis in Begriindung

ja Begriindung / ja Umweltbericht / nein

ja Begriindung / ja Umweltbericht / nein / integriert TP /
nein

ja / nein;

G = gebietsbezogen /

F = festlegungsbezogen
Teil Umweltbericht / separat

z. B. Fachgutachten
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Auswertungsvorlage Umweltpriifung fiir
Regional- / Flichennutzungspliane

Datengrundlagen Umwelt
aktueller Landschafts(rahmen)plan

eigene Datenerhebung oder Fachgutachten /
Analysen als Abwagungsgrundlage

eigene Datenerhebung oder Fachgutachten
zur Umweltprifung

Umweltzustand

Methodik gebietsbezogene Priifung

Bewertung der Umweltauswirkungen

Umfang
4 Wirkfaktoren

Bau- / Anlage- und betriebsbedingte
Wirkungen

bedrangende Wirkung

Schattenwurf

Schall

Licht

Uberbauung dauerhaft
Versiegelung / Fundament
baubedingte Flachenbeanspruchung

Gewadsserquerung

technisches Bauwerk
Rotorbewegung
Baufeldraumung
Bauaktivitaten
Schadstoffe / Staub
GW-Entnahme
Wartungsaktivitaten

CO2 Minderung

Landesebene / regionale Ebene / lokale Ebene
ja (Datum) / nein

insbes. beziiglich Artenschutz, Natura 2000-Priifung,
weitere Aspekte

beziiglich Artenschutz, FFH Priifung, visuelle Wirkung,
weiterer Aspekte

textliche / kartographische Darstellung
planungsraumbezogen / priifgebietsbezogen

textlich / schutzgutbezogen — qualitativ

tabellarisch / kriterienbezogen — quantitativ
gemeinsames Gebietsblatt mit planerischer Abwdgung
Umweltbelange als Teil der planerischen Abwdgung

ordinal / kardinal / verbal-argumentativ
Berlicksichtigung positiver Wirkungen; Beriicksichtigung
der Steuerungswirkung

Zusammenfassung / Methodik

jeweils Angabe der in Bezug genommenen Schutzgiiter
(M-TP-B-W-K-L-Kg)

S. 0.

S. 0.
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Auswertungsvorlage Umweltpriifung fiir
Regional- / Flichennutzungspliane

Barriere
betriebliche Risiken (Brand, Eiswurf)
5 Ausgestaltung gebietsbezogene Priifung

Priifmafistab im Verhéltnis zum Planentwurf

Bericksichtigung der Vorbelastung

Bezug zu Wirkzusammenhangen

Abschichtung

Auswirkungsprognose

Artenschutz
Hinweise auf WRRL

Berlicksichtigung von Vermeidung /
Minderung in der Auswirkungsprognose

Fokus auf Schutzgiiter Menschen (nicht
Gegenstand der Eingriffsregelung)

Kulturgtter

Besonderheiten

Betrachtung kumulativer Wirkungen
Betrachtung summarischer Wirkungen

Hinweise fiir das Zulassungsverfahren zu
Vermeidung / Kompensation

Hinweise zur Uberwachung
6 Vertiefung Artenschutz

Einbindung in die Unterlage

Informationsgrundlage

Detaillierung Brutvogel

Gast- / Rastvogel

S. 0.

entsprechend Abwdgung
"feinkérniger" ggfs. Mafsstabsangabe

fldchenbezogen (F)
wirkfaktorenbezogen (W)

nur Fldchenbezug (F)
pauschale Berticksichtigung (P)
schutzgutbez. Beriicksichtigung / Angabe der Schutzgiiter

Abschichtung von Wirkfaktoren
Abschichtung von Schutzgiitern

schutzgutbezogene Angaben / kriterienbezogene Angaben
/ Kartendarstellung
Vertiefte Priifungen

Allgemeine Angaben

Beriicksichtigung bereits bei der
Beeintrdchtigungsbewertung / nur als Hinweis / keine
Beriicksichtigung

jeweils Beurteilung der Beriicksichtigung vor dem
Hintergrund der entfallenen UVP

im Zulassungsverfahren

Beurteilung des analysierten Bewertungsansatzes
(Zusammenfassung)

Beurteilung der Detaillierung u. Angemessenheit
Beurteilung der Detaillierung u. Angemessenheit

Umfang, Gebietsbezug, Schutzgutbezug, instrumenteller
Bezug (EGR, FFH, Artenschutz, BImSchG, Wasserrecht),
"Verbindlichkeit"

Bezug: Plan- bzw. Projektebene; Detaillierung

Teil der Begriindung /eigenstdndiger Schwerpunkt /
integriert in Umweltpriifung (Schutzgut Tiere / separat)

beim Planungstrdger / Landesebene vorliegend / Abfrage
von Experten / eigene Datenerhebung

Bezug zu § 45 BNatSchG / HPA / Populationsbezug /
Individuenbezug
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Auswertungsvorlage Umweltpriifung fiir
Regional- / Flichennutzungspliane

Fledermause

Weitere Arten(gruppen) Sdugetiere, Reptilien, Amphibien, weitere
Tierartengruppen, Pflanzen

Art der Verweisung auf nachfolgende
Verfahren

7 Natura 2000

Art der Dokumentation schutzgebietsbezogen / festlegungsbezogen /
ohne detaillierte Dokumentation

ebenengerechte Vertraglichkeitsprifung Einschdtzung ob Detaillierung fiir Beurteilung auf
Zulassungsebene hinreichend

Art der Verweisung auf nachfolgende insbes. Hinweise auf Mafinahmen / Optimierung der
Verfahren Planung

8 Sonstiges / Anmerkungen
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B.2 Auswertungsschema Genehmigungsverfahren

Basisdaten

Projektname

Land

Planungsregion

Kommune

Anzahl der Anlagen/Vorhabenart
Nabenhdhe

Gesamthdhe

Rotordurchmesser

Rotortiefpunkt

Leistung (MW)

Bestandssituation

Vorhabenbereich im Wald/Offenland

Sonstige Strukturen

Vorbelastungen des Raumes

Schutzgebiete in bis zu 3 km Entfernung
Natura 2000 Gebiete in bis zu 3 km Entfernung

Flachennutzungsplan

Regionalplan

Unterlagen zum Umweltschutz
Datum der Unterlagen
Rechtsgrundlage

Vorliegen UVP-Bericht

Vorliegen Landschaftspflegerischer Begleitplan
Vorliegen Artenschutzfachbeitrag
Vorliegen FFH-Vorprifung

Vorliegen FFH-Vertraglichkeitsprifung
Vorliegen Schallgutachten

Vorliegen Schattenwurfgutachten
Vorliegen Simulation Landschaft
Vorliegen Fachbeitrag WRRL

Vorliegen Antrag auf Waldumwandlung
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Vorliegen Antrag auf Ausnahme vom
Biotopschutz

Vorliegen Hydrogeologisches Gutachten

Vorliegen Eisfallgutachten
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Inhalte der umweltfachlichen Gutachten

Schutzgut

Mensch,
mensch-
liche
Gesundheit

Teil-
aspekt

Wohnen

Erholen

Wirkfaktor

Baufldachen

Baularm

Optische
Stérung

Staub-
/Schadstoffe

Optische
Stoérung/optisc
h bedréngende
Wirkung

Schattenwurf
Rotorenldarm
Eisansatz

Wartungsarbeit
en

Baufldachen

Baularm

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en
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Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Tiere,
Pflanzen,
biologische
Vielfalt

Teil-
aspekt

Biotope

Wirkfaktor

Optische
Storung

Staub-
/Schadstoffe

Uberbauung/Fl
achenverlust

Optische
Stérung

Schattenwurf
Rotorenlarm
Eisansatz

Wartungsarbeit
en

Bauflachen

Staub-
/Schadstoffe

Optische
Stérung

Dauerhafter
Habitatverlust

Bau

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

141

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Teil-
aspekt

Brutvogel

Zug- und
Rast-vogel

Wirkfaktor

Bauflachen

Baularm

Staub/Schadsto
ffe

Optische
Stérung

Dauerhafter
Habitatverlust

Optische
Stérung

Eisansatz
Rotordrehung

Wartungsarbeit
en

Baufldachen

Bauldarm

Staub/Schadsto
ffe

Bau

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

142

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Teil-
aspekt

Fledermause

Wirkfaktor

Optische
Storung

Dauerhafter
Habitatverlust

Optische
Stérung

Eisansatz
Rotordrehung

Wartungsarbeit
en

Bauflachen

Bauldarm

Staub/Schadsto
ffe

Optische
Stérung

Dauerhafter
Habitatverlust

Optische
Stérung

Bau

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

143

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Teil-
aspekt

Weitere streng
geschiitzte Arten

Wirkfaktor

Eisansatz
Rotordrehung

Wartungsarbeit
en

Baufldachen

Baularm

Staub/Schadsto
ffe

Optische
Stérung

Dauerhafter
Habitatverlust

Optische
Stérung

Eisansatz
Rotordrehung

Wartungsarbeit
en

Bau

Anlage

/
Betrieb

X

X

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

144

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Flache

Boden

Teil-
aspekt

Besonders

geschitzte Arten

Wirkfaktor

Bauflachen

Baularm

Staub/Schadsto
ffe

Optische
Stérung

Dauerhafter
Habitatverlust

Optische
Stérung

Eisansatz
Rotordrehung

Wartungsarbeit
en

Bauflachen
Versiegelung

Sonstige
Nebenfldchen

Baufldachen

Bau

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

145

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Wasser

Teil-

aspekt

Oberfléachen

Grundwasser

wasser

Wirkfaktor

Staub/Schadsto
ffe

Versiegelung

Teilversiegelun
g

Umformung

Bauflachen

Grundwasserab
senkung

Staub/Schadsto
ffe

Uberbauung/V
erlegung

Fundament

Bauflachen

Grundwasserab
senkung

Bau

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

146

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Schutzgut

Klima/Luft

Landschaft

Kultur- und
Sachgiiter

Wechselwi
rkungen

Teil-
aspekt

Wirkfaktor

Staub/Schadsto
ffe

Uberbauung
Fundament
Globalklima
Staub
Globalklima
Lokalklima
Baufldchen
Baularm

Staub/Schadsto
ffe

Optische
Stérung

Schall/Schatten

Bauflachen

Uberbauung

Optische
Stérung

Verschiedene
Wirkfaktoren

Bau

Anlage

/
Betrieb

Umwelt-
kriterium

Daten-
grund-
lage

Fach-
gutacht-
en

147

Prognose-
Bewertung
smethode

Unter-
suchungs-
raum

Vermeidu
ng/Ver-
minderung

Erheb-
lichkeit

Kompen-
sation

Uber-
wachung
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Spezielle Aspekte

Natura-2000- Brutvogel (einschlieRBlich
Gebietsschutz charakteristischer Arten)

Zug- und Rastvogel

Fledermause (einschlieRBlich
charakteristischer Arten)

Sonstige Anhang-II-
Arten/charakteristische Arten

Lebensraumtypen

Alternativenprifung
Kumulative Effekte

Anfalligkeit des Vorhabens
fir Risiken von schweren
Unfallen oder
Katastrophen

148



	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Zusammenfassung
	Summary
	1 Einleitung
	2 Vorgehensweise und methodischer Aufbau
	3 Geltende und künftige rechtliche Rahmenbedingungen
	3.1 Vorbemerkungen
	3.2 SUP und UVP
	3.3 Geltende rechtliche Rahmenbedingungen für die Ausweisung von Flächen zur Nutzung erneuerbarer Energien
	3.3.1 Vorbemerkungen
	3.3.2 Planungsebene
	3.3.2.1 Verfahrensablauf und Inhalt der SUP
	3.3.2.2 Datengrundlage

	3.3.3 Genehmigungsebene

	3.4 Vorgaben der RED III
	3.4.1 Ausweisung von Beschleunigungsgebieten auf Planungsebene
	3.4.1.1 Prüfungsmaßstab: voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
	3.4.1.2 Datengrundlage
	3.4.1.3 Regeln für Minderungsmaßnahmen

	3.4.2 Auswirkungen auf Genehmigungsebene
	3.4.2.1 Vorgaben der RED III
	3.4.2.2 Prüfungsmaßstab
	3.4.2.3 Freiwillige Kartierungen durch Vorhabenträger
	3.4.2.4 Rechtsfolgen


	3.5 Mögliche Weiterentwicklung der SUP vor dem Hintergrund der RED III

	4 Exkurs: Artenschutz in der SUP
	4.1 Ausgangslage
	4.2 Zur Notwendigkeit und Verfügbarkeit von Daten
	4.3 Ermittlung der gebietsspezifischen Besonderheiten am Beispiel von Vögeln
	4.3.1 Vorbemerkungen
	4.3.2 Artenspektrum
	4.3.3 Erweiterte Nutzung vorhandener Daten
	4.3.4 Kartierungen

	4.4 Potenzialermittlung und Modellierung
	4.4.1 Vorbemerkungen
	4.4.2 Raumnutzungswahrscheinlichkeit kollisionsgefährdeter Arten
	4.4.3 Habitateignung störungsempfindlicher Vogelarten

	4.5 Regeln für Maßnahmen

	5 Analyse von Fallstudien
	5.1 Grundlegende Überlegungen und Vorgehensweise
	5.2 Analyseschwerpunkte und Auswertungskriterien
	5.3 Auswertung der Fallbeispiele
	5.3.1 Windenergiebezogene Genehmigungsverfahren
	5.3.2 Planung von Windenergiegebieten

	5.4 Diskussion der Analyseergebnisse und Schlussfolgerungen
	5.4.1 Aus Perspektive der windenergiebezogenen Genehmigungsverfahren
	5.4.2 Aus Perspektive der Planung von Windenergiegebieten
	5.4.3 Planungsebenenübergreifende Perspektive


	6 Diskussion und Hinweise zur Weiterentwicklung und Qualifizierung der SUP für die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten
	6.1 Einleitung und allgemeine Hinweise
	6.2 Rechtliche Ebene
	6.3 Fachliche Ebene
	6.3.1 Konsequenzen aus dem Entfall der UVP
	6.3.2 Vermeidung von Defiziten durch Weiterentwicklung der SUP

	6.4 Zusammenfassende Betrachtung

	7 Literatur- und Quellenverzeichnis
	A Anhang: Auswahl der Fallbeispiele
	A.1 Windenergiebezogene Genehmigungsverfahren
	A.2 Planung von Windenergiegebieten

	B Anhang: Auswertungsschema der Fallstudienanalyse
	B.1 Auswertungsschema Planung von Windenergiegebieten
	B.2 Auswertungsschema Genehmigungsverfahren


